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den vor allem
grundsätzliche
Zusammenhänge unter-
sucht. Auf konkrete
empirische Aussagen
wird nur beispielhaft
Bezug genom

105D O K U M E N T A T I O N
Fünfte Österreichische Armutskonferenz 

5
. 

A
r
m

u
ts

k
o

n
fe

re
n

z
 

P
fl

ic
h

t 
z

u
m

 R
is

ik
o

?

PFLICHT 
ZUM RISIKO?

Gesundheit

Daseinsvorsorge

Empowerment

Soziale Sicherheit

PFLICHT 
ZUM RISIKO?

Armut macht krank. Arme sind doppelt so oft krank wie Nicht-Arme. Gesundheit hängt stark von sozialen Fakto-
ren ab: besonders dramatisch zeigt sich das in Gesellschaften, die ein hohe Maß an sozialer Ungleichheit auf-
weisen. Wie sieht die Gesundheitssituation von Wohnungslosen, Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen,
MigrantInnen, Arbeitslosen, benachteiligten Frauen in Österreich aus? Welche Barrieren gibt es im Gesundheits-
system für Einkommensschwache, welche Entwicklung zeichnet sich ab, welche Wege führen zu einer solidari-
schen Gesundheitspolitik?

Zu wessen Diensten? Der Zugang zu sozialen Dienstleistungen und deren Qualität soll für alle, unabhängig von
Einkommen und Herkunft, gesichert sein. Die Diskussion in Europa zur Daseinsvorsorge und das WTO-Dienstlei-
stungsabkommen (GATS) weisen in eine andere Richtung: Aus sozialem Grundrecht soll eine Ware werden, aus
BürgerInnen mit Rechten und Pflichten werden KundInnen mit Geld oder eben nicht. „Poor services for poor peo-
ple“ ist das Ergebnis, warnen Sozialorganisationen aus den USA und aus England. Wie können öffentliche
Dienstleistungen verbessert werden? Wie kann das gemeinnützige Engagement von NGOs für die Einkommens-
schwächsten abgesichert werden?

Empowerment als Pflicht. Die einen sprechen von einer neuen „Aktivierungskultur“, die anderen von einer neu-
en Stufe obrigkeitsstaatlicher Innerlichkeit. Was steckt nun eigentlich hinter den Begriffen „Eigenvorsorge“,
„Selbstverantwortung“, „Empowerment“? Stehen sie für mehr Freiheit oder mehr Zwang? Wo werden die Ver-
wirklichungschancen Benachteiligter in Sozialhilfe, Beschäftigungsprojekten, Integrationsvorhaben vergrößert,
wo beschnitten?

Arm trotz Arbeit. Arbeit schützt vor Armut nicht. Immer mehr Menschen arbeiten und haben trotzdem nicht genug
zum Leben. Ein niedriges Erwerbseinkommen schlägt sich auch in nichtexistenzsichernden Sozialleistungen bei
Krankheit, Arbeitslosigkeit und in der Pension nieder. Wie sieht die Qualität sozialer Jobs im Dienstleistungsbe-
reich aus? Welche Auswirkungen hat sie auf die Qualität der erbrachten Dienstleistung?
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Empowerment
Die Befähigung benachteiligter Menschen zu aktiver

Partizipation und Selbstvertretung gilt sozialen Initia-
tiven und Organisationen meist als zentrales Hand-
lungsprinzip, „Empowerment“ lautet eines ihrer
Schlüsselwörter im Kampf gegen Armut und soziale
Ausgrenzung. In Zeiten des deutlich zu spürenden
Rückzugs des Staates aus seiner sozialen Verpflich-
tung und des damit einhergehenden Appells an die
verstärkte Verwantwortung jedes und jeder Einzelnen,
wird allerdings auch deutlicher, was passiert, wenn
Empowerment zur Pflicht wird. Die im Nachbarland
Deutschland forcierte „Ich-AG“ ist zur Chiffre dieser
Politik geworden. 
Andererseits lassen sich viele Beispiele positiven –

und auf freiwilliger Basis funktonierenden - Empower-
ments z.B. im Sinne der Organisation von Interessens-
vertretung, sei es nun von Obdachlosen, Arbeitlosen,
behinderten  Menschen oder Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen, finden. Projekte, die nicht
nur zur Verbesserung der Lebenssituation des und der
Einzelnen darstellen, sondern auch zukunftsfähige ge-
sellschaftliche Lösungsansätze für zahlreiche soziale
Problemlagen anbieten. 
Siehe Kapitel 3: Empowerment als Pflicht!? KlientIn-

nenrechte und Mitwirkungspflichten in theoretischen
Konzepten und praktischer Anwendung

Soziale Sicherheit
Arm ist nicht nur, wer in Pappschachteln am Bahn-

hof übernachten muss, sondern auch wer am Alltags-
leben nur in sehr eingeschränktem Maße teilnehmen
kann. Armut bedeutet daher einen Mangel an Mög-
lichkeiten. Zunehmend schützt dabei auch Arbeit vor
Armut nicht. 57.000 Menschen in Österreich sind trotz
Arbeitsplatz arm. Atypische Beschäftigungsverhältnis-
se nehmen europaweit zu, die Wahl eines solchen
Dienstverhältnisses erfolgt selten freiwillig!
Gleichzeitig droht das Netz sozialer Sicherheit bei

Verlust des Arbeitsplatzes immer brüchiger zu wer-
den. In diesem Kontext ist auch die im Regierungs-
programm angekündigte Abschaffung der Notstands-
hilfe zu sehen; was die von der Bundesregierung
gleichzeitig projektierte Reform des Sozialhilfesystems
bringen wird, bleibt abzuwarten.
Das auf zahlreichen Armutskonferenzen diskutierte

Modell der bedarfsorientierten Grundsicherung bietet
– wenngleich vor allem im Blick auf Geschlechterfra-
gen umstritten – Ansätze für eine Reformperspektive. 
Siehe Kapitel 4: Armut und Armutsbekämpfung in

Österreich)

Verwirklichungschancen erhöhen
In einer Grußbotschaft an die Fünfte Österreichische

Armutskonferenz hat der indische Nobelpreisträger
und Ökonom Armatyra Sen seine Wertschätzung und
Unterstützung für die Arbeit der ARMUTSKONFERENZ
zum Ausdruck gebracht. Sens Armutsdefinition, die
über den Blick auf Einkommensarmut hinausgeht und
Armutsbekämpfung vor allem als Einsatz für mehr Ver-
wirklichungschancen der Betroffenen sieht, dient der
ARMUTSKONFERENZ. als Grundlage ihrer Aktivitäten. 
Schon nach der ersten Armutskonferenz 1995 war

klar, dass Armutsbekämpfung in Österreich mehr Ein-
satz verlangt als die Organisation einer Konferenz;
deshalb wurde das Österreichische Netzwerk gegen
Armut und Ausgrenzung gegründet, das seither als
„Lobby derer, die keine Lobby haben!“ agiert. 
Die soziale Situation im Land hat sich in den letzten

Jahren eindeutig verschlechtert, dennoch wäre es
falsch, dies als Misserfolg unserer Arbeit zu interpre-
tieren.
Schließlich geht es in der Politik neben Fragen der

Verteilung – also den Fragen wer wie viel und was
warum bekommt – auch um Fragen der Repräsenta-
tion, d.h. es geht um Gestaltung und folglich um 
alternative Antworten auf die Fragen, wie wir mitein-
ander leben sollen und können.
DIE ARMUTSKONFERENZ. wird weiterhin präsent blei-

ben, politisch Verantwortliche an ihre Verpflichtung
und ihre Versprechen erinnern und ihre spezifische
Expertise, die Kombination aus unmittelbaren Lebens-
und Praxiserfahrungen und wissenschaftlicher Reflexi-
on, einbringen.
In einem reichen Land wie Österreich, ist wirksame

Armutskämpfung in erster Linie eine Frage des politi-
schen Willens. Hinter Armutsdefinitionen, -zahlen und
–statistiken stehen betroffene Kinder, Frauen und Män-
ner, die ein Recht auf ein würdiges Leben und eine
Fülle an Möglichkeiten zur Verwirklichung ihres Poten-
tials und ihrer Chancen haben.
Deshalb war, ist und bleibt unsere Arbeit – auch wenn

die direkten Erfolge ausbleiben – so wichtig.
Michaela Moser

Zugang und Qualität sozialer Dienstleistungen stan-
den im Zentrum der Diskussionen der Fünften Öster-
reichischen Armutskonferenz. An den Beispielen Ge-
sundheit, Daseinsvorsorge und Arbeitmarkt wurden
aktuelle sozialpolitische Entwicklungen kritisch ana-
lysiert, Zusammenhänge sichtbar gemacht und der
Blick auf die notwendigen Alternativen gerichtet.

Seit der Durchführung der Ersten Österreichischen
Armutskonferenz (1995) ist es DER ARMUTSKONFE-
RENZ. gelungen, Armut und soziale Ausgrenzung in
Österreich immer wieder zum Thema zu machen und
auf die politische und öffentliche Agenda zu setzen.
Neben kritischer Analyse sozialpolitischer Entwicklun-
gen und dem Sichtbarmachen von Armutsbetroffen-
heiten und –ursachen geht es DER ARMUTSKONFE-
RENZ. auch und vor allem darum, deutlich zu machen,
welche Wege aus der Armut und welche Strategien
zur Vermeidung und Bekämpfung von Ausgrenzung es
gibt, und damit aufzuzeigen, dass Alternativen zur
derzeitigen realen Politik möglich sind. 
Die Fünfte Österreichische Armutskonferenz hat da-

zu erneut eine große Anzahl an unterschiedlichen Ak-
teurInnen zusammengebracht. Wie auf den Armuts-
konferenzen davor hat sie Raum und Möglichkeiten
für Austausch und Diskussionen von MitarbeiterInnen
sozialer Projekte und Organisationen, Bildungsein-
richtungen, Wohlfahrtsverbänden und Arbeitnehmer-
Innenvertretung, mit MitarbeiterInnen von Ämtern und
Ministerien, VertreterInnen von Betroffenenorganisa-
tionen und ArmutsforscherInnen unterschiedlichster
wissenschaftlicher Disziplinen geboten. Thematisch
standen diesmal – nach Fragen der Grundsicherung
(1997), Zukunft der Arbeit (1998), sozialer und räumli-
cher Ausgrenzung (2000) - Zugang und Qualität sozia-
ler Dienstleistungen im Mittelpunkt.

Gesundheit
Wer von Armut betroffen ist, ist auch öfter krank.

Gesundheit hängt stark von sozialen Faktoren ab, dies
wird in Gesellschaften, die ein hohes Maß an sozialer
Ungleichheit aufweisen besonders deutlich. Gesund-
heitsvorsorge und Gesundheitsversorgung von Men-
schen mit psychischen Beeinträchtigungen, Migran-
tInnen, Arbeitslosen, Wohnungslosen und den An-
gehörigen anderer sozial ausgegrenzter Gruppen sind
stark beeinträchtigt. Aktuelle gesundheitspolitische
Entwicklungen drohen diese Situation drastisch zu
verschärfen. Die Zugangsbarrieren zu einer umfassen-
den Gesundheitsversorgung nehmen zu, die Türen zu
einer 2-Klassen-Medizin - mit exzellenter Versorgung
für die einen und mangelnder bis fehlender Versor-
gung für die anderen - öffnen sich immer weiter.

Wie zahlreiche Studien belegen, sind in erster Linie
die Teilhabechancen an Bildung, Macht, Arbeit, Geld
und Prestige, und damit die zur Verfügung stehende
soziale Infrastruktur einer Gesellschaft für den Ge-
sundheitszustand der Bevölkerung ausschlaggebend. 
Besonders deutlich wird der enge Zusammenhang

von Gesundheit und sozialen Faktoren bei Frauen. Ne-
ben Einkommensnachteilen und Mehrfachbelastun-
gen sehen sich Frauen auch mit einem medizinischen
Versorgungssystem konfrontiert, das nicht nur soziale
Barrieren enthält, sondern auch wenig Rücksicht auf
spezifisch weibliche Bedürfnisse nimmt.
Weitreichende Wechselwirkungen lassen sich auch

im Bereich Armutsbetroffenheit und psychische Krank-
heit, sowie im Hinblick auf die gesundheitliche Ver-
sorgung von MigrantInnen feststellen.
Dass es auch anders geht, zeigen Studien und Pro-

jekte zur Gesundheitsförderung sozial benachteiligter
Menschen. Ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit und der
Zugang zu qualitätvoller Gesundheitsprävention und
–versorgung für alle ist deshalb außer Streit zu stel-
len zu sichern.
Siehe Kapitel 1: Armut macht krank. Krankheit macht

arm

Daseinsvorsorge
Für gemeinnützige Dienstleistungen und öffentliche

Güter, die für alle Menschen von existenzieller Bedeu-
tung sind, weil sie deren Grundversorgung garantie-
ren, hat sich in den letzten Jahren der Begriff der „Da-
seinsvorsorge“ durchgesetzt. „Daseinsvorsorge“ steht
für Güter und Dienstleistungen wie Wasser, Strom,
Gas, Transport, Telekommunikation, Rundfunk- und
Postdienste, aber auch für Gesundheitsversorgung,
Bildung und Kultur. 
Öffentliche Güter und Dienstleistungen beziehen ih-

re Legimität und gesellschaftliche Anerkennung draus,
dass sie, von allen finanziert, auch allen in gleicher
Qualität und Verfügbarkeit zugänglich sind. Sie bilden
den gesellschaftlichen Reichtum einer Gesellschaft
und sind Ausdruck institutionalisierter Solidarität. Ih-
re Bereitstellung ist wesentliches Element einer
präventiven Politik gegen Armut.
Internationale Wirtschaftsabkommen, wie etwa das

von der Welthandelsorganisation WTO geplante Allge-
meine Abkommen zum Handel mit Dienstleistungen
GATS gefährden Zugang und Qualität sozialer Dienst-
leitungen und stellen einen Angriff auf soziale Rechte
dar, der gestoppt werden muss. Zugleich gilt es, öf-
fentliche Leistungen für Benachteiligte zu verbessern. 
Siehe Kapitel 2: Zu wessen Diensten? Zugang und

Qualität sozialer Dienstleistungen für Einkommens-
schwache im globalen Kontext
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Kapitel 1

Armut macht krank.

Krankheit macht arm
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Verschiedene Studien
belegen einen engen
Zusammenhang zwi-
schen der sozialen
Schicht, in der Kinder
aufwachsen und der
Gesundheit im späteren
Erwachsenenalter. 

„Soziale Ungleichheiten
spiegeln sich in
Ungleichheiten im
Gesundheitszustand
wider.“
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oder die Verschlechterung von Krankheit
verhindert oder gemildert werden kann,
kommt dem Vorhandensein und dem Zu-
gang zu Leistungen zentrale Bedeutung zu.

Was bedeutet nun Armut für diese, die Ge-
sundheit bestimmenden Faktoren? Dies soll
hier nur an einigen Beispielen verdeutlicht
werden: Einkommensarmut bedeutet gerin-
gere finanzielle Möglichkeiten, die Umwelt,
etwa das Wohnen oder die Ernährung, ge-
sundheitsförderlich zu gestalten. So bele-
gen verschiedene Studien einen engen Zu-
sammenhang zwischen der sozialen
Schicht, in der Kinder aufwachsen und der
Gesundheit im späteren Erwachsenenalter.
Wer in Armut aufwächst, ist schon als Kind
mit schlechteren Gesundheitsbedingungen
konfrontiert und trägt ein höheres Risiko
auch im Erwachsenenalter bei schlechterer
Gesundheit zu sein. Der im Durchschnitt
schlechtere Gesundheitszustand von Lang-
zeitarbeitslosen gründet auf Kausalitäten
in beide Richtungen. Krankheit bzw.
schlechtere Gesundheit erhöhen das Risiko
arbeitslos (und nicht wieder eingestellt) zu
werden. Und Langzeitarbeitslosigkeit be-
deutet (für all jene, die nicht entsprechen-
de Vermögenswerte besitzen) Armut mit al-
len damit einhergehenden Gesundheitsrisi-
ken. Niedriglohnsektoren (deren Wiedere-
tablierung wirtschaftspolitisch immer wie-
der gefordert und international teilweise
auch gefördert worden ist) bedeuten nicht
nur eine Zunahme der so genannten „wor-
king poor“, es sind damit auch zunehmen-
de Probleme im Gesundheitszustand vor-
programmiert. 

Neben Benachteiligungen in den Lebens-
verhältnissen kann Armut – wenn für die
unmittelbare Inanspruchnahme von Ge-
sundheitsleistungen bezahlt werden muss
– auch die Möglichkeiten, Gesundheitsleis-
tungen in Anspruch zu nehmen, beschrän-
ken. Wenn PatientInnen  für die Nutzung
von Gesundheitsleistungen unmittelbar  be-
zahlen müssen,  werden individuelle Zah-
lungsfähigkeit und individuelle Zahlungs-
willigkeit zu Kriterien für die Inan-
spruchnahme. Je höher die entstehenden
Kosten, desto dominanter werden diese
Faktoren. Dies sei kurz am Beispiel der
Selbstbehalte illustriert: Selbstbehalte sind
ein ökonomisches Lenkungsinstrument und
Finanzierungsinstrument. Wenn Niedrigst-
einkommensbezieherInnen von  Selbstbe-
halten ausgenommen werden, dann wirken
Selbstbehalte vor allem bei jenen, die ge-
rade nicht unter die Ausnahmebestimmun-

gen fallen (oder bei jenen, die schlecht kom-
munizierte oder kompliziert gestaltete Aus-
nahmebestimmungen nicht in Anspruch
nehmen). Selbstbehalte bei FachärztInnen-
besuchen – wie dies in jüngerer Zeit immer
wieder vorgeschlagen worden ist – stehen
in krassem Widerspruch zur empirischen
Evidenz in Österreich, wonach die Inan-
spruchnahme von Facharztleistungen bei
Menschen mit geringem Einkommen schon
heute unterdurchschnittlich ist.

Und auch wenn bei der Inanspruchnahme
von Gesundheitsleistungen keine unmittel-
bare finanzielle Belastung (etwa durch
Selbstbehalte) gefordert wird, besteht ein
Risiko der sozialen Ungleichbehandlung.
Gesundheitsleistungen müssen in der Re-
gel ‚abgeholt‘ werden. Abgesehen von der
grundsätzlichen Verfügbarkeit von Gesund-
heitsleistungen wird die Inanspruchnahme
durch Informationen über den Zugang zu
diesen Leistungen und durch die Erreich-
barkeit bestimmt. Ein schlechterer Zugang
zu Gesundheitsleistungen bei Armut und
sozialer Ausgrenzung kann sich daher auf
Grund fehlender Information, auf Grund feh-
lender sprachlicher oder sozialer Artikulati-
onsfähigkeit oder auch auf Grund fehlen-
der Einrichtungen für bestimmte Bevölke-
rungsgruppen, ergeben. Dass dies für Öster-
reich zutreffende Phänomene sind, bestäti-
gen Wartezeiten, die mit dem Einkommen
korrelieren oder der problematische Zugang
zu Gesundheitsleistungen für bestimmte
Bevölkerungsgruppen, wie etwa Obdachlo-
se, psychisch kranke oder behinderte Men-
schen (vgl. dazu die im Rahmen der Ar-
mutskonferenz 2003 präsentierten Fallstu-
dien).

Wie macht Krankheit arm?
Oder: Was bedeutet Krankheit für die öko-

nomische und soziale Situation der betrof-
fenen Individuen und Familien?

Grundsätzlich werden die europäischen
Gesundheitssysteme vom Prinzip geleitet,
allen Bürgerinnen und Bürgern eine umfas-
sende und qualitativ hochwertige Versor-
gung mit Gesundheitsleistungen zu sichern.
Durch Einkommensunterschiede soll nie-
mand vom Zugang abgehalten werden. In-
wiefern dieses Ziel auch tatsächlich reali-
siert wird, soll im Folgenden für zwei Berei-
che untersucht werden, die Akutversorgung
und die Langzeitpflege.

Das Akutversorgungssystem ist in Öster-
reich (so wie in allen anderen europäischen

Obwohl zahlreiche Studien den engen Zu-
sammenhang von Krankheit und Armut be-
legen, spielen Armutsfragen in der gesund-
heitspolitischen Debatte in Österreich kei-
ne Rolle. Eine nachhaltig positive Gesund-
heitspolitik muss solidarisch gestaltet wer-
den und erfordert die Bereitschaft zu eini-
gen grundsätzlichen Veränderungen.

„Armut und soziale Ausgrenzung gehen
mit schlechterem Gesundheitszustand bzw.
Problemen im Zugang zu Gesundheitslei-
stungen einher.“ „Soziale Ungleichheiten
spiegeln sich in Ungleichheiten im Gesund-
heitszustand wider.“ Diese Aussagen wer-
den international durch eine Fülle an Studi-
en bestätigt. Zwar kann hierzulande nicht
auf eine breite empirische Informationsba-
sis zurückgegriffen werden, die vorhande-
nen Untersuchungen jedoch bestätigen die-
se  Aussagen auch für Österreich (vgl. Ar-
mut kann ihre Gesundheit gefährden:
www.armutskonferenz.at/wissen/armut-le-
seheft060303.pdf ).

Trotz dieser Fakten spielt das Thema Ge-
sundheit und Armut in der gesundheitspo-
litischen Debatte in Österreich eigentlich
keine Rolle. Die aktuell beginnende und
vermutlich auch in konkrete Maßnahmen
mündende Debatte wird von der „drohen-
den Unfinanzierbarkeit“ des Gesundheits-
systems und von der Suche nach Kosten-
dämpfungspotentialen dominiert. Dazu
werden unter anderem eine stärkere Ver-
knüpfung von Finanzierungs- und Versor-
gungsverantwortung, eine Reduktion von
Spitalsbetten, eine Neugestaltung von
Selbstbehalten oder Änderungen in der Arz-
neimittelversorgung vorgeschlagen. Existie-
rende Formen der Unterversorgung oder der
Zusammenhang von Gesundheit und Armut
ist dabei kein Thema. Gesundheitspolitik,
Sozialpolitik, und erst recht andere Poli-
tikbereiche, scheinen aktuell vom Wissen
entsprechender Zusammenhänge wenig
oder gar nicht beeinflusst zu sein. Während
eine enge Korrelation von Krankheit und
Armut bzw. von Unterschieden in der Ge-
sundheit und Unterschieden in der sozia-
len Stellung in den Forschungsergebnissen
sehr offensichtlich ist, erhält die Frage nach
der Richtung der Zusammenhänge und ei-
ne zielgerichtete Erforschung der Ursachen
bislang wenig Aufmerksamkeit. Und dies
hat möglicherweise auch zu der Annahme
einer gewissen Unveränderbarkeit geführt.
In diesem Beitrag soll gezeigt werden,

dass Veränderung sehr wohl möglich ist.
Dazu werden vor allem grundsätzliche Zu-

sammenhänge untersucht. Auf konkrete em-
pirische Aussagen wird nur beispielhaft Be-
zug genommen. Vielmehr sollen Richtungs-
zusammenhänge und Ursachen im Mittel-
punkt der Diskussion stehen. Als Ergebnis
dieser Analyse können neben einer
grundsätzlichen Situationseinschätzung für
Österreich dann auch Ansatzpunkte identi-
fiziert werden, wie den eingangs erwähn-
ten Phänomenen sozial- und gesundheits-
politisch entgegengewirkt werden kann. Da-
bei lässt sich der Beitrag von zwei Fragen
leiten: „Wie macht Armut krank?“ und „Wie
macht Krankheit arm?“

Wie macht Armut krank?
Oder: Was bedeuten Armut, soziale Aus-

grenzung und soziale Ungleichheit für die
Gesundheit?

Aus der gesundheitswissenschaftlichen Li-
teratur ist bekannt, dass Gesundheit durch
eine Reihe von Faktoren bestimmt wird. Von
genetischen Dispositionen abgesehen kön-
nen jedenfalls drei Gruppen von (veränder-
baren!) Faktoren unterschieden werden:

Erstens wird Gesundheit durch die Le-
bensverhältnisse bestimmt. Damit ist die
Gestaltung der Lebensumwelt gemeint, in
der sich Menschen bewegen. Zentrale Um-
welten sind Wohnen, Arbeit, Verkehr, der
weitere öffentliche Raum, usw. Diese Um-
welten sind prägend für das menschliche
Leben und Zusammenleben, sie bergen aber
auch Gefahren und Belastungen für die Ge-
sundheit. Lebensverhältnisse werden in den
Gesundheitswissenschaften als der zentra-
le Bestimmungsfaktor für die Gesundheit
angesehen. 

Zweitens wird Gesundheit durch das indi-
viduelle Verhalten bestimmt. Relevante Ver-
haltensweisen beziehen sich auf  Ernährung,
Bewegung, Reaktionen auf Gesundheitsge-
fährdungen, usw. Das individuelle Verhal-
ten steht dabei in enger Verbindung zu Le-
bensverhältnissen und zum bestehenden
Gesundheitssystem. Individuelles Verhal-
ten wird durch die Rahmenbedingungen in
den jeweiligen Lebensumwelten mitbe-
stimmt, durch soziale, kulturelle oder öko-
nomische Bedingungen angereizt oder auch
durch finanzielle Bedingungen ermöglicht
bzw. eben nicht ermöglicht. 

Drittens, schließlich, wird Gesundheit
durch das Gesundheitswesen im engeren
Sinn bestimmt. Vor allem dort, wo Krank-
heit geheilt werden kann, wo der Eintritt
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höhen damit mittelfristig auch Krankheits-
risiken und Ungleichheiten in der Gesund-
heit: Die Vermehrung prekärer Arbeitsver-
hältnisse, ein Trend zum Sozialhilfemodell
oder die Verschärfung von Anspruchsbe-
rechtigungen, verstärken das Armutsrisiko
und damit einhergehende Gesundheitsrisi-
ken. 

➜ Welche sozial- und gesundheitspoliti-
schen Folgerungen sind daraus zu ziehen?

Ungleichheiten in der Gesundheit und im
Gesundheitssystem sind VERÄNDERBAR.
Dass Ungleichheiten veränderbar sind, zei-
gen historische Analysen, der Wandel in
den osteuropäischen Ländern oder auch
Ländervergleiche sehr deutlich.

➜ Um  Veränderungen zu erzielen, sind
RESSOURCEN  notwendig. Um die vielfach
geforderte Eigenverantwortung im Bereich

Gesundheit auch leben zu können, sind ga-
rantierte ökonomische Mindeststandards
notwendig. Spezifische Personengruppen
benötigen darüber hinaus eine ihren Be-
dürfnissen angepasste Gestaltung des Ge-
sundheitssystems.

➜ Zielgerichtete Veränderbarkeit erfordert
WISSEN um die Zusammenhänge. In der so-
zialpolitischen Debatte stehen gegenwärtig
Überversorgungsaspekte im Vordergrund,
die Sehkraft für bestehende Unterversor-
gungen ist schwach. Um dies zu verbessern
ist auch eine Intensivierung der For-
schungsanstrengungen notwendig.

➜ Nachhaltige Gesundheitspolitik setzt
bei den Ursachen an und ist solidarisch ge-
staltet. Investitionen in das Ziel „Gesund-
heit für alle“ sind nicht nur sozialpolitisch
wünschenswert, sondern auch gesund-
heitsökonomisch empfehlenswert.

Nachhaltige
Gesundheitspolitik setzt
bei den Ursachen an
und ist solidarisch
gestaltet. Investitionen
in das Ziel „Gesundheit
für alle“ sind nicht nur
sozialpolitisch wün-
schenswert, sondern
auch gesundheitsökono-
misch empfehlenswert.

Ländern) durch ein hohes Maß an öffentli-
cher Verantwortung geprägt. Primäres Zu-
gangskriterium ist der medizinische Bedarf.
Umfassende und hochwertige Leistungen
werden für (fast) alle sichergestellt. Insge-
samt kann eine sehr positive Beurteilung
gezogen werden. Bestehende Defizite be-
treffen einerseits Unterschiede in der Inan-
spruchnahme und andererseits jene Perso-
nen, die nicht in das soziale Krankenversi-
cherungssystem eingebunden sind. In bei-
den Fällen steht dabei die Problematik im
Vordergrund, dass Armut und soziale Aus-
grenzung zu Problemen der Inanspruchnah-
me von Gesundheitsleistungen führt. Aller-
dings gibt es auch den Zusammenhang,
dass Krankheit das Armuts- und Ausgren-
zungsrisiko erhöht. Dieses Risiko ist vor al-
lem bei lange andauernder Krankheit gege-
ben, wenn kein unfallversicherungsrechtli-
cher Schutz gegeben ist und/oder Arbeits-
losigkeit eine Folge von Krankheit ist.

Im Unterschied zur Akutversorgung ist die
Langzeitpflege durch private Verantwortung
charakterisiert. Mit dem Pflegegeld wurde
1993 zwar eine sehr wichtige universelle
Unterstützungsleistung bei Langzeitpflege
eingeführt, diese Leistung ist allerdings ex-
plizit als Beitrag zu den pflegebedingten
Mehrkosten konzipiert und nicht als Instru-
ment zur Abdeckung der gesamten anfal-
lenden Pflegekosten. Soziale Dienste wer-
den aus öffentlichen Mitteln mitfinanziert,
allerdings haben nach der Einführung des
Pflegegeldes die Selbstbeteiligungen be-
trächtlich zugenommen. Darüber hinaus ist
eine Versorgung während der Nacht oder
während der Wochenenden in weiten Tei-
len Österreichs weiterhin nicht gegeben. Ei-
ne über diese Maßnahmen hinaus gehende
öffentliche Unterstützung erfolgt nach So-
zialhilfeprinzipien, das heißt nach Erschöp-
fung privater Mittel (wobei in den meisten
Bundesländern auch ein Rückgriff auf Mit-
tel naher Familienangehöriger möglich ist)
und mit pauschalierten Höchstbeträgen. Bei
der Finanzierung von Pflegeheimplätzen
werden beispielsweise Pension und Pflege-
geld (bis auf ein Taschengeld) an den Pfle-
geheimträger abgeführt. Darüber hinaus ge-
hende Kosten werden durch die Sozialhil-
feträger finanziert. Soweit vorhanden wird
allerdings auf Vermögenswerte und – je
nach Bundesland unterschiedlich – auch
auf Mittel naher Angehöriger zurückgegrif-
fen. Wenn notwendige Leistungen den ge-
deckelten finanziellen Rahmen übersteigen,
wird die Inanspruchnahme durch die priva-
te individuelle Zahlungsfähigkeit bestimmt.

So sind in der Langzeitpflege – sofern nicht
Ansprüche an die Unfallversicherung beste-
hen – eine Reihe therapeutischer und reha-
bilitativer Leistungen privat zu finanzieren.
Eine zeitlich länger andauernde und umfas-
sende Pflegebedürftigkeit kann für viele Be-
troffene den Weg in die Armut bedeuten. 

Hinzu kommen die Auswirkungen auf fa-
miliäre Betreuungspersonen. In rund 80%
aller Langzeitpflegesituationen sind nahe
Angehörige, meist Frauen, die Hauptbetreu-
ungspersonen. Das Pflegegeld hat wie be-
reits erwähnt einen wichtigen Beitrag zur
Abdeckung von Pflegekosten gebracht, aber
eben nur einen Beitrag. Wenn Familienmit-
glieder, und dies sind bei Betreuungsper-
sonen im Erwerbsalter fast nur Frauen, im
großen zeitlichen Umfang unbezahlte Be-
treuungsaufgaben übernehmen, dann ist
damit nicht nur eine große physische Bela-
stung verbunden, sondern auch die Gefahr
der sozialen Ausgrenzung und das Risiko
der eigenen Armut im Alter auf Grund feh-
lender Versicherungszeiten bzw. fehlender
Beitragsleistungen.

Schlussfolgerungen
➜ Zusammenfassend lässt sich feststel-

len, dass sich Österreich im internationalen
Vergleich durch sehr gute Gesundheitsda-
ten und im Falle von Krankheit durch ein
umfassendes und qualitativ hohes Versor-
gungsniveau auszeichnet. Allerdings ist die-
se Aussage im Hinblick auf die Thematik
dieses Beitrages in zumindest dreifacher
Hinsicht einzuschränken:

➜ Es gibt ‚Randgruppen‘ in der Gesund-
heitsversorgung in Österreich: Behinderte
Menschen , Obdachlose, psychisch Kranke,
MigrantInnen und sozial ausgegrenzte Per-
sonen haben einen schlechteren Zugang zu
Gesundheitsleistungen. Das System verwei-
gert diesen Personen in den meisten Fällen
nicht grundsätzlich die Leistungen. Aller-
dings ist der Zugang zu Gesundheitsleis-
tungen durch unterschiedliche Barrieren
massiv erschwert. 

➜ Soziale Ungleichheiten setzen sich in
Ungleichheiten in der Gesundheit und teil-
weise auch in der unmittelbaren Gesund-
heitsversorgung fort: Armut und soziale Aus-
grenzung tragen auf verschiedenen Wegen
zu größeren Gesundheitsrisiken und
schlechterer Gesundheit bei. 

➜ Wirtschafts- und sozialpolitische Trends
verschärfen soziale Ungleichheiten und er-

Es gibt ‚Randgruppen‘ in
der Gesundheitsversor-
gung in Österreich:
Behinderte Menschen,
Obdachlose, psychisch
Kranke, MigrantInnen
und sozial ausgegrenzte
Personen haben einen
schlechteren Zugang zu
Gesundheitsleistungen. 
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Die seit den 50er Jahren einzige Analyse
der gesamtösterreichischen Sterblichkeit
nach sozialen Schichtindikatoren (Bildung,
beruflicher Status) erschien 1996 (vgl. Abb.
2, Doblhammer-Reiter 19966) und beruht
auf Sterbedaten von Mai 1981 bis Mai 1982. 
Die Daten der Abb. 2 zeigen, dass im Alter

zwischen 35 und 64 Jahren bei Männern mit
keiner höheren Ausbildung als Pflichtschul-
niveau das Sterberisiko um 109% höher ist
als bei Akademikern. Bei Frauen mit Pflicht-
schulausbildung dieser Altersgruppe ist die
Sterblichkeit um ca. 50% erhöht. Der Un-
terschied zwischen Männern und Frauen ist
primär auf den größeren Einfluss des Be-
rufslebens auf die Männer als auf die Frau-
en in dieser Altersgruppe zurückzuführen. 
Im 2001 erschienenen Wiener Gesund-

heits- und Sozialsurvey7 wurden der Ge-
sundheitszustand und das Gesundheitsver-
halten in Abhängigkeit von den Einkom-
mensverhältnissen untersucht. Sowohl der
subjektive Gesundheitszustand (Wie ge-
sund fühlen Sie sich?) als auch das Vorlie-
gen einer oder mehrerer chronischer Krank-
heiten sind in der untersten Einkommens-
und Berufsgruppe (Abb. 2) deutlich höher
als in der obersten.

Für verschiedene Länder, u.a. England, ist
eine Zunahme dieser Gesundheitsungleich-
heit während der letzten Jahrzehnte nach-
gewiesen. Angesichts der auch in Österreich
zunehmenden Einkommensungleichheit
kann davon ausgegangen werden, dass mit
einer gewissen Verzögerung eine vergleich-
bare Zunahme der Ungleichheit bei der
Krankheitshäufigkeit stattfinden wird8.  

Arbeitsbedingungen: 
Eine negative Bilanz aus Entscheidungs-

möglichkeiten und Anforderungen sowie
fehlende Anerkennung und geringe Arbeits-
platzsicherheit führen zu Herz-Kreislaufer-

krankungen und Leiden des Bewegungsap-
parates. Wichtig sind auch Unfallschutzbe-
stimmungen und die Möglichkeit diese ein-
zuhalten.

Lebensbedingungen der eigenen Kindheit:
Emotionale Vernachlässigung, Ernähr-

ungsfehler und weitere Belastungen (z.B.
elterliches Rauchen) während der Kindheit
beeinträchtigen das Wachstum und die Ent-
wicklung (teilweise bereits vor der Geburt)
und schaffen so die Grundlage für eine
schlechte Gesundheit im Erwachsenenalter.
Studien9 haben gezeigt, dass etwa 10% bis
25% (für Personen mit unqualifizierter ma-
nueller Berufstätigkeit) der Gesundheitsun-
gleichheit im Erwachsenenalter auf die kind-
lichen Entwicklungsbedingungen zurückzu-
führen sind. Als die drei wichtigsten Fakto-
ren wurden die Bildung der Mutter, der Be-
ruf des Vaters und die finanzielle Situation
der Familie identifiziert. Die sozioökonomi-
sche Situation des Haushalts stellte sich
als noch wichtiger heraus als die psycho-
sozialen Umstände, wie getrennt lebende
Eltern.

Lebensbedingungen Eltern und Großeltern: 
Die Humangenetik hat über lange Zeit ei-

ne Vererbung erworbener Eigenschaften ve-
hement und ohne ausreichende wissen-
schaftliche Grundlage abgelehnt. Forschun-
gen der letzten Jahre zeigten jedoch, dass
sogenannte epigenetische Prozesse zur Ver-
erbung nicht-genetischer Eigenschaften
früherer Generationen, darunter auch Ver-
anlagungen zu Krankheiten, führen kön-
nen10. Auch neue epidemiologische Studi-
en11 zeigten, dass z.B. die kindliche
Ernährungssituation der Eltern und Großel-
tern eine Veranlagung zu höherer Sterblich-
keit an Diabetes und Herz-Kreislauferkran-
kungen an Kinder bzw. Enkelkinder verer-
ben dürfte. Die Bedeutung dieses Paradig-
menwechsels - nicht nur für die Medizin -
kann in ihrem Umfang derzeit noch gar nicht
ermessen werden.

Wohnverhältnisse und Umwelt: 
Hygienische Verhältnisse, erschwinglicher

Wohnbau (statt Überbelegung, Kellerwoh-
nungen), hochwertige Architektur und Städ-
tebau (statt Hochhäuser und moderne
„Bassenawohnungen“, Satellitenstädte),
sogar das Wohnumfeld (Erholungsräume,
Lärm, Luftqualität) sind nach neuen For-
schungen eine Voraussetzung für die Erhal-
tung der Gesundheit12. Weiters wichtig ist
die Nahversorgung (besonders für ältere
Menschen). 

Die sozioökonomische
Situation des Haushalts
stellte sich als noch
wichtiger für die
Gesundheit von Kindern
heraus als die psychoso-
zialen Umstände.
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Epidemiologische und sozialmedizinische
Forschung zeigen, dass eine gesunde Be-
völkerung vor allem eine Folge der „Infra-
struktur-Gerechtigkeit“ ist und weniger vom
individuellen Risikoverhalten abhängt. Ge-
sellschaftliche Grundlagen wie soziale Ge-
rechtigkeit und Umweltgerechtigkeit haben
einen weit stärkeren Einfluss als das indi-
viduelle „gesunde Verhalten“ des oder der
Einzelnen.  Der folgende Beitrag versucht
in diesem Zusammenhang drei populäre
Irrtümer zum Thema Gesundheit zu korri-
gieren.

1. Irrtum: Jeder ist für seine Gesundheit
selbst verantwortlich. Ob die Gesundheit
gut oder schlecht ist hängt hauptsächlich
von jedem selbst ab.
Dieser Irrtum besteht besonders in der

einseitigen und falschen Überbetonung der
Rolle des Risikoverhaltens („Lifestyle“) für
die Entstehung von Krankheiten. Ein typi-
sches Beispiel sind die folgenden jedem
durchaus vertrauten 10 Tipps des Chief Me-
dical Officers (England) für eine bessere Ge-
sundheit: Rauchen Sie nicht, ernähren Sie
sich ausgewogen mit viel Gemüse, bleiben
Sie körperlich aktiv, managen Sie ihren
Stress, trinken Sie keinen Alkohol oder
höchstens mäßig, schützen Sie sich vor star-
kem Sonnenlicht, praktizieren Sie nur ge-
schützten Geschlechtsverkehr, gehen Sie zu
Krebsvorsorgeuntersuchungen, halten Sie
die Verkehrsregeln ein und lernen Sie das
Erste-Hilfe-ABC1.  
Diese auch in der Gesundheitsförderung

üblicherweise im Vordergrund stehenden
Themen drücken die Auffassung aus, dass
die Gesundheit hauptsächlich eine Folge
des individuellen Verhaltens ist, und dass
jeder sein Verhalten auch entsprechend än-
dern kann, wenn er nur will. Das Schlag-
wort dieser Sichtweise der Gesundheit lau-
tet „Selbstverantwortung“. Mit dieser Auf-
fassung gibt es aber ein Problem. Das Pro-
blem besteht darin, dass die Gesundheits-
forschung und Epidemiologie seit langem
feststellt, dass die angeführten Verhaltens-
weisen einen vergleichsweise kleinen Bei-
trag zur Gesundheit einer Bevölkerung lei-
sten und überdies mit verhaltensorientier-
ten Gesundheitsförderungsprogrammen
kaum zu verbessern sind. Die ausschlagge-
benden Faktoren für eine gute Gesundheit
liegen in anderen Bereichen. Über sie han-
delt dieser Beitrag. 

Die epidemiologische Forschung sowie die
Erfahrungen der großen Epidemien im 19.
Jahrhundert zeigen folgendes Bild: Überin-

dividuelle Faktoren sind für die individuelle
Gesundheit oft ausschlaggebend! Ausrei-
chende Infrastruktur und Zugang zur Infra-
struktur sind die wichtigsten Faktoren für
eine gesunde Bevölkerung und für die indi-
viduelle Gesundheitserhaltung! Zur Infra-
struktur2 zählen u.a. Bildungssystem, Ener-
gieversorgung, Wasserversorgung, Kanali-
sation, Müllabfuhr, Sozialversicherung (Pen-
sionssystem), Gesundheitssystem, arbeits-
rechtliche Bestimmungen usw., also jene
gemeinschaftlich produzierten Güter, wel-
che das Funktionieren einer entwickelten
Gesellschaft erst ermöglichen. 

In historischer Sicht war die Zunahme der
Lebenserwartung und der drastische Rück-
gang vor allem der Infektionskrankheiten
sowie die generelle Verbesserung der Be-
völkerungsgesundheit im 19. und in der er-
sten Hälfte des 20. Jahrhunderts („Epide-
miologische Transition“) eine Folge des Auf-
baus von Infrastruktur, deren Vorhanden-
sein heute oft für selbstverständlich gehal-
ten wird3. Die Verbesserung der medizini-
schen Versorgung wie auch die Einführung
der bevölkerungsweiten Impfungen spiel-
ten neben den anderen Faktoren jedoch ei-
ne nur untergeordnete Rolle4. 

Die wichtigsten Gesundheitsdeterminanten
sind Infrastruktur-Faktoren5: 

Zugang zu Bildung und Einkommen:
Einkommen bzw. Vermögensverhältnisse

sind der bedeutendste Einzelfaktor für eine
gute Gesundheit. Nicht nur die Einkom-
mensarmut ist mit einem deutlich vermehr-
ten Auftreten der meisten Erkrankungen ver-
bunden, auch Personen mit mittlerem Ein-
kommen besitzen im Durchschnitt keine so
gute Gesundheit wie die Bestverdienenden.
Eine hohe Bildung ist ein weiterer Faktor,
der mit guter Gesundheit verbunden ist,
und das auch unabhängig vom Einkommen,
d.h. in jeder Einkommensschicht haben die
besser Gebildeten die jeweils beste Ge-
sundheit. 

1. Irrtum: Jeder ist für
seine Gesundheit selbst
verantwortlich. Ob die
Gesundheit gut oder
schlecht ist hängt
hauptsächlich von jedem
selbst ab.
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Abb.1: Zusätzliche Sterblichkeit nach Bildung 1981/82
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lichkeiten. Die schwächsten Grup-
pen in der Gesellschaft, die Kinder,
die Jugendlichen und die Alten sind
solchen zerstörerischen Lebensbe-
dingungen am unmittelbarsten
ausgeliefert. Es fehlt in der Gropi-
usstadt nach Abschluß der Bebau-
ung – und das heißt nach Ausnut-
zung jeglichen Baugrundes – an ge-
eigneten Spielmöglichkeiten für
Kinder, an Freizeiteinrichtungen für
Jugendliche und Erwachsene und
vor allem an Erholungsflächen. Es
gibt hier keine großen Parkanla-
gen, keine Wiesen, keine Wälder;
einfach nichts, wo Kinder sich auf
legale Weise austoben oder Er-
wachsene spazieren gehen kön-
nen. Die Logik solcher Städte wie
der Gropiusstadt beruht auf der
Rentabilität des Kapitals und ori-
entiert sich nicht an den Bedürfnis-
sen und Lebensnotwendigkeiten
der Menschen.“ (in: Christiane F.
Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ham-
burg 1981) In den 80er Jahren wur-
de aufgrund wachsender sozialer
Probleme das Wohnumfeld der Gro-
piusstadt verbessert, dennoch er-
gab eine Untersuchung von Ma-
thias Geyer im Jahre 1999, dass je-
der dritte Bewohner wegziehen
möchte. Überall sind heute von die-
ser Problematik bestehende ältere
Stadtteile betroffen, in denen der
Profitlogik entsprechend jede ver-
fügbare Fläche verbaut wird und
andererseits keine neuen „unprofi-
tablen“ Infrastrukturangebote, wie
Parkanlagen, Spielplätze etc. mehr
entstehen. 
13)Schrijvers et al. (1999): Am.J. Pu-
blic Health, 89; K. Stronks et al.
(1996): Sociology of health & Illn-
ess, 18.

14)Ausführliche Hintergrundinfor-
mationen bietet ATTAC unter
http://www.stoppgats.at .
15)„Da neue wirkungsvollere Maß-
nahmen zur Verbesserung der hy-
gienischen Verhältnisse in den
dicht besiedelten Städten und
Distrikten in England und Wales zu
treffen sind, ist es zweckmäßig, die
Wasserversorgung..., Kanalisation,
En twässe rung , Mü l l ab fuh r,
Straßenpflasterung und deren Kon-
trolle einem und demselben örtli-
chen Organ zu unterstellen...“ zit.
n. Rodenstein M: „Mehr Licht, mehr
Luft“. Frankfurt 1988.

Gesellschaftliche Grundlagen... 
Infrastrukturgerechtigkeit als zentrale Vorausetzung 
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fang und hoher Qualität zur Verfügung steht,
wenn sie unrichtigerweise als ein markt-
gängiges Produkt behandelt wird14. Tatsäch-
lich kann es für Infrastruktur aus struktu-
rellen Gründen keinen „freien“ Markt ge-
ben wie für ortsungebunden beziehbare
Produkte, und der gewaltsame Aufbau ei-
nes „Marktes“ führt leicht zu skurrilen Ent-
wicklungen (man denke an den Wald von
Handymasten, den jeder einzelne Betreiber
ursprünglich errichtete). 

Die Individualisierung der Infrastruktur
durch Privatisierung führt zu den gravieren-
den Folgen:
1. Allmählicher Abbau von Infrastruktur

(z.B. unrentable Bezirke werden nicht mehr
versorgt, da sie den Gesamtgewinn
schmälern), was vor allem bereits infra-
strukturbenachteiligte Personen betrifft.
2. Verlust der Qualität der Infrastruktur,

besonders für finanzschwache Benützer, die
sich eine ausreichende Qualität nicht lei-
sten können (z.B. Wasserqualität, Versor-
gungssicherheit, Konkursgefahr des Anbie-
ters).
3. Neben „Sonderangeboten“, vor allem

Verteuerungen für die am stärksten von der
Infrastruktur Abhängigen (z.B. höhere Prei-
se in Stoßzeiten, z.B. die Stromversorgung
in Norwegen usw.) und folglich Zugangser-
schwerung und damit Unterversorgung für
ärmere Schichten. Infrastrukturgerechtig-
keit ist kein Ziel privatwirtschaftlicher Infra-
strukturanbieter. 
4. Die von den Betreibern dieses Umbaus

in Aussicht gestellte Verbilligung der Infra-
strukturgesamtkosten konnte auf lange
Sicht noch nirgends beobachtet werden.

Der Mensch lernt aus der Geschichte, dass
er nichts aus der Geschichte lernt...
Die privatwirtschaftlich organisierte Was-

serversorgung Londons im 19. Jh. führte da-
zu, dass ein großer Teil der Haushalte we-
gen mangelnder Rentabilität nicht versorgt
wurden und aufgrund mangelnder Wasser-
qualität wiederholt Choleraepidemien auf-
traten. Schließlich wurde eingesehen, dass
die Wasserversorgung in eine kommunale
Hand gelegt gehört (Public Health Act von
1848)15. 

Es ist somit bei fortschreitender Privati-
sierung zu erwarten, dass für große Bevöl-
kerungsgruppen mindestens teilweise ein
Zustand defizitärer Infrastruktur entstehen
wird, wie er für die Gesellschaft vor der „Epi-
demiologischen Transition“, also vor dem
20. Jahrhundert, charakteristisch war und

in der heutigen 3. Welt vorherrscht. Mit ei-
ner deutlichen Verschlechterung der Ge-
sundheit des Großteils der ärmeren Bevöl-
kerung müsste dann gerechnet werden.
Längerfristig könnte die Individualisierung

der Infrastruktur über Konzentrationspro-
zesse zu einer neuerlichen Monopolisierung
der Infrastrukturanbieter führen (man den-
ke u.a. an die Konzentration im Medienbe-
reich), diese Monopole würden dann aller-
dings nicht mehr einer demokratischen Kon-
trolle unterliegen, wie dies ehemals für die
öffentliche Infrastruktur der Fall war. Die zu
erwartenden Folgen für demokratisch ver-
fasste Rechtsstaaten sind naheliegend. 

3. Folgerung: Nur die demokratische Her-
stellung und Kontrolle der Infrastruktur ge-
währleistet ausreichende Qualität und all-
gemeinen Zugang  (Infrastrukturgerechtig-
keit) und ist damit die notwendige Grund-
lage für eine hohe Bevölkerungsgesund-
heit. 

3. Irrtum: Für die
Erhaltung der öffentli-
chen Gesundheit ist die
individualisierte bzw.
privatisierte Infrastruktur
einer öffentlichen über-
legen.
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Ernährungsqualität: 
Die Qualität der Industrienahrungsmittel

ist oft gesundheitsschädigend (z.B. über-
höhter Salzgehalt, minderwertige Fette,
Konservierungsmittel und div. Rückstände
aufgrund der Massentierhaltung). Wichtig:
Zugänglichkeit guter Nahrungsmittel, be-
sonders in Schulmensen, Kantinen,
Gasthäusern. 
Soziale Kontakte und Unterstützung („so-
ziales Netz“): 
Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung posi-

tiver sozialer Beziehungen und Kommuni-
kation am Arbeitsplatz sowie am Wohnort
(Städtebau!), Begegnungsräume (vgl. Ala-
meda County Study: Berkman 1979).
Randgruppen (Armut, Obdachlosigkeit, Ar-
beitslosigkeit, Gastarbeiter...): 
Soziale Ausgrenzung verursacht beson-

ders schlechte Gesundheit.
Sozial- und Gesundheitssystem: 
Qualität der Leistungen und Zugänglich-

keit für alle.
Transportsystem: 
Radfahren, Gehen und öffentliche Ver-

kehrsmittel fördern Gesundheit mehrfach:
sie fördern die Bewegung, sind weniger un-
fallgefährdend, erhöhen die Kommunikati-
on und reduzieren die Luftverschmutzung.
Die gesamtwirtschaftlichen Kosten des In-
dividualverkehrs sind exorbitant und feh-
len für öffentliche Verkehrsinfrastruktur. 

1. Folgerung: Eine ausreichende INFRA-
STRUKTUR ist die zentrale Grundlage für
die Gesundheit der Bevölkerung wie des
Einzelnen. Der/die Einzelne ist auf deren
Vorhandensein angewiesen, um seine Ge-
sundheit erhalten zu können.

Gesundheit ist eine Frage der INFRASTRUK-
TUR-GERECHTIGKEIT
Zur Infrastrukturgerechtigkeit gehört er-

stens die soziale Gerechtigkeit (Verteilungs-
gerechtigkeit), d.h. der gerechte Zugang für
alle zu den Infrastrukturgütern der Gesell-
schaft. Zur Infrastrukturgerechtigkeit gehört
zweitens die Umweltgerechtigkeit, d.h. der
gerechte Zugang zu den Ressourcen der
Umwelt/Natur. Der Erhaltung der natürlichen
Umwelt kommt als Grundlage für die Um-
weltgerechtigkeit daher die gleiche Bedeu-
tung zu wie der Erhaltung der gesellschaft-
lichen Infrastruktur für die soziale Gerech-
tigkeit. 

2. Irrtum: Gesundes Verhalten ist für die
Gesundheitserhaltung wichtiger als es ge-
sunde Lebensbedingungen sind.

Der Großteil der präventiven Programme
und der Gesundheitsförderungsaktivitäten,
welche gegenwärtig finanziert werden, zie-
len auf eine Veränderung des Verhaltens,
z.B. mehr Bewegung zu betreiben oder we-
niger zu rauchen. Diese Praxis entspricht
keineswegs dem Stand der epidemiologi-
schen Forschung. 

Einerseits haben Untersuchungen an
großen Bevölkerungsgruppen festgestellt,
dass die wichtigen Risikoverhaltensweisen
wie Rauchen, Bewegungsmangel,
Ernährung usw. weniger Krankheiten verur-
sachen als durch benachteiligende Lebens-
umstände entstehen. Andererseits konnte
nachgewiesen werden, dass die gesund-
heitsrelevanten Verhaltensweisen zu einem
großen Teil bereits von den Verhältnissen
bestimmt werden, d.h. dass das Verhalten
unter gegebenen Umständen oft nicht wirk-
lich „frei“ gewählt werden kann. So kann
z.B. ein auf das Kantinenessen angewiese-
ner Angestellter die Qualität seiner
Ernährung nicht frei wählen. 

Niederländische Studien13 haben gezeigt,
dass die Sterblichkeit (und ähnlich auch die
Morbidität) zu ca. einem Drittel auf sozioö-
konomische Bedingungen und zu einem
weiteren Viertel auf Verhaltensweisen, die
durch diese Bedingungen bereits festgelegt
werden, zurückzuführen ist. Somit sind die
Lebensbedingungen zu über 50% für ein
kürzeres oder längeres Leben verantwort-
lich! Die bekannten gesundheitsrelevanten
Verhaltensweisen, soweit sie die Studien-
teilnehmer frei wählen konnten, also ge-
wissermaßen in „Selbstverantwortung“,
waren für etwa ein weiteres Viertel der
Sterblichkeit verantwortlich. Selbst wenn
dieses „frei“ gewählte Verhalten vollstän-
dig veränderbar wäre – was nach allen Er-
fahrungen sehr schwer realisierbar ist -,
würden die Hauptursachen für Gesundheit
und Krankheit unberührt wirksam bleiben. 
2. Folgerung: Gesunde Lebensbedingun-
gen sind nicht nur die wichtigste Grundla-
ge für die Gesundheitserhaltung, sondern
auch die Voraussetzung für ein gesund-
heitsförderndes Verhalten jedes/jeder Ein-
zelnen.

3. Irrtum: Für die Erhaltung der öf fentli-
chen Gesundheit ist die individualisierte
bzw. privatisierte Infrastruktur einer öffent-
lichen überlegen.
Neben theoretischen Überlegungen zeigte

nicht zuletzt die historische Erfahrung, dass
Infrastruktur nicht in ausreichendem Um-

2. Irrtum: Gesundes
Verhalten ist für die
Gesundheitserhaltung
wichtiger als es gesun-
de Lebensbedingungen
sind.
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Was ist der Louisebus?
Der LOUISEBUS ist eine Einrichtung der

Caritas und des Sozialamtes der Stadt
Wien zur medizinischen Hilfe für Obdachlo-
se. Seit 1993 ist dieser Kleinbus, der ähn-
lich einer „fahrenden“ Ordination eingerich-
tet ist, mit einer Ärztin oder einem Arzt un-
terwegs und hält an 7-8 verschiedenen 
Standorten in Wien für jeweils einigen Stun-
den, um ärztliche Erstversorgung für ob-
dachlose Personen anzubieten (vor allem
im Zusammenhang mit Hauterkrankungen,
Wundversorgung, aber auch mit psychiatri-
schen Erkrankungen und Erkrankungen des
Bewegungsapparates). Zum Team gehören
auch ein Fahrer und ein Sanitäter, die eh-
renamtlich tätig sind.
Finanziell gefördert wird das Projekt von

der Caritas und von der MA12, seit Jänner
dieses Jahres gibt es auch einen Zuschuss
der Wiener Gebietskrankenkasse für Medi-
kamente!

Welche Menschen erreichen wir?
Der LOUISEBUS ist der erste Schritt, um

obdachlose Menschen medizinisch zu ver-
sorgen bzw. zu erreichen! In weiterer Folge
sollten wir ÄrztInnen gemäß unseres Auf-
trags der MA12 die PatientInnen zur medi-
zinischen Behandlung an niedergelassene
ÄrztInnen bzw. Spitäler überweisen! Dabei
sind vielerlei Schwellenängste und Hinder-
nisse wahrnehmbar.
So gibt es nur ein Krankenhaus in Wien

(Krankenhaus der Barmherzigen Brüder),
das PatientInnen ohne Versicherung auch
stationär behandelt. Aber auch bei versi-
cherten PatientInnen gibt es immer wieder
Schwierigkeiten, Zugang zur medizinischen
Weiterversorgung zu finden.

Zugangsbeschränkungen zu 
medizinischer Versorgung
Man muss bürokratisch schon in Topform

sein, um halbwegs abgesichert zu leben!
Die betroffenen Personen sind jedoch groß-
teils verschreckt bzw. bedürftig, haben ein
Alkohol- bzw. Drogenproblem, leben schon
sehr lange auf der Straße oder in Nächti-
gungsbetten, sind sehr ungepflegt und
schaffen den Weg alleine zu einem Amt oder
aber auch in „normale“ Ordinationen bzw.
Ambulanzen nicht oder nur unregelmäßig.
Sie schaffen es nicht ihren Krankenschein
zeitgerecht abzuholen, können  im Warte-
zimmer nicht lange sitzen (teilweise weil
sie einfach nicht warten „können“), aber
vor allem, weil sie sich nicht erwünscht vor-
kommen!

Aber auch wir Ärztinnen und Ärzte stehen
bei der Weiterversorgung vieler Patientin-
nen und Patienten vor  einem großen Pro-
blem:
Es gibt viel zu wenig FachärztInnen in 

Wien, an die man solche PatientInnen mit
wenig bürokratischem Aufwand überweisen
könnte. Nur eine Zahnärztin in Wien ist be-
reit, einige dieser PatientInnen zu behan-
deln, weshalb hier leicht die Gefahr der
Überforderung entsteht!
Es fehlt an GynäkologInnen, PsychiaterIn-

nen, aber auch an Möglichkeiten im Zusam-
menhang mit Labor und Röntgen (dies ist
nur bei den BHB möglich!) -  um nur eini-
ges zu nennen. Mangel herrscht auch an
mobilen Krankenschwestern, da die Wund-
versorgung im LOUISEBUS teilweise nur ein
Tropfen auf dem heißen Stein sein kann.

Eine Illusion?
Wünschenswert und notwendig wäre ein

Netz von SozialarbeiterInnen, mobilen Kran-
kenschwestern bzw. -pflegern, Allgemein-
medizinerInnen und FachärztInnenen rund
um den jeweiligen Standort des LOUISE-
BUSES.

Dr. Ursula Gusenbauer, Ärztin
für Allgemeinmedizin mit eige-
ner Ordination (Schwerpunkt
Akupunktur, Homöopathie und
psychosomatische Erkrankun-
gen), in Ausbildung zur Ärztin
für Psychotherapie; Tätigkeiten
als ärztliche Leiterin in einem
pr ivaten Pf legewohnheim,
Pflegegeldbegutachtungen, Ärz-
tin im LOUISEBUS
Kontakt: 
dr.ursula.gusenbauer@chello.at

Der Louisebus
Eine „fahrende“ Ordination für Obdachlose
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Ursula Gusenbauer
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Der LOUISEBUS ist der
erste Schritt, um
obdachlose Menschen
medizinisch zu versor-
gen bzw. zu erreichen!

Illustration: 
Michael Pammesberger

AK5-RZ 4  26.01.2004  21:01 Uhr  Seite 16



Mag. Dr. August Österle ist ao.
Univ.Prof. an der Abteilung Sozial-
politik, Institut für Vokswirtschafts-
theorie und –politik der WU Wien
Kontakt: 
august.oesterle@wu-wien.ac.at

Solidarische Gesundheitspolitik
Vom Nutzen des gesetzlichen Krankenversicherungssystems

18
Wolfram Burkhardt

zentsatzes vom Bruttoeinkommen. Dadurch
soll ein dauerhafter solidarischer Ausgleich
zwischen Gesunden und Kranken, Arm und
Reich, Jung und Alt, Mann und Frau, Single
und Großfamilie bei gleicher Behandlung
im Falle des Lebensrisiko Krankheit erzielt
werden. Direktes Medium zwischen der
Krankenversorgung und dem Patient ist
nicht das Geld – denn die gesetzliche Kran-
kenversicherung ist mit ihrer Nachfrage-
macht anstelle des Patienten oder der Pati-
entin die Vertragspartnerin der Leistungs-
erbringer. Als solche ist sie auch für den
Leistungskatalog und die Qualitätssiche-
rung zuständig. 

Dieses System erfüllt idealtypisch skiz-
ziert mehrere Aufgaben gleichzeitig: Es ge-
staltet und steuert eine wirtschaftliche Ver-
sorgung mit allen als notwendig und aus-
reichend erachteten medizinischen Leistun-
gen. Gesellschaftlich gewährleistet es die
gesundheitlich bedarfsgerechte Versorgung
für die gesamte Gesellschaft – ohne eine
ökonomische oder soziale Diskriminierung
und Ausschließung des Einzelnen. Ökono-
misch finanziert und steuert es eine der
größten Wirtschaftsbranchen überhaupt
nach den Kriterien des Bedarfs und der Ko-
stenminimierung. 

Wirtschaftliche Interessenskämpfe
An allen drei Punkten beginnt seit länge-

rem der Gedanke und die Praxis einer stär-
keren Ökonomisierung des Gesundheitswe-
sens Fuß zu fassen. Der Kern vieler gegen-
wärtiger gesundheitspolitischer Diskussio-
nen läßt sich auf die Frage zuspitzen, ob
auch in Zukunft allen Menschen ohne so-
ziale und ökonomische Diskriminierung im
Krankheitsfall alle medizinisch ausreichen-
den Leistungen zur Verfügung gestellt wer-
den sollen. Oder ob man Leistungen in
Grund- und Wahlleistungen aufteilt, die
dann individuell wie eine normale Ware hin-
zugekauft werden. Hier wirft die Besonder-
heit des Gutes Gesundheit – wie eingangs
begründet – viele gefährliche Fragen auf.
Denn das solidarische Prinzip des deut-
schen Gesundheitssystems ist ein hohes zi-
vilisatorisches Gut, welches nicht aufgege-
ben werden sollte. Doch genau dafür meh-
ren sich im harten wirtschaftlichen und po-
litischen Interessenkampf die Stimmen –
und diese Kämpfe sind in der Gesundheits-
politik immer besonders hart, geht es doch
letztlich immer um die 230 Miliarden Euro
im System der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung. Diese Summen wecken zusehends
Begehrlichkeiten – auch gerade der priva-

ten Wirtschaft, der privaten Versicherungs-
unternehmen und der Pharmakonzerne. Seit
Jahren fordern z.B. die Arbeitgeber eine
Spaltung des Leistungskataloges in solida-
risch finanzierte Grundleistungen und pri-
vat abzusichernde Zusatzleistungen bzw.
individuelle Zuzahlungen der Patienten.
Aber auch unter anderen Gruppen in der
Gesellschaft verstärkt sich der Ruf nach
mehr Wettbewerb. Dieser soll die Effizienz
und die Effektivität der Versorgung verbes-
sern. Absehbare Kostensteigerungen sollen
durch eine Erweiterung der Finanzierungs-
basis aufgefangen werden. Hinter solchen
Forderungen und Überlegungen stehen im-
mer bestimmte Diagnosen des Gesund-
heitssystems.

Die erste ist die Behauptung von der Ko-
stenexplosion. Jedem Kenner des deutschen
Gesundheitssystems ist klar, dass es kein
überproportionales Anwachsen der Kosten
in der gesetzlichen Krankenversicherung
gibt. Die Lage mag angespannt sein, doch
sie ist nicht dramatisch. Es gibt kein Ausga-
ben-, sondern ein Einnahmenproblem. Die
Beitragssätze in der GKV stiegen zwischen
1975 und heute zwar von 10,5% auf 14%,
dies liegt jedoch an der im gleichen Zeit-
raum gefallenen Lohnquote – sie sank von
74 auf 65%. Und zwar aufgrund moderater
Tarifabschlüsse und zunehmender Arbeits-
losigkeit. Der Anteil der GKV-Ausgaben am
BIP hingegen blieb seit 1980 mit ca. 6 %
konstant – die Gesundheitsausgaben stie-
gen nicht schneller als das Wirtschafts-
wachstum. Und das in einer sehr dienstlei-
stungs- und personalintensiven Branche!
Zwei weitere Argumente für tiefgreifende
Reformen des deutschen Gesundheitssy-
stems sind die demographische Entwick-
lung und der medizinisch technische Fort-
schritt. Beide sollten zumindest entdrama-
tisiert werden: In der Tat sind die Kosten
für die Versorgung der zunehmenden Zahl
alter Menschen überproportional hoch, aber
nicht primär ein Ergebnis des Alterns an
sich. Denn entscheidend ist die Nähe zum
Tod – im letzten Jahr des Lebens fallen 1/3
der lebenslangen Versorgungskosten an –
egal, ob ein Mensch dann 102 oder 85 ist.
Zudem werden die Menschen heute nicht
nur älter; es gibt das Phänomen der gesün-
deren alten Menschen. Diese Entwicklung
könnte durch eine intensivierte Präventi-
onspolitik noch beschleunigt werden. Der
demografische Wandel an sich hat also den
letzten drei Jahrzehnten keinen nennens-
werten Einfluß auf die Beitragssätze aus-
geübt. Ähnlich der medizinisch-technische

Wenn Kostensparen und Rentabilität im Vor-
dergrund stehen, verändert sich der Cha-
rakter des westeuropäischen Zivilisations-
modells. Es gilt sich für eine weiterhin soli-
darische, inkludierende Gesundheitsver-
sorgung einzusetzen.

Die persönliche Gesundheit, also die Ab-
wesenheit von Krankheit und Schmerzen,
von lebenseinschränkenden, ja lebensbe-
drohlichen Symptomen, ist eines der höch-
sten Güter überhaupt. Gesundheit ist ein
lebensnotwendiges Gut, auf das nicht ein-
fach verzichtet werden kann. Das gilt im in-
dividuellen Fall, das gilt aber auch gesell-
schaftlich: Gesundheit ist ein öffentliches,
ein kollektives Gut, ganz ähnlich der Atem-
luft, dem Trinkwasser, der Bildung, dem Ver-
kehr und dem Recht. Diese Tatsache unter-
scheidet den Umgang mit Gesundheit ent-
scheidend von Konsumgütern, von Waren. 
Gesundheit ist keine marktgängig aus-

tauschbare Ware wie ein Auto.  BürgerIn-
nen, die zu PatientInnen werden, wissen
nicht, wann und warum sie krank und an
welcher Krankheit sie leiden werden. Sie
haben nicht die Möglichkeit, die Art, den
Zeitpunkt und den Umfang an Hilfe, die ih-
nen zukommt, selbst zu bestimmen. Krank-
heit ist ein von den Individuen kaum steu-
erbares Ereignis; Krankheit ist ein allgemei-
nes Lebensrisiko. Wann man einen Arzt oder
eine Ärztin oder eine Klinik aufsucht und
dort bestimmte Leistungen in Anspruch
nimmt, kann man sich nicht aussuchen. Ge-
sundheit ist nur in Maßen käuflich und nie
ganz. Auch fehlen den PatientInnen Infor-
mationen: Der nachfragende Patient oder
die Patientin ist in ihrer/seiner Konsument-
Innensouveränität deutlich eingeschränkt.
Im Gesundheitssystem werden PatientIn-
nen mit dem Monopol ärztlichen Wissens
und mit einer gewissen Anbieterdominanz
konfrontiert: So erfolgt die Nachfrage von
PatientInnen zunächst unspezifisch. Erst
durch die Kompetenz des medizinischen
Experten oder der Expertin wird sie defi-
niert und spezifiziert. Es besteht also ein
Informations- und Kompetenzgefälle zugun-
sten der Ärztin oder des Arztes, die bzw.
der im diagnostischen und therapeutischen
Vorgehen einen weiten Ermessensspielraum
hat. PatientInnen befinden sich folglich in
einer Position der Unsicherheit, der
Schwäche, der Abhängigkeit und der Hilfs-
bedürftigkeit. 

Keine reine Marktbeziehung
All dies zeigt, dass es sich auf der

grundsätzlichen Ebene des Umgangs mit

Krankheit und Gesundheit nicht um eine
reine Marktbeziehung handeln kann. Die
Versorgung von Krankheit lässt sich nicht
vollständig dem Mechanismus von Ange-
bot und Nachfrage  unterwerfen. Bestimm-
te Faktoren des Marktes, die in der freien
Wirtschaft für Effizienz, Qualität und 
Kostenersparnis sorgen, können nicht ein-
fach ins Gesundheitswesen übertragen wer-
den. Der Markt an sich ist richtungslos und
blind,  Ziele müssen ihm vorgegeben wer-
den. Der Staat hat daher als demokrati-
sches Gemeinwesen im Bereich der Ge-
sundheit traditionell wichtige Funktionen
inne; welt-weit existiert kein einziges Ge-
sundheitssystem, das rein marktwirtschaft-
lich organisiert ist. 

Dennoch nehmen in der Gesundheitspoli-
tik die Rufe nach mehr Wettbewerb, mehr
Markt, mehr Konkurrenz und nach stärkerer
Eigenverantwortung an Lautstärke zu. Das
ist kein Wunder, denn bereits bei einem re-
lativ flüchtigen Blick auf Quantität und Qua-
lität des deutschen Gesundheitssystems
lassen sich Mängel erkennen. Das deutsche
Gesundheitssystem ist jedoch bisher nicht
als Ganzes von den Zielsetzungen einer an
Effizienz und Wettbewerb ausgerichteten
Wirtschafts- und Sozialpolitik erfasst wor-
den. Aber die Stimmen, es gründlich zu
durchforsten und vor allem die Kosten zu
senken, werden lauter – nicht nur in
Deutschland, sondern in fast allen ent-
wickelten Staaten. Warum eigentlich? 

Solidarischer Ausgleich
Das System der gesetzlichen Krankenver-

sicherung) basiert auf dem Grundprinzip
der solidarischen Finanzierung und Vertei-
lung von Gesundheitsgütern – ein Prinzip,
über das in der Vergangenheit ein hoher
und stabiler Konsens bestand. Unter vielen
WissenschaftlerInnen besteht Einigkeit dar-
über, dass sich dieses Modell als eines der
stabilsten gesellschaftlichen Systeme über-
haupt erwies und im Kern modern ist. Denn
das Steuerungsmodell ist einfach und ro-
bust: Der Staat übernimmt die Verantwor-
tung für die materielle Bewältigung ge-
sundheitlicher und sozialer Notlagen. Er
entlastet sich von der Steuerung und Ge-
staltung der Krankenkassen durch die De-
legation an die Selbstverwaltung der Ak-
teure ArbeitgeberInnen und Arbeitnehme-
rInnen, die die Krankenkassen paritätisch
beaufsichtigen. Beiträge werden nicht nach
dem individuellen Risiko, sondern nach der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit pa-
ritätisch erhoben – in Form des festen Pro-

Die Versorgung von
Krankheit lässt sich
nicht vollständig dem
Mechanismus von
Angebot und Nachfrage
unterwerfen.

Der Kern vieler gegen-
wärtiger gesundheitspo-
litischer Diskussionen
läßt sich auf die Frage
zuspitzen, ob auch in
Zukunft allen Menschen
ohne soziale und ökono-
mische Diskriminierung
im Krankheitsfall alle
medizinisch ausreichen-
den Leistungen zur
Verfügung gestellt wer-
den sollen.
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Das Frauengesundheitszentrum FEM-Süd
wurde 1999 im Kaiser Franz Josef-Spital  mit
der Zielsetzung bedürfnisgerechter Gesund-
heitsförderung für sozial benachteiligte
Frauen und Migrantinnen errichtet.  

Der Verein „Institut für Frauen- und
Männergesundheit“ umfasst derzeit drei
Einrichtungen und besteht neben dem Frau-
engesundheitszentrum FEM-Süd aus dem
Frauengesundheitszentrum FEM in der Sem-
melweisklinik sowie dem Männergesund-
heitszentrum MEN, das im Jahr 2002 eben-
falls im Kaiser Franz Josef-Spital errichtet
wurde.

Zentrale Aufgaben sind:
• Gesundheitsförderung und Prävention

unter Berücksichtigung geschlechtsspe-
zifischer Unterschiede

• Etablierung eines bio-psycho-soziales
Verständnisses von Gesundheit und
Krankheit

• Stärkung der „Patientinnenorientierung“
im Gesundheitssystem 

• Förderung frauengerechter Rahmenbe-
dingungen

• Empowerment von Frauen, d.h. Stärkung
der Selbstbestimmung 

• Bewusstseinsbildung für Frauengesund-
heit 

• Schnittstellenmanagement zwischen
Krankenhaus und Institutionen des Ge-
sundheitswesens

Das Hauptanliegen besteht darin, Frauen
in ihren gesundheitlichen Belangen zu un-
terstützen sowie ihre Ressourcen und ihr
Selbsthilfepotential zu stärken.

Ziel ist es, Anlaufstelle für alle Frauen, un-
abhängig von Alter, sozialer Schicht, kultu-
reller, religiöser oder ethnischer Zugehörig-
keit zu sein und bestehende Barrieren im
Bereich des Gesundheitssystems zu über-
winden. 

Im Frauengesundheitszentrum F.E.M. Süd
wird insbesondere versucht, den gesund-
heitlichen Belangen von sozial benachtei-
ligten Frauen, Frauen aus der Türkei und
den Ländern des ehemaligen Jugoslawien
durch bedürfnisgerechte Angebote Rech-
nung zu tragen. 

Methoden und Angebote im FEM Süd:
• Gesundheitsberatung in den Sprachen

deutsch, türkisch, bosnisch, serbisch,
kroatisch und englisch

• Durchführung von Vorträgen, Kursen so-
wie Gruppenaktivitäten

• ärztliche, psychologische/psychothera-
peutische Beratung

• Unterstützung bei der Arzt-Patientin-
Kommunikation

• Erstellung muttersprachlicher Informati-
onsmaterialien

• Interkulturelle Fortbildungen für Gesund-
heitsberufe

Mittels "aufsuchender" Arbeitsweise (z.B.
Gesundheitsförderung in Moscheen, Begeg-
nungszentren,...) und niederschwelligen An-
geboten wird versucht, Barrieren der Inan-
spruchnahme von Gesundheitsleistungen -
vor allem im präventiven und psychosozia-
len Bereich -abzubauen. 

Im Jahr 2002 konnten mehr als 15.000 Kon-
takte mit Frauen - etwa ein Drittel davon
Migrantinnen - verzeichnet werden.

Im Frauengesundheits-
zentrum F.E.M. Süd wird
insbesondere versucht,
den gesundheitlichen
Belangen von sozial
benachteiligten Frauen,
Frauen aus der Türkei
und den Ländern des
ehemaligen Jugoslawien
durch bedürfnisgerechte
Angebote Rechnung zu
tragen. 

Das Frauengesundheitszentrum 
F.E.M.-Süd

Bedürfnisgerechte Gesundheitsförderung 
für sozial benachteiligte Frauen und Migrantinnen
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Fortschritt: Häufig verursachen neue Me-
thoden und Geräte zwar höhere Kosten, ge-
rade weil neue Techniken in der Medizin oft
Zusatztechnologien sind, die die alten nicht
vollständig ablösen. Dennoch gibt es genü-
gend Beispiele, wo pharmakologische oder
technische Fortschritte in der Medizin Ko-
sten sparen. Dazu kommt, dass längst nicht
alle kostspieligen Innovationen eine reale
Verbesserung der Versorgung mit sich brin-
gen. Eine Studie kommt zu dem Ergebnis,
dass auch der medizinisch-technische Fort-
schritt in den letzten 30 Jahren beitrags-
satzneutral verarbeitet wurde. Diese Argu-
mente können also kein Grund für einen
Systemwechsel des Gesundheitssystems in
Deutschland sein. Ähnlich steht es um die
Argumente für eine Aufteilung des Leis-
tungskatalogs in Grund- und Wahlleistun-
gen: Dort, wo er durchforstet und auf das
sogenannte medizinisch Notwendige redu-
ziert wurde, wie z.B. in Holland und Schwe-
den, ergaben sich Streichmöglichkeiten
vorwiegend in finanziell wenig erheblichen
Randbereichen. Hier muss seriös argumen-
tiert werden: In der Krankenversorgung fin-
den sich durchaus Einsparmöglichkeiten,
die jedoch kein Problem des Leistungska-
taloges sind, sondern eines der Leistungs-
steuerung in der individuellen ÄrztInnen-
PatientInnen-Beziehung. Hier sollten Ärz-
tInnen sehr viel stärker auf die Maßstäbe
einer evidenzbasierten Medizin verpflichtet
werden. Dennoch: Seit Jahren wird Gesund-
heitspolitik in erster Linie als Kostendämp-
fungs-, Kostensenkungspolitik verstanden.
Oft ist sie auch genau das, und nicht die
gesellschaftliche Lenkung und Steuerung
des Verhältnisses von Medizin und Gesell-
schaft. Es wird dann mit dem mündigen
Bürger argumentiert, der das Recht auf in-
dividuelle Entscheidungen darüber habe,
welche Leistungen er in Anspruch nehme.
Daher müsse mehr Wettbewerb ermöglicht
werden. Hier kann nur wiederholt werden:
Die Beziehung zwischen ÄrztIn und Patien-
tIn ist zutiefst asymmetrisch. Eine Patientin
oder ein Patient weiß in der Regel nicht,
was für ihre bzw. seine Behandlung gut und
notwendig ist. Transparenz in der Medizin
ist kaum gegeben; sie ist kein idealer Markt.
Im Zweifel entscheiden sich PatientInnen
z.B. fast immer für die teurere Behandlung,
das teurere Medikament – in dem Glauben,
es sei auch besser. In der praktischen Me-
dizin wird eben zunehmend um Marktan-
teile gekämpft. Glücklicherweise wird von
den meisten ÄrztInnen der Widerspruch zwi-
schen ökonomischem Zwang und einzelfal-
labhängiger PatientInnenversorgung noch

als grundlegend unvereinbar betrachtet.
Kühle betriebswirtschaftliche Kosten-Nut-
zen-Kalküle stoßen hier noch immer auf ei-
ne geringe Akzeptanz. Noch ist das vorge-
schriebene Verteilungskriterium die „medi-
zinische Notwendigkeit“. Hier kann sich je-
doch mit zunehmendem Ökonomisierungs-
druck ein Paradigmenwechsel abzeichnen.
Wenn nicht die solidarische, inkludierende
Gesundheitsversorgung das entscheidende
Kriterium mehr ist, sondern Kostensparen
und Rentabilität im Vordergrund stehen,
verändert sich der Charakter des westeu-
ropäischen Zivilisationsmodells. Dagegen
käme es darauf an, auf die Gesundheitspo-
litik so einzuwirken, dass das Gemeinwe-
sen vor einer unkontrollierten Ökonomie
geschützt wird. Es sollte in einer fortschritt-
lichen, aufgeklärten Gesellschaft weiterhin
Bereiche geben, die am Gemeinwohl orien-
tiert sind – am Gemeinwohl von allen in der
Gesellschaft, nicht lediglich am Wohl derje-
nigen, die von Marktmacht und Konkurrenz
profitieren. Gesellschaftsziele wie Solida-
rität und soziale Gerechtigkeit sind ebenso
verletzlich wie das Verhältnis von ÄrztIn und
PatientIn und gehören daher geschützt. Der
Kernbestand des europäischen Sozialmo-
dells mit seinen bisher keineswegs verwirk-
lichten Zielen von Freiheit, Gleichheit und
Solidarität ist durch die neoliberale Ökono-
misierung gefährdet. Ein qualitativ hoch-
stehendes Gesundheitssystem ist jedoch
ein hohes Gut, welches sich eine zivilisierte
Gesellschaft weiterhin leisten sollte. Dafür
lohnt es sich zu kämpfen, wie die erfolgrei-
che Vernetzung von Sozialverbänden, Ge-
werkschaften, Kirchen und sozialen Bewe-
gungen wie „Attac“ zeigt.

Der Kernbestand des
europäischen
Sozialmodells mit seinen
bisher keineswegs ver-
wirklichten Zielen von
Freiheit, Gleichheit und
Solidarität ist durch die
neoliberale Ökonomisie-
rung gefährdet.
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Versicherungsschutz für fast alle
Das System der österreichischen sozialen

Krankenversicherung stellt im Gegensatz
zu einem nationalen Gesundheitsdienst auf
die Leistung von finanziellen Beiträgen zum
System ab, für die im Gegenzug im Be-
darfsfall Sachleistungen bezogen werden
können. Dies impliziert, dass Personen, die
keine Beiträge zahlen, auch nicht in den
Genuss der Sachleistungen kommen, eine
Ausnahme bilden die beitragsfrei mitversi-
cherten Personen. Das österreichische Sy-
stem knüpft für die Beitragsleistung in der
Regel an die Erwerbstätigkeit an, ist aber
so umfassend ausgestaltet, dass es laut
Hauptverband der Sozialversicherungsträ-
ger 99% der Bevölkerung mit Krankenver-
sicherungsschutz versorgt. Ein positiver Ef-
fekt dieser Konstruktion ist, dass die ver-
pflichtende Verbindung zwischen (offiziell
gemeldeter) Erwerbstätigkeit und Versiche-
rungsschutz (nicht nur gegen das Risiko
Krankheit) einen zusätzlichen Anreiz für die
Aufnahme solcher Beschäftigung darstellt,
während Systeme, die ein Bürgerrecht auf
die Befriedigung dieser Nachfrage postulie-
ren, mit Anreizen für Trittbrettfahrer-Verhal-
ten verknüpft sein können5. 

Zu jenen Menschen, die in Österreich kei-
nen Krankenversicherungsschutz genießen,
können so unterschiedliche Menschen
gehören wie illegal Beschäftigte, de-facto
Flüchtlinge, Arbeitslose ohne Anspruch auf
Arbeitslosengeld, Kranke ohne Heilungs-
wahrscheinlichkeit, RückkehrerInnen nach
Auslandsaufenthalten, Schul-, Studien-und
Lehrabbrecher, manche geschiedene Haus-
frauen und etliche andere Gruppen6. 
Diese heterogenen Konstellationen zei-

gen, dass der fehlende Versicherungsschutz
zwar das Ergebnis einer bewussten Ent-
scheidung sein kann (Beispiel Auslandsauf-
enthalt), oft aber das unfreiwillige Resultat
einer spezifischen Problemlage ist (etwa
bei Scheidungen, Arbeitslosen oder Kran-
ken ohne Heilungschance). 

Da das österreichische Sozialversiche-
rungssystem in der Regel keine Wartefris-
ten bis zum Leistungsanspruch vorsieht,
kann der Krankenversicherungsschutz im
Prinzip relativ schnell wiedererlangt wer-
den, indem ein Beschäftigungsverhältnis
eingegangen wird. Allerdings stellt aber das
Erlangen einer – angemeldeten - Beschäfti-
gung in einigen Problemlagen gerade das
auslösende Problem dar, sei es bei illegal
beschäftigten AusländerInnen ohne Arbeits-
erlaubnis, sei es bei lange Zeit vom Ar-

beitsmarkt abwesenden Menschen, wie ge-
schiedenen Ehefrauen in mittleren Jahren.

Sozial gerechte Mittelaufbringung
Eine Finanzierung der sozialen Kranken-

versicherung über einkommensabhängige
Beiträge wie in Österreich legt eine sozial
gerechte Mittelaufbringung nahe. Das Prin-
zip der risiko-unabhängigen Beitragslei-
stung wird durch ein steigendes Ausmaß
von Kostenbeteiligungen aber zunehmend
verwässert. Diese tragen mit dazu bei, dass
Österreich im europäischen Vergleich mit
rund 30 Prozent einen relativ hohen Anteil
an privaten Ausgaben an den gesamten Ge-
sundheitsausgaben aufweist, der zudem
noch im Steigen begriffen ist7. Im Jahresbe-
richt 2000 der Weltgesundheitsorganisati-
on wurde ein Ranking der Gesundheitssy-
steme von 191 Ländern durchgeführt, bei
dem der Leistungsfähigkeit des österreichi-
schen Systems der neuntbeste Rang welt-
weit und der vierte Rang innerhalb der EU-
Länder attestiert wurde. Bezogen auf die fi-
nanzielle Fairness des Systems rangierte
Österreich im Mittelfeld der EU-Länder, die
allerdings sehr eng beieinander lagen8. Hält
die Tendenz zur unkritischen Ausdehnung
von Selbstbeteiligungen und privaten Zah-
lungen im Gesundheitssystem weiter an,
könnte Österreich diese positive Platzie-
rung innerhalb der EU verlieren, was insbe-
sondere den bereits jetzt sozial benachtei-
ligten Bevölkerungsgruppen „unter die Haut
gehen“ würde.

1 Guger, Alois (1996): Umverteilung durch öffentliche
Haushalte in Österreich. Wien: Studie des österreichi-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag des
Bundesministeriums für Finanzen.
2 Statistik Austria, Mikrozensen 1991 und 1999.
3 Vgl. für das Vereinigte Königreich Oliver, Adam (2001):
Why care about health inequality? London: Office of
Health Economics;, und für die Niederlande Mackenbach,
Johan P. (1994): Socioeconomic inequalities in health in
the Netherlands: impact of a five-year research program-
me, British Medical Journal 309, 1487-1491.
4 Pochobradsky, Elisabeth/Habl, Claudia/ Schleicher, ,
Barbara (2002): Soziale Ungleichheit und Gesundheit.
Studie im Auftrag des BMSGWien: ÖBIG.
5 Barr, Nicholas (1993): The Economics of the Welfare
State. Stanford University Press.
6 Dimmel Nikolaus (2003): Krankheit als Armutsrisiko.
Sicherungslücken in der österreichischen Krankenversi-
cherung: in Meggeneder/Noack: Reform des Gesund-
heitswesens. Wer profitiert – Wer verliert? Linz , 131-156.
7 Hofmarcher, Maria M./Riedel, Monika/Röhrling, Gerald
(2002): Gesundheitsausgaben in der EU: Sie sind (noch)
nicht europäisiert. Schwerpunktthema: Europäische So-
zialversicherungsländer: Ein Eldorado für die private
Krankenversicherung? Health System Watch 1/2002, Bei-
lage zu Soziale Sicherheit 4/2002.
8 World Health Organization (2000), World Health Report
2000: Health Systems: Improving Performance, Geneva.

Zu jenen Menschen, die
in Österreich keinen
Krankenversicherungs-
schutz genießen,
gehören illegal
Beschäftigte, de-facto
Flüchtlinge, Arbeitslose
ohne Anspruch auf
Arbeitslosengeld, Kranke
ohne Heilungswahr-
scheinlichkeit, Rück-
kehrerInnen nach
Auslandsaufenthalten,
Schul-, Studien-und
Lehrabbrecher, manche
geschiedene Hausfrauen
und etliche andere
Gruppen.

In Österreich haben Untersuchungen über
den Zusammenhang zwischen sozialer Be-
nachteiligung und Gesundheitszustand kei-
ne besonders große Tradition. Obwohl 99%
der Bevölkerung über das staatliche Sy-
stem krankenversichert sind, erweisen sich
auch hier geringes Einkommen und niedri-
ges Bildungsniveau als Barrieren für gute
Gesundheit und den Zugang zu Gesund-
heitsleistungen. Bereits heute wird ein re-
lativ hoher Teil der Gesundheitsausgaben
privat finanziert; ein Ausbau von Selbstbe-
teiligungen erfordert daher hohe Sensibi-
lität. 

Der negative Zusammenhang zwischen so-
zialer Stellung und Gesundheitszustand
gehört zu den international viel beforsch-
ten und dementsprechend gut abgesicher-
ten empirischen Beobachtungen. In Europa
haben außer dem Vereinigten Königreich
auch Holland und Schweden eine Tradition
in diesbezüglichen Forschungsarbeiten, die
sich zum Teil in entsprechender Gesetzge-
bung niederschlägt, allerdings wurden sol-
che Interessen in einigen Fällen durch ein
ausgeprägtes soziales Gefälle ausgelöst. In
den vorliegenden empirischen Ergebnissen
einzelner Länder zeigen sich viele Paralle-
len. Einzelne Fragen sind jedoch auch in-
ternational noch nicht ausreichend bear-
beitet, beispielsweise ist über die Kausa-
litäten für die beobachteten Ungleichheiten
noch nicht sehr viel bekannt.

Österreich gehört zu jenen Ländern, die
keine besonders große Tradition darin auf-
weisen zu hinterfragen, ob soziale Un-
gleichheit auch mit einer Ungleichheit im
Gesundheitszustand oder im Zugang zu Ge-
sundheitsleistungen einhergeht. Im Gegen-
satz zu einigen anderen Ländern gehört die
Reduktion sozialer Ungleichheit nicht zu
den gesetzlichen Aufgaben der Sozialversi-
cherung. Die Sozialversicherung begreift
sich aber als wichtige Einrichtung in der
Einkommensumverteilung, hat sich zumeist
allerdings auf die Einhebung und Verwal-
tung einkommensabhängiger Beiträge kon-
zentriert, um soziale Ungleichheit zu redu-
zieren. Vorliegende Befunde deuten darauf
hin, dass die einkommensabhängigen
Beiträge gekoppelt mit im Prinzip einkom-
mensunabhängiger Inanspruchnahme zu ei-
nem beträchtlichen Maß an Umverteilung
führen1. Allerdings sind diese Befunde be-
reits einige Jahre alt, und gerade in den ver-
gangenen Jahren wurden wieder zuneh-
mend und unter unterschiedlichen Bezeich-
nungen Selbstbeteiligungsregelungen aus-

geweitet. Das Ausmaß der umverteilenden
Wirkung des staatlichen Gesundheitswe-
sens dürfte demnach zurückgegangen sein.
Werden die im aktuellen Regierungspro-
gramm angekündigten Selbstbehalte in Zu-
sammenhang mit Arztbesuchen nicht wirk-
sam sozial abgefedert, wird sich die um-
verteilende Wirkung der Krankenversiche-
rung weiter reduzieren. Eine sozialverträgli-
che Ausgestaltung von Selbstbehalten ist
aber nicht trivial und überdies aufwändig
zu administrieren, wie nicht zuletzt die Er-
fahrungen mit der Ambulanzgebühr gezeigt
haben.

Schicht- und geschlechtsspezifische 
Unterschiede
Empirische Ergebnisse für Österreich le-

gen nahe, dass sehr wohl auch hier sozial-
schicht-spezifische Unterschiede in Gesund-
heitszustand und Zugang zu Gesundheits-
leistungen vorliegen. Beispielsweise geben
im Vergleich zu Akademikerinnen nur halb
so viele Frauen mit Pflichtschule oder Leh-
re als höchstem Bildungsabschluss an, über
einen sehr guten Gesundheitszustand zu
verfügen2. Umgekehrt verfügt ein deutlich
höherer Anteil von ihnen nur über einen
schlechten oder sogar sehr schlechten Ge-
sundheitszustand, verglichen mit besser
ausgebildeten Frauen. Dieser Befund gilt
für Männer in ähnlicher Weise, aber meist
ist der durchschnittliche Gesundheitszu-
stand bei Frauen etwas schlechter als bei
Männern der gleichen Bildungsgruppe. Der
Unterschied zwischen den Geschlechtern
ist in den niedrigeren Bildungsstufen be-
sonders ausgeprägt. Positiv ist anzumer-
ken, dass das bildungsbezogene Gesund-
heitsgefälle in den neunziger Jahren eine
leise Tendenz zu einer Verringerung erfah-
ren hat. Dieser Befund verdient trotz des
geringen Ausmaßes Beachtung, da sich in
einigen europäischen Ländern die sozialen
Unterschiede im Gesundheitszustand noch
verschärft haben3.

Soziale Unterschiede spiegeln sich auch
in unterschiedlich starkem Maße in einer
Reihe von Indikatoren für die Inan-
spruchnahme von Gesundheitsleistungen
wieder, beispielsweise bei der unterschied-
lichen Nutzung von FachärztInnen und All-
gemeinmedizinerInnen. Offenbar bestehen
trotz eines umfassenden Versicherungs-
schutzes auch in Österreich für sozial
schwächere Menschen mehr Zugangsbar-
rieren bei der Inanspruchnahme von Ge-
sundheitsleistungen als für besser gestell-
te Menschen4.  

Offenbar bestehen trotz
eines umfassenden
Versicherungsschutzes
auch in Österreich für
sozial schwächere
Menschen mehr
Zugangsbarrieren bei der
Inanspruchnahme von
Gesundheitsleistungen
als für besser gestellte
Menschen.

Gesundheitsökomonie in Österreich
Ist-Analyse für sozial Schwache
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spruchnahme ärztlicher Betreuung oder
Vorsorgeuntersuchungen - im Allgemeinen
und insbesondere bei der hier untersuch-
ten sozialen Randgruppe - eine Vorausset-
zung, schwerere Erkrankungen frühzeitig zu
erkennen und nicht voll zum Ausbruch kom-
men zu lassen. 
Häufig besteht bei von Wohnungslosig-

keit betroffenen Personen eine gewisse
Hemmung einen Arzt aufzusuchen, deshalb
wurde im Haus Tivoligasse ein Ordinations-
raum eingerichtet, in dem den Bewohne-
rInnen einmal pro Woche ein praktischer
Arzt zur Verfügung steht. Die folgende Aus-
wertung zeigt, dass die BewohnerInnen die
Möglichkeit des Arztbesuches im Haus auch
verstärkt annehmen. Einige wenige Perso-
nen scheinen laut Auswertung jedoch „To-
talverweigerer“ zu sein.

Abb. Arztbesuch beim praktischen Arzt

Der Großteil der BewohnerInnen befindet
sich in einem mehr oder weniger stark ab-
gebauten Zustand, sodass sie bei Alltags-
tätigkeiten der Mithilfe einer  persönlichen
Assistenz bedürfen. Aufgrund des immer
schlechter werdenden Gesundheitszustan-
des einiger KlientInnen werden soziale
Dienstleistungen in Form von Heimhilfen
der MA 47 zugekauft, da sonst eine adä-
quate Betreuung und damit ein weiterer
Verbleib im Haus nicht gewährleistet wer-
den könnte. Im Betreuungsjahr 2002 be-
fanden sich insgesamt 19 Personen in einer
Pflegestufe zwischen 2 und 4. 
Nach Schätzung des Betreuungspersonals

haben rund die Hälfte der BewohnerInnen
Suchtprobleme mit Alkohol. Der Alkohol-
konsum ist, dem Konzept für betreutes Se-
niorenwohnen entsprechend, nicht verbo-
ten.
Das betreute Seniorenwohnhaus ist ein

Angebot für ältere - von Wohnungslosigkeit
betroffene – Personen, welche weder in klas-
sischen Wohnungsloseneinrichtungen,
noch in teuren Pflegeheimen, wo sie über-
versorgt wären, einen geeigneten Wohn-
platz finden können. Mit einer angepassten

pflegerischen Betreuung durch ambulante
soziale Dienste (Heimhilfe/Hauskranken-
pflege) und einer auf Angebotsbasis basie-
render sozialarbeiterischer Betreuung ist
eine adäquate Wohnversorgung gewährlei-
stet. Vor allem kann ein „Pendeln“ – wie es
in der Praxis häufig festgestellt worden ist
– zwischen Krankenhaus bzw. Pflegeheim
und ungeeigneten Wohnungsloseneinrich-
tungen bzw. Straße vermieden oder zumin-
dest deutlich reduziert werden. Darauf weist
auch die Auswertung zur Frage nach dem
letzten stationären Krankenhausaufenthalt
der untersuchten Personengruppe hin. Der
Anteil jener Personen, die innerhalb des
letzten halben Jahres im Krankenhaus wa-
ren, ist im Vergleich zur ersten Befragung,
die noch in den unbetreuten Herbergen
durchgeführt worden war, klar zurückge-
gangen.

Abb. Stationärer Spitalsaufenthalt

Erkrankungen und subjektives Gesund-
heitsgefühl
Die BewohnerInnen in Seniorenwohnhäu-

sern werden, bedingt durch ihr zunehmen-
des Alter und auch durch die Folgen des
ungesunden Lebens in der Vergangenheit,
nicht unbedingt gesünder. Das zeigen die
Ergebnisse der Untersuchung anhand der
Fragen zu Erkrankungen und gesundheitli-
chen Beschwerden. Wie oben erwähnt, kön-
nen häufigere Krankenhaus- oder Pflege-
heimaufenthalte vermieden, als auch – wie
nachfolgende Auswertungen zeigen – die
subjektiv wahrgenommene Lebensqualität
gesteigert werden.

Abb. Subjektives Gesundheitsempfinden

Häufig besteht bei von
Wohnungslosigkeit
betroffenen Personen
eine gewisse Hemmung
einen Arzt aufzusuchen.

Ökonomische, soziale und gesellschafts-
politische Rahmenbedingungen beeinflus-
sen wesentlich Gesundheit und Lebensqua-
lität der Menschen. Eine optimale Gestal-
tung derselben sind eine Voraussetzung für
ein Altern in Gesundheit und Zufriedenheit.
Für einen Teil der Bevölkerung stimmen –
neben individuellen Parametern - jedoch
diese Rahmenbedingungen nicht und kön-
nen als Gründe dafür angesehen werden,
dass sie an den Rand der Gesellschaft ge-
drängt und damit auch in die Wohnungslo-
sigkeit geführt werden. 
Insbesondere für ältere Betroffene sind

häufig therapeutische Resozialisierungs-
und Integrationsmaßnahmen nicht mehr Er-
folg versprechend. Für diese Personengrup-
pe wurden in der Wohnungslosenhilfe Kon-
zepte für adäquates Wohnen erarbeitet.
Im vorliegenden Bericht wurde erstmals

der Versuch einer einfachen Dokumentati-
on unternommen, welche Ergebnisse bzw.
Resultate die Betreuung in Seniorenwohn-
häusern punkto Gesundheit, sozialem und
körperlichem Wohlbefinden bringen oder
tatsächlich zu erwarten sind.

Anliegen, Methode, Untersuchungsgruppe
Die Abteilung „Bürger in Not“ des Wiener

Hilfswerks bietet neben dem „Betreuten
Wohnen“ auch „Betreutes Seniorenwoh-
nen“ an. Als SeniorInnen gelten im Rahmen
der Obdachlosenarbeit Menschen ab etwa
45 Jahren, deren physischer und psychi-
scher Zustand bzw. Abbau eine Reintegrati-
on in den regulären Wohnungs-, aber auch
Arbeitsmarkt nicht mehr möglich erschei-
nen lässt. Bestehende auf Resozialisierung
ausgerichtete Einrichtungen, die personal-
intensiv und daher auch teurer sind und
eben keine diesbezüglichen Erfolge erwar-
ten lassen, sind für diese Personengruppe
ungeeignet. 
Das Haus Tivoligasse 41, in dem insge-

samt 60 betreute Wohnplätze zur Verfügung
stehen, nahm Anfang 2001 seinen Betrieb
auf. Der Schwerpunkt bei diesem Wohnpro-
gramm liegt in der Betreuung von Frauen.
Dementsprechend befanden sich in der Un-
tersuchungsgruppe nur drei Männer (die

mit einer Partnerin zusammenlebten).
Die meisten BewohnerInnen sind seit Be-

ginn an im Haus. Etwa zwei Drittel der Be-
legschaft kamen aus Unterkunfthäusern der
Stadt Wien. Untersucht wurden die Bewoh-
nerInnen des Hauses anhand eines Frage-
bogens zu drei verschiedenen Zeitpunkten:
• erste Befragung kurz vor bzw. bei Einzug

(Jän/Feb 2001),
• zweite Befragung ein Jahr danach (Jän

2002) und
• dritte Befragung wiederum ein Jahr spä-

ter (Jän/Feb 2003).
Bei der zweiten und dritten Befragung

wurden natürlich nur Personen berücksich-
tigt, die bereits an der ersten Befragung
teilgenommen hatten. Das Gesamtsample
wurde, bedingt durch Abgänge, im Laufe
der Zeit geringer. Die Untersuchung bezieht
sich auf die Belegschaft des Hauses Tivoli-
gasse, weshalb die Repräsentativität der
Ergebnisse natürlich zur Diskussion gestellt
werden kann. Trotzdem ist es erlaubt Rück-
schlüsse auf die Effektivität dieser, dem Ge-
sundheitszustand der Betroffenen entspre-
chenden, Betreuungs- und Unterbringungs-
form zu ziehen.

Einkommenssituation
Zahlreiche Studien haben bewiesen: Je

besser (Aus-)Bildung und damit Einkom-
men, desto besser auch die gesundheitli-
che Situation. Andauernde finanzielle Not-
lage beeinträchtigt in Zusammenhang mit
sozialer Unausgewogenheit die Gesundheit
negativ, weil u.a. medizinische Notwendig-
keiten aufgeschoben werden. Die durch-
schnittliche Einkommenshöhe der Bewoh-
nerInnen betrug im Jahr 2002 rund 600 Eu-
ro pro Monat.  

Medizinische Versorgung und 
Pflegebetreuung
Neuere wissenschaftliche Studien haben

festgestellt, dass sozioökonomische und
damit korrelierende psychosoziale Voraus-
setzungen und Determinanten größeren Ein-
fluss auf die Gesundheit haben als rein me-
dizinisch-gesundheitliche Versorgungssy-
steme1. Trotzdem sind rechtzeitige Inan-

Zahlreiche Studien
beweisen: Je besser
(Aus-)Bildung und damit
Einkommen, desto bes-
ser auch die gesundheit-
liche Situation.

Betreutes Wohnen, Gesundheit und     Lebensqualität im Alter
Eine interne Untersuchung im Seniorenwohnhaus Tivoligasse 41

24 25Christian Halvax 
und Sylvia Hofmann

SSyyllvviiaa  HHooffmmaannnn ist Abteilungslei-
terin des Wiener Hilfswerks für die
Bereiche Betreutes Wohnen für
Frauen und Familien und Betreu-
tes Wohnen für ältere, ehemals ob-
dachlose Menschen

MMaagg..  CChhrriissttiiaann  HHaallvvaaxx  war zum Zeit-
punkt der Auswertung Angestelll-
ter des Wiener Hilfswerks und hat
3 Jahre als BAWO-Mitarbeiter stati-
stische Erhebungen für die Woh-
nungslosenhilfe der MA 12 durch-
geführt

Zur Vernachlässigung sozialer Ungleichheit - damals

„Daß ... der größte Teil der Krankheiten, welche entweder den vollen Lebensgenuß
stören oder gar einen beträchtlichen Teil der Menschen vor dem natürlichen Ziel dahin-
raffen, nicht auf natürlichen, sondern auf künstlich erzeugten, gesellschaftlichen Ver-
hältnissen beruht, bedarf keines Beweises.“ Salomon Neuman (1847)
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STUDIE:
"Soziale Ungleichheit 

und Gesundheit"
Eine ÖBIG-Studie zeigt erstmals für Österreich den
Zusammenhang zwischen Armut(sgefährdung) und

Gesundheit anhand eines Literatur-Reviews und der
Auswertung oberösterreichischer Kassendaten auf.

27

Die Zielsetzung der vom ÖBIG (Öster-
reichisches Bundesinstitut für Gesundheits-
wesen) im Auftrag des Sozialministeriums
erstellten Studie war zu klären, 
• ob auch in Österreich - wie für andere

Staaten bereits beschrieben - sozial-
schichtabhängige gesundheitliche Un-
gleichheiten bestehen, und zwar durch
die Feststellung,

• ob und in welchem Ausmaß soziale Un-
terschiede, im Speziellen Einkommen-
sunterschiede, das Gesundheitsverhal-
ten der österreichischen Bevölkerung
und die Inanspruchnahme von Leistun-
gen beeinflussen.

Neben einer ausführlichen Literaturanaly-
se und zahlreichen ExpertInnengesprächen
erfolgten in Zusammenarbeit mit der Oberö-
sterreichischen Gebietskrankenkasse Aus-
wertungen von Kassendaten des Jahres
1999. Als Hauptkriterium zur Einstufung ei-
nes bzw. einer Versicherten als sozial be-
nachteiligt wurde dabei die Befreiung von
der Entrichtung der Rezeptgebühr (Stand
1999: 6 3,20) definiert.

Die Untersuchung ergab Hinweise darauf,
dass Menschen mit geringem Einkommen
unabhängig von ihrem Alter und Geschlecht
mehr gesundheitliche Probleme haben und
das Gesundheitssystem öfter in Anspruch
nehmen als andere Personen. Sozial be-
nachteiligte Personen suchen jedoch um 20
Prozent seltener FachärztInnen auf als ver-
gleichbare rezeptgebührpflichtige Personen
und bekommen meist kostengünstigere Arz-
neimittel verordnet. Auch Vorsorgeuntersu-
chungen nehmen sie in einem geringeren
Ausmaß in Anspruch. 

Der in letzter Zeit, vermutlich aufgrund der
schlechter werdenden wirtschaftlichen La-
ge, zu beobachtende Rückgang bei den
Krankenstandstagen bildet sich bei soge-
nannten "working poor" besonders stark
ab. Obwohl rezeptgebührbefreite Arbeite-
rInnen deutlich höhere Arztbesuchshäufig-
keiten aufweisen als ihre rezeptgebühr-
pflichtigen KollegInnen, sind sowohl die
durchschnittliche Krankenstandsdauer als
auch die Anzahl der Krankenstände fast

gleich hoch. Die Angst vor dem Verlust des
Arbeitsplatzes scheint also höher zu sein
als die Sorge um die Gesundheit. 

Der in vielen Ländern nachgewiesene Un-
terschied in Ausmaß und Form der Inan-
spruchnahme von Gesundheitsleistungen
zwischen den einzelnen sozialen Schichten
konnte auch für Österreich bestätigt wer-
den. Diese Unterschiede existieren auch in
Gesellschaften mit vergleichsweise hohem
Lebensstandard und günstigen wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen und einem für
alle Bevölkerungsgruppen gleichen Zugang
zu Gesundheitsleistungen.

Wichtig wäre es, die soziale Ausgrenzung
von armen Menschen zu reduzieren, denn
die bedeutsamsten Ursachen für gesund-
heitliche Ungleichheiten in Österreich lie-
gen nicht im Gesundheitssystem per se,
sondern sind neben anderen sozialen Fak-
toren (geringer Stellenwert der eigenen Ge-
sundheit, Bildung, Langzeitarbeitslosigkeit)
primär in niedrigen Einkommen zu sehen.
Jedenfalls sollen alle Maßnahmen, die wie
bisher die Solidaritäts- und Umverteilungs-
funktion des Gesundheitssystems gewähr-
leisten (z. B. die Rezeptgebührbefreiung so-
zial benachteiligter Personen) beibehalten
werden. Daneben ist eine sozial- und ge-
sundheitspolitische Aufwertung des The-
mas Armut und Gesundheit dringend not-
wendig.

Der Bericht ist kostenlos beim Bestellservice des
Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen
unter der E-Mail Adresse: 
broschuerenservice.bmgf@bmgf.gv.at oder dem
Bestelltelefon: 0800 20 20 74 erhältlich bzw. kann
unter http://www.oebig.at (Publikationen) aus
dem Internet geladen werden.

Beim subjektiven Gesundheitsempfinden
zeigt sich zwar in der Kategorie „ziemlich
gesund“ kein wesentlicher Unterschied zu
den einzelnen Befragungen, aber „sehr ge-
sund“ fühlen sich deutlich mehr Personen.
In der Kategorie „nicht sehr gesund“ sind
die Anteile bei der zweiten und dritten Be-
fragung ebenfalls klar zurückgegangen.
Die im Rahmen der Untersuchung gestell-

te Frage nach physischen, psychischen Be-
lastungen, welche ja wesentliche Kriterien
zur Beurteilung bzw. zum Empfinden der
Lebensqualität darstellen, zeigt ebenfalls
sehr deutlich Verbesserungen des Lebens-
gefühls bzw. der Lebensqualität der befrag-
ten Personen.

Abb. Physische und psychische Belastungen

Obige Grafik vermittelt ganz klar, dass die
Nennungen der abgefragten Belastungen
im subjektiven Empfinden der Betroffenen
stark zurückgegangen sind. Zum Teil starke
Steigerungen bei einzelnen Kategorien zwi-
schen erster und zweiter Befragung lassen
sich mit Unsicherheiten bezüglich des Um-
zuges und Umstellungsschwierigkeiten auf
die neue Situation erklären. Der sehr deut-
liche Anstieg bei den familiären Belastun-
gen ist das Ergebnis von Bemühungen un-
sererseits, unterbrochene Familienkontakte
wiederherzustellen, wobei es zu Familien-
konflikten kam.

Ein deutlicheres Bild zur gesteigerten Le-
bensqualität und zur gewachsenen Zufrie-
denheit als obige Grafik zeigt der Vergleich
der Frage nach Stimmungslage bzw.
Gemütszustand der BewohnerInnen. Wenn-
gleich der Anteil der Personen, die „mei-
stens glücklich“ sind, geringfügig gesun-
ken ist, so ist jener der „meistens zufriede-
nen“ BewohnerInnen klar gestiegen. Im Ge-
genzug ist der Anteil der „oft Unglückli-
chen“ eindeutig gesunken und die Katego-
rien der „immer“ oder „fast immer“ Un-
glücklichen sind bei der dritten Befragung
gar nicht mehr genannt.

Abb. Stimmungslage/Gemütszustand

➜ Resümee

Ziel der Wohnungslosenhilfe ist die Ver-
besserung der Betreuungsleistung für Be-
troffene, indem das Angebot an die Bedürf-
nisse angepasst werden soll. Die vorliegen-
de Erhebung ist ein erster Schritt für ein
zielorientierteres Angebot im Wohnungslo-
sensystem als auch ein qualitativer Stan-
dard, der erstmals erbracht wurde. 

1Noack, R. Horst: in: Richard G. Wilkinson (2001), Kranke
Gesellschaften. Soziales Gleichgewicht und Gesundheit,
Wien/New York.
Vgl. auch Stronegger, in diesem Band.

Betreutes Wohnen, Gesundheit...
Eine interne Untersuchung im Seniorenwohnhaus Tivoligasse 41
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Zur Vernachlässigung sozialer Ungleichheit - heute

„Unter den modernen Industriegesellschaften sind nicht die reichsten Gesellschaften
die gesündesten, sondern diejenigen mit den geringsten Einkommens-Unterschieden
zwischen Arm und Reich. Soziale Ungleichheit und relative Armut sind außerordentlich
wirksam: Sie steigern die Todesraten.“ Richard Wilkinson (2001)

Sozial benachteiligte
Personen suchen um 20
Prozent seltener
FachärztInnen auf als
vergleichbare rezeptge-
bührpflichtige Personen
und bekommen meist
kostengünstigere
Arzneimittel verordnet.

Claudia Habl

MMaagg..  CCllaauuddiiaa  HHaabbll ist Gesund-
heitsökonomin am ÖBIG.
Das ÖBIG ist eine unabhängige und
renommierte wissenschaftliche
Dienstleistungseinrichtung, die
sich seit 1973 mit Fragen des Ge-
sundheitswesens und des Umwelt-
schutzes beschäftigt.
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Frau B., 42 Jahre, dzt. Klientin des Tages-
zentrums Klagenfurt, pro mente Kärnten, 
-als Betrof fene bei der Armutskonferenz
anwesend- erzählt von ihren persönlichen
Erfahrungen:

„Ich bin nach meiner Ausbildung zur Büro-
kauffrau mit dem ersten Ehemann nach Ber-
lin gezogen. Beruflich relativ schneller Auf-
stieg. Nach der Geburt des Sohnes ein hal-
bes Jahr Karenz. Erste Existenzängste
während der Karenzzeit; ich war gezwun-
gen, wieder voll arbeiten zu gehen. Mein
erster Mann hatte diesbezüglich keine Am-
bitionen, zum Lebensunterhalt mehr beizu-
tragen, als ihm notwendig erschien.
Anstellung in einer Rechtsanwaltskanzlei.

Nach 1,5 Jahren die Stelle als Chefsekretärin
erhalten. Ich war beruflich am Höhepunkt,
und das mit 25 Jahren. Auch mein Einkom-
men war zum damaligen Zeitpunkt be-
trächtlich. In diesen Jahren zeigten sich er-
ste gesundheitliche Probleme, Panik-
attacken, die zum damaligen Zeitpunkt als
solche nicht erkannt wurden. Immer wieder
mehrwöchige Ausfälle aufgrund meiner Er-
krankungen. Ständige Angst, den Job zu
verlieren. Vom Mann war keine Hilfe zu er-
warten.
Psychotherapeutische Beratung, arbeiten,

Kind und Familie versorgen – ein ewiger
Kreislauf. Die Ehe war am Tiefpunkt ange-
langt. Erste Suizidgedanken als mein Sohn
4 Jahre alt war. Meine Schwester hatte mir
damals dringend geraten, wieder nach Kärn-
ten zurückzukommen. Damals ein Stroh-
halm für mich, finanziell natürlich eine Ka-
tastrophe. Ich musste in Deutschland alles
aufgeben, was ich mir erarbeitet hatte.
Von Berlin nach Kärnten, von der Karrie-

refrau in die Arbeitslosigkeit. Scheidung –
mein Zustand verbesserte sich. Ich ‚rappel-
te’ mich wieder hoch, fand wieder eine An-
stellung bei Rechtsanwälten. Zum damali-
gen Zeitpunkt versorgte ich mich und mei-
nen Sohn alleine. Nur sporadische und völ-
lig unzureichende Alimentationszahlungen
vom Kindesvater. Zu diesem Zeitpunkt
wandte ich mich an das Jugendamt in Vil-
lach, um eine Erhöhung zu erreichen. Es
kam dabei nichts heraus, weil mein Exmann
in Deutschland lebte und nicht auffindbar
war. Einen Vorschuss auf den Unterhalt er-
hielt ich ebenfalls nicht, da ich selbst ein
Einkommen bezog und somit keinen An-
spruch darauf hatte.
Nach ca. 2 Jahren die nächste Ehe. Ich zog

in das Haus meiner Schwiegermutter und
meines Mannes. Die Vergangenheit holte
mich ein. Mein erster Mann bezahlte den

Kredit nicht mehr zurück, für den ich in Ber-
lin gebürgt hatte. Ich musste damals einen
Kredit aufnehmen, um mich aus der Bürg-
schaft zu befreien. Jahrelange Ratenzahlun-
gen waren die Folge.

Zweite Ehe – nächste Falle:
Beruflich hatte ich mich wieder rehabili-

tiert, ich war Anwaltssekretärin und bezog
ein Einkommen von ca. ATS 22.000,- (inkl.
Kinderbeihilfe). Mein zweiter Mann war auf
Mindestbasis beschäftigt, er lebte recht gut
von mir. Daraus resultierten eheliche Kon-
flikte. Mein Mann übernahm das Haus, sein
geringes Einkommen ging zu mehr als der
Gänze dafür auf. Ich war einmal mehr Fami-
lienerhalterin. Diesem Druck hielt ich nicht
stand. Der nächste Nervenzusammenbruch
kam vor ca. zwei Jahren. Seit damals bin
ich ‚weg vom Fenster’ ich war fast 1,5 Jahre
krank geschrieben, war immer wieder in der
Klinik, mich plagten starke Suizidgedan-
ken, die mit einer schweren Depression ein-
hergingen, ich litt unter schlimmen Panik-
attacken. Meinen Job musste ich aufgeben.

Krankenstand, Arbeitslosigkeit, Not-
standshilfe, auf psychiatrische und nun psy-
chosoziale Hilfe angewiesen. Seither bezie-
he ich weniger als die Hälfte meines dama-
ligen Einkommens. Mein Mann machte mir
immer stärkere Vorwürfe, durch meine Er-
krankung ’gehe unser Lebensstandard den
Bach hinunter’, er könne sein Haus nicht
mehr halten. Meine Lebensversicherung
und meine Pensionsvorsorge musste ich
inzwischen flüssig machen, um die ewig ro-
ten Zahlen irgendwie auszugleichen. Den
Rest gab mir schließlich mein Auto, das ich
dann ebenfalls nicht mehr halten konnte
und verkaufen musste. Ich hatte nichts
mehr, was ich mir all die Jahre selbst erar-
beitet habe, kam nicht mehr auf die Reihe.
Unterstützung bekam ich vom Tageszen-

trum (pro mente kärnten). Verständnisvolle
Gespräche und konkrete sozialarbeiterische
Hilfen halfen mir in den letzten Monaten
über die schwierigsten Phasen hinweg. Von
meinem zweiten Mann konnte ich mich in-
zwischen ‚befreien’, ich lebe jetzt in einer
Garconniere in Villach.
Das Tageszentrum von pro mente kärnten

in Klagenfurt ist meine tägliche Anlaufstel-
le, gibt mir Struktur, Halt und neues Selbst-
bewusstsein. Hoffnung, meine krankheits-
bedingten Schübe rechtzeitig erkennen,
besser in den Griff bekommen und beruf-
lich wieder einsteigen zu können, durch das
Angebot der beruflichen Rehabilitation im
Tageszentrum. Eine Zeit lang musste ich

In diesen Jahren zeigten
sich erste gesundheitli-
che Probleme, Panik-
attacken, die zum dama-
ligen Zeitpunkt als sol-
che nicht erkannt wur-
den. Immer wieder
mehrwöchige Ausfälle
aufgrund meiner
Erkrankungen. Ständige
Angst, den Job zu verlie-
ren.

Psychische Erkrankungen als        Armutsfalle
Ein Erfahrungsbericht

28 aufgezeichnet von 
Manfred Siebenhofer

DSA Manfred Siebenhofer ist 
Mitarbeiter von pro mente Austria

‚Vorschussleistungen’ aus dem Tageszen-
trum beziehen. Stundenweise Therapiear-
beiten (Putzen) sollten die Tilgung ermög-
lichen. Die Schulden dort belaufen sich dzt.
auf knappe 1.000 Euro. Ich kann sie abar-
beiten.

Mein derzeitiges Einkommen beträgt 900
Euro (Übergangsgeld von der PV) im Mo-
nat; davon muss ich die Lebensunterhalt-
kosten bestreiten, sprich: Miete, Gas,
Strom, Telefon, so dass ca. unter dem Strich
400 6 zum Leben bleiben. Ich habe Schul-
den, weiß noch nicht genau, wie ich diese
zurückbezahlen werde können. Die Angst
sitzt mir im Nacken, ich könne das alles
nicht schaffen. Wie soll ich mit 42 Jahren
noch einmal von vorne anfangen können?“

Mutig schildert Frau B. am Podium die Fol-
gen ihrer Erkrankung. Dass sie als Betroffe-
ne an der Veranstaltung teilnimmt,  wird
von den interessierten TeilnehmerInnen an
der Podiumsdiskussion im gut gefüllten
Konferenzsaal der 5. Österreichischen Ar-

mutskonferenz mit großer Anerkennung und
Wertschätzung aufgenommen. Weitere Be-
troffene melden sich aus dem Publikum zu
Wort. Psychische Krankheiten und die da-
mit verbundenen Auswirkungen, besonders
der soziale und existenzielle Abstieg, die
fatale Tatsache, mehr und mehr an den Rand
gedrängt zu sein, führen zu einem dichten
Klima allgemeiner Betroffenheit.
Pro mente austria, der Dachverband der

psychosozialen Einrichtungen und Organi-
sationen Österreichs bemüht sich auf viel-
fältige Weise und mit unterschiedlichen Ein-
richtungen in ganz Österreich, solcherart in
Not geratenen Menschen wirksam zu hel-
fen. Pro mente austria steht für professio-
nelle Dienste für psychisch kranke Menschen
mit dem Ziel, therapeutische Hilfen und Le-
bensbedingungen zu entwickeln und anzu-
bieten, damit Betroffene (wieder) in ihrer
gewohnten Umgebung (Stichwort „Gemein-
denähe“) trotz und mit der Erkrankung auf
Dauer leben können. Gleichzeitig versteht
sich pro mente austria als Lobby für die be-
troffenen Menschen und Angehörigen.

Armut kränkt die Seele
Eine Broschüre des Vereins EXIT Sozial

macht auf Zusammenhänge von psychi-
schen Erfahrungen und Armut aufmerksam.
Betroffene berichten von ihren Erfahrungen.

Zusammenhänge und Wechselwirkungen
von psychischer Krankheit und Armutsbe-
troffenheit sind zahlreich und vielfältig. Wer
beispielsweise unter Depressionen leidet,
ist oft nicht mehr in der Lage, einfache All-
tagsprobleme zu lösen. Viele Psychiatrie-
Betroffene sind schon in jungen Jahren in
Frühpension oder langzeitarbeitslos oder
verfügen als alleinerziehende Mütter nur
über sehr wenig Geld.
In medizinischer, therapeutischer und so-

zialarbeiterischen Betreuung geraten diese
Zusammenhänge oft aus dem Blickfeld oder
werden erst gar nicht wahrgenommen. Die
Psychiaterin hat die etwaige Verschul-
dungsspirale von PatientInnen oft nicht im
Blick, der Psychotherapeut kennt die büro-
kratischen Probleme mit dem Arbeitsamt
nicht, den MitarbeiterInnen am Arbeitsamt
oder im Wiedereinsteigerinnenprojekt feh-
len Erfahrung und Expertise im Zusammen-
hang mit psychischen Erkrankungen. 
Die Beiträge der Broschüre, 14 anonymi-

sierte Interviews, einige von Betroffenen
direkt verfasste Berichte und Expertinnen-
artikel, zeigen die ganz konkreten Lebens-

realitäten von Menschen auf, die mit psy-
chischen und materiellen Schwierigkeiten
leben, analysieren Hintergründe und kriti-
sieren Hilfsangebote, die am wirklichen Le-
ben vorbei gehen. 

Konsequenzen und Forderungen: 
• Es braucht eine materielle Existenzsiche-

rung für von psychischen Krankheiten
Betroffene.

• Forschung, Lehre und Praxis dürfen sich
nicht aus dem "Milieu" zurückziehen;
statt KlientInnen im "geschützten
Raum" zu behandeln, sollten sich die
ExpertInnen mehr im Milieu der Betroffe-
nen bewegen.

• Im psychosozialen Bereich, bei Ämtern,
ÄrztInnen und PsychologInnen sollten
die existenziellen Alltagsbedingungen
Psychiatrie-Erfahrener stärker berück-
sichtigt werden. 

• Defizite sollten nicht vorangig bei den
Betroffenen gesucht und therapiert wer-
den, sondern im realen Umfeld, das ein
selbstbestimmtes Leben oft gar nicht er-
möglicht.

Die Broschüre kann für 6 3,- plus Porto bestellt oder ab-
geholt werden. Betroffene erhalten die Broschüre ko-
stenlos

EXIT-sozial, Wildbergstraße 10a, 
4040 Linz, Tel. 0732-713429
oea@exitsozial.at, www.exitsozial.at

Kontakt:

www.promente-kaernten.at; 
e-mail: tz-klagenfurt@promente-
kaernten.at

www.promenteaustria.at; 
e-mail: 
office@promenteaustria.at
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Liefering wird gesünder

Ziel des Stadtteilvereins
Liefering war es in Form
eines Modellprojekts
Ansätze zur Gesund-
heitsförderung für die-
sen spezifischen Stadt-
teil zu entwickeln.
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Herwig Zott

...ist 

Die wichtigsten Daten und Fakten zum Thema „Gesundheit und Armut“ auf 28 Seiten: Von
der Ungleichverteilung der Chancen, dem Gesundheitsrisiko Arbeitslosigkeit, behinderten
Menschen in der Armutsfalle, der Gesundheitssituation von Frauen und Migrantinnen.
Therapievorschläge der Armutskonferenz inklusive!

Eine ausgezeichnete Arbeitsunterlage und Diskusssionsgrundlage für die Arbeit in Schule,
Erwachsenenbildung und für viele andere Gelegenheiten.

Jetzt -gegen Portoersatz und Spende- bestellen!
Oder als pdf-Datei unter www.armutskonferenz. at zum Download!

Die Armutskonferenz

Tel +43-1-402 69 44
Fax +43-1-402 69 44-19

office@armutskonferenz.at
www.armutskonferenz.at
www.sozial-wirtschaft.at

Leseheft
Armut kann Ihre Gesundheit gefährden

31

Ein Projekt zur Gesundheitsförderung sozi-
al benachteiligter Menschen im Salzburger
Stadtteil Liefering in den Jahren 1997 –
2000.

Der Salzburger Stadtteil Liefering zählt im
Gebiet um das Ausstellungszentrum zu den
ärmsten und strukturell am meisten be-
nachteiligten Gebiete der Stadt Salzburg:
Hier befinden sich kleinste Wohnungen auf
engem Raum, hier leben doppelt so viele
SozialhilfeempfängerInnen als im Stadt-
durchschnitt, hier hat sich kein einziger (!)
Facharzt niedergelassen, obwohl etwa 10%
der Stadtbevölkerung hier leben.
Ziel des Stadtteilvereins Liefering war es

in Form eines Modellprojekts Ansätze zur
Gesundheitsförderung für diesen spezifi-
schen Stadtteil zu entwickeln. Basis der
Konzeption stellte eine Umfrage unter Ge-
sundheitsexpertInnen sowie die langjähri-
ge Arbeit mit den BewohnerInnen dar.

Auf dieser Erhebung, die im ersten Pro-
jektjahr durchgeführt wurde, aufbauend,
entstanden folgende Teilprojekte, die
schrittweise implementiert wurden:

1. Kinderdienst: 
Als Angebot für Alleinerzieherinnen, um

für sich oder eines der Kinder medizinische
Angebote in Ruhe in Anspruch nehmen zu
können. Geöffnet war täglich in der Zeit von
9 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung. 

2. Gesundheitsberatung: 
Parallel zur konventionellen körperlichen

Gesundheitsuntersuchung (Blutdruck, Blut-
zuckermessung, Gewichtskontrolle, etc.)
durch eine Gesundheits- und Kranken-

schwester wurde eine psychologisch – be-
ratende Situation für die BesucherInnen
entwickelt, in der belastende Situationen,
gemeinsame Erfahrungen bei Erkrankungen
etc. ausgetauscht werden konnten.

3. Hilfe nach der schulärztlichen 
Untersuchung: 
Häufig stellte die Schulärztin Empfehlun-

gen für weiterführende Behandlungen aus,
die jedoch von den Familien aus verschie-
denen Gründen nicht wahrgenommen wur-
den. Wir unterstützten die Familien bei der
Umsetzung dieser Empfehlungen, sei es in
finanziellen Belangen, bei Informationsbe-
darf u.a.

4. Gesundheitsseiten in der 
Stadtteilzeitung:
Seit 11 Jahren erschien regelmäßig alle drei

Monate die Stadtteilzeitung Liefering. In
diesem Medium, das an alle Haushalte gra-
tis verteilt wurde, haben wir vier zusätzli-
che Seiten zum Thema Gesundheit erarbei-
tet, auf denen in verständlicher, auf-
gelockerter Form gesundheitsrelevante The-
men aufbereitet wurden. 

5. Veranstaltungen: 
In Liefering fanden alljährlich größere Ver-

anstaltungen statt, seien es Schulveranstal-
tungen, das Laufenstraßenfest, oder aus
Anlass des Weltkindertages. Im Rahmen
dieser Feste haben wir das Thema Gesund-
heit nach und nach eingebettet, etwa in
Form einer Gesundheitsolympiade oder als
Gesunde Jause.

Dieser erste Projektabschnitt war auf drei
Jahre konzipiert und beinhaltete in erster
Linie unterstützende Angebote. 
Im zweiten Abschnitt waren vermehrt ak-

tivierende Ansätze geplant, die bereits eine
größere Eigenverantwortung und –motiva-
tion der BewohnerInnen vorausgesetzt hät-
ten. Dazu kam es allerdings nicht mehr, weil
dem Stadtteilverein Liefering – und mit ihm
dem Gesundheitsprojekt – von parteipoliti-
schen Kleingeistern der Stadt Salzburg die
finanzielle Basis entzogen wurde.

Dr. Herwig Zott ist Psychologe und
Psychotherapeut und war - ge-
meinsam mit Dr. Waltraud Ster –
Projektleiter von „Liefering wird ge-
sünder“
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Kapitel 2

Zu wessen Diensten

Zugang und Qualität sozialer
(Dienst)Leistungen für

Einkommensschwache im globalen Kontext
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Erkenntnisse von PraktikerInnen und ExpertInnen zeigen, dass Armut (Einkommensarmut)
krank macht, aber auch Krankheit (körperliche und psychische Beeinträchtigungen usw.)
zu Armut führt. 
Speziell die soziale Schichtzugehörigkeit und die Determinanten Einkommen, Bildung und

beruflicher Status haben einen sehr großen Einfluss auf den Gesundheitszustand einer Person.

1. Infrastrukturgerechtigkeit
Eine ausreichende Infrastruktur (Bildungssystem, Gesundheitssystem, Sozialversicherung,

Pensionsystem ..., gute arbeitsrechtliche Bestimmungen, Energie- und Wasserversorgung,
Kanalisation, Müllabfuhr usw.) ist die zentrale Grundlage für die Gesundheit der Bevölke-
rung wie auch des/der Einzelnen. Der/die Einzelne ist auf deren Vorhandensein angewiesen,
um seine/ihre Gesundheit erhalten zu können. (Vgl. Stronegger in diesem Band)
DIE ARMUTSKONFERENZ. fordert die Abfederung der sozialen Ungleichheit (Einkommen,
Bildung, beruflicher Status) und die Herstellung einer Infrastrukturgerechtigkeit.

Dies bedeutet konkret:
• Eine angemessene Existenzsicherung (arbeitsrechtliche Bestimmungen, sozialversiche-

rungsmäßige Absicherung der atypischen Beschäftigungsverhältnisse, „existenzsichern-
de“ Sozialschutzsysteme usw.) und die Einführung einer „bedarfsorientierten Mindestsi-
cherung“.

• Den Ausbau arbeitsmarktpolitischer Integrationsmaßnahmen und keine Verschärfung der
Arbeitsmarktpolitik (z. B.: Erhalt des Berufsschutzes!).

• Die Förderung der Aus- und Weiterbildung auf allen Ebenen.
• Den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen, die Verbesserung der Vereinbarkeit von

Familie und Beruf und die Förderung des „Wiedereinstiegs“ von Frauen.
• Die Erleichterung des Zugangs zu kostenloser Psychotherapie, den Ausbau und die fi-

nanzielle Absicherung psychosozialer Beratungs-, Wohnungs- und Arbeitseinrichtungen.
• Die Förderung der Integration von „Personen mit besonderen Bedürfnissen“.
• Die Gleichstellung von Drittstaatsangehörigen gegenüber ÖsterreicherInnen in allen 

sozialen Belangen.

2. Niederschwellige, bedarfsgerechte und kostenlose Gesundheitsdienstleistungen
Zugangsbarrieren zu Gesundheitsdienstleistungen bestehen derzeit für: Obdachlose Per-

sonen, MigrantInnen, Frauen bzw. Alleinerzieherinnen (zeitliche Problematik!), Personen mit
psychischen Erkrankungen (kostenlose Psychotherapie!), Personen mit geringem Einkom-
men (Notstands- und Sozialehilfe-BezieherInnen) usw.
DIE ARMUTSKONFERENZ. fordert die Entwicklung niederschwelliger, bedarfsgerechter (z.
B.: Stadtteilprojekt „Liefering wird gesünder“) und kostenloser Gesundheitsdienstleistun-
gen, um die derzeit bestehenden Zugangsbarrieren für arme und ausgegrenzte Personen zu
beseitigen.

3. Frühzeitige und präventive Maßnahmen im Gesundheitssystem (speziell für Kinder und
Jugendliche).

4. Die Evaluierung der bestehenden Maßnahmen im Gesundheitsbereich und ihre Auswir-
kungen auf arme und ausgegrenzte Personen. Die Erstellung von jährlichen Gesundheitsbe-
richten und die Einbeziehung des Faktors „Armut“ österreichweit, analog zu den Entwick-
lungen in Deutschland.

5. DIE ARMUTSKONFERENZ. spricht sich gegen die Besteuerung von Krankheit aus: 
Wir wenden uns gegen die Einführung von Selbstbehalten (Krankensteuer), gegen die Am-

bulanzgebühr und gegen die Besteuerung der Unfallrente. 
Solche und ähnliche finanzielle Hürden erschweren einkommensarmen Personen den Zu-

gang zum Gesundheitssystem.

6. Beibehaltung und Ausbau der „solidarischen Krankenversicherung“!
Die Armutskonferenz tritt gegen das Entstehen einer 2-Klassen-Medizin, analog zu den

Entwicklungen in den USA und GB auf.

Positionen der Armutskonferenz
Gesundheit und Armut
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schiede in der Armutsgefährdung: Finnland
weist mit 8% das geringste Einkommensar-
mutsrisiko auf, Großbritannien und Grie-
chenland sind mit 21% traurige Spitzenrei-
ter – in diesen Ländern sind die Einkom-
men der Bevölkerung am ungleichsten ver-
teilt (vgl. Förster und Heitzmann, 2002:
205). 

Die österreichische Einkommensarmutsra-
te lag um 3 Prozentpunkte unterhalb der
Rate von Deutschland (16%) und um 3 Pro-
zentpunkte oberhalb der Rate von Schwe-
den (10%). In Schweden sind die Einkom-
men somit gleich verteilter als in Österreich,
was sich auch durch einen Gini-Koeffizien-
ten  von 23 gegenüber 26 (Österreich) wi-
derspiegelt. Die Einkommen von Deutsch-
land (Gini-Koeffizient: 28) sind etwas un-
gleicher verteilt als in Österreich. Großbri-
tannien (32) weist deutlich mehr ungleich
verteilte Einkommen auf (USA: 34;
http://web.hhs.se/personal/Suzuki/o-
English/ne09.html; OECD-Ranking).  

Dieser Ergebnisvergleich zeigt zunächst
einmal auf, dass Österreich im Vergleich zu
den drei Mitgliedsstaaten, aber auch im
Schnitt der Europäischen Union, verhältnis-
mäßig gut abschneidet. Wir sind relativ
reich, die Einkommen sind relativ gleich
verteilt, die Einkommensarmutsrate ist re-
lativ gering. Im Vergleich zu den drei ande-
ren europäischen Ländern hat Schweden
zwar weniger Einkommensarme, allerdings
eine deutlich geringere Armutsschwelle als
Österreich. Wie kommt es nun aber zu die-
sem für Österreich relativ vorteilhaftem Er-
gebnis? Welche Rolle spielen die vom öf-
fentlichen Sektor eingesetzten Mittel zur
Armutsbekämpfung? Im Folgenden wende
ich mich von einer Ergebnisbetrachtung hin
zu einer Instrumentenbetrachtung, nicht zu-
letzt um neben der Qualität auch den Zu-
gang zu öffentlichen Sozialleistungen beur-
teilen zu können. 

Mittelvergleich
Im Hinblick auf die Rolle des Staates in

der Armutsbekämpfung soll ein erster Blick
auf die Sozialausgaben geworfen werden.
Gibt Österreich – auch in Gegenüberstel-
lung zu den angeführten Vergleichsländern
– vielleicht besonders viel Geld für soziale
Angelegenheiten aus? Ein erster Blick auf
die Sozialstaatsausgaben bestätigt dies
nicht. Im Jahr 2000 hat Österreich Sozial-
ausgaben in Höhe von 29% des Bruttoin-
landsprodukts getätigt (Abramovici, 2003:

2). Das ist zwar mehr als im Vergleich zu
Großbritannien (das Ausgaben in der Höhe
von 28% des Bruttoinlandsproduktes auf-
weist), aber verhältnismäßig weniger als
im Vergleich zu Deutschland (30%) oder
Schweden (32%). Allerdings muss daran er-
innert werden, dass Österreich im Vergleich
zu den drei Vergleichsländern ‚reicher‘ war,
d.h. dass ein höheres BIP erwirtschaftet
wurde. Bereinigt um die unterschiedlichen
Preisniveaus in den einzelnen Ländern hat
Österreich in absoluten Zahlen ausgedrückt
mit knapp 7.400,- KKS3 pro Person für jede
und jeden seiner Bewohnerinnen und Be-
wohner in etwa so viel wie (das ärmere)
Schweden (etwa 7.400,- KKS) ausgegeben;
und damit mehr als Deutschland (etwa
7.000,- KKS) bzw. deutlich mehr als Groß-
britannien (rund 6.200,- KKS). Österreich
weist übrigens von allen 15 EU-Staaten nach
Luxemburg und Dänemark die dritthöch-
sten absoluten Pro-Kopf Sozialausgaben
auf.

*Kaufkraftstandards = Eine von Landeswährungen
unabhängige Einheit, die Verzerrungen aufgrund
von Unterschieden im Preisniveau ausschaltet. 
Beitragspflichtig: der Bezug von Sozialleistungen
ist an die Voraussetzung geknüpft, dass Beiträge in
ein Sozialversicherungssystem eingezahlt wurden
(Bismarck’sche Tradition). Beitragsfrei: um einen
Anspruch auf Sozialleistungen geltend zu machen,
genügt es gebietsansässig und bedürftig zu sein.
(Beveridge Tradition) 
Quellen: Abramovci, 2002: 3; Abramovci, 2003: 2ff.;
Dimmel, 2000: 399f.; Van Oorschot, 1991: 18f.

70% der gesamten Sozialausgaben in
Österreich (und Deutschland) flossen als
Geldleistungen an die jeweiligen Beziehe-
rInnen; damit liegt Österreich, gemeinsam
mit Deutschland im europäischen Spitzen-
feld der geldleistungsdominierten Sozial-
leistungssysteme. Die Anteile in Großbri-
tannien (64%) und Schweden (58%) sind
vergleichsweise geringer. Nur 30% der öster-
reichischen Sozialausgaben flossen in
Österreich als Sach- oder Dienstleistungen
an die BezieherInnen. Diese fielen vor al-
lem im Gesundheitswesen an, bei der Be-

Österreich weist im europäischen Vergleich
eine relativ geringe Rate an einkommens-
armen Menschen auf.  Erst im vergleichen-
den Blick auf Zugang und Qualität werden
wichtige Defizite im System sozialer Lei-
stungen deutlich.

Im Folgenden sollen der Zugang und die
Qualität sozialer Leistungen für Einkom-
mensschwache in Österreich im Vergleich
zur Europäischen Union bzw. zu Mitglieds-
staaten der Union analysiert werden.
Zunächst erscheint es aber notwendig, ei-
nige der in der Überschrift verwendeten
Termini zu klären. Unter sozialen Leistun-
gen für Einkommensschwache werden in
diesem Beitrag nicht nur Geldleistungen,
sondern auch ein durch die öffentliche Hand
angebotenes oder zumindest finanziertes
Grundnetz an sozialen Dienstleistungen,
beispielsweise im Bereich Gesundheit, ver-
standen. Bei der folgenden Analyse steht
zudem nicht nur das Angebot an sich, son-
dern vor allem der Zugang zu Sozialleistun-
gen, im Mittelpunkt. Letzterer ist dann nicht
gewährt, wenn Angebote zu hochschwellig
gestaltet sind. Entsprechende Hürden bei
der Inanspruchnahme basieren nur zum Teil
auf expliziten Regulierungen (z.B. Aus-
schluss von Nichtösterreicher/Innen aus Teil-
bereichen der regionalen Sozialhilfe, Aus-
schluss von Nicht-Versicherten aus der Pen-
sionsversicherung oder der Krankenversi-
cherung). Vielfach werden Sozialleistungen
und vor allem Fürsorgeleistungen für Ein-
kommensschwache, z.B. mangels Informa-
tionen, nicht in Anspruch genommen oder
es wird aufgrund einer befürchteten Stig-
matisierung bei Leistungsbezug von der Hil-
feleistung Abstand genommen. Schließlich
soll in diesem Beitrag die Qualität von So-
zialleistungen geprüft werden. Dabei wird
ein qualitativ hochwertiges Sozialsystem
als ein System interpretiert, welches mög-
lichst wenig Einkommensarmut produziert. 

Dimensionen zur Beurteilung der Qualität so-
zialer Leistungen für Einkommensschwache
Wie lassen sich Sozialleistungen für Ein-

kommensschwache in Österreich mit denen
in anderen EU Staaten vergleichen? Zur
Überprüfung der Qualität und damit der
Wirksamkeit von Sozialleistungen für Ein-
kommensschwache werde ich zunächst ei-
ne Bewertung der erzielten Resultate bzw.
Ergebnisse vornehmen. Dabei hinterfrage
ich nicht, wie – bzw. unter Einsatz welcher
Mittel und unter Einbeziehung welcher Ak-
teure – es zu diesen Ergebnissen gekom-
men ist. Ich stelle Österreich dabei zum Ei-

nen dem Durchschnitt der 15 EU-Mitglieds-
staaten gegenüber. Zum Anderen verglei-
che ich Österreich darüber hinaus noch mit
drei ausgewählten EU-Mitgliedsstaaten: mit
dem Nachbarland Deutschland sowie mit
Großbritannien und Schweden. Großbritan-
nien verkörpert im Gegensatz zu Österreich
ein sehr viel liberaleres (bzw. neoliberale-
res) Land, das – nach allgemeiner Einschät-
zung – auch im Sozialbereich einen Schwer-
punkt auf private Verantwortung legt und
den Einfluss des Staates möglichst gering
zu halten versucht. Schweden zeichnet sich
nach landläufiger Meinung im Gegensatz
dazu durch einen hohen Anteil von öffentli-
cher Verantwortung und geringem privaten
Engagement aus. 

Ergebnisanalyse
Im Vergleich zu den drei Ländern Deutsch-

land, Großbritannien und Schweden (sowie
dem europäischen Durchschnitt) ist Öster-
reich, gemessen am Bruttoinlandsprodukt
pro Kopf, das reichste Land. Dies spiegelt
sich auch darin wieder, dass die statistisch
berechnete Einkommensarmutsschwelle,
die basierend auf der Einkommensvertei-
lung in diesen Ländern jeweils auf dieselbe
Art berechnet wird, in Österreich höher ist
als in den drei Vergleichsländern. Sie be-
trug für das Jahr 1998 knapp 8.200,- 6 und
war damit um 6 1.100,- höher als im Schnitt
der EU. Das Niveau von Großbritannien und
Deutschland ist in etwa mit dem in Öster-
reich vergleichbar, wohingegen in Schwe-
den die geringste Einkommensarmuts-
schwelle festgestellt werden kann. 

Quellen: Förster und Heitzmann, 2002: 205f;
h t tp : //web .hhs . s e/pe r sona l/Suzuk i/o -
English/ne09.html;

Die auf Basis dieser Einkommensarmuts-
schwellen berechneten Einkommensar-
mutsraten belaufen sich im EU-Schnitt auf
15%, die Armutsrate Österreichs liegt mit
etwa 13% im unteren Mittelfeld: Österreich
ist sechster in der Rangliste der 15 EU-Staa-
ten. Von den rund 65 Millionen einkom-
mensarmen Menschen in EU-Europa leben
damit etwa 1 Million oder 1,6% in Öster-
reich (zum Vergleich: 2,2% der gesamten
EU-Bevölkerung lebt in Österreich). Inner-
halb EU-Europas gibt es bedeutende Unter-

Vielfach werden
Sozialleistungen und vor
allem Fürsorgeleistungen
nicht in Anspruch
genommen oder es wird
aufgrund einer befürch-
teten Stigmatisierung
bei Leistungsbezug von
der Hilfeleistung
Abstand genommen.

Nur 30% der österreichi-
schen Sozialausgaben
flossen in Österreich als
Sach- oder
Dienstleistungen an die
BezieherInnen.

Zugang und Qualität sozialer Leist    ungen für Einkommensschwache 
Ein europäischen Vergleich
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Ergebnisvergleich Ö EU-15 D GB SWE
Einkommens- 6 8.155 6 7.063 6 7.988 6 8.068 6 6.780
armutsschwelle1

(1998)
Einkommens- 13 % 15% 16 % 21 % 10 %
armutsrate (1998)
Gini-Koeffizienten2 26 --- 28 32 23
(Mitte 1990er)

Instrumentenvergleich Ö EU-15 D UK S
Sozialausgaben in 29 % 27% 30 % 27 % 32 %
% des BIP (2000)
Pro-Kopf-Sozial- 7.396 6.155 7.025 6.048 7.367
ausgaben in KKS*
davon nicht für Alter, 2 % 4 % 3 % 7 % 5 %
Pflege, Gesundheit
Familie, Arbeitslosigkeit
% Geldleistungen: 70 : 30 69 : 31 70 : 30 64 : 36 58 : 42
Sach-/Dienstleistungen
(1999)
% beitragspflichtige: 74 : 26 --- 70 : 30 43 : 57 39 : 61
beitragsfreie Leistungen
(1999)
% Nichtinanspruchnahme50 – 99% --- 36 – 79% 23 – 46% ---
von Sozialhilfeleistungen
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alleistungen nicht an vorherige Beitrags-
zahlungen geknüpft. Ein Großteil davon sind
allgemeine Versorgungsleistungen, wie z.B.
die Familienbeihilfe oder das Pflegegeld,
die unabhängig vom Einkommen der Emp-
fängerhaushalte gewährt werden. Fürsor-
geleistungen, und damit von der Einkom-
menslage abhängige Leistungen, werden
in Österreich übrigens mit nur 4% der ge-
samten Ausgaben für Soziales abgedeckt
(Badelt und Österle, 2001: 22). Die ausga-
benstärksten Fürsorgeleistungen sind in
Österreich übrigens die Ausgleichszulage
und die Notstandshilfe, nicht aber die So-
zialhilfe. Sowohl für die einkommensunab-
hängigen als auch für die einkommensab-
hängigen Sozialleistungen gilt allerdings,
dass nicht alle in Österreich lebenden Men-
schen gleichermaßen Anspruch auf diese
Leistungen haben. Dies gilt im Besonderen
für MigrantInnen, die erst unter spezifischen
Voraussetzungen (z.B. Erwerbstätigkeit und
mindestens 5 Jahre Aufenthaltsdauer) An-
spruch auf z.B. Familienbeihilfe und damit
auch Kinderbetreuungsgeld erhalten, oder
– regional unterschiedlich – Anspruch auf
Sozialhilfe haben. Mit diesen Regelungen
wird übrigens auch implizit festgelegt, wel-
che Personengruppen in Österreich als wür-
dige bzw. als nicht würdige EmpfängerIn-
nen von öffentlichen Sozialleistungen an-
gesehen werden...

Apropos Sozialhilfe: Ein weiterer, interes-
santer Aspekt, welcher Auskunft über den
Zugang zu Sozialleistungen für Einkom-
mensschwache gibt, ist der Anteil der Per-
sonen, die zwar einen Anspruch auf Sozial-
hilfe haben, diese aber nicht in Anspruch
nehmen. Es ist sehr schwer, Schätzungen
hinsichtlich dieses Anteils (der so genann-
ten non-take-up Rate) vorzunehmen, da es
sich um Personen handelt, deren Notlage
versteckt bleibt. Und versteckte Armut ist
schon ex definitione schwer zu entdecken.
Dementsprechend groß ist die Bandbreite
der Schätzungen zur Nichtinanspruchnah-
me von Fürsorgeleistungen. Nikolaus Dim-
mel (2000: 399ff ) schätzt beispielsweise
für Österreich, dass 86 – 99 % aller Perso-
nen, die Anspruch auf Sozialhilfe in Öster-
reich hätten, diese nicht in Anspruch neh-
men. Andere Studien kommen auf zumin-
dest 50% (Dimmel, 1997: 47). Vergleichba-
re Studien (vgl. Van Oorschot, 1991: 18f.)
für Großbritannien und Deutschland kom-
men auf 23 – 46% (Großbritannien) bzw.
auf 36 – 79% (Deutschland). Dies deutet
darauf hin, dass Personen in Österreich und
Deutschland, Sozialhilfeleistungen nicht öf-

ter in Anspruch nehmen als in Großbritan-
nien. Dies hat nicht zuletzt mit den prinzi-
piellen Einstellungen zu Fürsorgeleistun-
gen zu tun. In Großbritannien stellen Für-
sorgeleistungen das Gros der gesamten So-
zialleistungen dar. Ein Bezug derartiger Lei-
stungen ist nichts ungewöhnliches; in Öster-
reich und Deutschland stellen sie jedoch
die Ausnahme dar: das Wissen über diese
Leistungen ist gering, das mit den Leistun-
gen verbundene Stigma hoch. 

Dies zeigt unter anderem eine Untersu-
chung aus Deutschland, in der Personen
befragt worden sind, die zwar Anspruch auf
Sozialhilfe hätten, allerdings keinen Antrag
auf Unterstützung gestellt haben. Warum
haben sie das nicht getan? Mehr als die
Hälfte der befragten Personen meinten,
dass ihr Einkommen für einen Sozialhilfe-
bezug zu hoch wäre (55%). Vielen war nicht
bewusst, dass sie, auch wenn sie Erwerb-
seinkommen oder Arbeitslosengeld bezie-
hen, Anspruch auf Sozialhilfe haben. Viele
haben aus Stolz Sozialhilfe nicht in An-
spruch genommen, weil sie meinten, dass
sie auch in Notlagen für sich selbst sorgen
könnten (56%). Schließlich wollten 43%
der Befragten weder Eltern noch Kindern
mit Sozialhilfeangelegenheiten belasten
(dazu passt, dass 70% aller Armutsbetrof-
fenen nur unzureichende Vorstellungen über
Rückzahlungs- bzw. Regressverpflichtungen
in der Sozialhilfe hatten; zit. in Dimmel,
2000: 407f.). Für 47% schließlich war der
Kontakt zum Sozialamt so unangenehm,
dass sie lieber vorübergehende Bedürftig-
keit in Kauf genommen haben als um Für-
sorge anzusuchen. Wir wissen übrigens
auch für Österreich, dass viele Menschen,
die Sozialhilfe beziehen bzw. bezogen ha-
ben, sich erst auf Vermittlung von privaten
Sozialorganisationen, wie der Caritas oder
der Diakonie an das Sozialamt gewandt ha-
ben. Offensichtlich wird das Hilfs- und Bera-
tungsangebot von privaten Sozialorganisa-
tionen von hilfebedürftigen Personen als
sehr viel niederschwelliger wahrgenommen,
als dasjenige von öffentlichen Sozialämtern.

Zusammenfassung 
Die kurzen Ausführungen zum Ergebnis-

vergleich haben gezeigt, dass Österreich -
verglichen mit Deutschland und Großbri-
tannien - eine relativ geringe Rate von ein-
kommensarmen Menschen aufweist; die
Einkommen in Schweden sind allerdings
gleicher verteilt als in Österreich und die
Einkommensarmutsrate ist dort dement-
sprechend geringer. 

Versteckte Armut ist
schon ex definitione
schwer zu entdecken.
Nikolaus Dimmel schätzt
für Österreich, dass
86–99 % aller Personen,
die Anspruch auf
Sozialhilfe in Österreich
hätten, diese nicht in
Anspruch nehmen.

treuung in Alten- und Pflegeheimen sowie
im Kindergartenwesen (Badelt und Österle,
2001: 21f.). 

Geld- und Dienstleistungen
Im Zusammenhang mit Geld- versus

Dienstleistungen gilt es auf zwei relevante
Aspekte hinzuweisen. Zunächst muss ein
relativ hoher Anteil an öffentlichen Geldlei-
stungen nicht unbedingt mit einem gerin-
gen Angebot an sozialen Dienstleistungen
einhergehen. Dies leuchtet unmittelbar ein,
wenn bedacht wird, dass soziale Dienstlei-
stungen in Österreich zu einem großen Teil
von privaten Nonprofit Organisationen an-
geboten werden (sehr häufig unter zumin-
dest teilweiser Finanzierung durch den öf-
fentlichen Sektor). Gerade im Sozialbereich
weist Österreich (2,9%) im Vergleich zu
Deutschland (1,9%) und Großbritannien
(0,8%) einen deutlich höheren Anteil4 von
im Nonprofit Sektor beschäftigten (voll-
zeitäquivalenten) Personen aus, die u.a.
Dienstleistungen für Einkommensschwache
anbieten5 (vgl. Salamon, Anheier et al.,
1999: 26f.; eigene Berechnungen). Damit
kann die Versorgung von einkommens-
schwachen Personen mit sozialen Dienst-
leistungen unter Umständen auch durch die
Einbindung von Nonprofit Organisationen
gewährleistet werden. 

Zweitens möchte ich auf die Debatte um
Mindeststandards im Sozialbereich verwei-
sen und auf die diesbezügliche Diskrepanz
zwischen Geld- und Dienstleistungen. In der
Praxis konzentriert sich die wissenschaftli-
che und politische Diskussion v.a. auf die
Bewertung von monetären Mindeststan-
dards – bzw. auf das Fehlen derselben (z.B.
wird häufig kritisiert, dass es keine Unter-
grenze beim Arbeitslosengeld gibt, oder
dass die Richtsätze für die Sozialhilfe zu
niedrig wären etc.). Die Debatte um eine
Mindestausstattung mit sozialen Dienstlei-
stungen kommt bei weitem nicht an das
heran, was im Bereich der Festlegung vom
monetären Mindeststandard bereits disku-
tiert worden ist (Badelt, 1997: 185). Dies
gilt etwa auch für die Armutsforschung: als
Mindeststandard wird i.d.R. eine monetäre
Armutsschwelle festgesetzt, die es zu errei-
chen gilt, um nicht als arm zu gelten. Dies
führt dazu, dass zwar immer wieder Unter-
suchungen über Zahl und Typen von ein-
kommensarmen Menschen bzw. Haushal-
ten durchgeführt werden, selten aber ori-
entieren sich Studien an einer „Unterver-
sorgung“ armer Menschen mit sozialen
Dienstleistungen (wiewohl die Verbindung

zwischen Einkommensarmut und einer Un-
terversorgung mit sozialen Dienstleistun-
gen evident ist).

Aber zurück zu den Leistungen des öffent-
lichen Sektors für Einkommensschwache:
Die Zahlen der Pro-Kopf-Sozialausgaben be-
legen, dass der öffentliche Sektor im Sozi-
albereich sehr aktiv ist, bzw. war (die Zah-
len beziehen sich auf das Jahr 2000!). Wem
aber kommen diese Sozialausgaben zu-
gute? Oder anders gefragt: Welcher Anteil
der Ausgaben wird direkt für die Bekämp-
fung von Einkommensarmut eingesetzt?
Österreich gibt im Vergleich zu den ande-
ren drei EU-Ländern den größten Anteil der
Sozialausgaben für die klassischen Risiken
(Alter/Pflege, Arbeitslosigkeit, Gesundheit)
und für Familien und den geringsten Anteil
für spezifische Armutsrisiken (z.B. Wohnen,
Maßnahmen gegen soziale Ausgrenzung)
aus. Nur 2% der gesamten Sozialausgaben
flossen im Jahr 2000 in diesen Bereich, im
Gegensatz zu 7% in Großbritannien oder
5% in Schweden. 

Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass
Österreich vergleichsweise weniger für sei-
ne Armen tut als andere Länder – nämlich
dann nicht, wenn über die Abdeckung der
klassischen Risiken quasi als Nebenprodukt
Einkommensarmut verhindert bzw. einge-
dämmt wird. Dies hängt in besonderem Aus-
maß von der Gestaltung der Leistungen für
die ‚klassischen‘ Risiken ab. Es geht damit
also nicht zuletzt um die Regelung des Zu-
gangs zu staatlichen Sozialleistungen. Im
Folgenden möchte ich zwei Indikatoren an-
führen, welche Auskunft über den Zugang
zu Sozialleistungen geben. 

Zugang zu Sozialleistungen
Zunächst kann zwischen beitragspflichti-

gen und beitragsfreien Leistungen unter-
schieden werden. Erstere sind im Wesentli-
chen Versicherungsleistungen, die erst ge-
währt werden, nachdem Versicherungs-
beiträge einbezahlt worden sind. Österreich
wies 19996 von allen Vergleichsländern mit
74% den höchsten Anteil an beitragspflich-
tigen Leistungen auf. In Deutschland ist der
Anteil mit 70% etwas geringer. In Großbri-
tannien (43%) und vor allem in Schweden
(39%) sind deutlich weniger als die Hälfte
aller Sozialleistungen an vorherige Bei-
tragsleistungen geknüpft. Der Anteil der
beitragsfreien Leistungen ist in diesen Län-
dern dementsprechend höher. 

In Österreich sind lediglich 26% der Sozi-

Als Mindeststandard
wird i.d.R. eine monetä-
re Armutsschwelle fest-
gesetzt, die es zu errei-
chen gilt, um nicht als
arm zu gelten.
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Der Mittelvergleich hat gezeigt, dass die
Wege zum guten bzw. schlechten Ergebnis
in den ausgewählten Ländern sehr unter-
schiedlich sind. Dies bezieht sich weniger
auf die Höhe der Sozialausgaben, als auf
ihre Zusammensetzung und Besonderhei-
ten. Österreich gibt z.B. verhältnismäßig
viel für die Abdeckung der klassischen ver-
sicherungspflichtigen Risiken, wie Alter, Ar-
beitslosigkeit und Gesundheit, aus; dem-
entsprechend hoch ist auch der Anteil der
beitragsgebundenen, d.h. der versiche-
rungspflichtigen Leistungen. Auch Pflege-
leistungen und Familienleistungen sind ver-
gleichsweise hoch. Fürsorgeleistungen, die
explizit einkommensschwachen Familien zu-
gute kommen, sind demgegenüber gering
– und sie werden auch verhältnismäßig we-
nig angenommen; da ein – im Vergleich zu
anderen Ländern – höherer Anteil an Men-
schen diese Leistungen gar nicht erst be-
antragt, obwohl ein Rechtsanspruch darauf
besteht. 

Es hat sich auch gezeigt, dass die Rolle
von privaten Nonprofit Organisationen in
Österreich im Vergleich zu Deutschland und
Großbritannien im Sozialbereich bedeutsa-
mer ist, da mehr Personen im so genann-
ten Dritten Sektor beschäftigt sind als in
den Vergleichsländern Deutschland und
Großbritannien. NPOs bieten v.a. Dienstlei-
stungen an, womit die geldleistungsdomi-
nierte soziale Sicherung des öffentlichen
Sektors etwas relativiert wird.  

1Personen mit einem Pro-Kopf-Einkommen von weniger
als 60%-des nationalen Pro-Kopf-Medianeinkommens
werden nach den Usancen des Europäischen Statisti-
schen Zentralamtes als einkommensarm, bzw. in der
österreichischen Diktion als ‚armutsgefährdet‘ bezeich-
net. 
2Ein Gini-Wert von 100 drückt absolute Ungleichvertei-
lung aus; ein Wert von 0 völlige Gleichverteilung.
3Kaufkraftstandards: Eine von den Landeswährungen
unabhängige Einheit, die Verzerrungen aufgrund von Un-
terschieden im Preisniveau ausschaltet.
4Unter Berücksichtigung der ehrenamtlichen Arbeit bleibt
Österreich (2,8%) zwar nach wie vor Spitzenreiter, das
Verhältnis ändert sich allerdings zugunsten von Deutsch-
land (2,2%) und Großbritannien (1,7%).
5Angaben für Schweden sind leider nicht vorhanden. 
6Und damit noch vor der Umgestaltung der Versiche-
rungsleistung ‚Karenzgeld‘ in die Versorgungsleistung

‚Kindergeld‘.
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Ende Mai 2003 hat die Europäische Kom-
mission ein „Grünbuch zu Dienstleistungen
von allgemeinem Interesse“ vorgelegt.
Grünbücher sind – idealiter – Diskussions-
grundlagen, mit denen ein Konsultations-
prozess eingeleitet wird. So auch in diesem
Fall. Mögliches Ergebnis dieses Prozesses
ist eine Rahmenrichtlinie der EU für Lei-
stungen der Daseinsvorsorge. Sowohl das
Europäische Parlament als auch der Rat ha-
ben die Kommission aufgefordert, einen
entsprechenden Vorschlag zu erarbeiten.

Gegenstand dieses Grünbuches sind die
Leistungen der „Daseinsvorsorge“ oder
auch „öffentlichen Dienstleistungen“, im
EU-Jargon eben als „Dienstleistungen bzw.
Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen
Interesse“ bezeichnet. Diese sind als Tätig-
keiten definiert, die von den Mitgliedsstaa-
ten oder der Gemeinschaft mit besonderen
Gemeinwohlverpflichtungen verbunden
werden und für die das Kriterium gilt, dass
sie im Interesse der Allgemeinheit erbracht
werden. Die Entscheidung, welche Leistun-
gen zur Daseinsvorsorge zählen, liegt der-
zeit auf nationalstaatlicher Ebene (Subsi-
diaritätsprinzip).

Die EU-rechtliche Besonderheit dieser
„Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen
Interesse“ besteht darin, dass die Regeln
des EU-Binnenmarkt-, Wettbewerbs- und
Beihilfenrechts auf sie keine Anwendung
finden, sie also der Regelungsbefugnis der
EU derzeit entzogen sind. Nun wird seit ei-
nigen Jahren im Kontext des Binnenmarkt-
programms, im Zuge dessen seit Ende der
80er-Jahre schrittweise die Liberalisierung
zentraler Dienstleistungsbereiche – auch in
Bereichen, die eigentlich der Daseinsvor-
sorge zugeschrieben werden, d.h. z.B. bei
den Postdiensten und bei der Energiever-
sorgung - umgesetzt wird, eine Debatte ge-
führt, ob dies für alle Bereiche, die bislang
von den entsprechenden EU-rechtlichen Re-
gelungen ausgenommen waren, auch in Zu-
kunft gelten soll. Beziehungsweise, ob und
wenn ja, in welcher Form Regelungen zur
Daseinsvorsorge getroffen werden sollen.
Zwar anerkennt die EU-Kommission, dass
es Leistungen gibt, die unter den Bedin-
gungen des freien Wettbewerbs nicht oder
nur unzulänglich erbracht werden (z.B. im
karitativen Bereich). Umstritten ist hinge-
gen, um welche konkreten Leistungen es
sich dabei handelt und bis zu welchem Grad
diese Sonderstellung gelten soll. Dem zu-
grunde liegt eine Ideologie, die davon aus-
geht, dass Liberalisierungen zu verstärk-

tem Wettbewerb und in Folge zu höheren
Wohlfahrtsgewinnen führen.

Einen zentralen Diskussionspunkt bildet
die Sonderstellung der gemeinwirtschaftli-
chen Tätigkeiten im Beihilfenrecht. Diese
ist auch im Licht der Nulldefizit-Politik und
damit in Zusammenhang stehender Bestre-
bungen zur Reduktion staatlicher Beihilfen
zu sehen. Grundsätzlich gilt in der EU ein
Beihilfenverbot, es gibt aber Ausnahmen:
Beihilfen sind dann mit dem EG-Vertrag ver-
einbar, wenn es sich dabei, so die Kommis-
sion, um einen „Ausgleich“ handelt, der
„nicht über die mit der anvertrauten Aufga-
ben verbundenen Nettomehrkosten hinaus-
geht“. KritikerInnen des status quo be-
fürchten jedoch „Überkompensationen“ bei
öffentlichen Unternehmen oder im staatli-
chen Auftrag tätigen Unternehmen bei Tätig-
keiten, die ihrer Meinung nach in vergleich-
barer Weise auch von privaten Unterneh-
men erbracht werden könnten, wodurch es
zu ungebührlichen Vergünstigungen und
Quasimonopolen käme.

Der lang erhobenen Forderung, dass sich
die EU auch zu einer Sozialunion entwickeln
muss, scheint mit den Entwicklungen in der
Daseinsvorsorge nun Rechnung getragen
zu werden – allerdings in einer anderen
Form als erhofft.

Das Grünbuch und Stellungnahmen dazu
können auf der website der Europäischen
Kommission unter:
europa.eu.int/comm/secretariat_general/
services_general_interest
abgerufen werden.

Weitere Informationen zur Zukunft der so-
zialen Dienste sind auf der Website des Ob-
servatoriums für die Entwicklung der sozia-
len Dienste in Europa zu finden.
www.soziale-dienste-in-europa.de

Zugang und Qualität sozialer...
Ein europäischen Vergleich
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wendung dieses Begriffs verlangt ein Wert-
urteil darüber, was dem allgemeinen Nut-
zen dient. Dies ist von der jeweiligen Ge-
sellschafts- und Sozialordnung abhängig
sowie von der herrschenden staatstheore-
tischen und sozialethischen Grundströ-
mung. Somit kann es nicht verwundern,
dass das Gemeinnützigkeitsrecht aktuell
Gegenstand politischer Diskussionen ist. 

Kritik am Gemeinnützigkeitsstatus
Kritik an der Freien Wohlfahrtspflege zielt

häufig  auf den Gemeinnützigkeitsstatus.
Dabei wird die Beseitigung der als diskri-
minierend bezeichneten Regelungen zur Ge-
meinnützigkeit in der Abgabenordnung ge-
fordert, indes allerdings übersehen, dass
es nach wie vor erhebliche Unterschiede
zwischen dem Handeln von Einrichtungen
und Diensten der Freien Wohlfahrtspflege
auf der einen und dem Handeln privatge-
werblicher Anbieter ähnlicher Leistungen
auf der anderen Seite gibt. Dies erfordert
gerade eine unterschiedliche Behandlung
im Steuerrecht.
Der gewerbliche Anbieter verfolgt das le-

gitime Ziel der Gewinnmaximierung. Dem-
gegenüber arbeitet die Freie Wohlfahrts-
pflege nach dem Prinzip der Nutzenmaxi-
mierung. Angestrebt wird damit der größt-
mögliche Nutzen für die EmpfängerInnen
sowie für die Gesellschaft insgesamt.

Daneben ist zu berücksichtigen, dass der
Staat an der Tätigkeit gemeinnütziger Kör-
perschaften besonders interessiert ist, ge-
nauso wie an der Finanzierung gemeinnüt-
ziger Aktivitäten durch Eigenmittel dieser
Körperschaften. Andernfalls müsste er
selbst die Mittel vollständig aufbringen. Ge-
rade der Sozialstaat ist in Bereichen, die
ihm nicht allein vorbehalten sind, auf pri-
vaten und kirchlichen Gemeinwohleinsatz
angewiesen. Außerdem entspricht dieser
Einsatz dem Subsidiaritätsprinzip, das
staatlichem Dirigismus in der sozialen Si-
cherung vorbeugt.

Der europäische Blickwinkel
Europa hat sich das Ziel gesetzt, bis zum

Jahr 2010 zum wettbewerbsfähigsten, dy-
namischsten und wissensbasierten Raum
weltweit zu prosperieren. An dieser so ge-
nannten Lissabon-Strategie aus dem Jahr
2000 richtet die EU heute ihre wesentlichen
Politikbereiche aus, mit dieser Strategie
hängt auch die Liberalisierung zahlreicher
Bereiche der Grundversorgung der Bevöl-
kerung zusammen.
In ihren Mitteilungen zur Daseinsvorsorge

ordnete die EU-Kommission schon in den
Jahren 19964 und 20004 die Dienstleistun-
gen von allgemeinem Interesse dem Wett-
bewerb zu, indem sie diese Dienste als
wirtschaftlich bewertete. Nur nichtwirt-
schaftliche Tätigkeiten befinden sich dem-
entsprechend außerhalb des Wettbewerbs.
Mittlerweile hat die Kommission ein Grün-

buch zu Diensten von allgemeinem Interes-
se erarbeitet, das dazu dienen soll, den Ge-
staltungsrechten der Mitgliedstaaten letzt-
lich mehr Rechtssicherheit zu verschaffen -
auch mit Blick auf die sozialen Dienste.
Spannend wäre, wenn darin auch Klären-
des zu Fragen der Wirtschaftlichkeit einer
Tätigkeit erwähnt würde.
Unter Diensten von allgemeinem Interes-

se oder Daseinsvorsorge, wie wir dies in
Deutschland nennen, sind qualitativ hoch-
wertige, wirkungsvolle und allgemein zu-
gängliche Dienste zu verstehen, die einen
Bezug zum Allgemeinwohl haben. Soziale
Dienste verfolgen prioritär eine auf die ein-
zelne Person abgestimmte Aufgabe, sie sind
ideell ausgerichtet, in lokale Systeme ein-
gebunden und nicht Gewinn orientiert. 
Als integraler Bestandteil des Sozial-

schutzes handelt es sich bei den sozialen
Diensten um ein besonderes Mittel zur Um-
setzung des wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalts in der Europäischen Union. 

Die Politiken der EU im Bereich der Da-
seinsvorsorge richten sich von ihrem Aus-
gangspunkt an einem freien Binnenmarkt
aus, in dem sich die Grundfreiheiten der
Freizügigkeit, der Dienstleistungs-, Nieder-
lassungsfreiheit und des freien Kapitalver-
kehrs realisieren können. Dies bedeutet zu-
gleich, dass es innerhalb dieses Binnen-
marktes nicht zu Wettbewerbsverzerrungen,
etwa durch unerlaubte Beihilfen, kommen
darf.
Finanzielle Vergünstigungen, die unmittel-

bar oder mittelbar aus Mitteln der öffentli-
chen Hand stammen, sind gleichwohl nur
dann einer Wettbewerbskontrolle unterwor-
fen, wenn die geförderte Organisation im
Sinne des EG-Vertrags wirtschaftlich tätig
ist. Die Einschätzung der Europäischen Uni-
on, was eine wirtschaftliche und welche
eine nichtwirtschaftliche Tätigkeit ist, ist ei-
ner der Kernpunkte in ihren Politiken zur
Daseinsvorsorge. 

Wirtschaftliche Tätigkeiten?
Eine der aktuelleren Definitionen der Kom-

mission bezieht die wirtschaftliche Tätig-
keit darauf, dass auf einem bestimmten
Markt Güter oder Dienstleistungen angebo-

Unter Diensten von all-
gemeinem Interesse
oder Daseinsvorsorge,
sind qualitativ hochwer-
tige, wirkungsvolle und
allgemein zugängliche
Dienste zu verstehen,
die einen Bezug zum
Allgemeinwohl haben.

Der Bereich der sozialen Dienste in ge-
meinnützigen Strukturen ist als Umsetzung
sozialstaatlicher Ziele zu sehen und als sol-
cher unverzichtbarer Bestandteil zivilge-
sellschaftlicher Entwicklungen.  Ein eu-
ropäisiertes Prinzip der Gemeinnützigkeit
müsste sich am Zweck der „Daseinsvorsor-
ge“ orientieren.

Wer die Frage nach dem Ende der Ge-
meinnützigkeit im Zusammenhang mit der
Daseinsvorsorge in Europa stellt, themati-
siert Gemeinnützigkeit als ein mögliches
Element von Wettbewerb auf einem so ge-
nannten Sozialmarkt. Inwieweit können be-
stimmte europäische Liberalisierungsten-
denzen im Bereich der allgemeinen Da-
seinsvorsorge auch auf gemeinnützige
Strukturen übertragen werden? Längst ha-
ben wir es mit offenen und sich öffnenden
Märkten der Universaldienste, wie Energie,
Telekommunikation und Post zu tun. Staat-
liche Förderungen dieser Dienstleistungen
würden ohne weiteres in Konflikt mit den
europäischen Wettbewerbsregeln kommen.
Gemeinnützigen Diensteerbringern ginge
es nicht anders, da mit ihrem Status neben
Auflagen auch finanzielle Vergünstigungen
verbunden sind. Fraglich ist allerdings, ob
Dienste der Daseinsvorsorge, und hier vor
allem die sozialen Dienste, überhaupt Ge-
genstand des Wettbewerbs sein können.
Um dies zu beurteilen unterscheidet die EU
Kommission zwischen wirtschaftlichen und
nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten, ohne
dafür allerdings eine handhabbare Definiti-
on anzuführen.
Letztlich ist der Bereich der sozialen Dien-

ste in gemeinnützigen Strukturen nicht aus
wettbewerblicher Sicht zu bewerten. Sie
sind vor allem als Umsetzung sozialstaatli-
cher Ziele zu sehen. Dies ist unverzichtba-
rer Bestandteil langfristiger zivilgesell-
schaftlicher Entwicklung.

Gemeinnützigkeit und Gesellschaftsmodell
Hier stellt sich die entscheidende Frage

nach dem Gesellschaftsmodell, das wir an-
streben. Sollen rein an Bedürftigkeit orien-
tierte Sicherungssysteme durch immer mehr
Staat und starre Bürokratie verwaltet wer-
den, oder wollen wir gar den Weg zum Für-
sorgestaat einschlagen? Oder geht es uns
um die Stärkung der Zivilgesellschaft in
Form von nachhaltiger Partizipation? Stre-
ben wir eine klare Armutsvermeidungsstra-
tegie an oder nehmen wir hin, dass die Fol-
gen von Armut unsichtbar bleiben? Wir müs-
sen uns fragen, was wir wollen. Eine Ge-
sellschaft, in der Menschen auf den „Ar-

beitsstrich gehen, ausgebeutet und dann
abgeschoben“ (Die Presse 22.2.03) wer-
den? Eine Gesellschaft, die dem Bild der Ar-
mut nicht standhält, das Menschenwürde
untergräbt?

„Auf den Trümmern ihres Hauses war sie
ausgesetzt, das Elend nicht verborgen
mehr, mit einem jähen Schlag wehrlos
und ausgebrannt, ohne Schutz und ohne
Zuflucht.
Einsam und ohne jeden Beistand, allein,
Gescheitert.
Wurm unter menschlichem Gewürm,
gequälte, rechtlose Kreaturen,
bittere, erbärmliche Frauen,
verzerrt, mit schrecklicher Miene.
Keine Gnade, kein Erbarmen, nicht Mut-
ter mehr, noch Frau an ihr zu sehen...“

(Avishai Margalit) 1

Wollen wir „eine Gesellschaft, in der Soli-
darität zur Restgröße verkommt, eine Markt-
wirtschaft, für die der Sozialstaat nur ein
lästiges Übel ist? Beides wird scheitern. Ei-
ne Gesellschaft ohne Solidarität ist nicht
überlebensfähig und eine Marktwirtschaft
ohne Sozialstaat nicht funktionsfähig.“
(Norbert Blüm)2

Ein steuerrechtlicher Sachverhalt
Diskutiert man in Deutschland über Fra-

gen der Gemeinnützigkeit, handelt es sich
in der Regel nicht um eine gesellschaftspo-
litische Kontroverse über Gemeinwohl ori-
entiertes Handeln, sondern um eine steu-
errechtliche Frage. 
Zahlreiche Gesetze gewähren Vereinigun-

gen unterschiedliche Steuervergünstigun-
gen, wenn sie einen Steuer begünstigten
Zweck verfolgen. In § 52 der Abgabenord-
nung heißt es: „Eine Körperschaft verfolgt
gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit
darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf
materiellem, geistigem oder sittlichem Ge-
biet selbstlos zu fördern.“ Die Verwendung
des Begriffs „selbstlos“ weist darauf hin,
dass dem Grundgedanken der Gemeinnüt-
zigkeit ein ideelles Moment zugrunde liegt.
Selbstlos handelt eine Vereinigung, wenn
sie nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Interessen verfolgt, sie arbeitet nicht Ge-
winn orientiert und hat damit keinen Er-
werbszweck. 

Mit diesen Konkretisierungen ist jedoch
nicht viel gewonnen. Sie ändern nichts dar-
an, dass „Gemeinnützigkeit“ auch im Sinne
des Steuerrechts ein unbestimmter und aus-
füllungsbedürftiger Wertbegriff ist. Die An-

Wollen wir eine
Gesellschaft, in der
Solidarität zur Restgröße
verkommt, eine
Marktwirtschaft, für die
der Sozialstaat nur ein
lästiges Übel ist?

Das Ende der Gemeinnützigkeit?
Die Politiken der EU zur Daseinsvorsorge
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Entscheidend ist, dass die konkrete Be-
günstigung immer einem spezifischen Steu-
ergesetz zu entnehmen ist, das sie von ei-
nem steuerbegünstigten Zweck abhängig
macht. Wann ein solcher steuerbegünstig-
ter Zweck vorliegt, ergibt sich aus der all-
gemeineren Abgabenordnung. Die steuerli-
che Begünstigung selbst ist also nie aus
der Abgabenordnung herzuleiten.
Steuerliche Auswirkungen gibt es auch bei

der Mehrwertsteuer, wobei gemeinnützige
Vereinigungen nicht Vorsteuer abzugsbe-
rechtigt sind. Sie sind also bei der Beschaf-
fung von Gütern voll steuerpflichtig.
Eine indirekte steuerliche Auswirkung hat

das so genannte Spendenprivileg.

Neben diesen kurz dargestellten finanziel-
len Vergünstigungen, die sich aus dem deut-
schen Gemeinnützigkeitsstatus ergeben,
bestehen jedoch gleichermaßen wirtschaft-
liche Einschränkungen und Nachteile ge-
genüber privatgewerblichen Anbietern. 
Gemeinnützige Vereinigungen sind etwa

an eine zeitnahe und streng satzungsge-
treue Mittelverwendung gebunden. Damit
hängt auch das Verbot der so genannten
Quersubventionierung zusammen, das ei-
ner Vereinigung untersagt, Mittel aus dem
ideellen Bereich der Körperschaft zur Finan-
zierung von wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieben zu verwenden. 
In gewissem Umfang darf die gemeinnüt-

zige Vereinigung auch eigenwirtschaftlich
tätig sein. Der so genannte Steuer begün-
stigte wirtschaftliche Geschäftsbetrieb un-
terliegt allerdings einer strengen Zulässig-
keitsprüfung, denn er muss zur Verwirkli-
chung des gemeinnützigen Zwecks unent-
behrlich sein. Der Wohlfahrtsbereich unter-
liegt diesem Unentbehrlichkeitsnachweis
nicht, bei Wohlfahrtsträgern handelt es sich
per se um derartige Zweckbetriebe.
Darüber hinaus besteht das Verbot, Zu-

wendungen, d.h. insbesondere Ausschüt-
tungen an die Mitglieder oder an Dritte zu
leiten. Erhalten Mitglieder oder Dritte Ver-
gütungen für ihre Leistungen gegenüber
der Vereinigung, dürfen diese nicht unan-
gemessen sein. 
Relativierend sollte man auch die Tatsa-

che werten, dass Spenden als Sonderaus-
gaben abzugsfähig sind. Denn die Spen-
denbereitschaft hängt in aller Regel nicht

allein von der steuerlichen Absetzbarkeit
der Aufwendungen ab. Viel wichtiger ist das
Qualitätssiegel der Gemeinnützigkeit, das
der Körperschaft verliehen ist.

Gesellschaftspolitische Aspekte von Gem-
einnützigkeit
Wenn wir uns aus solchen oder ähnlichen

Gründen auf die Aufhebung der Gemeinnüt-
zigkeit einließen, würden wir auf einen we-
sentlichen Gestaltungsbereich der Zivilge-
sellschaft verzichten. Welche Chancen lie-
gen in einer Weiterentwicklung, ich könnte
auch sagen einer Europäisierung des Gem-
einnützigkeitsprinzips? 
Eine Fortentwicklung könnte darauf ab-

zielen, dass sich eine europäische Gem-
einnützigkeit an dem Zweck „Dienste von
allgemeinem Interesse“, oder „soziale Dien-
ste“, „kulturelle Dienste“, „edukative Dien-
ste“ oder einfach an dem Zweck „Daseins-
vorsorge“ orientiert. 
Dies würde dazu beitragen, die Daseins-

vorsorge als Instrument zur Schaffung
gleichwertiger wirtschaftlicher und sozialer
Lebensverhältnisse in der Zivilgesellschaft
zu verankern. Eine Orientierung der Ge-
meinnützigkeit an dem Zweck der Daseins-
vorsorge würde auch ihrem eigentlichen
umfassenden Sinn entsprechen. Denn das
traditionelle Verständnis von Daseinsvor-
sorge geht über die Summe derjenigen
Dienste hinaus, mit denen soziale Risiken
lediglich verhindert bzw. ihre Folgen besei-
tigt oder gemindert werden sollen.
Es richtet sich ebenso auf die Bildung von

Infrastrukturmaßnahmen und damit auf die
Qualifizierung von Lebensbedingungen. Da-
seinsvorsorge ist von daher nicht nur als
Abwehrsystem gegenüber Risiken oder gar
Wettbewerbshemmnis zu verstehen, son-
dern als gesellschaftliches Gestaltungs-
system.
Organisationen mit Gemeinnützigkeitssta-

tus verfügen über einen wertgebundenen
Hintergrund, da sie nicht Gewinn orientiert
arbeiten. 
Gemeinnützige Vereinigungen, die soziale

Dienste erbringen, decken wesentliche Fra-
gen der Existenzsicherung und intimer Le-
bensgestaltung ab, die sie häufig subsidiär
und unter dem Aspekt der „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ wahrnehmen. Gerade hier ist es un-
entbehrlich, dass neben wirtschaftlicher
Handlungsweise in der geschäftlichen Akti-
on, eine ausgeprägte Wertegrundlage Raum
und Flexibilität gewährleistet.
Der mit der Europäischen Grundrechte-

charta häufig zitierte Satz „Europa ist nicht
nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, sondern

Gemeinnützige
Vereinigungen, die
soziale Dienste erbrin-
gen, decken wesentliche
Fragen der
Existenzsicherung und
intimer Lebensgestaltung
ab, die sie häufig subsi-
diär und unter dem
Aspekt der „Hilfe zur
Selbsthilfe“ wahrneh-
men.
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ten werden. Und zumindest im Grundsatz
müsse dies ein Privater mit der Absicht der
Gewinnerzielung tun können. Häufiger fin-
det sich demgegenüber die kürzere Defini-
tion, wonach eine wirtschaftliche Tätigkeit
einfach darin besteht, Güter oder Dienstlei-
stungen auf einem bestimmten Markt an-
zubieten. 
Gerade die zuletzt genannte Definition

muss sehr kritisch überdacht werden. Denn
die in der europäischen Politik der Daseins-
vorsorge häufig vorhandene gleichmäßige
Betrachtung aller Dienste von allgemeinem
Interesse aus einem wirtschaftlichen Blick-
winkel wird den Besonderheiten der sozia-
len Dienste nicht gerecht.

Da die sozialen Dienste im öffentlichen
Sinne aufgabendefiniert und nicht von Fra-
gen des Wettbewerbs abhängig sind, wei-
sen sie klar herauszustellende Friktionen
zum klassischen Marktsystem auf:
Dies zeigt sich beispielsweise bei der Al-

tenhilfe. Immer mehr pflegebedürftige und
demente Menschen sind Folge unserer de-
mographischen Entwicklung und der zu-
nehmend höheren Lebenserwartung. Für
sie müssen menschenwürdige Versorgungs-
standards gewährleistet werden, die eine
sozialstaatliche Wertigkeit aufweisen. Ein
gemeinnützig Handelnder kann es sich er-
lauben, seine Aufgaben bei dem Pflegebe-
dürftigen unabhängig von ausschließlicher
Rentabilität wahrzunehmen. Aufgabendefi-
nierte soziale Dienste  müssen allgemein
zugänglich sein und auf konkrete, aktuelle
Bedürfnisse eingehen. Vielfach ist die Ver-
brauchersouveränität eingeschränkt und
kein Leistungserfolg messbar wie im pro-
duktorientierten Konsumgüterbereich.
Zudem sollte es nicht unterbewertet wer-

den, dass die Kommission zum Teil auch
den Aspekt der Gewinnerzielungsabsicht in
eine Definition der wirtschaftlichen Tätig-
keit mit aufnimmt. Denn es ist keineswegs
zwingend, dass die Wirtschaftlichkeit einer
Tätigkeit lediglich ihre Entgeltlichkeit und
einen Erwerbszweck voraussetzt. Sie sollte
sich auch an volks- und betriebswirtschaft-
lich anerkannten Kriterien ausrichten, die
aus der Engeltlichkeit ein sinnvolles Ganzes
machen.
Die Bewertung gemeinnützigen Handelns

als wirtschaftliche Tätigkeit steht schon al-
lein wegen dieser Unterschiede zum privat-
gewerblichen Unternehmertum auf töner-
nen Füßen. Die genannten Besonderheiten
der sozialen Dienste werden darüber hin-
aus durch ihren prägenden Wertebezug 
ergänzt sowie durch ihre gestaltende Wir-

kung der Zivilgesellschaft. Soziale Dienste
unterliegen deshalb nicht dem Wettbe-
werbsrecht. Und damit sind auch die ge-
meinnützigen Strukturen, in denen diese
Dienste erbracht werden keiner einseitigen
wettbewerblichen Betrachtung zu unterzie-
hen.

Im Übrigen hat das deutsche Gemeinnüt-
zigkeitsrecht EU-weit keinen so gravieren-
den Ausnahmecharakter, wie dies zuweilen
behauptet wird. Dies zeigt eine Mitteilung
der EU-Kommission aus dem Jahr 1997, wel-
che die Förderung gemeinnütziger Vereine
und Stiftungen in Europa zum Gegenstand
hat. 
Sehr genau regelt etwa das niederländi-

sche Recht die Grenzen wirtschaftlicher
Tätigkeit von gemeinnützigen  Vereinen:
Nur wenn die Gewinne eines Jahres unter
6000 Euro liegen und ein allenfalls unter-
geordneter Geschäftsbetrieb vorliegt, ist
der Verein von der Körperschaftssteuer be-
freit. Wohltätigkeitseinrichtungen sind da-
von unabhängig befreit. 
Auch in Luxemburg genießen Vereine mit

gemeinnützigem Zweck gewisse steuerli-
che Entlastungen, allerdings werden sie
wieder steuerpflichtig, sobald sie zusätzli-
che oder gelegentliche Erwerbstätigkeiten
verfolgen.
Ein anderes Beispiel liefert Italien. Dort

gibt es erstaunlicherweise für sozial ausge-
richtete Vereine keine Steuerbefreiungen,
sie unterliegen den allgemeinen Ertrags-
steuern juristischer Personen. Lediglich hi-
storisch, kulturell oder wissenschaftlich
tätige Vereine werden dort durch den Staat
begünstigt.
Insgesamt wird bei einer EU-weiten Be-

trachtung deutlich, dass alle Mitgliedstaa-
ten den Körperschaften eine gewisse steu-
erliche Entlastung gewähren, die am Ge-
meinwohl ausgerichtet sind. Darüber hin-
aus gewähren alle Mitgliedstaaten in unter-
schiedlichem Umfang Steuervergünstigun-
gen für Spenden an gemeinnützige Stiftun-
gen und Vereine. Wir können also davon
ausgehen, dass Europa dem Gemeinnützig-
keitsrecht eine Chance gibt.

Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht
Wie bereits mehrmals erwähnt, sind ge-

meinnützige Einrichtungen im Unterschied
zu gewerblichen Unternehmen von unter-
schiedlichen Steuern befreit, oder sie un-
terliegen einem ermäßigten Steuersatz.
Steuerbegünstigungen gibt es beispielswei-
se bei der

Da die sozialen Dienste
im öffentlichen Sinne
Aufgaben definieren und
nicht von Fragen des
Wettbewerbs abhängig
sind, weisen sie klar
herauszustellende
Friktionen zum klassi-
schen Marktsystem auf.
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Das Allgemeine Abkommen über den Han-
del mit Dienstleistungen GATS stand in den
letzten Monaten verstärkt in der öffentli-
chen Kritik. Als Teil der Schlussakte der Ur-
uguay Verhandlungsrunde in Marrakesch
1994 angenommen und mit 1.1.1995 in Kraft
getreten, haben im Jahr 2000 neuerlich Ver-
handlungen mit dem Ziel einer weiteren Li-
beralisierung des Handels mit Dienstlei-
stungen begonnen. Hintergrund dessen bil-
det die Bedeutungszunahme des Dienstlei-
stungshandels in den letzten 25 Jahren.
Mittlerweile beträgt sein Anteil ca. 20% des
gesamten Welthandels. In der Öffentlich-
keit umstritten sind allerdings die Wirkun-
gen einer Liberalisierung öffentlicher Dien-
ste. Der Frage nach den Implikationen der
laufenden GATS Verhandlungen auf Ge-
sundheits- und soziale Dienste geht daher
der folgende Beitrag nach.

Bestehende Liberalisierungsverpflichtun-
gen Österreichs
Im GATS ist der gesamte Dienstleistungs-

bereich durch ein Klassifikationsschema in
12 Sektoren und über 150 Subsektoren ge-
gliedert. In allen 12 Sektoren ist Österreich
1995 bzw. bei den Nachverhandlungen in
den darauf folgenden Jahren bereits zum
Teil weit gehende Liberalisierungsverpflich-
tungen eingegangen. Österreich zählt da-
mit im internationalen Vergleich zu den
Staaten mit dem höchsten Liberalisierungs-
niveau. Einzig bestimmte umweltrelevante
öffentliche Dienste und die Entsendung von
Arbeitskräften (Mode 4) unterliegen bisher
keinen oder nur recht geringen Liberalisie-
rungsbindungen im GATS. In den Bereichen
Gesundheits- und soziale Dienste ist Öster-
reich aber bereits sehr weit gehende Ver-
pflichtungen eingegangen (vgl. Tabelle 1). 

Die Liberalisierungzugeständnisse bezie-
hen sich in der Regel auf den Marktzugang
und die Inländerbehandlung, ihr Schwer-
punkt liegt auf den Erbringungsarten 2 und
3. Eine Liberalisierung bei Mode 1 ist zu-
meist aus technischen Gründen nicht rele-
vant. Weitergehende Liberalisierungen bei
Mode 4 wurden bislang aus arbeitsmarkt-
politischen und qualifikationsbezogenen
Überlegungen nicht vorgenommen. 

Die laufenden Verhandlungen
Im Jänner 2000 wurde der Beginn einer

neuen Verhandlungsrunde beschlossen. Da-
mit wird die im GATS festgeschriebene fort-
schreitende Liberalisierung des Dienst-

leistungshandels vorangetrieben. Der Ver-
handlungsablauf sieht vor, dass in einem
ersten Schritt alle Mitgliedsstaaten bis 30.
Juni 2002 ihre Liberalisierungsforderungen
an die anderen Vertragsstaaten in Genf vor-
legen. Dies ist mittlerweile größtenteils er-
folgt. In einem zweiten Schritt machen die
Staaten (bzw. die EU als Ganzes) dann bis
31.3.2003 erste Liberalisierungsangebote.
In diesem Prozess befinden wir uns zurzeit.
Der Verhandlungsfortschritt soll dann bei
der 5. WTO Ministerkonferenz im Septem-
ber 2003 in Cancun, Mexiko evaluiert wer-
den. Mit der Konferenz sollen die Verhand-
lungen in die entscheidende Phase treten.
Der Abschluss der Verhandlungen ist für
1.1.2005 vorgesehen.

Die Forderungslisten der EU, der USA und
anderer Staaten liegen mittlerweile vor. Von
der EU wurden keine Forderungen im Bereich
Gesundheits- und soziale Dienste an andere
Staaten gestellt. Forderungen von Drittstaa-
ten an die EU gibt es eingeschränkt. Es lie-
gen verschiedene und zum Teil weit gehende
Forderungen von Entwicklungsländern vor
hinsichtlich der Liberalisierung von Mode1,
Mode 3 bzw. Mode 4  für ärztliche, zahnärzt-
liche und Hebammen-Dienste, Dienstleistun-
gen von Krankenschwestern, Physiothera-
peuten und paramedizinischem Personal, so-
wie für Krankenhausdienstleistungen. Darü-

ber hinaus gibt es Forderungen zur Anerken-
nung der Qualifikationen von Ärzten, Zahnärz-
ten und medizinischem Fachpersonal aus die-
sen Ländern. Offenbar geht es bei diesen 
Forderungen darum, dass ausländische Ärzte
und andere Anbieter von medizinischen Lei-
stungen vor Ort tätig sein können als sog.
Contractual Services Suppliers oder Indepen-
dent Professionals, d.h. ohne Ansässigkeits-
erfordernis bzw. Niederlassungspflicht, bzw.
sie auch im Rahmen von Belegspitälern ihre

Liberalisierung des Handels
mit Dienstleistungen

Implikationen der GATS-Verhandlungen auf 
Gesundheits- und soziale Dienste
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auch eine Wertegemeinschaft“ muss auch
mit rechtlichen Strukturen versehen wer-
den. Diese sind zwingend in den Struktu-
ren der Gemeinnützigkeit zu sehen, denn
Inhalt und Logik der Grundrechtecharta sind
eine klare Ausprägung eines solidarischen
Gesellschaftsmodells. Gemeinnützigkeit ist
in der Grundrechtecharta verbürgt und ihr
maßgeblicher Punkt ist in ihrer gedankli-
chen Grundlage enthalten:

Die öffentliche Förderung des Wertebe-
zugs jener Tätigkeiten, die auf gesellschaft-
lichen Frieden und den Ausgleich von so-
zialen Lasten gerichtet sind, anerkennt bür-
gerschaftliches Engagement und damit das
Bemühen Ausgrenzung von Menschen zu
vermeiden und Integration zu fördern. 

Pflicht zum Risiko?
Die deutsche sozialstaatliche Erfahrung

zeigt, dass in Zeiten gesellschaftlicher Trans-
formation ein hohes Maß an sozialer Si-
cherheit erforderlich ist, wenn der Mut zur
Veränderung Platzgreifen soll. „Erst nach-
dem die Absicherung der großen Risiken
Unfall, Krankheit, Alter und Pflege aus dem
Unternehmen herausgenommen und dem
Sozialstaat übergeben worden war, konnte
sich eine unternehmerische Ratio, die an
im Wettbewerb zu erzielendem Gewinn ori-
entiert war, entfalten.“ (Norbert. Blüm) 
Bei der Privatisierung von Lebensrisiken

ist die mögliche Folgewirkung mitzubeach-
ten, weil sie soziale Kohäsion, aber auch
wirtschaftlichen Erfolg fördert. Ein Staat,
der um jeden Preis privatisiert, verlagert
gesellschaftliche Folgekosten einseitig zu
Lasten des Humankapitals und verringert
so die Chancen einer solidarischen und ge-
rechten Gesellschaft.
Eine zweite Bemerkung: Pflicht und Pflege

haben in der deutschen Sprache denselben
Ursprung. Sie stammen vom griechischen
„plektron“, lat.“ plectrum“: einem Vordach,
das auf einem Schiff gegen Wind und Son-
ne aufgezogen wurde, um Menschen Schutz
zu gewähren, vor den Kräften gegen die sich
ein Einzelner nicht selbst schützen konnte.
Dieser Prozess eines pfleglichen Umgangs
mit dem Leben und seinen Ressourcen ist
für die Veränderung hin zu einem nachhalti-
gen Lebensstil entscheidend und verlangt
hinsichtlich der Frage, welche Risiken zu-
mutbar sind, die Ausarbeitung ethischer, po-
litischer und juristischer Kriterien. Die Ori-
entierung an der Gemeinnützigkeit kann je-
denfalls in unvollkommener Weise verhin-
dern, dass Menschen den Staat ausbeuten
oder dieser sich wie eine „Räuberbande“
(Augustinus) geriert.

1Avishai Margalit (1999): Politik der Würde, Frankfurt am
Main: Fischer, 262.
2Blüm, Norbert: Der Versicherungsbetrug, in:FR 17.3.03, 8.
3ABl. C 281 vom 26.9.1996, S. 3.
4Mitteilung der Kommission “Leistungen der Daseins-
vorsorge in Europa” vom 20.9.2000; KOM(2000) 580 end-
gültig

„Erst nachdem die
Absicherung der großen
Risiken Unfall, Krankheit,
Alter und Pflege aus
dem Unternehmen her-
ausgenommen und dem
Sozialstaat übergeben
worden war, konnte sich
eine unternehmerische
Ratio, die an im
Wettbewerb zu erzielen-
dem Gewinn orientiert
war, entfalten.“
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VVoollllee  bbzzww  wweeiittggeehheennddee  GGAATTSS  LLiibbeerraalliissiieerruunngg  bbzzggll  MMaarrkkttzzuuggaanngg  uunndd  IInnlläännddeerrbbeehhaannddlluunngg::
• GGeessuunnddhheeiittssddiieennssttlleeiissttuunnggeenn:: Kurhotels und Heilbäder, Pflegeheime, Altenheime: für Konsum im
Ausland (mode 2) und kommerzielle Präsenz (mode 3), eingeschränkt für mode 4; SSoozziiaallee  DDiieennsstt--
lleeiissttuunnggeenn (Altenpflege, Behindertenpflege, Waisenhäuser, Drogen/Alkohol-rehabilitation, Kinderta-
gesbetreuung ua): voll für mode 2 und mode 3, mode 4 ist auf Schlüsselkräfte und Spezialisten im
Zusammenhang mit Niederlassungsgründung beschränkt.
EEiinnggeesscchhrräännkkttee  GGAATTSS  LLiibbeerraalliissiieerruunngg  bbzzggll  MMaarrkkttzzuuggaanngg  uunndd  IInnlläännddeerrbbeehhaannddlluunngg::
• Spitalsdienstleistungen: Österreich hat den Marktzugang für mode 2 voll, für mode 3 vorbehalt-
lich einer Prüfung anhand des Krankenanstaltenplan geöffnet, die Inländerbehandlung wurde voll
gewährt für mode 2 und 3. Mode 4 ist eingeschränkt.
KKeeiinnee  GGAATTSS  LLiibbeerraalliissiieerruunnggssvveerrppfflliicchhttuunnggeenn  bbzzggll  MMaarrkkttzzuuggaanngg  uunndd  IInnlläännddeerrbbeehhaannddlluunngg::
• Gesetzliche Sozial und Pensionsversicherungen: fallen grundsätzlich unter die Finanzdienstlei-
stungen. Sie sind im sog. Finanzdienstleistungsanhang als in hoheitliche Zuständigkeit fallende
Dienstleistungen vom Abkommen ausgenommen, allerdings nur solange sie nicht im Wettbewerb
mit privaten Anbietern erbracht werden.

Tabelle 1: Bestehende GATS Verpflichtungen
Österreichs bei Gesundheits- und sozialen Dienst-
leistungen seit 1.1.1995
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chen Anbieter den Bestimmungen des Ab-
kommens voll unterliegen. Ähnliches gilt
für den Fall des Abgehens vom System
der Pflichtversicherung bei den Pensio-
nen.

3. Einschränkung der nationalen Hand-
lungsautonomie: Eine allgemeine, aber
speziell für Umwelt bezogene Dienstlei-
stungen relevante Problematik stellt sich
im Zusammenhang mit der künftigen
Möglichkeit zur autonomen Definition
und Durchsetzung innerstaatlicher Regu-
lierung im GATS, z.B. in Bezug auf Qua-
litätsstandards im Gesundheits- und So-
zialbereich. Bekanntlich sind alle im Hin-
blick auf eine bestimmte Dienstleistung
getroffenen regulatorischen Maßnahmen
der WTO bekannt zu geben (Art III). Sieht
ein WTO Mitglied darin eine Einschrän-
kung einer eingegangenen Liberalisie-
rungsverpflichtung, kann es die Rücknah-
me bzw. Änderung der Maßnahme ver-
langen, oder Kompensationsverhandlun-
gen fordern. Darüber hinaus gibt es im
Rahmen des Verhandlungsprozesses im
Zusammenhang mit Art VI.4 (innerstaatli-
che Regulierung) Bestrebungen, so ge-
nannte Disziplinen, d.h. Richtlinien zu
entwickeln, die gewährleisten sollen,
dass bestimmte nationale Regelungen
(Qualifikationserfordernisse- und verfah-
ren, technische Normen, Zulassungser-
fordernisse) keine „unnötigen Hemmnis-
se für den Handel mit Dienstleistungen
darstellen“. Diese so genannte Notwen-
digkeitsprüfung soll sicherstellen, dass
die genannten Maßnahmen „nicht bela-
stender sind als nötig, um die Qualität
der Dienstleistung zu gewährleisten“, d.h.
konkret soll überprüft werden, ob die be-
treffende Maßnahme jene ist, die den
Handel am wenigsten beeinträchtigt. Im
Rahmen der zuständigen WTO Arbeits-
gruppe werden zurzeit exemplarisch Maß-
nahmen diskutiert, welche unter die An-
wendung des Art VI.4 fallen könnten.
Grundsätzlich kann dies den gesamten
Bereich des nationalen Regulatoriums im
Bereich Gesundheit und Soziales betref-
fen. Besonders relevant sind laut WTO
Sekretariat diese Disziplinen aber im Hin-
blick auf Qualifikations- und Berufsbe-
fähigungsnachweise für niedergelassene
Ärzte, Hebammen etc., bei Zulassungs-
verfahren für institutionelle Anbieter, so-
wie im Hinblick auf die Bestimmungen
über die Abgeltung von im Ausland kon-
sumierten Gesundheitsdienstleistungen.
Wenngleich ein gewisses Maß an inter-

nationaler Harmonisierung in den ge-
nannten Bereichen überlegenswert er-
scheint, enthalten die im Zusammenhang
mit Art VI.4 in Ausarbeitung befindlichen
Normierungen doch auch die Gefahr ei-
ner unter qualitativen Gesichtspunkten
unerwünschten Deregulierung, zumal in
einem so sensiblen Bereich wie Gesund-
heit und soziale Dienste. 

Neben den bislang behandelten Aspekten
zielt die Mehrzahl der nunmehr vorliegen-
den Verhandlungsforderungen auf eine Li-
beralisierung der Dienstleistungserbringung
durch die temporäre Migration von natürli-
chen Personen, konkret Ärzten, Kranken-
pflegepersonal, Hebammen und sonstigen
para-medizinischen Berufsgruppen (Mode
4) ab. Das hätte eine Reihe von Implikatio-
nen in arbeitsmarktpolitischer Hinsicht. Ins-
besondere im Bereich des Pflegepersonals
im Spitalsbereich und im Bereich der häus-
lichen Pflege würden sich - durch die recht-
lich weitgehend unbeschränkte Möglichkeit
ausländisches Personal einzusetzen - die
derzeit unattraktiven Arbeitsbedingungen
weiter verschlechtern oder zumindest nicht
verbessern. Weiters würde die Bereitschaft,
inländische Arbeitskräfte in diesen Berei-
chen auszubilden, voraussichtlich abneh-
men. Der Anteil inländischer Arbeitskräfte
würde in Folge zurückgehen und hätte da-
her negative Auswirkungen auf die Höhe
der Arbeitslosigkeit und die Finanzierung
der Sozialsysteme, besonders wenn tem-
porär beschäftigtes ausländisches Personal
– wie von manchen Ländern gefordert - kei-
ne Sozialversicherungsbeiträge bezahlen
würde. Letztendlich besteht auch die Ge-
fahr einer Segmentierung des Arbeitsmark-
tes. Daneben stellen sich in diesem Zusam-
menhang Fragen der Qualitätssicherung me-
dizinischer Dienstleistungen im Fall der Zu-
lassung ausländischer Ärzte, Hebammen
etc.
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Dienste anbieten können.
Entgegen den Erwartungen wurden inter-

essanterweise bislang seitens der USA kei-
ne Forderungen in Bezug auf Gesundheits-
dienstleistungen erhoben.

Das EU Liberalisierungsangebot
Die EU Kommission hat am 6. Februar d.J.

einen Entwurf für ein Liberalisierungsange-
bot der EU an die anderen WTO Verhand-
lungspartner vorgelegt. Wohl infolge des
europaweiten öffentlichen Drucks von Zivil-
gesellschaft, Städten und Gemeinden, so-
wie einiger Mitgliedsstaaten agiert die EK
in Bezug auf öffentliche Dienstleistungen
einstweilen verhalten. Konkret hat die EK
im Angebotsentwurf KEINE Angebote – über
den Liberalisierungsstand von 1995 hinaus
– für die Bereiche der Wasserversorgung,
der audiovisuellen Dienstleistungen, Ge-
sundheits- und sozialen Diensten sowie Bil-
dungsdienstleistungen vorgesehen. Mit ei-
nem Abweichen von dieser restriktiven Li-
nie seitens der EK ist vorläufig nicht zu rech-
nen, auch wenn es Unzufriedenheit darü-
ber bei manchen Mitgliedsstaaten gibt. Im
Bereich des Möglichen bleibt allerdings,
dass es in der Endphase der Verhandlun-
gen im kommenden Jahr zu Abtäuschen zwi-
schen der EU und den WTO-Verhandlungs-
partnern unter Einbezug auch dieser öffent-
lichen Dienstleistungen kommt. 

Mögliche Implikationen der laufenden Ver-
handlungsrunde 
Nachdem die Verhandlungen momentan

ja noch nicht abgeschlossen sind, ist eine
detaillierte Abschätzung der Auswirkungen
noch nicht möglich. Im Folgenden handelt
es sich daher nur um eine vorläufige und
grobe Bewertung der Implikationen von
GATS Liberalisierungen im Gesundheits-
und Sozialbereich.

1. De-facto Irreversibilität einer GATS Libe-
ralisierung: in nationaler Autonomie von
Österreich vorgenommene Liberalisierun-
gen können durch eine entsprechende
Gesetzesänderung vergleichsweise un-
aufwendig zurück genommen werden. Ei-
ne GATS Bindung bedeutet eine völker-
rechtliche Verpflichtung, aus der man,
wenn überhaupt, nur unter Inkaufnahme
beträchtlicher wirtschaftlicher und politi-
scher Kosten herauskommt.

2. Diskriminierungsverbot zwischen in- und
ausländischen Anbietern: ein spezifisches
Problem im GATS ist die Grenzziehung
zwischen privat erbrachten und öffentli-

chen bzw. gemeinwirtschaftlichen Dienst-
leistungen. In formaler Hinsicht bezieht
sich das GATS nur auf privatwirtschaftli-
che Dienstleistungen. Art I.3 GATS nimmt
„Dienstleistungen in Ausübung hoheitli-
cher Zuständigkeit“ vom GATS aus. Aller-
dings sind darunter nur solche Dienstlei-
stungen zu verstehen, die weder „zu
kommerziellen Zwecken, noch auch im
Wettbewerb mit einem oder mehreren An-
bietern“ (Art I.3.c) erbracht werden. Mit
Ausnahme bestimmter hoheitlicher Fi-
nanzdienste (Notenbanken, gesetzliche
Sozialversicherung) wird im GATS nicht
näher erläutert, welche Dienstleistungen
darunter zu verstehen sind. Das führt zu
einigen Unklarheiten. Wenn zum Beispiel
in einem Land bestimmte Dienstleistun-
gen sowohl von der öffentlichen Hand als
auch von Privaten angeboten werden,
und das ist in Österreich im Gesundheits-
und Sozialbereich der Fall, kann es durch-
aus zu Abgrenzungsproblemen kommen.
Das wurde vom WTO Sekretariat bereits
eingeräumt. Trägt ein Staat hier nicht
durch eine Ausnahmeklausel für öffentli-
che Dienste explizit Vorsorge (einen sol-
chen Vorbehalt gibt es momentan nur für
die EU-12), so kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass über das GATS in Hin-
kunft öffentliche Dienste, insbesondere
über deren Finanzierung, ausgehebelt
werden. Nämlich dann, wenn in
grundsätzlich liberalisierten Sektoren
ausländische private Unternehmen volle
Gleichbehandlung in Bezug auf die Ge-
währung von öffentlichen Förderungen
fordern. Damit würde der Wettbewerb um
öffentliche Zuwendungen intensiviert.
Das würde im Sozialbereich vermutlich
insbesondere zulasten der zahlreichen
Non-Profit-Organisationen gehen. Zum
anderen ist darauf hinzuweisen, dass die
explizite Ausnahme für gesetzliche Sozi-
alversicherungssysteme – worunter
Pflichtversicherungen im Bereich der
Kranken- und Unfallversicherung fallen –
eben nur solange gilt, als diese Systeme
nicht in Konkurrenz zu privaten Anbietern
stehen, solange also in Österreich das
Pflichtversicherungssystem beibehalten
wird. Sollte die Pflichtversicherung fallen
und etwa eine Versicherungspflicht ein-
geführt werden, wodurch es den Bürge-
rInnen freigestellt wäre, ob sie sich wei-
ter bei den öffentlichen Versicherungsan-
stalten oder auch bei privaten Anbietern
versichern möchten, würde der Subsek-
tor Kranken- bzw. Unfallversicherungs-
dienstleistungen inklusive der öffentli-

Liberalisierung des Handels...
Implikationen der GATS-Verhandlungen auf Gesundheits- ...
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Nachdem die
Verhandlungen noch
nicht abgeschlossen
sind, ist eine detaillierte
Abschätzung der
Auswirkungen noch nicht
möglich.

Wenngleich ein gewisses
Maß an internationaler
Harmonisierung in den
genannten Bereichen
überlegenswert
erscheint, enthalten die
im Zusammenhang mit
Art VI.4 in Ausarbeitung
befindlichen Normier-
ungen doch auch die
Gefahr einer unter quali-
tativen Gesichtspunkten
unerwünschten
Deregulierung.
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ches an Zugewinn durch die möglich gewor-
dene bessere Ausbildung breiter Bevölke-
rungskreise. Ähnlich ist es mit vielen ande-
ren Investitionen, die zwar Schulden verur-
sacht, langfristig aber gesellschaftlichen Auf-
bau gebracht haben.

Unser Land wird krank geredet
Wie ist die Lage in unserem Land jetzt?
Wir sind (waren) ein fortschrittliches Land,

denn …
Wir sind ein Kulturland mit vielen Bildungs-

einrichtungen und Kulturstätten.
Wir haben (noch) ein Sozialsystem, um das

uns viele andere Länder beneiden.
Wir haben viele Naturgrundlagen wie Was-

ser, Wald, Bodenschätze, und auf Grund
der geographischen Situation die Mög-
lichkeit der Bodenbewirtschaftung.

Wir sind ein sicheres Land: Wir haben eine
geringe Kriminalitätsrate, weil es einer
breiten Bevölkerungsschicht (noch) eini-
germaßen gut geht.

Trotzdem erwecken die Reden von Öster-
reichs Politikern manchmal den Eindruck,
dass unser Land demnächst in Konkurs ge-
hen müsste. Wir sind hoch verschuldet, heißt
es, wir müssen alles von vorne beginnen,
wollen wir nicht in Konkurs gehen. Also sind
Einsparungen, Reformen und Wettbewerb
hoch an der Zeit. Diese Wörter, die von der
Politik heute viel benützt werden, sind stets
zu hinterfragen:
Bei Einsparungen ist immer zu prüfen, wo

wird eingespart, wohin wird umgeschichtet?
Wer profitiert aus den Einsparungen, wer
geht leer aus? Wer will die Reform, den Wett-
bewerb? Wer wird dadurch ausgeschlossen
und kann nicht mehr „mitbieten“? Wem nützt
der Wettbewerb, die Reform, wer verliert?
Welche Gruppen werden damit bedient, für
welche Personengruppen verschlechtert sich
die Lage?

Steigende Kosten sind zu erwarten
Wird nun z. B. das Bildungswesen – wie in

den GATS-Plänen vorgesehen – von der Öf-
fentlichkeit an Private abgetreten, ist zu er-
warten, dass ein Vielfaches an Schulkosten
zu zahlen ist. Kann sich dann eine Alleiner-
zieherin für ihre Kinder die Schule ihrer Wahl
leisten? Für viele herrschen ohnedies knapp-
ste finanzielle Verhältnisse. Oft ist es schwie-
rig, Alimente für die Kinder zu bekommen.
Meist ist neben einer Berufstätigkeit für jede
zusätzliche Stunde Kinderbetreuung – schon
neben Kindergarten oder Schule – zu zah-
len. Wird nun die billigste Schule ausgesucht,
liegt diese überhaupt in erreichbarer Nähe

und – wer garantiert, dass die Ausbildungs-
standards stimmen und die Lehrer in ein öf-
fentliches System eingebunden sind, das
auch bereit ist, Kontrollfunktion auszuüben,
dem vertraut werden kann, dass die Kinder
in den Schulen in guten Händen sind? 
Zudem werden private Anbieter kaum dafür

Sorge tragen, dass Kinder in jeder Region
den für sie nötigen Unterricht angeboten be-
kommen.
Wird der Gesundheitsbereich privatisiert,

soll es dann wieder so werden, dass, wer
viel und lange krank ist, sich Arzt und Spital
nicht mehr leisten kann?
Wie wird sich die Situation für Arbeitneh-

merInnen nach Inkrafttreten der GATS-Ab-
kommen entwickeln? Dumping-Löhne für
Dienstleistungs-Berufe? Kaufhauspersonal,
Menschen in Gastronomieberufen und Rei-
nigungspersonal stehen bereits jetzt oft mit
Löhnen da, die die Lebenshaltungskosten
nicht decken. Werden AltenpflegerInnen,
Krankenschwestern und LehrerInnen zur
Gruppe der „neuen Armen“ aufschließen? 
Für Alleinerziehende könnte die ohnedies

bestehende Armutsgefährdung noch zuneh-
men, da einerseits neben der Berufsarbeit
immer auch die Erziehungsarbeit (meist al-
lein) zu tragen ist, andererseits die Rück-
sichtnahme auf Betreuungspflichten seitens
der Betriebe in einem härter werdenden Wett-
bewerb kaum zu erwarten ist.

Seit etwa zehn Jahren haben sich so ge-
nannte prekäre Arbeitsverhältnisse ent-
wickelt, die von der „Wirtschaft“1 zwar hoch
gelobt werden, die für die Betroffenen aber
meist Befristung, geringes Einkommen und
Unsicherheit durch Herausfallen aus dem So-
zialsystem bedeuten. 
Zu befürchten ist, dass diese Arbeitsver-

hältnisse nach Inkrafttreten der GATS-Ab-
kommen noch zunehmen werden und dies
zu einer Entsolidarisierung der Bevölkerung
führt.
Diese Veränderungen sind dazu angetan,

Zukunftsängste entstehen zu lassen.
Bei aller Zukunftsangst habe ich aber im-

mer auch die Hoffnung, dass alles was Men-
schen vereinbaren oder verursachen, auch
wieder von Menschen „ins rechte Lot“
gerückt werden kann. So hoffe ich stets, dass
Menschen mit solidarischer Gesinnung „die
richtigen Plätze“ in der Politik einnehmen.
Ich hoffe darauf, dass StaatsbürgerInnen wa-
chen Auges die „Zeichen der Zeit“ erkennen
und durch ihr Handeln – wo immer sie ste-
hen – das gesellschaftliche Geschehen nicht
erdulden und erleiden, sondern Wege fin-
den, es mitzubestimmen.

Die Reden von Öster-
reichs Politikern
erwecken manchmal den
Eindruck, dass unser
Land demnächst in
Konkurs gehen müsste.

1 z. B. Dr. Gleitsmann, BMAW,
in der Ö1-Sendung „Von Tag zu
Tag“ am 9. 9. 03

Das GATS-Abkommen wird vieles in unse-
rem Leben verändern. Davor die Augen zu
verschließen wäre aber auch fatal.

1941 geboren, habe ich in Kindheit Jugend
den kontinuierlichen Aufbau der Infrastruk-
tur im Land erlebt und sehe mit großer Sor-
ge, wie jetzt viele bewährte Errungenschaf-
ten unserer Gesellschaft – so scheint es –
verloren gehen könnten.
Als ich Kind war, erlebte ich hautnah mit,

wie es ist, wenn Arzt, Zahnarzt oder Spital
von den Familien selbst zu zahlen sind. Es
gab für Bauern noch keine Krankenkasse
und das führte für meine Familie oft zu großen
Problemen. Die bäuerlichen Betriebe waren
damals in erster Linie Selbstversorger und
hatten nur wenige Einnahmen aus dem Ver-
kauf ihrer auf dem Hof erzeugten Lebens-
mittel. Strukturen etwas für regelmäßige
Milchabholung durch die Molkerein waren
noch nicht aufgebaut. So konnten nur ab
und zu einige Kilo Butter oder ein paar Eier
dem Eierhändler verkauft werden, der mit
seinem Buckelkorb von Haus zu Haus ging.
Ab und zu wurde ein Schwein oder ein Kalb
an den Fleischhauer geliefert. Aber die dafür
erzielten Geldeinnahmen deckten keines-
wegs die Arztrechnungen ab, wenn einmal
mehrere Kinder erkrankten oder gar jemand
in ein Spital gehen musste. Das Familienkli-
ma nach Einlangen einer Zahnarztrechnung
deutete ich als Kind damals oft als Endzeit-
stimmung und ich nahm mir vor, erst wieder
zum Zahnarzt zu gehen, wenn gar nichts
mehr gegen den Zahnschmerz helfen würde.
Als meine Lehrerin nach der vierten und

fünften Schulklasse meinen Eltern empfahl,
mich in ein Gymnasium zu schicken, war
nicht daran zu denken – die Kosten für ein
Internat hätten mehr als die Einnahmen aus
der Landwirtschaft verschlungen. Einen
Schulbus, um aus einem schönen, aber ab-
seits der Eisenbahn gelegenen Mühlviertler
Ort eine Hauptschule zu erreichen, gab es
nicht.
Welche Einstellung in der Bevölkerung da-

mals herrschte (und vielleicht auch heute
wieder zum Wertewandel führt), fing ich in
einem Gasthausgespräch auf, als ich mit mei-
nem Vater einmal dorthin mitgehen durfte.
Einige Männer am Nebentisch unterhielten
sich über das Schulwesen. „Wo kommen wir
da hin“, meinte der eine, „jetzt wollen sogar
schon die Bauern- und Arbeiterkinder stu-
dieren“, darauf der andere: „Die sollen lie-
ber in ihrem Stall und bei ihren Maurerkel-
len bleiben, dort gehören sie hin“.
So habe ich auch den Aufbau der Infra-

struktur, den Güterwegebau, die Möglich-

keit, die die Bauern bekamen, ihre Erzeug-
nisse zu verkaufen, den Mittelschulbau in
der Bezirksstadt, die Einführung der Schul-
bus-Fahrten, die Schülerfreifahrt usw. wie ei-
nen Aufbruch in eine neue Freiheit erlebt. So
muss es den Menschen nach dem Jahr 1848,
nach Abschaffung der Leibeigenschaft ergan-
gen sein, dachte ich oft.
Weiterbildungsmöglichkeiten eröffneten

den zweiten Bildungsweg, Einkommen durch
Berufsarbeit und damit Unabhängigkeit für
Frauen wurde möglich. 
Ich selbst war heilfroh, dass ein Arztbesuch

jederzeit möglich wurde und der Schulbe-
such meiner Kinder nicht von der Geldtasche
abhängig war. Dass ich durch die Ausübung
eines Berufs die eigenen Lebenshaltungsko-
sten und die der Kinder abdecken konnte
und jetzt eine Pension bekomme, sehe ich
im geschichtlichen Vergleich nicht als selbst-
verständlich an. In hohem Maße können wir
dafür den Vorkämpferinnen in Frauenfragen,
(vor allem den Gewerkschaftsfrauen) dank-
bar sein.

Staatliche Verantwortung  
Der Schutzmantel Staat, in dem die Staats-

angehörigen für Legislaturperioden ihre
VolksvertreterInnen wählen, die für diese
Zeit die Aufgabe des Regierens übernehmen
und somit „im Namen des Volkes“ jeweils
anstehende Zukunftsentscheidungen tref-
fen, scheint dünner zu werden.
Scheinbar geben immer mehr Staaten –

wenn es um die tägliche Versorgung ihrer
Bevölkerung geht – ihre Verantwortung an
die WTO ab, das GATS-Abkommen lässt
Schlimmes befürchten.
Verantwortliche PolitikerInnen stellen die-

sen Abbau von Staatsverantwortung im Be-
reich der Daseinsvorsorge in ein positives
Licht und stellen die Einbindung Gewinn ori-
entierter privater Investoren als notwendig
und harmlos dar. Mit Argumenten wie Refor-
men, Wettbewerb und Einsparungen wird
diese Vorgangsweise von vielen BürgerIn-
nen gut geheißen; sie hören nur, dass „mehr
Privat und weniger Staat“ besser sei und sie
sehen nur einen riesigen Schuldenberg, der
abgebaut werden muss.
Das Ziel, im Staat angesichts hoher Schul-

denstände große Einsparungen zu treffen,
ist vielen sympathisch. Es wird jedoch kaum
aufgezeigt, wofür die Kredite aufgenommen
wurden. Niemand wird Häuslbauer oder Woh-
nungskäufer als Großschuldner bezeichnen,
weil sie ihre Kredite statt einer Wohnungs-
miete sozusagen „abwohnen“.
Der Bau von Schulen und eine damit ein-

hergehende Verschuldung bringt ein Vielfa-

Das Familienklima nach
Einlangen einer
Zahnarztrechnung deute-
te ich als Kind damals
oft als Endzeitstimmung
und ich nahm mir vor,
erst wieder zum
Zahnarzt zu gehen,
wenn gar nichts mehr
gegen den Zahnschmerz
helfen würde.

Umbruch im sozialen Gesellschafts      gefüge
Biographisch geprägte Bemerkungen zum GATS-Abkommen
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zählen, sind auf den immer schlechter wer-
denden öffentlichen Sektor angewiesen. In
Harare, Zimbabwe, hatte sich 1995 die Ster-
berate von Frauen bei der Geburt innerhalb
von zwei Jahren verdoppelt, nachdem das
Gesundheitsbudget von der Regierung um
einen Drittel gekürzt worden war.
Auch im Bildungsbereich drängen IWF und

Weltbank darauf, dass die Staatsausgaben
gesenkt werden. In Zambia beispielsweise
wurden die Kosten auf die lokalen Gemein-
schaften und Familien abgewälzt. Eine Stu-
die machte deutlich, dass sich dadurch die
Qualität der Grundschule nicht verbessert
hat, dass aber viel weniger Mädchen als
Knaben an Schulen eingeschrieben wurden. 

Die Reduzierung von Staatsausgaben sind
oft auch mit Entlassungen von Staatsange-
stellten verbunden. Im Staatssektor sind
überdurchschnittlich viele Frauen tätig, als
Sektretärinnen, Lehrerinnen, Kranken-
schwestern und Ärztinnen. Im Staat haben
es Frauen meistens auch leichter als im Pri-
vatsektor, Anstellungen für qualifizierte Be-
rufstätigkeit zu finden. 

Frauen sind außerdem im Dienstleistungs-
sektor oft als Kleinunternehmerinnen tätig.
Durch Liberalisierung müssen sie in Kon-
kurrenz treten mit großen multinationalen
Firmen. Dieser Konkurrenz sind sie nie und
nimmer gewachsen.

Nationale Regulierungen als Handels-
schranken
Staaten haben die Aufgabe zu erfüllen, die

Grundrechte der Bevölkerung zu sichern.
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die
ökonomischen  Aktivitäten entsprechend
geregelt werden. Private Firmen jedoch ver-
folgen das Ziel, Profite zu erzielen, sie fühlen
sich, wie ein französischer Wasserkonzern
kürzlich in einer Schweizer Radiosendung
erklärte, nicht als Wohlfahrtsorganisation.
In der WTO soll auf Ersuchen der EU eine
Arbeitsgruppe untersuchen, ob bestehen-
de nationale Regulierungen nicht mehr als
nötig handelsverzerrend wirken. Es besteht
die Gefahr, dass insbesondere Sozialgeset-
ze, zum Beispiel Gleichstellungsgesetze,
aber auch Umweltregelungen, mehr und
mehr als Handelsschranken für den Welt-
handel angesehen werden. 

Menschen als Handelsware
Die Art der Erbringung von Dienstleistun-

gen werden von der WTO in vier verschie-
dene Modi aufgeteilt. Der vierte Modus re-
gelt den «grenzüberschreitenden Personen-

verkehr», so der Fachausdruck. Gut ausge-
bildete Dienstleistungserbringer sollen die
Möglichkeiten erhalten, ihre Dienstleistun-
gen während drei, maximal sechs Monaten,
in einem anderen Land direkt anbieten zu
können. Diese Möglichkeit erhalten ledig-
lich gut ausgebildete Fachleute, beispiels-
weise im Computerbereich. Ärmere Länder
verlangen einen erleichterten Personenver-
kehr Richtung Norden, haben sie doch als
Wettbewerbsvorteil vor allem ihre günstige
Arbeitskraft anzubieten. Frauenorganisatio-
nen- und -netzwerke üben jedoch
grundsätzliche Kritik aus: Sie verneinen das
Konzept, dass Grenzüberschreitungen von
Menschen einfach als Handelspolitik ange-
sehen werden. Ausserdem werden in die-
sem Konzept die Lebens- und Arbeitsrea-
litäten von Frauen in keiner Weise berück-
sichtigt. Viele Frauen im Dienstleistungs-
sektor arbeiten als ungelernte, schlecht be-
zahlte Arbeitskräfte. Sie können von den
von der WTO proklamierten Vorteilen eines
liberalisierten Dienstleistungshandels am
allerwenigsten profitieren, denn die Aus-
wahl der beruflichen Dienstleistungen, die
grenzüberschreitend von natürlichen Per-
sonen angeboten werden darf, ist limitiert
und männerorientiert. Ausserdem kann der
als Handelspolitik deklarierte Personenver-
kehr den „Brain Drain“ fördern, das heisst
die Abwanderung von gut ausgebildetem
Fachpersonal. So werden zum Beispiel Kran-
kenschwestern von Jamaica oder den Phi-
lippinen in die USA „exportiert“. Laut ei-
nem WTO Bericht von 1995 blieben dadurch
in Jamaica 50% der Stellen unbesetzt.
Tatsächlich verdienen die emigrierten
Krankschwestern in den USA mehr als in
ihren Heimatländern, sie werden aber in
den USA teilweise massiv marginalisiert und
leiden unter einem offenen oder latenten
Rassismus und Sexismus.

Tourismus: Fluch oder Segen
Ein wichtiger Dienstleistungssektor, spe-

ziell für südliche Länder, bildet der Touris-
musbereich. Viele ärmere Länder sind be-
reits zahlreiche Liberalisierungsverpflich-
tungen eingegangen, ohne in der Konse-
quenz zu wissen, was dies in Zukunft be-
deuten würde. Auch in der anstehenden Li-
beralisierungsrunde steht der Tourismus
ganz oben auf der Wunschliste. Liberalisie-
rungsverpflichtungen in der WTO einzuge-
hen heisst, das „Inländerprinzip“ befolgen
zu müssen: alle ausländischen Firmen müs-
sen gleich behandelt werden wie lokale Un-
ternehmen. Ausserdem verbietet das Meist-
begünstigungsprinzip, zum Beispiel beson-

Staaten haben die
Aufgabe zu erfüllen, die
Grundrechte der
Bevölkerung zu sichern.
Um dieses Ziel zu errei-
chen, müssen die öko-
nomischen Aktivitäten
entsprechend geregelt
werden.

Die WTO-Regeln gelten bei Handelsdele-
gierten, bei Wirtschaftsämtern und vielen
ParlamentarierInnen als geschlechtsneutral.
Zu Unrecht. Einige Bemerkungen zum GATS
und seinen Auswirkungen auf Frauen.

Das 1994 abgeschlossene Handelsabkom-
men GATS hat zum Ziel, den Handel mit
Dienstleistungen weltweit zu liberalisieren.
Zu den Dienstleistungen gehören aber auch
politisch stark regulierte Bereiche wie der
Gesundheits- und Bildungsbereich, die
Wasser- und Energieversorgung, Bereiche
also, die Grunddienstleistungen zur Verfü-
gung stellen, auf die alle Menschen ein
Recht haben. Mit ihrer weit gehenden Libe-
ralisierungsagenda schreibt die WTO dieje-
nige Politik fest, die seitens des Internatio-
nalen Währungsfonds sowie der Weltbank
seit anfangs der achtziger Jahre verfolgt
wurde: Liberalisierung, Deregulierung und
Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen,
um das Staatsbudget zu entlasten. Die Er-
fahrungen dieser so genannten Strukturan-
passungen in den letzten 20 Jahren haben
gezeigt: insbesondere die ärmste Bevölke-
rung wird ihrer Grundrechte beraubt, dazu
zählen überdurchschnittlich viele Frauen. In
den Neuverhandlungen des GATS bis 2005
zeichnen sich diesbezüglich Besorgnis erre-
gende Entwicklungen ab. 

Liberalisierungs- und Privatisierungsdruck 
Obwohl die Regierungen theoretisch frei

wählen können, in welchen Sektoren sie Li-
beralisierungsverpflichtungen eingehen
wollen, üben Länder mit starken Dienstlei-
stungsindustrien auf andere einen unge-
heuren Druck aus, gewisse Sektoren zu öff-
nen. Von der EU ist beispielsweise bekannt,
dass sie gegenüber 29 Handelspartnern das
Begehren gestellt hat, ihren Wassersektor
für multinationale Konzerne zu öffnen. Be-
gehrlichkeiten wecken auch der Gesund-
heits- und Bildungsbereich, wo ein milliar-
denschweres Umsatzpotential schlummert.
Auf ärmere Länder üben gleichzeitig der IWF
und die Weltbank Druck aus, ihre Staats-
ausgaben zu senken und „Partnerschaften“
mit privaten Firmen einzugehen. Auch rei-
chere Staaten sind immer mehr bereit, sol-
che Partnerschaften einzugehen. Durch die
Öffnung der Grenzen für private Anbieter
besteht die Gefahr, dass Staaten ihre Ver-
antwortung, die Grundversorgung für alle
zu sichern, auch noch an diese abgeben.
Nthuthu Fuzile, Mitarbeiterin bei der Ge-
werkschaftsausbildungsorganisation
Khanya College in Johannesburg, schilderte
bei einem Besuch in der Schweiz, welche

Erfahrungen sie mit solchen Entwicklungen
in Südafrika gemacht haben: „Es existieren
private Spitäler, die sich lediglich Wohlha-
bende leisten können. Die mittellose Be-
völkerung geht, wenn überhaupt, in staatli-
che Spitäler, wo die Bedingungen extrem
schlecht sind. Es ist keine Ausstattung vor-
handen, manchmal nicht einmal grundle-
gende Dinge wie Wäsche. Die Leute müs-
sen mitbringen, was sie haben. Und sie müs-
sen die Wäsche zum Waschen mit nach Hau-
se nehmen. Es sind vor allem Frauen, die
diese vermehrte Arbeit machen.“ Auch der
Zugang zu Wasser sei immer zeitraubender
und werde durch die Privatisierung massiv
erschwert. Da die Menschen in den Towns-
hips das privatisierte Wasser nicht bezah-
len konnten, seien Karten eingeführt wor-
den, mit denen das Wasser im Voraus be-
zahlt werden müsse. „Ist der Betrag aufge-
braucht, dann kommt kein Wasser mehr.
Früher haben sich die Frauen, die
hauptsächlich für den Haushalt verantwort-
lich sind, in den umliegenden Häusern aus-
geholfen, nun werden sie immer zurückhal-
tender, weil es so teuer ist“, erklärt sie.
Frauen müssen immer mehr Zeit darauf ver-
wenden, das kostbare Gut Wasser beschaf-
fen zu können. Diese beiden Beispiele zei-
gen einen grundlegenden blinden Fleck in
der Theorie der WTO. Die WTO definiert
Ökonomie als Theorie der Marktregelungen
und der in Geld gemessenen ökonomischen
Tätigkeiten. Die viele unbezahlte Arbeit, die
vor allem Frauen leisten, sei es als Produ-
zentinnen von Gütern, als Haushälterinnen,
Erzieherinnen von Kindern, Pflegerinnen
von Kranken, als Gemeinschaftsarbeiterin-
nen, sind in diesem Modell nicht mitge-
dacht. Darum kann, was in der Geldökono-
mie als Effizienzsteigerung erscheint, in der
Realität eine Verschiebung von Arbeitsauf-
wand vom bezahlten in den unbezahlten
Sektor sein. Deregulierung, Privatisierung
und Reduzierung staatlicher Leistungen be-
deuten in Realität, dass das Verhältnis zwi-
schen bezahlter und unbezahlter Arbeit neu
geregelt wird – meist zuungunsten von Frau-
en.

Um beim Zugang zu privatisierten Leistun-
gen zu bleiben: In den USA hat die Privati-
sierung dazu geführt, dass über 44 Millio-
nen der armen US-BürgerInnen nicht versi-
chert sind. In Chile haben sich die öffentli-
chen Spitäler durch die Konkurrenz privater
Spitäler rapide verschlechtert. Die Wohlha-
benderen können sich die kostbaren priva-
ten Leistungen leisten, die Mehrheit der är-
meren Bevölkerung, zu denen viele Frauen

Insbesondere die ärmste
Bevölkerung wird ihrer
Grundrechte beraubt,
dazu zählen überdurch-
schnittlich viele Frauen.

Das GATS hat ein Geschlecht
Frauen fordern ein Moratorium der Verhandlungen
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Aktionstag „Bedrohte Zonen“ 7. Okt. 2003
Anlässlich des Österreich weiten STOPP

GATS-Aktionstages unter dem Motto „GATS
bedrohte Zonen“ machten VetreterInnen der
STOPP GATS-Kampagne in insgesamt 280
Aktionen in ganz Österreich darauf auf-
merksam, welche Folgen die Liberalisierung
der Dienstleistungsbereiche mit sich brin-
gen. 
Zu den „Bedrohten Zonen“, die dabei stell-

vertretend für alle Bereiche, die im GATS
verhandelt wurden, gekennzeichnet wur-
den, zählten Wasserwerke, Krankenhäuser,
Schulen, Universitäten, Bibliotheken, Mu-
seen, Theater, Bahnhöfe, Postämter, Ver-
kehrsbetriebe und Rathäuser. 
DIE ARMUTSKONFERENZ machte mit einer

symbolischen Absperrung des Zugangs zum
Gebietskrankenkassen-Ambulatorium in der
Wiener Mariahilferstrasse auf die Auswir-
kungen der Privatisierung der Gesundheits-
versorgung von armutsbetroffenen und -
gefährdeten Menschen aufmerksam.

Poor services for poor people
Zieht sich der Staat aus Bereitstellung von

Dienstleistungen im Bereich der Daseins-
vorsorge zurück, in dem er den Markt öff-
net, sinkt die Legitimität bestehender öf-
fentlicher Dienstleistungen. Wer es sich lei-
sten kann, wird privat vorsorgen. Damit
sinkt auch der Wille vieler, Leistungen mit-
zufinanzieren, von denen sie nicht selber
profitieren. Die logische Konsequenz: eine
qualitativ schlechtere, staatliche Minimal-
versorgung für jene, die sich keine Privat-
vorsorge leisten können: Poor services for
poor people. 

Gesundheitsleistungen nur mehr für Reiche
Besonders drastische Konsequenzen hat

der Rückzug einer solidarischen Finanzie-
rung u.a. im Bereich der Gesundheitsver-
sorgung. Werden die Kosten künftig nicht
mehr solidarisch von der ganzen Gesell-
schaft getragen, steht zu befürchten, dass
man die Verortung auf der Einkommens-
hierarchie künftig wieder am Zustand der
Zähne ablesen wird können.

Testament für Daseinsvorsorge
Die 280 Aktionen, die auf „bedrohten Zo-

nen“ hinweisen wollten, machten deutlich,
auf wie viele Bereiche des alltäglichen Le-
bens sich Liberalisierungen durch das GATS
auswirkt. 
„Wer das GATS unterschreibt, kann gleich

das Testament für die Daseinsvorsorge ver-
fassen“, warnte Karin Küblböck von ATTAC
Österreich anlässlich einer Pressekonferenz

in Wien. Sie wies nochmals auf die weiter
vorangetriebenen Liberalisierungsschritte
hin. „Vor dem Hintergrund der gescheiter-
ten WTO-Konferenz einen neuerlichen An-
griff auf die Dienstleistungssektoren der ar-
men Länder in der WTO zu machen - die
GATS-Verhandlungen gehen diese Woche
in Genf weiter - ist ein Verrat an der so ge-
nannten Entwicklungsrunde. Nach Cancun
ist es klarer denn je, dass ein globales Ab-
kommen für Wasser, Bildung und Gesund-
heit für alle Menschen notwendig ist.“ 

Angriff auf öffentliche Dienstleistungen
Ausser dem GATS, das trotz Scheitern der

WTO Ministerkonferenz in Cancun unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit weiterverhandelt
wird, treiben auch Vorhaben der Europäi-
schen Kommission die Liberalisierung so
lebenswichtiger Bereiche, wie dem öffentli-
chen Nahverkehr oder der Wasserversor-
gung, massiv voran. Sowohl im Grünbuch
„Dienstleistungen von allgemeinem Inter-
esse“, als auch in der Binnenmarktstrate-
gie 2003 – 2006 ist diese Tendenz ables-
bar. 
„Netzgebundenen Wirtschaftszweigen“

zum Beispiel Energie, Verkehr, Telekommu-
nikation und Postdienste, droht laut Vorla-
ge der Binnenmarktstrategie eine weiterge-
hende Liberalisierung. Gleichzeitig soll die
Wettbewerbssituation im Wassersektor ge-
prüft werden, um gegebenenfalls "gesetz-
geberische Maßnahmen" zu unternehmen.
Das ist ein erster Schritt zum Ausverkauf
der Wasserversorgung. So genannte Han-
delshemmnisse für den freien Markt, die
wichtige Maßnahmen, wie Umwelt- und Hy-
gienestandards, Auflagen zum Ausbau der
Infrastruktur, Begrenzungen des Wasserver-
brauchs und Subventionen/verbilligte staat-
liche Kredite an kommunale Wasserwerke,
einschließen, könnten fallen. Dies ist so-
wohl für Menschen, als auch für die Umwelt
eine Gefahr. „Die EU schreibt entgegen ih-
rer Entwicklungsrhetorik lieber Grünbücher
und Binnenmarktstrategien, um die Was-
sermärkte früher oder später auch inner-
halb Europas zu knacken," kritisiert Karin
Küblböck.

Die VetreterInnen der STOPP GATS-Kam-
pagne waren sich darin einig, dass es hier
nicht darum geht, dass einzelne Bereiche
eventuell von einer Liberalisierung betrof-
fen sind, sondern dass das ein Generalan-
griff auf die gesamte Daseinsvorsorge ist.
„Dafür war dieser Aktionstag ein eindrucks-
volles Beispiel,“ so die VetreterInnen ab-
schließend.

Forderungen der STOPP
GATS Kamapgne: 

• Stopp der
Verhandlungen

• Evaluierung bisher
erfolgter
Privatisierungen

• Verbesserung statt
Ausverkauf öffentlicher
Dienste

• Demokratie statt
Geheimdiplomatie

Weitere Informationen
unter: www.stoppgats.at

Die STOPP GATS-
Kampagne wurde von
ATTAC, 
Die ARMUTSKONFERENZ,
Greenpeace, 
ÖH und ÖGB 
getragen und von weite-
ren 50 Organisationen
unterstützt. 

GATS kann Ihre Gesundheit gefährden!
Ein Aktion der Armutskonferenz im Rahmen der 

STOPP GATS-Kampagne
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ders Umwelt bewusste oder soziale Firmen
zu bevorzugen. Die meisten Länder haben
es 1994 auch verpasst, entsprechende Klau-
seln einzubauen, die Beschränkungen er-
lauben würden. Im Nachhinein ist dies nicht
mehr möglich. Der Tourismus, wird allge-
mein argumentiert, bringe Wachstum und
ziehe ausländisches Kapital an. Die sozia-
len Folgen, die Folgen für Frauen oder die
Umwelt werden in dieser Argumentation
nicht berücksichtigt. Auch im Tourismusbe-
reich herrscht eine Arbeitsteilung entlang
der Geschlechtergrenzen vor. Männer sind
viel stärker im formellen Sektor tätig,
währenddem Frauen als ungelernte Be-
schäftigte, in ungesicherten Stellungen, je
nach Saison Teilzeit angestellt, einen mini-
malen Lohn erhalten. Ausserdem sind Frau-
en eher in kleinen Agenturen tätig. Männer
hingegen kontrollieren die wichtigsten und
grossen Sektoren wie die Flugzeuggesell-
schaften, Eisenbahnen, Hotelketten, Auto-
vermietungen. Obwohl unter Umständen im
Tourismusbereich für Frauen mehr Jobs ge-
schaffen werden, ist die Frage nach den Ar-
beitsbedingungen und nach den Langzeit-
perspektiven zentral. Ein drängendes Pro-
blem ist der rasant wachsende Sextouris-
mus – er gilt unterdessen als eine der be-
ständigsten, Saison unabhängigen und lu-
krativsten Möglichkeiten für Frauen. 
Je nach Art des Tourismus kann er einer

Gemeinde und deren Bevölkerung besse-
ren Zugang zu Strassen, Wasser, Elektrizität
oder sanitären Einrichtungen bringen. Um-
gekehrt kann ein forcierter und unnachhal-
tiger Tourismus den Zugang zu grundlegen-
den Gütern sogar verschlechtern. Beispiels-
weise, wenn riesige Hotels überdurch-
schnittlich viel Wasser verbrauchen, oder
wenn Firmen Steuern erlassen werden, die
dann im Gemeindebudget fehlen, um eine
soziale Politik und umweltverträgliche Poli-
tik machen zu können. 

Frauen fordern vehement ein Moratorium
der GATS-Verhandlungen sowie sorgfältige
und unabhängige Untersuchungen über die
Auswirkungen der bisher eingegangenen
Liberalisierungsverpflichtungen auf Frauen,
Kinder und Männer. Künftige Pläne sollen
öffentlich gemacht und diskutiert werden.
Ausserdem sollen öffentliche Dienstleistun-
gen unter keinen Umständen den WTO-Re-
geln unterstellt werden. Zu prüfen ist, den
vierten Modus, der die grenzüberschreiten-
den Personen regelt, ganz vom GATS aus-
zunehmen.

Frauen fordern vehe-
ment ein Moratorium der
GATS-Verhandlungen
sowie sorgfältige und
unabhängige Unter-
suchungen über die
Auswirkungen der bisher
eingegangenen Liberali-
sierungsverpflichtungen.

Das GATS hat ein Geschlecht
Frauen fordern ein Moratorium der Verhandlungen
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Der Zugang zu sozialen Dienstleistungen und deren Qualität muss für alle unabhängig von
Einkommen und Herkunft gesichert werden. 
Das heißt, den Angriff auf soziale Rechte stoppen und die öffentlichen Leistungen für Be-
nachteiligte verbessern!

Öffentliche Güter beziehen ihre Legitimität und gesellschaftliche Anerkennung daraus,
dass sie, von allen finanziert, auch allen in gleicher Qualität und Verfügbarkeit zugänglich
sind. Ihre Bereitstellung bildet einen integralen Bestandteil nicht bloß des österreichischen,
sondern des europäischen Wohlfahrtsmodells. 
Sie sind Ergebnis der politischen Konkretisierung abstrakter sozialer Rechte, zu denen das

Recht auf soziale Sicherheit, Bildung, Wohnen, Arbeit etc. zu zählen sind. 
Öffentliche Güter und Dienstleistungen bilden den gesellschaftlichen Reichtum einer Ge-

sellschaft. Und sind Ausdruck institutionalisierter Solidarität. Einkommensschwache Men-
schen können Dienstleistungen in guter Qualität nicht kaufen. Sie haben keine Wahl. Inso-
fern ist ihre Bereitstellung wesentliches Element einer präventiven Politik gegen Armut. 
1. Poor services for poor people
Aus England oder den USA stammt das geflügelte Wort von den „Poor services for poor

people“ – armselige Dienste für arme Leute. Konkret bedeutet das: Öffentliche schlechte,
traditionelle Schulen für die Einkommensschwachen, private gut-ausgestattete  Schulen für
die Wohlhabenden. Staatliche, miese Gesundheitsversorgung für die Ärmeren, private, en-
gagierte Vorsorge für die Reicheren. 
2. Das Ende der Gemeinnützigkeit?
In den GATS-Abkommen sind die Qualität einer Dienstleistung, der Arbeits- und Gesund-

heitsschutz oder sozialpolitische Ziele nicht enthalten. Wenn Gesundheit, Bildung, u.ä zur
Ware werden, so ist das ein völlig anderer Vorgang, als wenn Warenhandel durch Abschaf-
fung von Zöllen und Handelshemnissen erleichtert wird. Ein gemeinnütziges und solidari-
sches Selbstverständnis, auch für die Einkommensschwächeren da zu sein, wird mit GATS
unfinanzierbar.
3. Unterstützung für Schwächste wettbewerbsverzerrend?
Subventionen gelten aus dieser Perspektive als wettbewerbsverzerrend: Trägt ein Staat

nicht durch eine Ausnahmeklausel für bestimmte öffentliche Dienste explizit Vorsorge, dann
kann nicht ausgeschlossen werden, dass in Hinkunft private ausländische Anbieter sich
durch die Vorenthaltung öffentlicher Subventionen diskriminiert fühlen, und es zu Streitfäl-
len vor dem WTO Schiedsgericht kommt. 
Gemeindewohnungen oder geförderte Wohnungen könnten beispielsweise in Zukunft da-

mit als wettbewerbsverzerrend eingestuft werden
4. Halbierte Freiheit
Von Freiheit können wir erst sprechen, wenn sie auch die Freiheit der Benachteiligten mit-

einschließt. Liberalisierung, die die Wahlmöglichkeiten und Freiheitschancen der Einkom-
mensschwächsten einschränkt, ist eine halbierte Freiheit.
5. Angriff auf soziale Bürger/innenrechte
Die Welthandelsorganisation (WTO) ruft nach flächendeckender Umwandlung von Bürgern

in Kunden. Aus BürgerInnen mit Rechten und Pflichten werden Kunden mit Geld oder eben
nicht. Das GATS-Abkommen  soll soziale Dienstleistungen zur Ware machen. Gesundheit,
Bildung, Altenpflege wird damit käuflich. Dieser Angriff auf universelle soziale Bürgerrechte
ist fatal für die Einkommensschwächeren, deren Möglichkeit am Markt abzustimmen be-
grenzt ist. 
6. Warum so heftige Kritik an GATS?
GATS dient der völkerrechtlichen Absicherung all dieser Tendenzen und Interessen. Die

Auswirkungen auf Menschen im unteren Einkommenssegment spielen dabei keine Rolle.

Für eine Verbesserung öffentlicher Dienstleistungen! 
Schon derzeit gibt es Probleme im Hinblick auf Zugang und Qualität sozialer Dienstleistun-
gen für von Armut und Ausgrenzung bedrohter Menschen. Gleiche Zugangsbedingungen
und gleiche Qualität für alle sicherzustellen bedeutet u.a.:
• Nachhaltige Maßnahmen und Qualifizierung für am Arbeitsmarkt Benachteiligte statt

Schnellsiedekurse (Verbesserung von Qualität und Zugang)
• Zugang zu öffentlichem Verkehr für mittellose Menschen
• Aufhebung der Diskriminierung von MigrantInnen im Zugang zu öffentlichen Dienstlei-

stungen
• Sicherstellung von Zugang zu qualitätvollen Bildungsangeboten für alle.
• Gute, leistbare, zeitflexible und flächendeckene Kinderbetreuungsangebote 
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Klientinnenrechte und
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sofern er ein wesentliches Auslesekriterium
darstellt, nämlich für eine bestimmte Arbeit
„geeignet“ - oder eben „ungeeignet“ - zu
sein. 

„Starke Demokratie“
Ein politischer Kampf durchzieht die For-

mung des besseren Selbst. Während links-
liberale AutorInnen und PolitikerInnen ten-
denziell Arbeit als Problem von individuel-
ler „Selbstbestimmung“ thematisieren, po-
lemisieren konservative PolitikerInnen ge-
gen die „schicke Selbstverwirklichung“. Das
Konzept der starken Demokratisierung der
konservativen ÖVP im Umkreis von Andreas
Khol propagiert eine wirtschaftskonservati-
ve „Law-and-Order-Politik“. Vorbild derleier
Bekenntnisse zur „starken Demokratie“
sind die ausschließlich auf moralischer Ver-
pflichtung aufbauenden Schriften der ame-
rikanischen Kommunitarier. Politikberater
der US-Regierung wie Benjamin Barber oder
Amitai Etzioni beklagen einen ausgepräg-
ten Individualismus als Tendenz zu politi-
scher Apathie. Da mit diesen liberalen Indi-
viduen kein Staat zu machen ist, zielt die
strong democracy auf die Reaktivierung von
Bürgersinn4. 

Daran anschließend zeugt Khols Program-
matik „Mein politisches Credo“5 von einem
zutiefst negativ konnotierten Wertekatalog,
dessen Menschenbild von einem hedoni-
stisch-sündhaften Wesen ausgeht, darin al-
le „Übel des Staates“ liegen. Daher müs-
sten „Gesetzestreue und Pflichterfüllung“
Platz greifen, die durch den „einen Solidar-
dienst an der Gemeinschaft“ in Kasernen
gedrillt werden. Organisiert in einer Zivilar-
mee sollen junge Männer wie dazumal in
work houses, Arbeit im „Dienst an den Näch-
sten“ anstelle der Wehrpflicht ableisten. An
diesem Punkt wird deutlich, dass durch das
Konzept der „aktiven Beteiligung“ nicht nur
die Gesellschaft, sondern auch der
„Mensch“ wertemäßig zugerichtet werden
soll.
Wer „aktiv“ ist, der ist „dabei“, lautet das

Bekenntnis der erfolgsorientierten „Bürger-
gesellschaft“. Wer nicht „aktiv“ ist, der ist
„passiv“, in der psychologischen Version
nicht „willens“ und folglich selbst schuld.
Der Begriff des „aktiven“ Bürgers ist ge-
genwärtig Norm gesellschaftlicher Anerken-
nung auf breiter Ebene. Wenn Aktivität ein
Maßstab für die Zugehörigkeit als Arbeits-
willige und in der Folge als BürgerInnen ist,
werden dann die Lethargischen, die Apathi-
schen und die Entfremdeten ausgeschlos-
sen? Das Problem an der Betonung des Ak-

tivismus ist, dass das eigene Entschei-
dungsrecht immer wieder von Neuem durch
die Beteiligung bekräftigt und gerechtfer-
tigt werden muss.

Die Auslese der Aktiven
Auch die Konzepte aktiver Arbeitsmarkt-

politik, wie die 1999 neu vom AMS heraus-
gegebene „Praxismappe“, fußen auf dem
Prinzip der „starken Demokratie“, darin Pri-
vatinteressen so reformuliert werden, dass
sie dem öffentlichen Vorteil genügen.6 Al-
lerdings geht es hier weniger um den mo-
ralischen „Dienst an der Gemeinschaft“,
sondern darum, Arbeitssuchende als Unter-
nehmerInnen ihrer Selbst auf der Grundla-
ge von rationalen Entscheidungen zu defi-
nieren. 
Betrachtet man das Konzept der "aktiven“

Arbeitsmarktpolitik und der damit ver-
knüpften Mobilisierung des/der Arbeitssu-
chenden unter ökonomischen Gesichts-
punkten, dann liegt ihm/ihr das Motiv der
Kostensenkung staatlicher Administration
zugrunde. Darin sollen die Such- und Trans-
aktionskosten mittel- und langfristig zu La-
sten des/der Arbeitssuchenden umge-
schichtet werden. 
In der vom „Arbeitsmarktservice“ 1997

herausgegebenen Broschüre „Tipps für Ar-
beitssuchende“ wird an Arbeitslose appel-
liert, sich als UnternehmerInnen des eige-
nen Humankapitals zu organisieren: „Vom
Arbeitslosen zum professionellen Manager.
Fühlen Sie sich als ihr eigener Manager.“7

Das Konzept des österreichischen Arbeits-
marktservice besteht auf einem Wirt-
schaftssubjekt, das „aktiv“ (job seeker) die
Arbeitssuche als „Ganztagesbeschäftigung“
übernimmt.
Der oder die Arbeitssuchende muss sich

als „Manager“ erst bewähren und täglich
„bereit“ sein, in die Erhaltung und Bildung
des eigenen Humankapitals zu investieren,
denn „Arbeit finden heißt arbeiten“. Doch
im Gegensatz zur autochtonen Führungs-
persönlichkeit an der Firmenspitze be-
schränkt sich im Konzept des „Arbeits-
marktservice“ der Selbstbegriff der/des Ar-
beitssuchenden auf die Wiedererlangung
von „Selbstachtung“, „Selbstpräsentation“
und „Selbstvertrauen“. In Rollenspielen
wird also angemessenes Verhalten für Ein-
stellungsgespräche trainiert, damit „Selbst-
darstellung“ zur Routine wird. Die Formie-
rung „arbeitswilliger“ Subjektivität ist in
der Hauptsache Gewissensarbeit, zu der
sich der/die Arbeitssuchende konstant und
kontinuierlich in einem „Ganztagespro-
gramm“ zu bekennen hat: „Von dem Sie

Wer nicht „aktiv“ ist, der
ist „passiv“, in der psy-
chologischen Version
nicht „willens“ und folg-
lich selbst schuld. Wenn
Aktivität ein Maßstab für
die Zugehörigkeit als
Arbeitswillige und in der
Folge als BürgerIn ist,
werden dann die
Lethargischen, die
Apathischen und die
Entfremdeten ausge-
schlossen? 

Mit „Unternehmenskultur“ und „Kommuni-
kationsmanagement“ etabliert sich gegen-
wärtig ein neuer common sense betriebli-
cher Sozialtechnologie. Arbeitslose sollen
als ihre eigenen Manager Vermittlungsar-
beit übernehmen.

Vertraut man der gegenwärtigen Manage-
mentliteratur, dann arbeiten wir nur noch,
um unsere persönlichen Bedürfnisse zu be-
friedigen, Spaß zu haben und alltäglich mit
neuer Begeisterung ans Werk zu gehen. Für
uns alle, so versprechen die Schlagwörter
der neuen positiven Unternehmenskultur,
bedeutet dieser Wandel die Chance für mehr
Persönlichkeit und mehr Identifikation. 

Arbeit macht Freude
Anstelle der traditionellen Autoritätskon-

zepte menschlicher Arbeit treten partizipa-
tive, betriebliche Sozialtechniken, die das
schöpferische Potential der MitarbeiterIn-
nen den unternehmerischen Zielen zu-
führen. Arbeit soll demnach endlich vom
biblischen Motiv der „Mühe“ und der „Last“
befreit werden. Auch die tayloristisch-büro-
kratische Betriebsordnung des „Dienstes
nach Vorschrift“ soll, wenn nicht ganz auf-
gehoben, so doch nur den minder qualifi-
zierten ArbeitnehmerInnen vorbehalten
sein. Im Taylorismus und Fordismus wurde
die menschliche „Arbeitskraft“ auf elemen-
tare physikalische Äußerungen reduziert.
Humankapital wurde als „Motor“ oder
„Kraftquelle“ instand gehalten. Doch bald
nach dem 1. Weltkrieg, unter dem Eindruck
der Kriegsneurosen, wurden auch die infor-
mellen Beziehungen im Betrieb zum Gegen-
stand des Wissens. In den 20er Jahren un-
tersuchten Industriesoziologen in den mitt-
lerweile beispielhaft gewordenen Studien
zum Human-Relations-Management den Zu-
sammenhang von frühkindlichem Trauma
und Stückzahlproduktion1. Der Arbeiter als
Gegenstand des Wissens besteht seither
aus „Sozialbedürfnissen“, „Arbeits(un)zu-
friedenheiten“ oder „unbewussten Abwehr-
reaktionen“. Diese Aspekte des Produkti-
vismus aufnehmend, rückt im Postfordis-
mus eine subtilere Beziehung zwischen Ka-
pital und Arbeit ins Zentrum der Unterneh-
mensstrategien. Nämlich jene allgemein-
menschliche Liebe zur Arbeit, welche sich
vermittels der Begriffe wie „Anteilnahme“,
„Aktivität“, „Interesse“, „Leistungsfreude“,
„Verantwortung“, „Bereitschaft“ oder „Be-
geisterung“ und als ein persönliches Ver-
hältnis eines Subjektes zu seiner Arbeit zu
bewähren hat.

Geht es nach den 96 befragten Experten
der österreichischen Delphi-Studie „Neue
Organisations- und Arbeitsformen“ (1998),
verlange eine „optimale Nutzen-Beziehung
perfekte Arbeitnehmer, die immer und übe-
rall verfügbar sind“2. „Diese Entwicklun-
gen“, so heißt es weiter, „gehen weit über
die Arbeitsorganisation hinaus und werden
die gesamte Lebensorganisation durchdrin-
gen. Neue Identitätsanforderungen an Per-
sonen werden sich stellen und es wird kaum
noch geschützte Freiräume geben.“
Diesen Bekenntnissen zum „ganzheitli-

chen“ Ansatz liegt eine simple Gegenüber-
stellung von negativer „äußerer Sanktion“
und positiver „innerer Motivation“ zugrun-
de. Alles, was von „außen“ kommt, wird
als „repressiv“ abgelehnt. Arbeit als „inne-
rer Gewissenskonflikt“ hingegen ist „posi-
tiv“ und „produktiv“. In den so genannten
postfordistischen Unternehmensstrategien
gilt es also, nicht zu unterdrücken, sondern
eine fördernde Macht zu entfesseln, um je-
den Einzelnen zu motivieren, sein gesam-
tes Potential der Produktion zur Verfügung
zu stellen. Das Prinzip dieser Unterneh-
mensstrategie ist es, die „Lust“ mit dem
„Nutzen“ optimierend zu verknüpfen. 

Der der Umwandlung von Arbeitslust in
Nützlichkeit zugrunde liegende Schlüssel-
begriff ist das „menschliche Bedürfnis“, von
dem der französische Philosoph Michel Fou-
cault sagte, es sei „ein sorgfältig gepfleg-
tes, kalkuliertes und ausgenutztes politi-
sches Instrument“3. In den Schriften zur Per-
sonalauslese und –führung ist es mittler-
weile Gewohnheitsrecht, ein universell-
menschliches Bedürfnis nach Erfolg und An-
erkennung der eigenen Leistung vorauszu-
setzen. Behauptet wird, es gäbe einen ho-
mo oeconomicus als freies, mit dem „Be-
dürfnis“ nach „Erfolg“ und „Konsum“ aus-
gestattetes Wesen. Schließlich wird diesem
menschlichen Charakter- und Wesenszug
ein moralisches Urteil zugrunde gelegt, wo-
durch endlich der „Freiwilligkeit“ zu arbei-
ten, das Gute an-Sich unterstellt werden
kann. Fertig ist der Zynismus von der
menschlichen „Leistungsfreude“ als Res-
source unternehmerischen Wachstums. Vor-
bei seien die düsteren Zeiten der Stück-
lohnprämien, der Intensivierung der Arbeit,
der Betriebshierarchie, denn die neue psy-
chologische Menschenführung - geht es
nach den Bekenntnissen der liberalen Tech-
nologen der Business Ethics - gründet sich
auf dem management by love oder dem ma-
nagement by joy. Schließlich hat aber auch
der „Spaß“ an der Arbeit eine Kehrseite, in-

In den so genannten
postfordistischen
Unternehmensstrategien
gilt es also, nicht zu
unterdrücken, sondern
eine fördernde Macht zu
entfesseln, um jeden
Einzelnen zu motivieren,
sein gesamtes Potential
der Produktion zur
Verfügung zu stellen.
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„Leistungsfreude“ als
Ressource unternehmeri-
schen Wachstums.
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zur innerbetrieblichen Herrschaftsbezie-
hung unter Beweis zu stellen. Freilich bleibt
auch hier das „kritische Potential“ der Mit-
arbeiterInnen auf die Optimierung des ef-
fektiven Einsatzes der Produktionsmittel
und –wege und dergleichen beschränkt.
Trotz „flacher Hierarchien“ bleibt das Nach-
denken über die Produktionsverhältnisse
und die aus ihr resultierenden, einseitigen
Gewinn- und Profitdifferenzen wohl weiter-
hin ein Privileg der Kapitäne des Kapitals.

Selbstbestimmt und eigenverantwortlich
Das Prinzip der „selbstbestimmten“ und

„eigenverantwortlichen“ Arbeit in der Grup-
pe ohne Vorgesetzte (halbautonome Grup-
penarbeit, quality circle etc.) soll den Be-
teiligten als Illusion dienen, nicht mehr für
den Vorgesetzten, sondern für sich selber
zu arbeiten. In der partizipativen Organisa-
tion geht es darum, dass jede und jeder
Einzelne ständig darüber nachdenkt, was
er oder sie zum Unternehmenserfolg bei-
tragen, wie er oder sie also Verschwendung
vermeiden, effizienter arbeiten und Verbes-
serungen selber umsetzen könnte. „Selbst-
verantwortliche“ MitarbeiterInnen sollen
dabei permanent die Unternehmensziele
vor Augen haben: auf Anschlagetafeln („Vi-
suelles Mangement“) werden die Aktions-
pläne, Erfolge und Mißerfolge der „autono-
men Gruppen“ im Betrieb ausgehängt, da-
mit namentlich öffentlich wird, wer HeldIn
oder VersagerIn der Arbeit ist. Dadurch wird
das Leistungsverhalten individualisiert, wo-
durch jede und jeder Einzelne für ihren bzw.
seinen persönlichen Mißerfolg verantwort-
lich ist und zur Rechenschaft gezogen wer-
den kann. Persönlich verantwortbarer Er-
folg wie Mißerfolg basiert bekanntermaßen
auf dem Prinzip der individuellen Zurech-
nungsfähigkeit. Grundlage erfolgreicher per-
sönlicher Performance ist nicht der gute Wil-
le, sondern das schlechte Gewissen, nicht
genug gearbeitet zu haben, aus Eigenvor-
teil Überstundenbezahlung zu reklamieren
und noch nicht wirklich „das Beste“ aus
sich heraus geholt zu haben. Die Kehrseite
erfolgreicher Personality ist das isolierte
Versagen des Entrepreneurs. Was bleibt,
sind einsame Schuldvorwürfe, die gegen
sich selbst gerichtet sind.
Die Rede vom persönlichen Bezug zur Ar-

beit ist nicht bloß Ausdruck einer Wunsch-
vorstellung, sondern vielmehr Rechtferti-
gungsgrund für eine mittelfristige Bewer-
tung der „Arbeitseinstellungen“ der Arbeit-
nehmerInnen. In der Unternehmenskultur
werden die ArbeitnehmerInnen „ganzheit-
lich“ transparent. In „klinischen Tiefenin-

terviews“11 wird das unternehmenskulturel-
le „Patchwork“ erhoben und in Tabellen,
Grafiken, Schaubildern, Diagrammen und
Organigrammen überblickbar. Auf dessen
Basis kann das Management die zwi-
schenmenschlichen Probleme und Folgen
für den Betrieb diagnostizieren und das
„kreative Potential“ in das Streben der Fir-
ma kanalisieren. 
Psychologische BeraterInnen der Organi-

sation stellen die Techniken für die Darstel-
lung der kulturellen Welt des Unternehmens
hinsichtlich seines Erfolges in der Kapitali-
sierung der Motivationen seiner Mitarbeite-
rInnen bereit. Die ExpertInnen für „Huma-
nität“ und für den „Humanen Faktor“ erfin-
den eine Reihe von Wissensstrategien, um
diesen Programmen Wirksamkeit zu verlei-
hen: Techniken zur Förderung der Motivati-
on durch den Bau eines Wertesystems in-
nerhalb der Firma, zur „Ermunterung“ in-
ternen Wettbewerbs durch die Arbeit, zur
„Anreizung“ individuellen Unternehmer-
tums durch neue Formen gegenseitiger Per-
sonalbewertung in den „halbautonomen
Arbeitsgruppen“. Durch das eingeübte Rol-
lenverhalten soll Leistungsverhalten zur un-
ermüdlichen Gewissensfrage werden: Nicht
aufhören, an sich selbst zu arbeiten. 
Zusammenfassend kann man schließen,

dass durch die Kultivierung des Unterneh-
mens und des Marktes die ökonomischen
Verhältnisse und Zwänge, denen Arbeitneh-
merInnen unterworfen sind, ausgeblendet
werden. Die Arbeit geht also für jene ge-
wiss nicht aus, die die Kritik an der herr-
schenden politischen Ökonomie herstellen.

1Walter Emil Busch: Das Auge der Firma. Mayos Hawthor-
ne-Experimente und die Harvard Business School, 1900-
1960. Stuttgart 1989.
2Hernstein, zusammen mit congena, iff: Delphi-Studie
über neue Organisations- und Arbeitsformen. Wien 1998.
3Michel Foucault: Überwachen und Strafen. Die Geburt
des Gefängnisses. Frankfurt/M. 1977.
4Benjamin B. Barber: Strong Democracy. Participatory
Politics for a New Age. Berkely/Los Angeles/London 1984.
5Andreas Khol: Mein politisches Credo. Aufbruch zur Bür-
gergesellschaft. Wien 1998.
6Arbeitsmarktservice Österreich: Die Praxismappe. Ar-
beitssuche Schritt für Schritt. Wien 1999.
7Arbeitsmarktservice Österreich: Tips für Arbeitssuchen-
de. Ratgeber für Arbeitssuchende. Wien 1997.
8Unter dem Gesichtspunkt, dass rascher technischer Wan-
del Humankapital vernichtet und dadurch zu Arbeitslo-
sigkeit führt, wird ein größerer Prozentsatz der Arbeits-
kräfte arbeitslos, weil sie auf neue Berufe umlernen müs-
sen. Umlernen auf einem hoch spezialisiertem Arbeits-
markt erfordert demzufolge einen komplexen Suchpro-
zeß, weit komplexer als in der traditionellen Sucharbeits-
losigkeit.
9Catherine Casey: Work, Self and Society. After Industria-
lism. Routledge, London/New York 1995.
10Peter Baumann: Macht und Motivation. Zu einer ver-
deckten Form sozialer Macht. Opladen 1993.
11Edgar H. Schein: Organizational culture and leaders-
hip. San Francisco/Washington 1992.

Es geht darum, dass
jede und jeder Einzelne
ständig darüber nach-
denkt, was er oder sie
zum Unternehmenserfolg
beitragen. Wie er oder
sie also Verschwendung
vermeiden könnte.

am Abend sagen können: Ich habe intensiv
für meinen Erfolg gearbeitet“. 
Der oder die Arbeitssuchende soll also

motiviert sein, mehr Such- und Transakti-
onskosten auf sich zu nehmen, damit diese
seitens des Arbeitsmarktservice eingespart
werden können. Da im Bereich der Arbeits-
losenbetreuung eingespart wird, sollen Ar-
beitssuchende als ihre eigenen „Manager“
Vermittlungsarbeit übernehmen.
Nicht länger wird die Problematik des Ar-

beitsmarktes in Begriffen der Solidarität
oder der Wohlfahrt im Kontext eines durch
die Bande organisatorischen und sozialen
Lebens beschrieben. Arbeitssuche soll eher
aktiv und individualistisch als passiv und
abhängig sein. Arbeitssuchende sollen
fortan Individuen sein, deren Arbeitssuche
sich in der freien Ausübung persönlicher
Wahl zwischen einer Vielfalt von Möglich-
keiten zu bewähren hat. Indem die Wahl-
freiheit des/der Einzelnen erweitert und her-
vorgehoben wird, kann der Umstand, kei-
nen Arbeitsplatz gefunden zu haben, als
Misserfolg persönlicher Entscheidungsfrei-
heit umgedeutet werden. 
In der politischen Debatte der österreichi-

schen Boulevardmedien wird Arbeitslosig-
keit schließlich zur Einzeltäterthese ausge-
baut. Dadurch wird das komplexe gesamt-
wirtschaftliche Problem freiwilliger, kon-
junktureller, struktureller, saisonaler oder
versteckter Arbeitslosigkeit auf persönliche
Schicksale verkürzt. Um das Argument des
Parasiten, der immer auf Kosten der Gesell-
schaft lebt, verkaufen zu können, werden
Arbeitssuchende zu EinzeltäterInnen stili-
siert, die außerhalb der Gesellschaft ste-
hen. Sämtliche Feindbilder und Ressenti-
ments entzünden sich am Problem der Such-
arbeitslosigkeit. Nehmen Arbeitssuchende
nach Aufgabe von Arbeitsplätzen längere
Suchzeiten in Kauf, um entsprechend bes-
sere neue Arbeitsplätze zu finden, spricht
man von Sucharbeitslosigkeit.8 Unterstellt
wird in diesem Zusammenhang, dass die
von ihr Betroffenen nicht wirklich „aktiv“
Arbeit suchen. Letztendlich läuft alles dar-
auf hinaus, den als EinzeltäterInnen vorge-
führten Betroffenen eine krude Psycholo-
gie, sie „wollten ohnehin nicht wirklich ar-
beiten“, zu unterstellen. 

„Sanfte Zwänge“
In der neuen „herrschaftsfreien“ Betriebs-

kommunikation soll jedeR „frei“ reden, darf
sich niemandem mehr unterwerfen, son-
dern muss ein „Leistungs- und Kooperati-
onsverhalten“ zeigen. Rationalisierung
durch Kommunikation, heißt das Motto des

brandneuen Managements.9 Bedingung,
dass man in die „herrschaftsfreie“ Betriebs-
familie aufgenommen wird, ist, dass man
sich „aktiv“ und „sachlich“ einbringt und
permanent „Problemverhalten“ zeigt. Es
geht darum, die Sache des Betriebs zur per-
sönlichen Sache zu machen, kontinuierlich
und regelmäßig darüber nachzudenken, wie
man die Arbeit „besser“ machen könne,
oder wie man die Produktionsmittel effek-
tiver einsetzen könne. Unternehmerseits
können durch das persönliche „Engage-
ment“ betriebliche Kontroll- und Planungs-
kosten gesenkt werden. 
Im Gegensatz zum tayloristischen Konzept

der möglichst vollständigen Planung der
Arbeit (der Einzelne als „Rad“ unterwirft
sich dem Betrieb als „Maschine“), fördert
der Ansatz der „Motivationstheorie“ die in-
dividuellen Eigenschaften der Arbeitenden.
Um auch auf die informellen Beziehungen
im Betrieb zugreifen zu können, wird ein
neues Vokabular des Psychologismus und
Biographismus notwendig: „Begabung“,
„Talent“, „Kreativität“, „Phantasie“, „inne-
re Konflikte“ und „Widersprüche“, „Flexibi-
lität“, „Selbstdisziplin“, „Selbstverantwor-
tung“, „Anpassungsfähigkeit“, „Einfü-
gung“, „Gruppenzugehörigkeit“ etc. Für die
Unternehmerpersönlichkeit ist Arbeit nicht
länger notwendig als eine Einschränkung
der Freiheit des Individuums, seine Mög-
lichkeiten durch Streben nach Autonomie,
Kreativität und Verantwortung zu erfüllen.10

Es gibt keine Schranke mehr zwischen dem
Ökonomischen, dem Psychologischen und
dem Sozialen. In den Programmschriften
des Managements ist das psychologische
Erfüllungsstreben jedes einzelnen Arbeit-
nehmers und jeder einzelnen Arbeitnehme-
rin von Leistungsfreude durchdrungen, die
sich idealtypisch mit erhöhter Produktion
(Stückzahl-Output) und gesteigerter Kon-
kurrenzfähigkeit deckt.
Um festzustellen, dass die MitarbeiterIn-

nen sich auch wirklich „frei“ äußern wollen
und auch nichts unversucht lassen, ihren
„kreativen In-Put“ dem Betrieb zu integrie-
ren, werden regelmäßig „Workshops“, „Per-
sönlichkeitstrainings“, „Kommunikations-
seminare“ und dergleichen mit ihnen durch-
geführt. Während der Begriff „Motivation“
für die mittlere Führungskraft der Anlass
ist, sich selbst durch „phantasievolle“ und
„schöpferische Zerstörung“ zu verwirkli-
chen, bedeutet er für die Gruppenarbeite-
rInnen in der Fertigung bloß die „Bereit-
schaft“, sich zu unterwerfen. „Motivation“
heißt hier weniger „spielerische Innovati-
on“, sondern eine „positive Einstellung“

Um das Argument des
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lebt, verkaufen zu kön-
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ziale, das heißt gesellschaftlich verursach-
te und kollektiv regulierbare Risiken umge-
deutet. Die ältere Idee der individuellen Ver-
antwortung für die finanzielle Regulierung
des entstandenen Schadens, die stets dem
Geschädigten zumindest implizit Schuld zu-
rechnete, wurde im modernen „Wohlfahrts-
staat“ durch das Prinzip der gesellschaftli-
chen Verantwortlichkeit, der sozialen Versi-
cherung ersetzt. Die materiellen Kosten der
Wiederherstellung der Gesundheit, der Er-
ziehung von Kindern, der Überbrückung von
Zeiten der Nichtbeschäftigung oder der Fi-
nanzierung des verdienten Ruhestands wur-
den auf die Allgemeinheit, auf die Gemein-
schaft der Gefährdeten übertragen. Not-
wendige Voraussetzung hierfür war aller-
dings der (unausgesprochene) Konsens,
dass der tatsächliche Eintritt des Risiko-
falls und die damit einhergehende Schädi-
gung auch moralisch nicht dem oder der
Betroffenen angelastet werden solle. Die
„Gesellschaft“, so die Geschäftsgrundlage
des Sozialstaats alter Schule, sei für die Ge-
fährdung der Existenz ihrer Mitglieder ver-
antwortlich - und dementsprechend auch
verpflichtet, die fortgesetzte Sicherheit die-
ser Existenz zu gewährleisten. 

Selbstverantwortung und Eigenaktivität
Nun - die Zeiten, sie sind nicht mehr so.

Nicht, dass im alten Wohlfahrtsstaat alles
Gold gewesen wäre, was glänzte: Wie wir
wissen, operierte dieser mit einer Vielzahl
von Mechanismen der Spaltung der Bevöl-
kerung in besser oder schlechter gesicher-
te, ganz oder gar nicht geschützte gesell-
schaftliche Gruppen. Es handelte sich bei
dem Sozialstaat, wie wir ihn kannten, kei-
neswegs allein um einen wohltätigen Ga-
ranten sozialer Rechte, sondern er produ-
zierte im Gegenzug immer auch eifrig neue
soziale Ungleichheiten. Gleichwohl gilt es
festzuhalten, dass dieser Sozialstaat auf
dem Prinzip der gesellschaftlichen Verant-
wortlichkeit für individuelles Wohlergehen
beruhte - und dass die gegenwärtige sozi-
alstaatliche Politik im Begriff ist, eben die-
ses Beziehungsverhältnis umzupolen. Da-
mit wird die Idee einer individuellen
Zwecken verpflichteten Gesellschaft in ihr
Gegenteil verkehrt. Es ist dieser - jedenfalls
mit Blick auf die jüngere Vergangenheit des
westeuropäischen Wohlfahrtskapitalismus
- neuartige Zusammenhang, den der Begriff
der Ich-AG auf unnachahmliche Weise syn-
thetisiert; genau darin liegt seine zeitdia-
gnostische Bedeutung. 
Im Zentrum der Umprogrammierung der

überkommenen Sozialpolitik steht die Rück-

kehr vom gesellschaftlichen zum individu-
ellen Risikomanagement, von der öffentli-
chen Versorgung zur privaten Vorsorge, von
der sozialen Sicherheit zur persönlichen
Selbstsorge. Diese Umkehr folgt interessan-
ter Weise einem doppelten - ökonomischen
und moralischen - Motiv. Der alte „Versor-
gungsstaat“, heißt es, sei zu teuer; „wir“
können ihn uns nicht mehr leisten. Das aber
sei im Grunde genommen gar nicht so
schlimm, die finanziellen Engpässe hätten
auch ihr Gutes: Die Versorgungsprogram-
matik ist nämlich ohnehin, so hört man,
auch in moralischer Hinsicht problematisch.
Der Sozialstaat der Vergangenheit habe die
Menschen passiv werden lassen, in Verhält-
nisse der Abhängigkeit und Fremdbestim-
mung gebracht; er habe ihnen den Antrieb
zur Selbstverantwortung genommen, den
Stachel der Eigenaktivität gezogen, er hiel-
te sie gefangen in Sozialhilfe-, Arbeitslosig-
keits- und Hausarbeitsfallen. Der Sozial-
staat der Zukunft müsse in all diesen Punk-
ten gegensteuern, soll er nicht nur finan-
zierbar, sondern auch legitimierbar sein: Er
muss die Menschen aktivieren, aus der Un-
mündigkeit entlassen, zurück in die Selbst-
bestimmung führen. Der alte Sozialstaat
war vielleicht gut gemeint, aber nicht gut;
der neue Sozialstaat mache nicht alles an-
ders, aber vieles besser. 
Kernelement der veränderten sozialstaat-

lichen Programmatik ist dementsprechend
die sozialpolitische Konstruktion verant-
wortungsbewusster Subjekte. Im „neuen
Menschen“ der Sozialpolitik verbinden sich
auf „glückliche Weise“ individuelle und ge-
sellschaftliche Rationalität; er - und sie - ist
ökonomisches und moralisches Individuum
zugleich. Dies bedeutet nicht mehr und nicht
weniger, als dass man sich ökonomisch ra-
tional verhält - aus Verantwortung für das
große Ganze; man nutzt seine Marktchan-
cen - und dient damit der Allgemeinheit;
man wird zum aktiven, eigenverantwortli-
chen, selbstversorgenden Menschen - den
anderen Menschen und der „Gesellschaft“,
zum Wohlgefallen.
Prophylaxe, Prävention und Eigenvorsor-

ge sind in diesem Kontext die sozialpoliti-
schen Instrumente der Wahl: Garanten
selbsttätiger, sozialverpflichteter Sicherung.
Der neuen, doppelten Logik des Sozial-
staats entsprechend werden sie zugleich
als Zeichen persönlicher Autonomie - i.S.
der selbstbestimmten Verfügung über den
eigenen Körper, den eigenen Nachwuchs,
das eigene Geld - wie auch als Ausweis so-
zialer Verantwortlichkeit der Individuen ge-
deutet: Wer selber rechtzeitig vorbeugt, vor-

Im Zentrum der
Umprogrammierung der
überkommenen
Sozialpolitik steht die
Rückkehr vom gesell-
schaftlichen zum indivi-
duellen Risikomanage-
ment, von der öffentli-
chen Versorgung zur pri-
vaten Vorsorge, von der
sozialen Sicherheit zur
persönlichen
Selbstsorge.

Neue Sozialpolitik leitet zum Selbstverant-
wortlichsein an. Die „Ich-AG“ ist das Sym-
bol der Funktionalisierung ökonomisch und
moralisch zugerichteter Individuen für ge-
sellschaftliche Zwecke.

Vor knapp einem Jahr ist die „Ich-AG“ von
LinguistInnen zum „Unwort des Jahres
2002“ gekürt worden. Die Wortbildung,
durch die Reformvorschläge zur Arbeits-
marktpolitik der Hartz-Kommission promi-
nent geworden, sei - so die Jury - als Aus-
druck der „Herabstufung von menschlichen
Schicksalen auf ein sprachliches Börsenni-
veau“ untragbar. Die Wortschöpfung aber
hat, aller moralisierenden Kritik der Sprach-
wissenschaftlerInnen zum Trotz, durchaus
etwas Genialisches. Die „Ich-AG“, von Mar-
cel Reich-Ranicki als „abscheuliches und
sinnloses Wort“ gebrandmarkt, ist nicht um-
sonst seit dem Sommer 2001 vom Deut-
schen Patent- und Markenamt als Marke
eingetragen. Die Markeninhaberin, promo-
viertes Vorstandsmitglied einer PR-Agentur
in Frankfurt (West), beklagt sich nun, „ih-
re“ Ich-AG sei durch die Hartz-Kommission
„semantisch umgemünzt“ worden: Das
Markenzeichen diene der Charakterisierung
der Lebenswelt von New Economy-Aufstei-
gern, nicht jener von Arbeitslosen. Der Be-
griff stehe für die Aufforderung an die Men-
schen, das Beste aus ihren Möglichkeiten
zu machen, weil das auch der Gesellschaft
helfe. 
Damit aber hat die Public Relations-Spe-

zialistin - und sei es ungewollt - den Nerv
der Zeit getroffen. Zwar scheint ihr nicht be-
wusst zu sein, dass die Start Up-Unterneh-
merInnen von gestern nicht selten die Ar-
beitslosen von heute sind, beide Sozialfi-
guren in dynamischer Perspektive also zu
einer einzigen zu verschmelzen beginnen.
Aber mit dem Hindeuten auf den gesell-
schaftlichen Nutzen individueller Chancen-
verwertung weist ihre Vorstellung von der
Ich-AG weit über die technischen Überle-
gungen der Hartz-Kommission bzw. die mitt-
lerweile erlassenen gesetzlichen Regelun-
gen hinaus. Die Rede von der Ich-AG wird
mehr und mehr zur Chiffre der neuen Ge-
stalt sozialstaatlicher Politik schlechthin;
sie bezeichnet die politisch handlungslei-
tende, zunehmend reale Utopie gegenwär-
tiger Gesellschaftspolitik. 
Die Hintergrundidee der Ich-AG besteht in

dem durch die Sozialversicherung subven-
tionierten und abgesicherten Übergang von
der Arbeitslosigkeit in die Selbstständig-
keit. Vormalige LeistungsempfängerInnen
erhalten demnach, wenn sie eine selbst-

ständige Tätigkeit aufnehmen - so lange ihr
Einkommen 25.000 Euro im Jahr nicht über-
steigt - einen steuerfreien, degressiv ge-
stalteten Zuschuss aus der Arbeitslosenver-
sicherung. Lässt man einmal die Debatte
um die Wirksamkeit dieser Maßnahmen bei-
seite - ungeachtet, ob sich Befürchtungen
bestätigen, damit werde neuen Formen der
Scheinselbstständigkeit beziehungsweise
der Niedriglohnbeschäftigung der Boden
bereitet oder ob die Inanspruchnahme des
Instrumentes sowieso gering sein wird: Die
Bedeutung des Projektes Ich-AG liegt min-
destens so sehr in dessen grundsätzlichen
Intentionen wie in seinen unmittelbaren Ef-
fekten. 

„Fördern und fordern“
Denn die Vorstellung, dass die Arbeitslo-

sen sich möglichst selbsttätig in - im Zwei-
fel wenig attraktive, gering entlohnte,
schlecht gesicherte - Beschäftigung
manövrieren mögen, reflektiert auf beson-
ders markante Weise die grundlegende Leit-
idee der jüngeren deutschen Sozialpolitik.
Nicht nur das gesamte, über die Ich-AG weit
hinausgehende Konzept der vom Perso-
nalmanager Peter Hartz geleiteten Kommis-
sion weist in die Richtung zunehmender
Selbsttätigkeit der Sozialstaatsbürger und -
bürgerinnen. Veränderte Meldepflicht-, Zu-
mutbarkeits- und Sperrzeitregelungen, die
Einrichtung von Job-Centern und Personal-
Service-Agenturen: All dies bildet nur die
Spitze des Eisbergs einer politischen Pro-
grammatik des „Förderns und Forderns“,
welche die gesamte Politik sozialer Siche-
rung durchzieht; einer Programmatik gefor-
derter Eigenverantwortlichkeit und geför-
derter Selbstsorge der Menschen - zum Nut-
zen und Frommen der Gesellschaft. 
Diese Programmatik mag nun nicht gänz-

lich neuartig, nicht völlig beispiellos sein:
Dies zu behaupten, wäre sicher falsch. Sie
stellt jedoch eine deutliche Verschiebung
zumindest mit Blick auf jenes sozialregula-
tive Programm dar, das über einige Jahr-
zehnte hinweg den Sozialstaat der Nach-
kriegszeit auszeichnete. Dieser Sozialstaat,
auf- und ausgebaut im „goldenen Zeital-
ter“ beständigen wirtschaftlichen Wachs-
tums, war im wesentlichen durch die weit-
gehende Vergesellschaftung der allfälligen
Risiken der LohnarbeiterInnenexistenz ge-
kennzeichnet. Individuell auftretende, die
wirtschaftliche Existenz eines durchschnitt-
lichen Arbeitnehmerhaushaltes bedrohen-
de Gefährdungen und Schädigungen -
Krankheit und Kinderreichtum, Arbeitslo-
sigkeit und Altersschwäche - wurden in so-

Die Rede von der Ich-AG
wird mehr und mehr zur
Chiffre der neuen Gestalt
sozialstaatlicher Politik
schlechthin.
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In einer Pause der Armutskonferenz ha-
ben sich Rudi, Bertl, Roswitha und Manfred
(Redakteure und Redakteurin der Linzer
Straßenzeitung „Kupfermuckn“) bei einem
„Achterl“ oder einem „Verlängerten“ im Kaf-
feehaus des Bildungshauses St.Virgil darü-
ber unterhalten, was sie zur "Kupfermuckn"
gebracht hat, was sie dort wollen, was die-
ses "Projekt" für sie bedeutet und worum
es dabei für sie geht.

Alle leben am "Existenzminimum", was
immer das heißt. Jedenfalls haben sie so
um die 600 Euro Einkommen aus Sozialhil-
fe, Notstandshilfe oder Zeitungsaustragerei
und ein paar „Netsch" noch „drauf" - von
irgendwelchen „G´schäftln", vom „Schnor-
ren", von „Bettelbriefen", als „Heizkosten-
zuschuss" des Linzer Magistrats, als „So-
zialhilfearbeiter" oder von sonstwoher.
„Normal" geht damit nicht mehr als eine

kleine Wohnung zu erhalten, wenn man die
erst einmal gekriegt hat - und dann muss
man „brav" und sparsam da drin sein, den
ganzen Tag. Denn der Rest des Geldes geht
für Strom, ein Telefon vielleicht und ein
bißchen was im Kühlschrank auf - und das
ein ganzes Jahr lang, „ein Leben" lang.

Das ist Rudi, Bertl, Roswitha und Manfred
zu wenig.
Das Leben muss doch ein bißchen mehr

sein, als es nur zu „fristen"! Deshalb ma-
chen sie in der Redaktion der „Kupfer-
muckn" mit. Da gibt´s Auseinandersetzung
mit anderen, mit verschiedenen Themen,
Exkursionen, die Möglichkeit zu schreiben,
und dass das Geschriebene auch gelesen
wird, Begegnung, noch ein paar „Netsch“
dazu, Gemeinschaft mit allen Vor- und Nach-
teilen und sowas wie „Kultur".
Vielleicht nicht immer das „Gelbe vom Ei",

aber es tut sich was und ich bin wer!

So ein Projekt, das sowas wie „Teil-habe“
ermöglicht, ohne „weiß Gott was für An-
sprüche zu stellen“, ist im Rahmen üblicher
sozialer Hilfe (noch) nicht „vorgesehen".
Denn „wo kommen wir denn hin", wenn
Kultur, Bildung und sinnvolle Betätigung
auch noch 100% subventioniert werden?

„So stellen wir uns eben selber auf die
Füße!", sagen Rudi, Bertl, Roswitha und Man-
fred. „Wir schreiben selber, basteln die Zei-
tung zusammen und verkaufen sie selber -
mitten in der Stadt! Ein bißchen was bekom-
men wir schon "subventioniert", weil wir
nicht alles alleine können und "professio-
nelle" Hilfe brauchen, aber auch da müssen

wir vom Verkaufserlös kräftig dazuzahlen. 

So treiben wir soviel wie möglich "Kohle"
auf, damit wir solang wie möglich weiter-
machen können – nach einer Art „Leitbild“
unseres „Projekts“, das wir bei der Armuts-
konferenz vorgestellt haben: 

Wir wollen
etwas machen können
„dabei“ sein können
Halt finden
„wählerisch“ sein können
demokratisch arbeiten können

Aber wir
waren oder sind wenig „vernünftig“
hatten oder haben wenig „Interesse“
haben wenig Bildung
hatten oder haben wenig „Stütze“
haben wenig „mitbekommen“
sind in schlechter Verfassung
haben „Handicaps“
wurden oder werden immer nur „verpflich-
tet“
werden diskriminiert

Trotzdem wollen wir
etwas machen können
„dabei“ sein können
Halt finden
„wählerisch“ sein können
demokratisch arbeiten können

"Normal" geht nichts
mehr, also machen wir
die Straßenzeitung
"Kupfermuckn"!

Die Straßenzeitung „Kupfermuckn“
Rand-ständige Gedanken zu „Empowerment
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leistet, vorsorgt, der fällt später niemand
anderem zur Last. Umgekehrt verweisen in
diesem Sinne mangelnde Selbsttätigkeit
und fehlende Eigenvorsorge nicht nur auf
die Unfähigkeit des Einzelnen, von seiner
Freiheit angemessenen Gebrauch zu ma-
chen, sondern darüber hinaus auf die Wei-
gerung, gesellschaftlichen Bedürfnissen ge-
recht zu werden. So oder so erfordert ent-
sprechend inadäquates Verhalten der Sozi-
alstaatsbürger und -bürgerinnen jedenfalls
umfassende Maßnahmen sozialpolitischer
Verhaltenssteuerung. Gegen die durch Ge-
genleistungen nicht gedeckte, „ausbeuteri-
sche“ Inanspruchnahme sozialer Leistungs-
angebote darf und muss sich die Gesell-
schaft selbstverständlich verteidigen. 
Den Ton dieser Debatte hat Bundeskanz-

ler Gerhard Schröder in seiner Neujahrsan-
sprache vorgegeben, als er nicht schlicht
für „mehr Eigenverantwortung jedes Ein-
zelnen“ plädierte. Darüber hinaus betonte
er, das Soziale unserer Marktwirtschaft lie-
ge darin, dass jeder die gleichen Chancen
habe - und zugleich die Pflicht, diese Chan-
cen auch zu nutzen. Die Pflicht zur Nutzung
der Marktchance, die persönliche und ge-
sellschaftliche, ökonomische und morali-
sche Pflicht zum Selbstverantwortlichsein:
Das ist die Ideologie der Ich-AG. Bei deren
Umsetzung sei, so der Kanzler, zum Wohle
des Ganzen an einem Strang zu ziehen:
„Niemand darf blockieren oder behindern.“ 

Ökonomisierung und Moralisierung
Bei der Auflösung von Blockaden und Be-

hinderungen gehen insbesondere Ökono-
men und Grüne mit gutem Beispiel voran.
So war es unlängst die grüne Finanzexper-
tin Christine Scheel, die vor laufenden Ka-
meras das Loblied auf die Bürgerfreiheit
der selbstbestimmten Wahl der individuel-
len Kapitalanlageform im Rahmen einer er-
weiterten privaten Altersvorsorge anstimm-
te. Bernd Raffelhüschen, Wirtschaftswissen-
schaftler und Rürup-Kommissionsmitglied,
schlägt vor, den Zahnersatz aus dem Leis-
tungskatalog der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung zu streichen, weil Zahnverfall kein
Risiko, sondern ein vorhersehbares Ereig-
nis und entsprechende Prophylaxe gesell-
schaftlich wünschenswert sei. Der Präsident
des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung in
München, Hans-Werner Sinn, wiederum hiel-
te es für angemessen, jene Menschen, die
kinderlos bleiben und damit einen Human-
kapitalbeitrag zum gesellschaftlichen Ge-
nerationenvertrag verweigern, durch Hal-
bierung der umlagefinanzierten Rente er-
satzweise zu entsprechender Realkapital-

bildung anzuhalten. 
Aber die Tendenz zur Ökonomisierung und

Moralisierung sozialer Sicherheit verbleibt
keineswegs nur im Bereich des Rhetori-
schen; sie beginnt die gesamte Arbeits-
markt- und Sozialpolitik zu durchziehen.
Ob es nun das Job-AQTIV-Gesetz ist, das
auf die Mobilisierung der Arbeitslosen zielt
und „unangepasstes Verhalten“ derselben
mit Leistungsentzug beantwortet; das Al-
tersvermögensbildungsgesetz, das die
durch die Absenkung des gesetzlichen Ren-
tenniveaus erforderlich gewordene private
Zusatzvorsorge öffentlich subventioniert;
oder ob es die jüngsten Empfehlungen des
Nationalen Ethikrates sind, die der gesund-
heitspolitischen Nutzung genetischer
Selbsterkenntnis- und Vorsorgetechnolo-
gien Tür und Tor öffnen - das Fördern und
Fordern sozialer Selbststeuerung der Indi-
viduen sind die Zeichen der Zeit. 
Die Ich-AG spiegelt diese Zeichen nicht

nur technisch, als Instrument der Anleitung
zur Selbstbeschäftigung, sondern - mehr
noch - symbolisch wider. Die Ich-AG ist das
Symbol der Funktionalisierung ökonomisch
und moralisch zugerichteter Individuen für
gesellschaftliche Zwecke. Das Kürzel „AG“
steht dabei einerseits für das Ich als Akti-
engesellschaft: für das ökonomische Indi-
viduum, für die selbstgesteuerte Verwer-
tung der eigenen Arbeitskraft, für den Men-
schen als Unternehmer seines Selbst. An-
dererseits lässt sich „AG“ auch als Verweis
auf das Ich als Arbeitsgemeinschaft lesen:
auf das moralische Individuum und auf das
zu sozialer Kooperation und Erfüllung ei-
nes gesellschaftlichen Nutzens bereite, ge-
meinwohldienliche Wesen. 
Peter Hartz wollte sich Zeitungsberichten

zufolge zur Unwort-Wahl nicht äußern. Mar-
cel Reich-Ranicki hingegen brachte nicht
nur sein Sprachgefühl, sondern zugleich
auch die Logik gegen den Begriff in An-
schlag: „Entweder ich oder AG - beides zu-
sammen geht nicht.“ Ob das aber tatsäch-
lich stimmt? Die neue Sozialpolitik ist da-
bei, den Gegenbeweis anzutreten: Als öf-
fentliche Anleitung zum Selbstverantwort-
lichsein und, so steht für viele Menschen
dieser Republik zu vermuten, zum Unglück-
lichsein. 

Die Pflicht zur Nutzung
der Marktchance, die
persönliche und gesell-
schaftliche, ökonomische
und moralische Pflicht
zum Selbstverantwort-
lichsein: Das ist die
Ideologie der Ich-AG.

Die Ich-AG ist das
Symbol der
Funktionalisierung öko-
nomisch und moralisch
zugerichteter Individuen
für gesellschaftliche
Zwecke.
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Zaubermittel oder Etiketten          schwindel? 
Neue Modelle der Arbeitsmarktintegration. 

Überzogene Erwartungen
und befürchtete
Mitnahmeeffekte alleine
produzieren nicht auto-
matisch ein untaugliches
arbeitsmarktpolitisches
Programm.
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Was den Einen als ein
Zaubermittel und
Aufbruch in ein neues
GründerInnenzeitalter
erscheint, wird von den
Anderen als Etiketten-
schwindel, politischer
Marketing-Gag und/oder
als Mittel zur
Ausgrenzung von
arbeitslosen Menschen
bezeichnet.
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Jahr wieder verschwinden: „Die Ich-AG ist
nett, aber windig, denn im ersten Jahr der
Förderung mag sich die Ich-AG ja rechnen,
aber im zweiten Jahr kommt der Hammer,
wenn die Fördergelder sinken (...), wenn
das Finanzamt sich meldet, gibt es ein bö-
ses Erwachen“, so Buscher.

Ein weiterer Kritikpunkt sind die überzo-
genen und unrealistischen Erwartungen hin-
sichtlich eines neuen Selbstständigen-
booms. Nach einer in den ersten drei Mo-
naten sehr zögerlichen Inanspruchnahme
haben sich die Bewilligungen von Existenz-
gründungszuschüssen bis Ende Juli 2003
immerhin auf mehr als 40 Tausend erhöht,
was allerdings deutlich hinter dem bis 2005
erwarteten, arbeitsmarktpolitischen Entla-
stungseffekt von bis zu 500.000 Ich-AGlern
zurückliegt. Zudem wird gemutmaßt, dass
die bisherige Anzahl von Existenzgründe-
rInnen durch „das Schlupfloch für uner-
wünschte Mitnahmeeffekte“ zustande
kommt (Scherl, http://www.sozialpolitik.wi-
so.uni-er langen.de/down/hartz2.pdf
25.9.2003)

Integra 
Ein anderes, der österreichischen Arbeits-

marktpolitik entnommenes Beispiel für die
Integration von arbeitslosen Menschen in
den Arbeitsmarkt ist Integra.

Integra ist die rechtstaatlich modifizierte
Variante eines im ersten schwarz-blauen
Regierungsprogramm verankerten Modells
zur Arbeitsverpflichtung von Notstandshil-
febezieherInnen im Sozial-, Umwelt- und
Denkmalschutzbereich. Als Bonus wurde
ein bis zu 20-%iger „Bürgergeld”-Zuschlag
zu den Bezügen aus der Arbeitslosenversi-
cherung in Aussicht gestellt. Aufgrund der
massiven Kritik an diesen auch als Zwangs-
arbeit bezeichneten Absichten (vgl. Kontra-
ste 4/2000) wurde das Projekt Integra als
abgewandeltes „Bürgergeldmodell” ent-
wickelt. 

War ursprünglich noch von mehreren Tau-
send Personen die Rede, die in Integra ein-
gebunden werden sollten, wurde die Ziel-
vorgabe für das Jahr 2000 auf 1000 Lang-
zeitarbeitslose reduziert. Sie wurde aller-
dings nur zu 50% erreicht. Anstelle des Ar-
beitslosengeldes oder der Notstandshilfe
bezogen die TeilnehmerInnen eine Beihilfe
zur Deckung des Lebensunterhalts (DLU),
die der Höhe nach dem Arbeitslosengeld
bzw. der Notstandshilfe entspricht sowie
einem 20%igen Zuschlag, der von der Ar-

beitstrainingsstelle (gemeinnütziger Verei-
ne, Gemeinde etc.) übernommen wurde.
Trotz Modifizierungen der Maßnahme

konnten die schon vor Beginn formulierten
Hauptkritikpunkte an Integra nicht ent-
schärft werden. Neben den im Rahmen der
Arbeitslosenversicherung geltenden Sank-
tionsmaßnahmen bei einer Verweigerung
(Streichung des Arbeitslosengeldes) findet
das Arbeitstraining ohne Arbeitsverträge
und ohne „reguläre” Bezahlung statt (d.h.
es fehlen arbeits- und sozialrechtliche Be-
stimmungen). 

Außerdem hat sich Integra hinsichtlich der
erhofften Arbeitsmarktintegration nur
mäßig bewährt. Die erwünschte Zielgruppe
- Langzeitarbeitslose, die „job-ready“ sind
- wurde kaum erreicht, sozialpädagogische
Betreuung und/oder Qualifizierungsmög-
lichkeiten für die TeilnehmerInnen nicht
oder selten geboten, die Vermittlungsquo-
te liegt österreichweit mit 21% deutlich hin-
ter der vorgegebenen von 50% zurück, wei-
ters ist die Maßnahme vergleichsweise teu-
er und wenig nachhaltig (Reiter 2003: 18).

Aktivierung oder Workfare?
Den durch die Umsetzung des Hartz-Be-

richts geschaffenen, neuen Arbeitsmarktin-
strumenten in Deutschland - exemplarisch
erläutert am Beispiel der Ich-AG - werden
nach Ansicht von ExpertInnen nicht zwangs-
läufig ein Abbau von Arbeitslosigkeit und
eine dauerhafte Arbeitsmarktintegration be-
scheinigt. Erste gesetzliche Modifizierun-
gen wurden bereits vorgenommen, bei-
spielsweise wird auf das Beschäftigungs-
verbot von nicht-familiären MitarbeiterIn-
nen in einer Ich-AG in Hinkunft verzichtet.
Überzogene Erwartungen und befürchtete
Mitnahmeeffekte alleine produzieren nicht
automatisch ein untaugliches arbeitsmarkt-
politisches Programm. Die Ich-AG an und
für sich schafft zwar keinen klassischen Ar-
beitsplatz, kann aber dennoch für eine ge-
wisse – beschränkte - Anzahl vormals ar-
beitsloser Menschen den Weg in eine dau-
erhafte und existenzsichernde Selbststän-
digkeit erleichtern. Sozialpolitisch unum-
gänglich dazu ist es allerdings, dass der
ohnehin zunehmenden Praxis, aus Kosten-
gründen Lohnarbeit durch abhängige
Selbstständigkeit (sprich Scheinselbststän-
digkeit) zu ersetzen, Einhalt geboten und
nicht mit Hilfe einer staatlichen Förderung
und unter dem Deckmantel einer arbeits-
marktpolitischen Maßnahme, Vorschub ge-
leistet wird. Über den arbeitsmarktpoliti-
schen Erfolg der ambitionierten einzelnen

ICH-AG und INTEGRA, zwei Modelle der Ar-
beitsmarktintegration und ihre Unterschie-
de. Eine kritische Analyse im Hinblick auf
Aktivierungsausrichtung und Erfolgsaus-
sichten.

Steigende Arbeitslosenzahlen, Probleme
am Arbeitsmarkt, Anregungen von Seiten
der Europäischen Kommission mehr zur Ar-
beitsmarktintegration und zur Aktivierung
von erwerbslosen Personen beizutragen,
die Vermeidung des Missbrauchs von Lei-
stungen aus der Arbeitslosenversicherung,
die Reduzierung und Verhinderung von
Schwarzarbeit - all diese Überlegungen sind
ausschlaggebend, dass neue Wege der Ar-
beitsmarktintegration gesucht werden.
Nachfolgend werden zwei Varianten, eine
österreichische und eine deutsche, in Kür-
ze vorgestellt, um sie anschließend hin-
sichtlich ihrer unterschiedlichen Aktivie-
rungsausrichtung gegenüberzustellen.

Die Ich-AG
Als Unwort des Jahres 2002 in Deutsch-

land gekürt, da es an einer „lächerlichen
Unlogik“ leide und „menschliche Schicksa-
le auf sprachliches Börsenniveau reduziert
werden“, hat die Ich-AG beachtliches me-
diales Echo hervorgerufen. Als „Ich-AG“ wird
die deutsche  - seit 1.1.2003 existierende -
Starthilfe für eine Existenzgründung aus der
Arbeitslosigkeit (Existenzgründerzuschuss)
bezeichnet. Mit einem pauschalierten Steu-
ersatz von 10% sowie einer monatlichen
Unterstützung von 6600,- im ersten Jahr,
6360,- im zweiten Jahr und 6240,- im drit-
ten Jahr aus den Mitteln der Arbeitslosen-
versicherung wird versucht, erwerbslosen
Menschen in einer bis zu dreijährigen Über-
gangsphase bei einer Firmengründung fi-
nanziell unter die Arme zu greifen. 

Vorausgesetzt wird, dass die betreffende
„gründungswillige“ Person 

• arbeitslos gemeldet ist, 
• Leistungen aus der Arbeitslosenversiche-

rung bezieht, 
• ein Gewerbe anmeldet, 
• die Beiträge zur gesetzlichen Pensions-

versicherung bezahlt,
• mit Ausnahme von mithelfenden Famili-

enangehörigen keine ArbeitnehmerInnen
beschäftigt werden und

• das voraussichtliche Arbeitseinkommen
aus der selbstständigen Erwerbstätigkeit
unter 7 25.000 pro Jahr liegt. 

Die Reaktionen auf die den Empfehlun-
gen der Hartz-Kommission („Moderne

Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“) ent-
nommene Ich-AG sind gespalten. Was den
Einen als ein Zaubermittel und Aufbruch in
ein neues GründerInnenzeitalter erscheint,
da der Begriff zum Ausdruck bringt, „dass
Arbeitslose ihre eigenen Fähigkeiten und
Fertigkeiten nicht nur als Arbeitnehmer ein-
bringen, sondern vor allem auch als Selbst-
ständige umsetzen können“, wird von den
Anderen als Etikettenschwindel, politischer
Marketing-Gag und/oder als Mittel zur Aus-
grenzung von arbeitslosen Menschen aus
der Arbeitslosenversicherung bezeichnet.

Grundsätzlich wird kritisiert, dass der Exi-
stenzgründerzuschuss primär auf Erwerbs-
lose mit geringem Arbeitslosengeld, auf
Niedrigqualifizierte und vormals Teilzeitbe-
schäftigte abziele. Während nämlich der
Existenzgründerzuschuss für die Ich-AG fi-
xiert ist, ist das ebenfalls für den Weg aus
der Arbeitslosigkeit in die Selbstständig-
keit vorgesehene 6-monatige Über-
brückungsgeld am Arbeitslosengeld orien-
tiert und für vormals Besserverdienende
deutlich höher anzusetzen. Die jährliche
Einkommensobergrenze von 6 25.000.- wird
als „staatlich verordnete Wachstumsbrem-
se“ bezeichnet. Das Beispiel der Berliner
Verkehrsbetriebe, die ihre BusfahrerInnen
zu Ich-AGs umfunktionieren wollten, und
damit zu SubunternehmerInnen, die auf ei-
gene Regie und Kosten nach bestellten und
gefahrenen Kilometern bezahlt werden,
stärkt jene, die im Ich-AG-Programm zumin-
dest Ansätze einer „staatlich geförderten
Scheinselbstständigkeit“ betrachten, da
selbstständige BusfahrerInnen bei den Ber-
liner Verkehrsbetrieben weder im eigenen
Namen auftreten noch der Arbeitsort oder
die Arbeitszeit selbstständig bestimmen
werden können: „Die Alleinunternehmer
machen dieselbe Arbeit zu schlechteren
Konditionen und das Ganze geschieht auf
Einladung des Staates. Das ist der Kern der
Ich-AG. Und nur damit das nicht auffliegt,
sind die Arbeitsämter gehalten, die Prüfung
auf Scheinselbstständigkeit auszusetzen“,
so der Wirtschafts- und Arbeitsmarktfor-
scher Herbert Buscher (http://netzeitung.de/
arbeitundberuft/248566htlm. 25.9.2003). 

Insgesamt, so wird konstatiert, bietet das
Programm zu wenig Gründungsanreize, des-
halb seien die Mitnahmeeffekte hoch anzu-
setzen. Neben der Befürchtung einer „Um-
wegarbeitslosigkeit“ wird auch die Frage
zur Nachhaltigkeit der Firmengründungen
gestellt. Es wird damit gerechnet, dass vie-
le der Gründungen im zweiten und dritten
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Mitwissen, Mitdenken,
Mitreden und Mitentscheiden

Für eine Interessensvertretung von Arbeitslosen

Als Brücke zwischen
Erwerbsarbeitslosen,
Politik, AMS und
Wirtschaft soll die 
Institution „Arbeitslosen-
sprecherIn“ etabliert
werden.
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Dietmar Köhler

Im Hintergrund steht
dabei die Frage, wer
unter welchen
Bedingungen Leistungen
aus dem Arbeitslosen-
topf beziehen darf?
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Die Institution
„ArbeitslosensprecherIn“
ist eine Art
„Nischenprodukt“ und
soll auch dafür sorgen,
dass nicht Arbeitslose,
sondern Arbeitslosigkeit
bekämpft wird.

Arbeitsmarktpolitik aus der Sicht Erwerbs-
arbeitsloser ist am besten als deren Ver-
waltung zu beschreiben. Die Frage „Was
soll man mit Arbeitslosen tun?“ dominiert
das Geschehen. Die mindestens genau so
wichtige Frage „Was soll man mit Arbeitslo-
sen nicht tun?“ bleibt ausgeblendet. Man-
gelnde bis fehlende Kommunikation zwi-
schen „Betroffenen“ und deren „Verwal-
tern“ führt zu Frustration und mangelnder
Effizienz. Partizipation als demokratischer
Prozess findet nicht statt. Erfahrungen und
Kenntnisse Erwerbsarbeitsloser bleiben un-
beachtet und ungenutzt.
Als Brücke zwischen Erwerbsarbeitslosen,

Politik, AMS und Wirtschaft soll die 
Institution „ArbeitslosensprecherIn“ eta-
bliert werden, die für Einbeziehung der oft-
mals divergierenden Interessen zu sorgen
hat und damit einer Zersplitterung der Ge-
sellschaft entgegenwirkt. Grundlage dafür
ist – mathematisch gesprochen – die Suche
nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner.
Demokratiepolitisch geht es um Mitwissen,
Mitdenken, Mitreden und Mitentscheiden. 

Beispielhaft für die derzeit unbefriedigen-
de Situation ist die völlig verkürzte Verwen-
dung des Begriffs „Empowerment“, der für
die Umschreibung von Zwangsbeglückung
mit teils wenig erfolgreichen AMS-Kursen,
Pflichtarbeitsmaßnahmen wie INTEGRA (in-
zwischen gescheitert), McJobs und ganz all-
gemein für die Einführung und Verteidigung
einer Ellbogengesellschaft steht. Positiv ge-
wendet sollte „Empowerment“ für die 
Entwicklung von Analyse-, Entscheidungs-
und Sozialkompetenz stehen. Es geht dar-
um, Demokratie zu lernen und zu leben. 

Die Institution „ArbeitslosensprecherIn“
ist daher als unabhängige, integrative In-
stitution konzipiert, die einerseits Aufga-
ben im individuellen Bereich ergänzend
übernimmt, andererseits im politisch-öf-
fentlichen Bereich an der Lösung allgemei-
ner Probleme mitwirkt. Neben der dringend
nötigen Öffentlichkeitsarbeit geht es also
um Integrationsarbeit an vier Schnittstel-
len: Erwerbsarbeitslose, AMS, Wirtschaft
und Politik. Beispielhaft für letztere sei auf
die Diskrepanz zwischen Arbeitslosenversi-
cherungsgesetz (Zumutbarkeitsbestimmun-
gen) und (Europäischer) Menschenrechts-
konvention verwiesen. Die Institution „Ar-
beitslosensprecherIn“ ist eine Art „Ni-
schenprodukt“ und soll auch dafür sorgen,
dass nicht Arbeitslose, sondern Arbeitslo-
sigkeit bekämpft wird.
Denn: Arbeitslosigkeit ist die wohl dümm-

ste Form der Arbeitszeitverkürzung.

Zusammenfassend:
➜ Partizipation statt Ausgrenzung
➜ Nutzung brachliegender Ressourcen
➜ Effizientes Miteinander statt Zersplitte-

rung der Gesellschaft

Aus demokratiepolitischer Sicht:
➜ MITWISSEN
➜ MITDENKEN
➜ MITREDEN
➜ MITENTSCHEIDEN

Integrationsziele im Hartz-Bericht kann zwar
diskutiert werden, solange die Teilnahme
am Ich-AG-Programm freiwillig und im In-
teresse der LeistungsbezieherInnen ist, der
sprunghafte Anstieg seit Frühjahr 2003
zeugt davon, kann von einer Workfare-Stra-
tegie bei der Ich-AG keine Rede sein. 

Anders verhält es sich bei der österreichi-
schen Integra-Maßnahme. Sie ist primär als
symbolische Politik an die Tüchtigen und
Redlichen zu verstehen, „die in ihren rea-
len Auswirkungen kaum jemanden direkt
trifft, aber sehr wohl Angst und Schrecken
bei den potentiell Betroffenen auslöst“ (Rei-
ter 2003. 19). Die Integra-Maßnahme ist für
eine kleine, kaum verfügbare Zielgruppe
konzipiert und - wie die Evaluierungen zei-
gen - ohne langfristige erfolgreiche Arbeits-
marktintegration. Vielmehr trägt sie zur Aus-
grenzung der betroffen Personen bei. Im
Hintergrund steht dabei die Frage, wer un-
ter welchen Bedingungen Leistungen aus
dem Arbeitslosentopf beziehen darf: Ein
ideologischer und wohlfahrtsstaatlicher
Grundsatzkonflikt, der häufig auf dem
Rücken jener ausgetragen wird, die gerade
eben auf die existenzsichernde Unterstüt-
zung angewiesen sind.

Literatur:
Reiter Markus (2003): Integra: Pflichtarbeit für Langzeit-
arbeitslose ist realitätsfremd. Kontraste Nummer 2. Pres-
se- und Informationsdienst für Sozialpolitik. Herausge-
geben vom Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik in
Zusammenarbeit mit der Sozialwissenschaftlichen Verei-
nigung. Februar 2003

Die ARMUTSKONFERENZ unterstützt das erste
bundesweite eintägige Treffen von Arbeitslose-
ninitiativen.
Aktuelle Informationen? Interesse an der Teil-

nahme? Bitte rufen Sie uns an oder schicken
Sie ein E-mail.

Tel: 01/402 69 44 11 oder e-mail: office@armutskonferenz.at.

Ing. Dietmar Köhler ist stv. Ob-
mann des Vereins „Zum Alten Ei-
sen?“, Selbsthilfegruppe für Er-
werbsarbeitslose ab 40 und Miti-
nitiator einer Interessensvertre-
tung von Arbeitslosen (in Vorbe-
reitung) sowie Gründungsmitglied
des Netzwerk Grundeinkommen
Kontakt: ibd.koehler@utanet.at
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Integration durch Arbeit
Empowerment von arbeitsuchenden SozialhilfeempfängerInnen 

Maga Barbara Reiterer ist Projekt-
koordinatorin der Equal Entwick-
lungspartnerschaft: „Erweiterter
Arbeitsmarkt – Integration durch
Arbeit“

Jede erfolgreiche Arbeit
stärkt das
Selbstvertrauen und den
Selbstwert jener, die sie
durchgeführt haben.
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Beschäftigungsangebote,
die sehr flexibel gestalt-
bar sind, sollen die
TeilnehmerInnen näher
an den Arbeitsmarkt her-
anführen.
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zialhilfeempfängerInnen. Sie werden teils
vom Sozialamt, teils von anderen Bera-
tungseinrichtungen auf die Möglichkeiten
von Ida-Equal aufmerksam gemacht. Da ei-
ne Nichtteilnahme keinerlei Sanktionen zur
Folge hat, wird der Hinweis gerne aufge-
nommen und nicht als „Arbeitszwang“ er-
lebt. Gerade hier sehen wir einen Weg zum
Empowerment der Zielgruppe. Arbeit wird
als aktivierende Unterstützung erlebt und
nicht als sanktionierende  Behördenmaß-
nahme. 

Arbeit als Schritt zur Stabilisierung der ge-
sundheitlichen Situation 
Gesundheit und Gesundheitsförderung

wurde zu einer „Querschnittsmaterie“ für
alle Module gemacht. Die ersten Erfahrun-
gen zeigen, dass die Möglichkeit arbeiten
zu gehen sich positiv auf die gesundheitli-
che Befindlichkeit der TeilnehmerInnen aus-
wirkt. Sie berichten, dass sich ihre Depres-
sionen verringern und Angstzustände bes-
sern, SuchtmittelkonsumentInnen können
den Verbrauch von Suchtmitteln einschrän-
ken, sogar eine Verringerung körperlicher
Beschwerden ist festzustellen. Ida-Equal
wird in den kommenden Monaten Aktivitä-
ten zur Gesundheitsförderung der Teilneh-
merInnen verstärkt durchführen. Die Akti-
vitäten müssen dabei so konzipiert sein,
dass sie den persönlichen Verhältnissen der
TeilnehmerInnen entsprechen. 

Soziale Integration als erster Schritt zur
Arbeitsmarktintegration 
In der Arbeitswelt geschieht ein erhebli-

cher Teil unserer sozialen Interaktionen. Der
Verlust des Arbeitsplatzes bedeutet sehr oft
den Verlust des sozialen Umfelds bis hin
zum Verlust des eigenen Selbstwertes. Auch
wenn die Angebote von Ida-Equal noch ein
Stück vom realen Arbeitsalltag im 1. Ar-
beitsmarkt entfernt sind, so vermittelt das
Tätigwerden in den Projekten den Teilneh-
merInnen doch so etwas wie eine berufli-
che Rolle und Identität. Soziale Kontakte
werden intensiviert. Menschen die in Ge-
fahr sind ins soziale Out abzudriften, fan-
gen sich wieder. 

Empowerment
Jede erfolgreiche Arbeit stärkt das Selbst-

vertrauen und den Selbstwert jener, die sie
durchgeführt haben. Das gilt auch für die
TeilnehmerInnen in den Projekten. Sie be-
ginnen rasch Verantwortung für ihr Aufga-
bengebiet zu übernehmen. Sie wissen: es
gibt nur neue Aufträge,  wenn die Arbeit gut
gemacht wird. Sie sehen auch, dass es auf

ihre Pünktlichkeit, Genauigkeit und auf ihr
Durchhaltevermögen ankommt, ob ein Auf-
trag zur Zufriedenheit der KundInnen abge-
wickelt werden kann. 

Chancen in der realen Arbeitswelt – erwei-
terter zweiter Arbeitsmarkt 
Haben unsere TeilnehmerInnen eine reali-

stische Chance am ersten Arbeitsmarkt un-
terzukommen? Noch ist es zu früh hier ge-
nau Angaben zu machen. Wir sehen es aber
bereits als Erfolg, wenn TeilnehmerInnen
soweit kommen, dass sie die nächste Stufe
in der Arbeitsmarktintegration, z. B. den
Einstieg in ein sozialökonomisches Projekt
erreichen können. Zudem zeichnet sich ab,
dass viele TeilnehmerInnen den Anforde-
rungen eines Ganztagsjobs nicht gewach-
sen sein werden. Für sie sollte es eine Mög-
lichkeit geben, längerfristig in einem Arbeits-
umfeld zu bleiben, das ihren Möglichkeiten
entspricht. 

Verbesserungsvorschläge für das Sozial-
hilfesystem
Bei der Konzeptionierung des Projektes

Ida-Equal wurde vor allem an erwerbsfähi-
ge SozialhilfebezieherInen gedacht. Aus der
Arbeit mit gesellschaftlichen Randgruppen
weiß man allerdings, dass die Gruppe so-
zialhilfebeziehender Menschen sehr hete-
rogen ist. Vielfältige Ursachen für Notlagen
verlangen individuell abgestimmte einzel-
ne Interventionen, um die auf Sozialhilfe
angewiesene Person möglichst rasch wie-
der in eine Lage zu versetzen, in der er/sie
wieder aus eigenen Mitteln seinen/ihren Le-
bensunterhalt bestreiten kann. 

Das unterste Netz unseres Sozialsystems
ist verbesserungsbedürftig. Die Schwächen
der derzeitigen Regelungen erleben Men-
schen in existenziellen Notlagen perma-
nent. Im Folgenden werden einige Schwach-
stellen benannt und Verbesserungsvor-
schläge zur Diskussion gestellt. 

Reduzierung der “Non take up rate” durch
Information 
Sozialhilfe steht nur jenen Personen zu,

die gar keine andere Chance haben, ihre
Existenz zu sichern. Allerdings wissen viele
Menschen nicht, dass sie einen Anspruch
auf Sozialhilfe haben oder haben keine Ah-
nung, wie sie diesen durchsetzen können.
Nur auf Basis einer halbwegs gesicherten
Existenzgrundlage (Lebensunterhalt, Woh-
nung)  können Menschen ihre eigenen Kräf-
te mobilisieren und beginnen, sich wieder
aus der Notlage herauszuarbeiten. 

Ida-Equal - ein Projekt zur Integration von
am Arbeitsmarkt besonders benachteilig-
ten Personen1 zeigt Wege aus Benachteili-
gung und Stigmatisierung2.

„Wenn ich hier arbeite, fühle ich mich we-
niger gestresst, als wenn ich zuhause her-
umsitze,“  sagt Frau R. Sie ist 43 Jahre alt,
Sozialhilfeempfängerin und nimmt seit ei-
nigen Wochen am Projekt „Mri Buti“ teil.
Frau R. erledigt Wasch- und Bügelaufträge.
Dazwischen räumt sie neu eingelangte Wa-
re in die Regale des  Second-Hand-Shops.
Es sind kaum mehr als 10 Stunden in der
Woche, die sie im Projekt „Mri Buti“ arbei-
tet und der Stundenlohn von 6 4,- ist nicht
gerade hoch. 
Wer mit Frau R. spricht, spürt jedoch, dass

es für sie etwas Besonderes ist, arbeiten
zu dürfen. Die Möglichkeit zur Sozialhilfe
einige Euro dazuzuverdienen ist nur ein -
eher unwichtiger – Grund. Viel wichtiger ist
es ihr zu zeigen, dass sie die erhaltenen Ar-
beitsaufträge zur Zufriedenheit ausführen
kann. Sie leistet etwas und bekommt dafür
Anerkennung. Wichtig ist ihr auch, dass ihr
Tagesablauf einen Fixpunkt bekommen hat
und sie neue soziale Kontakte aufbauen
kann. 

Ida-Equal -  das Projekt
„Mri Buti“ ist ein Teilprojekt der Equal-

Entwicklungspartnerschaft „Erweiterter Ar-
beitsmarkt – Integration durch Arbeit“ (IdA
- Equal).  Mri Buti bedeutet in der Roma
Sprache „Meine Arbeit“. Das Projekt bietet
in Oberwart arbeitslosen Frauen und Män-
nern, die der Volksgruppe der Roma an-
gehören, eine stundenweise Beschäfti-
gungsmöglichkeit. Durch das Angebot sol-
len arbeitslose Roma aus der Region näher
an den Arbeitsmarkt herangeführt werden.
Die TeilnehmerInnen des Projektes bezie-
hen Sozial- oder Notstandshilfe oder ha-
ben überhaupt kein regelmäßiges Einkom-
men. 

Ida-Equal ist eines von 58 Equal-Projek-
ten, die derzeit in Österreich durchgeführt
werden3. Das EQUAL-Programm (2000 –
2006 ) ist Teil der Strategie der Europäi-
schen Union mehr und bessere Arbeitsplät-
ze zu schaffen und dafür zu sorgen, dass
Niemandem der Zugang zu diesen Beschäf-
tigungen versperrt wird. Das Programm
sieht die partnerschaftliche Abwicklung von
Projekten vor. Sie müssen innovativ sein
und eine transnationale Kooperation bein-
halten.

Die Aktivitäten der Entwicklungspartner-
schaft „Erweiterter Arbeitsmarkt – Integrati-
on durch Arbeit“ richten sich an am Arbeits-
markt besonders benachteiligte Menschen.
Als „drop outs“ bei sozialökonomischen
Projekten, Obdachlose, Sozialhilfeempfän-
gerInnen, Suchtkranke oder Angehörige ei-
ner ethnischen Minderheit haben sie kaum
Zugang zu herkömmlichen Integrationsan-
geboten. 

Ida-Equal besteht aus insgesamt 15 Teil-
projekten (Modulen). Es geht um Beratung
und Beschäftigung für arbeitsuchende Men-
schen sowie um Vernetzungsaktivitäten.
Beschäftigungsangebote, die sehr flexibel

gestaltbar sind (stundenweises Arbeiten in
verschiedenen Arbeitsfeldern), sollen die
TeilnehmerInnen näher an den Arbeitsmarkt
heranführen. Die TeilnehmerInnen bleiben
vorerst über Sozialhilfe oder Notstandshil-
fe existenzgesichert. Sie können aber pro
Monat eine gewisse Stundenanzahl arbei-
ten und so einen Zuverdienst (Einkommen
bis zur Geringfügigkeitsgrenze) erwirtschaf-
ten. 
Ida-Equal hat darüber hinaus eine weitere

sozial- und arbeitsmarktpolitische Kompo-
nente: anhand der praktischen Erfahrun-
gen in den einzelnen Modulen sollen Pro-
bleme an der Schnittstelle verschiedener
Existenzsicherungssysteme (Arbeitslosen-
versicherung, Sozialhilfe) aufgezeigt und
Vorschläge zur Verbesserung der Situation
erarbeitet werden. 
Das Projekt wird in 5 Regionen Österreichs

durchgeführt.4

Erste Erfahrungen 
Die Nachfrage nach Arbeitsplätzen ist

hoch, die Fluktuation der TeilnehmerInnen
gering.
In allen Projekten waren die zur Verfügung

stehenden Arbeitsplätze in kürzester Zeit
ausgebucht, Wartelisten mussten eingeführt
werden. In der Projektplanung war man da-
von ausgegangen, dass die instabilen Le-
bensverhältnisse, in denen sich die Ziel-
gruppe befindet, auch dazu führen wird,
dass ihr Arbeitsverhalten sehr „instabil“ ist.
Man rechnete damit, dass die Teilnehme-
rInnen das Angebot sehr unregelmäßig nut-
zen. Schon nach Kurzem zeigte sich, dass
die einzelnen TeilnehmerInnen mit großer
Regelmäßigkeit  kommen - häufig schon ei-
ne halbe Stunde vor dem offiziellen Ar-
beitsbeginn.

Motivation statt Sanktion
Etwa 40% der TeilnehmerInnen sind So-

Barbara Reiterer
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Auf Sozialhilfe angewie-
sen zu sein empfinden
viele als Schande.

...ist 

Integration durch Arbeit
Empowerment von arbeitsuchenden SozialhilfeempfängerInnen 

Im „DORF“ in Altenhof am Hausruck leben
und arbeiten derzeit etwa 145 körper- und
mehrfachbehinderte Menschen, davon kom-
men etwa zwei Drittel aus Oberösterreich,
das restliche Drittel stammt aus anderen
Bundesländern. Seit 1997 existiert zusätz-
lich in Linz das Projekt CASA, das aus einer
Wohngruppe sowie Service- und Trainings-
wohnungen für insgesamt elf körperbehin-
derte Jugendliche und junge Erwachsene
besteht und aus dem Dorf entstanden ist.
Vom gesetzlichen Status her (OÖ Behin-

dertengesetz) ist DAS DORF Altenhof eine
Einrichtung der Eingliederungshilfe, welche
Hilfe durch Beschäftigung gewährt. Aus der
gesetzlichen Perspektive steht daher das
Angebot der Beschäftigung im Vordergrund.
Derzeit befindet sich das Dorf in einer Um-

strukturierungsphase; diese umfasst eine
Regionalisierung und Differenzierung des
Wohn- und Beschäftigungsangebotes. Klei-
nere Wohnprojekte in Vöcklabruck, Linz und
Steyr sind geplant und befinden sich zum
Teil bereits in der Aufbauphase.
Gleichzeitig starteten wir ab Juli 2003 mit

einem neuen Angebot für Menschen mit er-
worbenen Schädel-Hirn-Verletzungen.

Interessensvertretung 
behinderter Menschen
Seit dem Jahre 2000 gibt es in der ge-

meinnützigen „DAS DORF GMBH“ den Ver-
ein „Interessenvertretung behinderter Men-
schen – DAS DORF“. Vor dieser Vereins-
gründung gab es bereits 22 Jahre eine Be-
wohnerInnenvertretung, die vom Trägerver-
ein des Dorfes „Lebenswertes Leben“ initi-
iert und anerkannt wurde. 

Aufgaben des Vereines
Zentrale Aufgabe des Vereines ist die Ver-

tretung aller Menschen mit Behinderung im
Dorf Altenhof, Gemeinde Gaspoltshofen.
Diese Vertretung geschieht nach „innen“
und „außen“, auf gesellschaftlicher, wirt-
schaftlicher und politischer Ebene.
Hauptziel ist die Unterstützung zur Erhal-

tung und Verbesserung der Lebensqualität,
die Gewährung, Sicherung und Weiterent-
wicklung der Standards in sämtlichen Le-
bensbereichen für alle Bewohnerinnen und
Bewohner des Dorfes.
Dies versucht die Interessenvertretung in

der Zusammenarbeit mit allen interessier-
ten Kräften innerhalb und außerhalb des
Dorfes zu erreichen.
• Der Verein organisiert Veranstaltungen,

Tagungen, Kurse, Fortbildungen für die

Vereinsmitglieder und fördert die Inte-
gration der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner im Dorf und außerhalb.

• Er agiert als Partner für alle Funkti-
onsträgerInnen innerhalb und außerhalb
des Dorfes und tritt für die Gleichberech-
tigung aller Menschen ein.

• Darüber hinaus fördert der Verein Kon-
takte mit Vereinigungen ähnlicher Ziel-
setzung im In- und Ausland.

• Der Verein bemüht sich alle Mitglieder
und die einzelnen BewohnerInnen
gemäß dem Vereinszweck, zu vertreten
und ihnen zu helfen.

Praktische Umsetzung:
In der praktischen Umsetzung dieser Ziele

hat der Vorstand (Dorfrat) des Vereines fol-
gende Aufgaben:
• Durchführung regelmäßiger Besprechun-

gen mit: der Geschäftsführung, den Be-
reichs- und Abteilungsleitern und dem
Obmann des Vereins „Lebenswertes Le-
ben“. Dieser Verein ist der alleinige Ge-
sellschafter der gemeinnützigen „DAS
DORF GMBH“.

• Mitgestaltung und Einbringen von Be-
wohnerInnenideen.

• Mitarbeit bei wichtigen Themen und Projek-
ten innerhalb und außerhalb des Dorfes.

• Anhörungsrecht im Vorstand des Verei-
nes „Lebenswertes Leben“.

• Zusammenarbeit mit der Sozialabteilung
des Landes OÖ (z.B. bei der Umstruktu-
rierung des Dorfes).

• Mitarbeit bei der Erarbeitung der ver-
schiedenen Rahmenrichtlinien in Wohn-
und Beschäftigungsbereich von Einrich-
tungen für Menschen mit Behinderung in
ganz Oberösterreich.

• Der Dorfrat ist außerdem zuständig für
die Führung und Verwaltung des Büros
und stellt einen geregelten Journal-
dienst, also Sprechstunden für Bewoh-
nerInnen und MitarbeiterInnen sicher.

• Bei dorfweiten Regelungen und Verein-
barungen (z.B. für den Dorf eigenen
Fahrtendienst, den Bereich Arbeit, Bil-
dung, Freizeit, die im Dorf befindlichen
Cafeteria etc.) muss der Dorfrat den Ini-
tiativen einer Neuregelung zustimmen,
sie setzen bzw. vorbereiten. Haushalts-
und Haftpflicht- sowie eine Rechts-
schutzversicherung für die Dorfbewoh-
nerInnen wurden in Form von günstigen
Bündelversicherungen zwischen ver-
schiedenen Versicherungsträgern und
dem Dorfrat abgeschlossen.

Kontakt:
Hueb 10, 
A-4674 Altenhof/H
Tel: 07735/6631/278
Fax: 07735/6631/300
E-Mail: 
dorfrat@das-dorf.at 
prantl.alf@aon.at

Eines der Hauptanliegen
des Dorfrates ist ein
gutes Zusammenleben
und eine positive
Dorfentwicklung zu för-
dern!

Mehr Lebensqualität 
durch Partizipation

Der Verein „Interessensvertretung behinderter Menschen–DAS DORF“
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Informationsoffensiven von Sozialhilfe-
behörden wären ein Schritt das Angebot
der Sozialhilfe bei Betroffenen bekannter
zu machen. 

Entstigmatisierung des Sozialhilfebezugs
Auf Sozialhilfe angewiesen zu sein emp-

finden viele als Schande. Er/sie ist so „be-
dient“, dass er/sie nicht mehr in der Lage
ist, seine/ihre grundlegendsten Bedürfnis-
se selbst zu bestreiten. Besonders dort, wo
man nicht in der Anonymität eines groß-
städtischen Verwaltungsapparates den An-
trag stellt, sondern in einer dörflichen Ge-
meindestube, wird es schwierig. Die insti-
tutionellen Voraussetzungen für sozialhilf-
ebeantragende Menschen sollten so sein,
dass sie von diesen nicht als stigmatisie-
rend erlebt werden. 

Regress
„Ich muss sie darauf aufmerksam machen,

dass Sozialhilfe zurückzuzahlen ist.“ Nach
unserer Erfahrung ist dieser Standardsatz
der Behörden extrem wirkungsvoll. Alle wei-
teren Regressaktivitäten erübrigen sich, weil
Betroffene kehrt machen und gleich auf ei-
ne Sozialhilfeleistung verzichten. Ein vorü-
bergehendes „Weiterwursteln“ ist ihnen lie-
ber als zu wissen, wieder nur neue Schul-
den gemacht zu haben. Dieser Passus soll-
te zumindest für die Hilfe zum Lebensun-
terhalt aus allen Sozialhilfegesetzen gestri-
chen werden. 

Vollzug des Sozialhilfegesetzes
Die Gruppe der SozialhilfebezieherInnen

ist sehr inhomogen. Notlage und persönli-
che Verhältnisse sollen in jedem Fall extra
beurteilt werden und individuelle Unter-
stützungsleistungen angeboten werden.
Leider muss man in der Praxis feststellen,
dass individuelle Gestaltungsmöglichkei-
ten sehr oft zur beliebigen Handhabe eines
Gesetzes werden. Aufgrund der akuten Not-
lage geben sich fast alle HilfeempfängerIn-
nen mit dem zufrieden, was man ihnen zu-
gesprochen hat und verzichten auf Rechts-
mittel. Hier müsste sich die Verwaltungs-
praxis insofern ändern, als dass einerseits
auf die akute Notlage Rücksicht genommen
wird und andererseits Rechtsmittel auch
eingebracht  werden können. 

Harmonisierung der Sozialhilfegesetze
In Zeiten, wo es in vielen Bereichen euro-

paweite Standards gibt, fällt es schwer zu
verstehen, warum man in Österreich 9 ver-
schiedene Sozialhilfegesetze braucht. Die
Argumentation, dass Wohn- und Lebens-

verhältnisse derart unterschiedlich sind, ist
wohl nicht länger aufrecht zu erhalten. Es
bleibt zu hoffen, dass die Sozialhilfegeset-
ze harmonisiert werden, wobei eine Nivel-
lierung nach unten ausgeschlossen werden
muss. 

Überführung der Notstandshilfe in die So-
zialhilfe
In der Regierungserklärung 2003 wurde

festgehalten, dass eine Überführung der
Notstandshilfe in die Sozialhilfe überlegt
werde. In den vergangenen Monaten wurde
von vielen Seiten heftig gegen diesen Vor-
schlag protestiert. Sollte es tatsächlich zu
einer Veränderung in der zitierten Form kom-
men, würde man eine sehr große Gruppe
von Menschen aus einem halbwegs siche-
ren Existenzsicherungssystem in ein sehr
löchriges überführen. Schon allein aus die-
sem Grund ist ein derartiges Vorhaben ab-
zulehnen. Ob auf Seite der Sozialhilfe die
administrative Kapazität zur Abwicklung
dieses Vorhabens gegeben ist, muss darü-
ber hinaus wohl auch bezweifelt werden. 
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tionen relativ preisgünstig ist. Informatio-
nen können über diesen Weg gut, auch ano-
nym, eingeholt werden und internationale
Kontakte können günstig gepflegt werden.

Internationale Projektarbeit
Mental Health Europe, mit Sitz in Brüssel,

startete 2002 im Auftrag der EU, gemein-
sam mit 5 Betroffenen- und Angehörigen-
vereinen aus Spanien, England, Niederlan-
de und Frankreich sowie mit Pro Mente Aus-
tria (vertreten durch Pro Mente Salzburg)
eine Untersuchung, mit dem Ziel herauszu-
finden, wo und wie psychisch beeinträch-
tigte Menschen in unserem Gesundheits-
system heute noch benachteiligt werden.
In einem zweiten Schritt wurden Maßnah-
men erarbeitet, um diesen Diskriminierun-
gen effizient vorzubeugen bzw. Abhilfe zu
schaffen. In einem dritten Schritt ist ge-
plant, diese Maßnahmen und Strategien zur
Beseitigung der Diskriminierungen zu ver-
öffentlichen und für eine möglichst breit-
flächige Umsetzung zu sorgen. Weitere Zie-
le des Projektes sind erstens die Erfassung
möglichst aller derzeit bestehenden Selbst-
hilfegruppen, um so die gegenseitige Ver-
netzung zu erleichtern, und zweitens Aus-
tausch und Entwicklung über nationale Ge-
setze, die Rechte psychisch beeinträchtiger
Menschen sichern und rechtliches Vorge-
hen psychisch beeinträchtigter Menschen
ermöglichen.    
Auch im Rahmen dieses Projekts ist ge-

währleistet, dass Betroffene aktiv sowohl
bei der Projektgestaltung als auch -umset-
zung mitarbeiten, wodurch die Professioni-
stInnen (MHE, PMS) stets mit der Sichtwei-
se der Betroffenen konfrontiert werden. Dar-
aus ergibt sich bereits innerhalb der Pro-
jektgruppe ein Sensibilisierungsprozess,

der dann nach außen getragen wird.  So
kamen in der Projektumsetzung erneut Be-
troffene im Rahmen der durchgeführten Fo-
cusgruppen zu Wort, deren Ergebnisse im
Projektbericht an die EU festgehalten sind.
Diese Ergebnisse werden nach Fertigstel-
lung überregional, einer möglichst breiten
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, wo-
durch erneut die Sichtweisen und Erlebnis-
weisen psychisch beeinträchtigter Men-
schen dokumentiert werden und dabei mehr
Wissen vermittelt und mehr Verständnis für
spezifische Problemsituationen erreicht
werden kann.
Bei allen oben angeführten Maßnahmen

handelt es sich um einzelne Mosaikstein-
chen, von denen eines alleine nicht viel be-
wirken kann. Daher ist es wichtig, dass alle
möglichen Wege in Richtung Mitbestim-
mung verstärkt eingefordert und umgesetzt
werden. An notwendigen Rahmenbedingun-
gen braucht es dazu allen voran eine aus-
reichende Finanzierung der durchgeführten
Aktivitäten. Darüber hinaus ist es wichtig,
dass engagierte Betroffene die Möglichkei-
ten zur Fort- und Weiterbildung erhalten,
da im Rahmen ihrer meist nur dürftigen Pen-
sionen derartige Zusatzausgaben nicht fi-
nanzierbar sind. Auch die professionelle Be-
gleitung sollte ermöglicht werden, sofern
die Betroffenen selbst sich dies wünschen.
Um der Betroffenenbewegung nachhalti-

ge Unterstützung zu verleihen, wird es
außerdem notwendig sein, die Öffentlich-
keit im Rahmen von Antistigma-Kampagnen
(am Besten von den Betroffenen selbst or-
ganisiert) zu informieren, denn nur so kön-
nen auf breiter Basis Vorurteile abgebaut
werden. Für bereits erkrankte Menschen ist
das Wissen um adäquate Hilfsangebote be-
sonders wichtig.

Darüber hinaus ist es
wichtig, dass engagierte
Betroffene die
Möglichkeiten zur Fort-
und Weiterbildung erhal-
ten, da im Rahmen ihrer
meist nur dürftigen
Pensionen derartige
Zusatzausgaben nicht
finanzierbar sind. 

Um Menschen mit psychischen Behinde-
rungen die Partizipation in der Behinder-
tenarbeit zu ermöglichen ist es notwendig,
dass diese sich organisieren. Die Geschich-
te der Selbsthilfegruppen für psychisch be-
einträchtigte Menschen ist jedoch noch re-
lativ jung: 
Erst 1973 trafen sich verschiedenste Pati-

entInnengruppen bei einer Tagung über
Menschenrechte und gegen psychiatrische
Unterdrückung in den USA. In Europa ent-
stand 1970 im Laufe der StudentInnenbe-
wegung das sozialistische Patientenkollek-
tiv in Heidelberg. Die von PatientInnen ei-
ner Ambulanz gegründeten Gruppen, die
stark unter dem Einfluss ihrer Therapeuten
stand, war wohl die erste Gruppe dieser Art
in Europa.
Seither haben sich ähnliche Initiativen

über ganz Europa ausgebreitet, wobei sich
die Unterstützung professioneller HelferIn-
nen, speziell im Gründungsstadium, immer
noch bewährt. Allerdings gibt es in diesem
Bereich noch viele weiße Flecken (auch in
Österreich) und viele Verbesserungsmög-
lichkeiten für die partnerschaftliche Kom-
munikation zwischen Gesundheitseinrich-
tungen, außerstationären Einrichtungen,
Politik, Angehörigen und den Betroffenen.
Einige Musterbeispiele seien in Folge ange-
führt:

Institutionelle Möglichkeiten
Unter dem Titel IMPE (Insel für Menschen

mit psychischen Beeinträchtigungen) wur-
de von einer sehr engagierten Betroffenen,
Frau Steffanie Eisl-Wechselberger, in Salz-
burg eine neuartige regionale Lösung krei-
ert: Mit Unterstützung des Landes Salzburg
und der Landesstelle des Bundessozialam-
tes konnte ein Lokal angemietet werden,
welches als Treffpunkt für Menschen mit
psychischen Beeinträchtigungen zur Verfü-
gung steht. Die Leitung obliegt Frau Steffa-
nie Eisl-Wechselberger. Ihr zur Seite steht
eine Sozialarbeiterin, die sie in allen Belan-
gen unterstützt. Am 15. Juli 2003 fand die
offizielle Eröffnung statt, für Salzburg hof-
fentlich der Auftakt für mehr Kommunikati-
on unter den Betroffenen und natürlich auch
zwischen den Betroffenen, Angehörigen,
Professionisten und der Politik.
Eine ähnliche Form, wie sie in Salzburg

umgesetzt wird, konnte sich in Oberöster-
reich bereits gut etablieren, das so genann-
te Clubhaus, eine bereits international eta-
blierte Organisationsform. Auch hier ist die
Mitarbeit und Mitverantwortung der Betrof-
fenen gefragt, wobei ebenfalls Unterstüt-
zungsstrukturen von Seiten professioneller

Organisationen (in diesem Fall von Pro Men-
te Oberösterreich) zur Verfügung gestellt
werden. 
Darüber hinaus sind natürlich auch An-

gehörigenvereine und  der Trialog bzw. Te-
tralog (Treffen zwischen Betroffenen, An-
gehörigen, Professionisten und der Öffent-
lichkeit) wichtig, um konstruktiv Einfluss
auf die bestehende Behindertenarbeit neh-
men zu können.
Pro Mente Oberösterreich ist noch einen

Schritt weiter gegangen und hat eine eige-
ne Betriebsvereinbarung mit UserInnen ab-
geschlossen, um deren Mitbestimmungs-
möglichkeiten bei der Gestaltung bestehen-
der und neuer Projekte auch schriftlich fest-
zuhalten. Dies erfordert natürlich einen dau-
erhaften konstruktiven Dialog und wird sich
sicherlich in der Qualität des Angebotes
mittelfristig positiv auswirken. 
Auch konnten VertreterInnen von Betrof-

fenen in Oberösterreich beispielsweise be-
reits am Gesetzesvorschlag zur Chancen-
gleichheit für Menschen mit Beeinträchti-
gungen aktiv mitarbeiten. 
All dies sind erste Ansätze eines neuen

Verständnisses von Partnerschaft und Ko-
operation und ich bin überzeugt, dass  die-
se Modelle Schule machen werden.

Internationale und nationale Vernetzung
Zusätzlich zur regionalen Formierung ist

selbstverständlich auch  der überregionale
Austausch und Kontakt in Form von Tagun-
gen und Kongressen sehr wichtig. Pro Men-
te Wien führte deshalb im Herbst 2003 ge-
meinsam mit den Betroffenengruppen eine
erste internationale Tagung in Wien durch. 
Entscheidend für den Erfolg solcher Ver-

anstaltungen ist zum Einen die aktive Mit-
gestaltung durch die Betroffenengruppen,
zum Anderen aber auch die Einbindung der
ProfessionistInnen und der Politik, damit
die geäußerten Veränderungswünsche auch
gehört werden.
Ebenso wichtig ist die gegenseitige Unter-

stützung sowie der Know-How-Transfer zwi-
schen einzelnen Betroffenengruppen, wofür
es unbedingt notwendig ist, dass  Betroffe-
ne aus verschiedenen Ländern die Möglich-
keit haben, sich bei internationalen Tagun-
gen persönlich kennen zu lernen und Er-
fahrungen auszutauschen. Dies soll struk-
turiert im Rahmen von Workshops, aber
natürlich auch informell zwischen den Ver-
anstaltungen geschehen.
Eine neue Möglichkeit der Vernetzung bie-

tet das Internet. Gerade dieses Medium
kann von Betroffenen sehr gut genützt wer-
den, da es abgesehen von den Erstinvesti-

Entscheidend für den
Erfolg ist zum Einen die
aktive Mitgestaltung
durch die Betroffenen-
gruppen, aber auch die
Einbindung der
ProfessionistInnen und
der Politik, damit die
geäußerten
Veränderungswünsche
auch gehört werden.

Mitverantwortung und Mitarbeit von Betroffenen
Modelle und Möglichkeiten in der Arbeit mit Menschen mit                       psychischen Beeinträchtigungen
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Margret Korn

Maga Margret Korn ist Geschäfts-
führerin von Pro Mente Salzburg
Kontakt: Pro Mente Salzburg, Joh.
Herbststr. 34, 
5021 Elsbethen bei Salzburg
Tel.: 0662 625430
e-mail: margret.korn@promente-
salzburg.at 

Erster Wiener User Kongress zeigt Notwen-
digkeit und Wege auf.
Entwicklungen, Schwierigkeiten und Per-

spektiven der Betroffenenbewegung psy-
chisch Kranker zeigte der erste Wiener User-
kongress auf, der am 9. Oktober  2003 im
Palais Auersperg stattfand.
Das Interesse unter den Betroffenen

sprengte dabei alle Erwartungen und auch
die Kapazitäten, für die 250 Plätze gab es
an die 500 InteressentInnen. 
Erfahrungsberichte ehemaliger Psychia-

triepatientInnen und ein Referat des Empo-
werment-Spezialisten Dr. Peter Stastny
standen am Anfang des Kongresses, Chri-
stian Horvarth (Crazy Industries, Wien) und
Stephanus Binder (netzwerk spinnen, OÖ)

berichteten über die aktuellen Entwicklun-
gen in der österreichischen Betroffenenbe-
wegung und ermutigten die TeilnehmerIn-
nen offen über ihre Krankheit zu sprechen,
um so gesellschaftliche Diskriminierung im-
mer mehr einzudämmen, Steffi Eisl stellte
die Arbeit des Vereins IMPE (= Insel für
Menschen mit psychischen Erkrankungen)
in Salzburg vor. 
Geschlossen wurde der Kongress mit dem

Vorhaben die Gründung einer österreich-
weiten Vernetzung voranzutreiben.
Informationen: Pro Mente Wien, 
Tel. 01-513 15 30, Grüngasse 1 A, 
1040 Wien
office@promente-wien.at
www.promente-wien.at

Interessensvertretung für psychisch Kranke
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• Es gibt so gut wie keine aktive Integrationsförderung in den ersten Arbeitsmarkt im Be-
reich der Sozialhilfe

7. Arbeitsmarktpolitische Integration und geförderte Teilzeitarbeit für psychisch kranke
Menschen: für Personen die nach Therapie wieder aus der Pension zurück in den ersten Ar-
beitsmarkt  gehen, sollten automatisch auch die Möglichkeit zur Rückkehr in die Pension
zugesichert bekommen. Psychisch kranken Personen sollte geförderte Teilzeitarbeit durch
Förderung der Bundessozialämter, wie den Menschen mit Behinderungen, zur Verfügung
stehen.

8. Wohnversorgung, Delogierungsprävention in allen Bundesländern: Grundlage für jede
Integrationshilfe ist die Wohnversorgung. Im Gleichklang mit der Bundesarbeitsgemein-
schaft Wohnungslosenhilfe (BAWO) fordert die Armutskonferenz die verbindliche 
„Schaffung eines Modells für die „Delogierungsprävention in allen Bundesländern“. 

9. Jugendarmut als Querschnittmaterie: der starke Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit und
der Aspekt „vererbter Armut“, der in allen diskutierten Schwerpunkten der 5. Armutskonfe-
renz (besonders auch im Bereich Armut und Gesundheit) eine zentrale Rolle spielte, sollte
einen eigenen Schwerpunkt der zukünftigen Arbeit der Armutskonferenz darstellen. 

Aus Sicht des Themenschwerpunktes „Empowerment“ wurden nachfolgende Forderungen
formuliert:  
• Empowerment von Schülern und Schülerinnen, im Sinne eines potential- und fähig-

keitenorientierten Lernens ("Sicherheit bekommen, was ich alles kann, und wofür mein
Können verwendbar ist; nicht Sicherheit bekommen, was ich alles nicht kann, und dass
das, was ich kann, zu nichts zu gebrauchen ist!")

• Entsprechender Umbau des Schulsystems: Schwerpunktsetzung in der LehrerInnenausbil-
dung, Gesamtschule, Ganztagsschule, gute personelle Ausstattung der Schulen, didakti-
sche Innovationen

• (Wieder-)Auf- und Ausbau von berufsberatenden Einrichtungen für Jugendliche / junge Er-
wachsene; Orientierung an Qualität der Beratung.
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Das Fragezeichen beim Thema „Empowerment“ zeigt die Zweischneidigkeit des Begriffes
hinsichtlich der Einbindung von sozial benachteiligten Menschen an. 
• Einerseits zeigt die sozialpolitische Praxis zunehmend eine Delegation der Verantwortung

für die Integration an die betroffenen sozial benachteiligten Menschen auf (atypische Be-
schäftigungsverhältnisse, Bemühungspflichten, Zumutbarkeitsbestimmungen etc.).

• Andererseits geht es um die Befähigung von benachteiligten Menschen zu einer aktiven
Partizipation an der sozialpolitischen Entscheidungsfindung.

1. Atypische Beschäftigungsverhältnisse und freie DienstnehmerInnen: 
Eine aktuelle ÖGB Studie zeigt auf, dass 60 Prozent der befragten Personen, die von frei-

en Dienstverträgen betroffen sind, diese nicht freiwillig von sich aus wählten. Weiters zeigt
sich hier eine sehr starke Benachteiligung von Frauen. Während Männer zum Teil auch gut
bezahlte freie Dienstverträge erhalten, kommt es bei Frauen fast immer zu einer Schlechter-
stellung gegenüber regulären Dienstverhältnissen. Daran knüpfen sich drei Forderungen:   
• Einbindung der neuen Selbstständigen und der freien DienstnehmerInnen 

in das Arbeitsrecht
• Ausweitung des sozialversicherungsrechtlichen Schutzes auf 

diese beiden Gruppen
• Schaffung von Mindestnormen für die Bezahlung von Leistungen von neuen 

Selbstständigen und freien Dienstnehmerinnen.

2. Partizipation und Empowerment von benachteiligten Menschen erfordert die Unterstützung
durch zusätzliche und ausreichende Ressourcen für Weiterbildung und Vernetzung von Betrof-
fenenvertreterInnen innerhalb aber auch außerhalb der betreuenden Sozialeinrichtungen.

3. Finanzierung von Antistigmakampagnen und Öffentlichkeitsarbeit der „Armutskonferenz“:
In Irland und Frankreich werden derartige Kampagnen der dortigen nationalen Armutsnetz-
werke von den Regierungen finanziert und unterstützt. 
Die positiven Effekte zeigen Beispiele aus dem Engagement von und mit Menschen mit

psychischen Beeinträchtigungen/Krankheiten: es ist erforderlich, dass sich immer mehr
Menschen mit psychischen Problemen „outen“ und sich trauen, ärztliche Hilfe in Anspruch
zu nehmen, und dass somit der Leidensweg verkürzt wird. 

4. Einrichtung von „Anwaltschaften" und "Betroffenenräten" nach niederländischem Vor-
bild mit der Aufgabe, die Rechte der Arbeit-Suchenden sowie KlientInnen/TeilnehmerIn-
nen/KundInnen von Maßnahmen sowohl gegenüber den öffentlichen Stellen (Sozialämtern,
AMS, ...) als auch den dienstleistungserbringenden Sozialeinrichtungen zu wahren. Die Er-
richtung einer „Arbeitslosenanwaltschaft“ ist bereits eine langjährige Forderung der Ar-
mutskonferenz. Diskutiert wurde im Rahmen der 5. Armutskonferenz auch eine „Sozialhilfe-
anwaltschaft“ im Arbeitskreis Sozialhilfe. 

5. Empowerment bei den Mitwirkungs- und Bemühenspflichten: Entschärfung der Zumut-
barkeitsbestimmungen in der Arbeitslosenversicherung, insbesondere in Zusammenhang
mit Kinderbetreuungspflichten sowie die Entschärfung der Sanktionsbestimmungen im Ar-
beitslosenversicherungsrecht. Die gesetzliche Regelung der Zumutbarkeitsbestimmungen
im AMS ist so weitgehend formuliert, dass eine strikte Anwendung zu sozial nicht sinnvol-
len Ergebnissen führen kann. Beispiel: ein ehemaliger 50jähriger Betriebsleiter mit Not-
standshilfebezug wird zu einer Fast-Food-Kette als Reinigungskraft vermittelt.

6. Keine Abschaffung der Notstandshilfe bzw. Zusammenlegung mit der Sozialhilfe. 
Die „Aussteuerung" aus dem Versicherungsprinzip bei Arbeitslosigkeit hin zu der auf Be-

dürftigkeit basierenden „Sozialhilfe" (früher Armenfürsorge) fördert die dauerhafte Aus-
grenzung aus dem Erwerbsleben. 

Armutsfallen im Sozialhilferecht:
• Es gibt keine österreichweiten Standards in den 9 Landessozialhilfegesetzen und die

Richtsätze liegen etwa beträchtlich unter dem Existenzminimum in der Pensionsversiche-
rung.

• Spätere Rückzahlung, Angehörigenregress und Verwertung des eigenen Vermögens ver-
hindern eine dauerhafte Integration.

Positionen der Armutskonferenz
„Empowerment als Pflicht?“
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Worum geht es?
Auch Menschen mit finanziellen Engpäs-

sen haben ein Recht auf Kunst und Kultur.
Die vom Schauspielhaus in Kooperation mit
der Armutskonferenz initiierte Aktion „Hun-
ger auf Kunst und Kultur“ versteht sich da-
her als Projekt, das die Bedeutsamkeit und
Zugänglichkeit von Kunst und Kultur für al-
le Menschen in den Mittelpunkt stellt.

Wer sind die Begünstigten?
Zu Gute kommen soll diese Aktion allen,

die gerne am kulturellen Leben teilnehmen
möchten, es sich aber im Moment nicht lei-
sten können: Menschen, die Sozialhilfe oder
Mindestpension beziehen, Arbeitslose,
Flüchtlinge,…

Wie finanziert sich die Aktion?
Finanziert wird die Aktion durch Spenden

von Theaterbesuchern des Schauspielhau-
ses, Privatpersonen, Institutionen oder Fir-
men.
Schon bei einer Spende von neun Euro er-

möglichen Sie einer Person einen Theater-
besuch.

Und wie funktioniert die Aktion?
Die Spenden können entweder direkt an

der Abendkassa im Schauspielhaus oder
mit Erlagschein auf das Konto. Nr.

02410773743, BLZ 14000, lautend auf
Schauspielhaus Wien GmbH, Kennwort
„Hunger auf Kunst und Kultur“, eingezahlt
werden. Mit den gesammelten Spendengel-
dern werden Eintrittskarten finanziert, die
gegen Vorlage des Kulturpasses an der
Abendkassa unentgeltlich eingelöst wer-
den können. Die Vergabe des „Kulturpas-
ses“ wird über das Netzwerk der Armuts-
konferenz und vielen karitativen Hilfsorga-
nisationen und Betreuungsstellen sowie
des Arbeitsmarktservice Wien organisiert
und sichergestellt. Neben dem Kulturpass
gelten auch der Wiener Sozialpass und der
Präsenz- bzw. Zivildienerausweis.

Der Kulturpass ist bei folgenden
Institutionen erhältlich:
• AMS Wien • Augustin • Betreutes Wohnen • Cari-
tas Wien • Der Würfel • Diakonie • Dialog • Inte-
grationshaus • Integration Wien • Jobtransfair • Ju-
gend am Werk • Neunerhaus • Plattform der Allein-
erziehenden • Pro mente • Schuldnerberatung •
Verein Wiener Sozialprojekte • Volkshilfe Wien •
WBB Berufsassistenz • / EQUAL • Wiener Berufs-
börse • Wiener Hilfswerk • Tageszentrum • Zum Al-
ten Eisen

Wir bedanken uns für Ihre Großzügigkeit
und für Ihren Besuch.
Weitere Infos: 
www.schauspielhaus.at
www.armutskonferenz.at

Theater für alle.
Eine Aktion von Schauspielhaus 
in Kooperation mit der Armutskonferenz
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Armut und Armutsbekämfung 
in Österreich
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Nutzen gemäß der “Verwirklichungs-
chancen” der Ärmsten zu beurteilen. 

• Armut wird nicht allein durch die Ermög-
lichung höherer Einkommen reduziert,
sondern durch eine bessere Gesund-
heitsversorgung für Einkommensschwa-
che, durch die Beseitigung feuchter Sub-
standardwohnungen, durch gleiche Bil-
dungschancen für Kinder, durch Zu-
kunftsmöglichkeiten, die nicht von der
Herkunft abhängen, durch Arbeitsplätze,
von deren Verdienst man auch leben
kann, durch Qualifizierungsangebote am
Arbeitsmarkt, die den Bedürfnissen von
benachteiligten Personen  entsprechen.

Risikofaktoren
Als Risikofaktoren im Hinblick auf die Ge-

fährdung von Armut gelten vor allem Er-
werbstätigkeit, Geschlecht, Familiensituati-
on und Staatsbürgerschaft. 

Am stärksten von Armut betroffen sind:
• Personen in prekären Arbeitsverhältnissen
• „working poor“
• Langzeitarbeitslose
• Alleinverdiener/innen in Niedriglohnbran-

chen mit Kindern
• Alleinerzieherinnen
• erwerbslose geschiedene Frauen
• MigrantInnen-Haushalte
• Haushalte von behinderten Menschen

mit eingeschränkter Erwerbstätigkeit
• stark überschuldete Personen
• „soziale Randgruppen“: Haftentlassene,

Wohnungslose, Suchtkranke 

Langzeit- und Kurzzeit-Armut
Wird die Verweildauer, und damit die An-

zahl der Jahre, die in Armut verbracht wur-
den, analysiert, zeigt sich, dass die Hälfte
aller Personen, die in den Jahren 1994 bis
1998 von akuter Armut betroffen waren, für
nur ein Jahr dieser Situation ausgesetzt war. 
Etwa jede sechste im Beobachtungszeit-

raum akut arme Person war zumindest vier
Jahre lang von Armut betroffen. 

Ländliche Armut
Jeder dritte armutsgefährdete Haushalt

liegt in einer ländlichen Region. Die am
stärksten betroffenen Regionen sind die
südliche Steiermark, das Südburgenland,
Kärnten und die Grenzregionen des Wald-
viertels. 

Armut ist weiblich
4,9 % aller Frauen in Österreich leben in

akuter Armut (2,9% aller Männer), das sind
200 000 Frauen. Gründe für die überpro-

portional hohe Betroffenheit von Frauen lie-
gen in Benachteiligungen von Frauen am
Arbeitsmarkt und im Bildungssektor, aber
auch an einem Gesellschafts-, Wirtschafts-
und Sozialsystem, das Fürsorge-Arbeiten
(Kindererziehung, Sorge für Kranke etc.)
niedrig bewertet, jene, die diesen Tätigkei-
ten - meist unbezahlt – nachgehen, be-
nachteiligt und die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie erschwert.

Arm trotz Arbeit
57 000 Menschen in Östereich arbeiten

und haben trotzdem nicht genug zum Le-
ben (1,6%der Erwerbstätigen). Mit den An-
gehörigen und Kindern, die im gemeinsa-
men Haushalt leben, erhöht sich die Zahl
der "Working Poor" auf 178 000 Personen.
Arbeit schützt also auch in Österreich in
vielen Fällen nicht vor Armut.

Kinderarmut
4 % der Buben und 5 % der Mädchen sind

von akuter Armut betroffen, das bedeutet,
dass 40.000 männliche und 49.000 weibli-
che unter 20-Jährige als akut arm zu be-
trachten sind.

Wohnungslos
1000 bis 2000 Menschen leben in Öster-

reich „auf der Strasse“, rund 19 000 sind in
sozialen Notquartieren untergekommen, 
83.000 Personen sind jährlich von Delogie-
rung bedroht. 

Armut trifft MigrantInnen doppelt
Nicht EU-BürgerInnen sind mit einem dop-

pelt so hohen Armutsgefährdungsrisiko
konfrontiert wie die Gesamtbevölkerung. 

-
Quellen: 
- Michael F. Förster & Karin Heitzmann (2002): „Einkom-
mensarmut und akute Armut in Östereich“ in: „Bericht
zur sozialen Lage 2001-2002“; Hrg. vom Bundesministe-
rium für soziale Sicherheit und Generationen, S.187-209.
- IFS (2002): Europäisches Haushaltspanel (ECHP/PDB),
6.Welle.
- Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, BA-
WO (2003): Eigene Berechnungen
- Martin Schenk (2002): Die Scham des Versagens, in:
„Armut“, Hrg.v.Historisches Museum Wien, Ausstellungs-
katalog S.41.-55.
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Armut macht krank
Arme sind doppelt so oft krank wie Nicht-

Arme. Mit fallendem Einkommen sinkt die
Lebenserwartung und steigt das Krank-
heitsrisiko.

Armut ist Stress
Die so genannte Managerkrankheit mit

Bluthochdruck und Infarktrisiko tritt bei Ar-
men 3mal häufiger auf als bei ManagerIn-
nen.

Armut macht einsam
Arme haben weniger freundschaftliche und

nachbarschaftliche Kontakte.

Armut ist Kälte
32% der von Armut betroffenen Personen

leben in Wohnungen mit undichtem Dach,
Fäulnis oder feuchten Wänden. Ein Fünftel
verfügt über keine angemessene Heizmög-
lichkeit.

Soziale Ausgrenzung
Arm ist nicht nur, wer in Pappschachteln

am Bahnhof übernachten muss, sondern wer
am Alltagsleben nicht teilnehmen kann. Zu
den knappen finanziellen Ressourcen kom-
men noch spürbare Einschränkungen bei der
Abdeckung grundlegender Bedürfnisse hin-
zu. Die Statistik spricht von "Armut und so-
zialer Ausgrenzung", wenn neben einem ge-
ringen Einkommen* mindestens eine der fol-
genden Bedingungen auftritt:

• Substandardwohnung oder Überbelag 
• große finanzielle Nöte beim Beheizen

der Wohnung, bei der Anschaffung von
Kleidern und beim Kauf von Lebensmit-
teln 

• es für einen Haushalt finanziell nicht mög-
lich ist, zumindest einmal im Monat jeman-
den nach Hause zum Essen einzuladen

• Rückstände bei Zahlungen von Miete,
Betriebskosten und Krediten. 

Das trifft auf 310 000 Menschen (4% der
Wohnbevölkerung) in Österreich zu; sie sind
von akuter Armut betroffen. Fast ein Drittel
der Armutsbevölkerung sind Kinder und Ju-
gendliche. Ihre Eltern sind zugewandert, er-
werbslos, alleinerziehend oder haben Jobs,
von denen sie nicht leben können. Ungefähr
100 000 Personen sitzen dauerhaft unter den
Bedingungen von Armut und Ausgrenzung
fest. Neben verfestigter Armut treten auch
Phasen vorübergehender Armut auf.

Nie gedacht
Das Risiko, ohne Halt abzustürzen, ist ge-

stiegen - auch für Personen, die sich das
niemals in ihrem Leben gedacht hätten.
Nach jüngsten Zahlen der Armutsforschung
leben derzeit rund 900.000 Personen in
Österreich in einer Situation der Armutsge-
fährdung.

Mangel an Möglichkeiten
Nach den Schwierigkeiten ihrer Lebenssi-

tuation gefragt, nennen von Armut Betrof-
fene an erster Stelle "persönliche Überfor-
derung", gefolgt von "fehlendes soziales
Netzwerk", "psychische Erkrankung", "fi-
nanzielle Probleme", dann kommen "schu-
lische Probleme", "gesundheitliche Proble-
me" und "Überschuldung".

Konkret bedeutet Armut: kaum Möglich-
keiten der zumindest minimalen Teilhabe
an zentralen gesellschaftlichen Bereichen
zu haben. Dabei geht es um Wohnraum, Ge-
sundheit, Arbeitsmarkt, Sozialkontakte, Bil-
dung, Kultur. Wer verarmt, verliert substan-
tielle Freiheiten. 
Eine Zeit lang wurde Armut als Mangel an

Gütern definiert. Der Ökonom Amartya Sen,
der für seine Arbeiten mit dem Nobelpreis
ausgezeichnet wurde, argumentiert hinge-
gen, dass es auch um die Fähigkeit gehe,
diese Güter in Freiheiten umzuwandeln. Und
zwar in Freiheiten von Menschen, ihre Vor-
stellungen von einem guten Leben zu ver-
wirklichen. 
Güter sind begehrt um der Freiheiten wil-

len, die sie einem verschaffen. Zwar benötigt
man dazu Güter, aber es ist nicht allein der
Umfang der Güter, der bestimmt, ob diese
Freiheit vorhanden ist. Die Möglichkeit, sei-
ne Vorstellungen von einem guten Leben
zu verwirklichen, hängen auch von gesell-
schaftlichen Strukturen, Lebensgewohnhei-
ten, sozialen Techniken und dem allgemei-
nen Reichtum ab. 

Für die Armutsbekämpfung hatten diese
scheinbar schlichten Gedanken enorme Wir-
kung:
• Von Armut betroffene Kinder, Frauen und

Männer sind  Subjekte, keine Objekte
ökonomischen Handelns. 

• Von Freiheit können wir erst sprechen,
wenn sie die Freiheit der Benachteiligten
miteinschließt. Liberalisierung, die die
Wahlmöglichkeiten und Freiheitschancen
der Einkommensschwächsten ein-
schränkt, ist eine halbierte Freiheit. Bei
der Analyse sozialer Gerechtigkeit geht
es immer auch darum, den individuellen

Aktuelle Daten
Armut und soziale Ausgrenzung in Österreich
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* Als Schwelle wird 60% des Me-
dian-Pro-Kopf-Haushaltseinkom-
mens definiert: das sind 7806. 
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Langzeitarmut 
Spezifische Personengruppen sind trotz

ihrer bezahlten Beschäftigung auch einem
- im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung
- höheren dauerhaften Armutsrisiko ausge-
setzt. Dies sind zunächst selbständig be-
schäftigte ArbeitnehmerInnen, die knapp
die Hälfte (45,1%) aller langzeitarmutsge-
fährdeten Erwerbstätigen ausmachen, wie-
wohl sie nur 14% der gesamten Erwerbsbe-
völkerung stellen. Einmal mehr sind Perso-
nen, die in der Landwirtschaft tätig sind,
im Besonderen von Langzeitarmut betrof-
fen. Eine weitere gefährdete Gruppe sind
ArbeitnehmerInnen aus Nicht-EU Ländern.
Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung waren
auch Personen mit eingeschränkter Er-
werbsfähigkeit, etwa einer Behinderung,
trotz permanenter Beschäftigung häufiger
von statischer und periodischer Armutsge-
fährdung betroffen als die Gesamtbevölke-
rung im Schnitt. Dies gilt ebenso – wenn
auch in eingeschränkterem Maße – für aty-
pisch Beschäftigte, d.h. für Personen, die
1998 ein befristetes Beschäftigungsverhält-
nis innehatten bzw. die keiner Vollzeitar-
beit nachgingen.

„Das Phänomen der „Working Poor“ exi-
stiert damit auch in Österreich – und spezi-
fische sozialpolitische Interventionen sind
notwendig, um das Risiko der erwähnten
Problemgruppen am Arbeitsmarkt zu ver-
mindern“, so das Resumee der AutorInnen
des Sozialberichts. „Die Analyse zeigt aber
auch klar, dass Armutsgefährdung bzw. aku-
te Armut und soziale Ausgrenzung – die u.a.
durch eine Integration in das Erwerbsleben
vermieden werden soll – sich nicht gegen-
seitig ausschließen. Es ist daher notwen-
dig, parallel Anstrengungen zu unterneh-
men, die einerseits die Integration am Ar-
beitsmarkt verbessern helfen und die an-
dererseits aber auch benachteiligte und ar-
mutsgefährdete Gruppen im Arbeitsmarkt
unterstützen.“

Alle Zitate aus: Michael F. Förster, Karin Heitzmann: „Ein-
kommensarmut und akute Armut in Österreich“
in: Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Ge-
sundheit: „Bericht über die soziale Lage. 2001-2002“,
Wien 2002.

„Das Phänomen der
„Working Poor“ existiert
damit auch in Österreich
– und spezifische sozial-
politische Interventionen
sind notwendig, um das
Risiko der erwähnten
Problemgruppen am
Arbeitsmarkt zu vermin-
dern“.

Erstmals enthält der vom Sozialministeri-
um veröffentlichte „Bericht über die sozia-
le Lage“ auch Daten zu "Working Poor".
Auch für Österreich lässt sich damit der Zu-
sammenhang zwischen atypischen Arbeits-
formen und Armutsgefährdung bzw. akuter
Armut nachweisen.

Ein Überblick über die vorhandenen Daten.

57.000 Menschen in Österreich arbeiten
und haben trotzdem nicht genug zum Le-
ben (das sind 1,6% der Erwerbstätigen). Mit
ihren Angehörigen und Kindern, die im ge-
meinsamen Haushalt leben, erhöht sich die
Zahl der "Working Poor" auf 178.000 Per-
sonen. Arbeit schützt vor Armut nicht. Der
im Frühjahr 2003 neu erschienene Sozial-
bericht des Sozialministeriums enthält erst-
mals auch Daten über "Working Poor" in
Österreich.
Neben AlleinerzieherInnen sind vor allem

Mehrkindfamilien und MigrantInnenhaus-
halte betroffen. Gemeinsam ist allen, dass
es in der Familie nur einen Verdiener bzw.
eine Verdienerin gibt und atypische oder
Niedriglohnbeschäftigung vorliegt. Ein be-
trächtlicher Teil der Arbeitsmarktdaten wird
aus Jobs gebildet, die prekär und nicht exi-
stenzsichernd sind. Für einige Arbeitneh-
merInnen bedeutet geringfügige oder Teil-
zeit-Beschäftigung eine Vergrößerung des
persönlichen Handlungsspielraums, für vie-
le jedoch bedeutet sie eine unfreiwillige
Einschränkung. So gibt es GewinnerInnen
und VerliererInnen.

Erhöhtes Armutsrisiko 
Ein niedriges Erwerbseinkommen schlägt

sich auch in nichtexistenzsichernden Sozi-
alleistungen im Fall von Krankheit, Arbeits-
losigkeit und in der Pension nieder. Jenen
Interessen nachzugeben, die einen Nied-
riglohnsektor mit Arbeit um jeden Preis for-
cieren, bedeutet also eine gesellschaftspo-
litische Zeitbombe auf den Weg zu bringen.
"Nicht zuletzt führte ein Anstieg atypischer

Beschäftigungsverhältnisse zu einer Zunah-
me der „Working Poor“ in den USA. Auch
für Österreich lässt sich der Zusammenhang
zwischen atypischen Arbeitsformen und Ar-
mutsgefährdung bzw. akuter Armut nach-
weisen", schreiben die Wirtschaftswissen-
schafterInnen und AutorInnen des Ministe-
riumsberichts Karin Heitzmann und Michael
Förster. “Die Armutsgefährdungsquote von
Personen in einem unbefristeten Beschäfti-
gungsverhältnis ist mit 4% lediglich halb
so hoch wie von Personen mit zeitlich be-
fristeten Arbeitsverträgen (9%). Dauert die

Befristung kürzer als ein Jahr an, dann steigt
das Armutsrisiko noch einmal an. Auch Teil-
zeitarbeit ist mit einem höheren Armutsrisi-
ko verbunden. Teilzeitbeschäftigte mit bis
zu 20 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit ha-
ben ein dreifaches, bei 21 bis 30 Stunden
ein doppelt so hohes Risiko armutsgefähr-
det zu sein, wie Personen, die zwischen 31
und 40 Stunden beschäftigt sind.“
Das Armutsgefährdungsrisiko ist bei Er-

werbstätigen, die mehr als 40 Stunden pro
Woche beschäftigt sind, höher als bei den
Vollzeitbeschäftigten – und hier vor allem
bei Frauen. Eine Erklärung dafür lässt sich
darin finden, dass bei besonders niedrigen
Löhnen das Arbeitsangebot aus Gründen fi-
nanzieller Engpässe zunimmt.

Selbstständige ArbeitnehmerInnen leiden
„besonders häufig und dauerhaft an mate-
rieller und akuter Armut und zwar vornehm-
lich Landwirte, sowie generell Personen,
die in der Landwirtschaft tätig sind. Zudem
sind Erwerbstätige, die Hilfstätigkeiten aus-
üben, häufiger von Armutsgefährdung und
akuter Armut betroffen als Personen mit
höherer Qualifikation. Dies gilt auch für aty-
pische Beschäftigte, also Personen, die nur
teilzeitbeschäftigt sind bzw. durch kurze,
befristete Arbeitsverträge am Arbeitsmarkt
integriert sind. Auch ArbeitnehmerInnen aus
Drittstaaten sind wesentlich häufiger und
länger mit Armutsgefährdung und akuter
Armut konfrontiert als BürgerInnen aus
Österreich und EU-Staaten", so der Sozial-
bericht des Sozialressorts.

„Von den erwerbstätigen Personen haben
jüngere und ältere ArbeitnehmerInnen höhe-
re Gefährdungsraten. In Bezug auf die
Staatsbürgerschaft zeigt sich eine deutli-
che Diskrepanz zwischen Erwerbstätigen
aus Österreich bzw. anderen EU-Ländern
und Angehörigen von Drittstaaten: Die Ar-
mutsgefährdungsquote von letzteren war
1998 mit 13% mehr als doppelt so hoch wie
von Ersteren (6%). Neben den geringen Er-
werbseinkommen von MigrantInnen wirken
auch Unterschiede in der Haushaltsstruktur
auf das Armutsrisiko ein. Beispielsweise
lebten 63% aller EU-BürgerInnen in Haus-
halten mit 3 oder mehr Mitgliedern, aber
über 86% aller Nicht-EU BürgerInnen. Da-
mit muss das Erwerbseinkommen in Haus-
halten von Drittstaatsangehörigen im
Schnitt auf mehr Personen aufgeteilt wer-
den als in Haushalten von EU-BürgerInnen
– und ihr Armutsrisiko steigt dementspre-
chend an.“

57.000 Menschen in
Österreich arbeiten und
haben trotzdem nicht
genug zum Leben 
(das sind 1,6% der
Erwerbstätigen).

Arbeit schützt vor Armut nicht
57 000 Menschen in Österreich sind arm trotz Arbeit
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Martin Schenk

arbeitet als Sozialexperte der Dia-
konie zu den Schwerpunkten wel-
fare policy, Integration, Menschen-
rechte; ist Mitbegründer der Ar-
mutskonferenz; war über Jahre in
der Betreuung Wohnungsloser und
in der Jugendarbeit tätig; Vor-
standsmitglied der Folteropfer-
Hilfsorganisation Hemayat
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enthaltenen Löhne und Zulagen zu ge-
währen, konnte bisher nicht in die Praxis
umgesetzt werden.

Hohes Armutsrisiko von Lkw-Fahrern und
TaxilenkerInnen
Als Lkw-Fahrer habe ich nachweisen kön-

nen, dass in dieser Branche das Armutsrisi-
ko ebenfalls ziemlich hoch ist. Ich habe Lkw-
Fahrer kennen gelernt, die ihren „Brummi“
zum ständigen Wohnsitz umfunktioniert ha-
ben, weil ihre Beziehungen gescheitert sind
und sie kein anderes Zuhause mehr hatten.
Während meiner Arbeitssuche als Lkw-Fah-
rer musste ich bei der Frage der Gehalts-
vorstellungen schnell von meiner Aussage:
„Ich möchte nach dem üblichen Kollektiv-
vertrag entlohnt werden“ abrücken, um Er-
folg bei der Arbeitssuche zu haben. Üblich
ist, wie sich bald herausgestellt hat, nicht
die Bezahlung nach Kollektivvertrag, son-
dern eine Entlohnung nach der Anzahl der
Fuhren oder zurückgelegten Kilometer. Die
„offizielle“ Bezahlung liegt dabei so nied-
rig, dass viele Lkw-Lenker nur geringfügig
angemeldet sind und eine dementspre-
chend niedrige Pension, niedriges Arbeits-
losengeld oder Krankengeld erwarten kön-
nen. Die Arbeitgeber sparen sich auf diese
Weise wiederum Lohnnebenkosten, die ins-
gesamt dem Sozialversicherungssystem
fehlen.

Die Arbeitserfahrungen von TaxifahrerIn-
nen haben mit der Scheinrealität eines Ta-
xi-Orange nichts zu tun. Arbeitszeiten und
Verdienst stehen in diesem Berufszweig im
krassen Widerspruch. Bei 12-stündigen
Nachtschichten fällt der Stundenlohn meist
nur zwischen 6 4 bis 6 7 brutto aus. Wenn
man die Arbeit beginnt, weiß man nie, wie
viel Einkommen am Ende herauskommen
wird. Werde ich viele gute Fuhren haben?
Kann ich mit viel Trinkgeld hoffen, oder wird
es eine Stehpartie? Das sind die Fragen, die
sich TaxilenkerInnen vor Dienstantritt stel-
len.
Zum ungewissen Einkommen kommen

noch verschiedene Probleme hinzu. Bei Ver-
kehrsübertretungen auf der Jagd nach Fahr-
gästen kann es zu empfindlichen Strafen
kommen, beim Warten auf Fahrgäste außer-
halb von Taxistandplätzen ebenfalls. Und
selbst wenn man dann die Fahrgäste im Ta-
xi hat, ist es nicht sicher, ob die sich die Ta-
xifahrt überhaupt leisten werden können,
oder ob sie es gar auf die geringe Barschaft
des Taxilenkers abgesehen haben. Verdien-
stentgänge, die durch so genannte „Fehl-
fahrten“ entstehen, wenn man über Funk

an eine Adresse bestellt wird und dort nir-
gendwo Fahrgäste vorfindet, komplettieren
die Risken, die „unselbstständig Beschäf-
tigte“ in diesem Bereich hinnehmen müs-
sen. Da dieser Job ohne Gewähr auf ein fi-
xes Einkommen, mit hohen Risken und we-
nig Lohn keine hohe Attraktivität hat, wer-
den TaxilenkerInnen, auch bei noch so ho-
hen Arbeitslosenraten, immer gesucht.

„Neue Selbständigkeit“ – keine Rechte, nur
Pflichten
Atypische Beschäftigungen zeichnen sich

dadurch aus, dass im Vergleich zu einem
Normalarbeitsverhältnis wichtige Eckpfeiler
fehlen. Es gibt keine fixe Arbeitszeit, keine
Garantie auf ein regelmäßiges Einkommen
und auch der Arbeitsort kann ständig wech-
seln. Darüber hinaus fehlen die Ansprüche
auf alle in einem Kollektivvertrag ausge-
handelten Schutzbestimmungen, wie Kün-
digungsschutz und Vertretungsschutz durch
die für ArbeitnehmerInnen vorhandenen Be-
ratungseinrichtungen. Erst seit jüngster Zeit
gibt es eine Sozialversicherungspflicht mit
allerdings eingeschränkten Versicherungs-
leistungen und Selbstbehalt bei Kranken-
versicherungsangelegenheiten. 
Immer mehr Arbeitsverhältnisse werden

auf zeitlich beschränkte Werkverträge oder
auf freie Dienstverträge reduziert. Für Un-
ternehmen sind diese Konstruktionen billi-
ger, die Betroffenen haben keinen Anspruch
auf Urlaub, sind flexibler einsetzbar, sie sind
gewerkschaftlich nicht organisiert, lassen
sich stärker unter Druck setzen, kurzum bie-
ten für Arbeitgeber eine Reihe von Vortei-
len, während die Betroffenen selbst so ziem-
lich aller sozial- und arbeitsrechtlichen
Schutzbestimmungen verlustig gehen. 
Wie schamlos diese Arbeitsbeziehungen

gestaltet sein können, erlebte ich bei mei-
ner Tätigkeit als selbstständiger Werbemit-
telverteiler. Von der Werbefirma wurde ich
nach einer kurzen Einschulung am Vortag
um halb sieben Uhr in die Firma gebeten.
Dort musste ich bereits in der Früh beim
Verladen von Werbematerialen mithelfen.
Ich musste dann darum bitten, dass mir ein
Wagerl gegen eine Kaution von 50 Schil-
ling ausgehändigt wurde. Als „Selbststän-
diger“ hätte ich dieses wichtige Betriebs-
mittel eigentlich selbst in die Arbeit mit-
nehmen müssen. Schließlich durfte ich ge-
gen 9 Uhr Vormittag das Lager in Richtung
Verteilereinsatzgebiet selbstständig verlas-
sen und wartete auf einem vereinbarten
Treffpunkt auf das Eintreffen der Werbema-
terialien. Als der Kleintransporter endlich
kam, durfte ich mit der Verteilertätigkeit

Ich musste dann darum
bitten, dass mir ein
Wagerl gegen eine
Kaution von 6 50
Schilling ausgehändigt
wurde. Als „Selbststän-
diger“ hätte ich dieses
wichtige Betriebsmittel
eigentlich selbst in die
Arbeit mitnehmen müs-
sen.

Als ich vor nunmehr zwölf Jahren meine
persönlichen Erfahrungen als Leiharbeiter
öffentlich machte, glaubte ich besonders
einmalige und nachteilige Arbeitsverhält-
nisse beschrieben und analysiert zu haben
und prangerte damals vor allem die Perso-
nalbereitstellungsfirmen an, die ihr Perso-
nal täglich oder wöchentlich in ihre Büros
zitierten. 
In diesen Büros mussten wir abwarten, ob

es für uns eine Arbeit gab oder nicht. Gab
es nichts, gingen wir unverrichteter Dinge
wieder nach Hause und versuchten am näch-
sten Morgen wieder unser Glück. Das Un-
ternehmerrisiko wurde auf uns Arbeitneh-
merInnen abgewälzt, gab es keine Arbeit,
hatten wir kein Einkommen. So einfach
funktionierte das. Doch selbst wenn es Ar-
beit gab, wurden wir in den Beschäftiger-
betrieben als ArbeitnehmerInnen zweiter
Klasse behandelt. Ein Polier enthielt mir
beim Schremmen seinen Gehörschutz vor,
weil ich nicht zu seiner „Stammpartie“
gehörte, ein Kunde der Leihfirma bestätig-
te mir nicht alle geleisteten Arbeitsstunden,
die Stunden, in denen wir auf das Material
warten mussten, zog er einfach ab. 

Keine Rechte für Leiharbeitskräfte
Dass LeiharbeiterInnen gänzlich unvorbe-

reitet in Beschäftigerbetriebe geschickt wer-
den, erlebte ich zum Beispiel bei den Ent-
sorgungsbetrieben in Simmering, wo ich
mit einem Leiharbeitskollegen Ofenmau-
rern hilfreich zur Hand gehen musste. Un-
sere normale Straßenkleidung war gänzlich
ungeeignet für diesen Arbeitseinsatz. Mit
vor Schmutz starrender Kleidung mussten
wir nach dem ersten Arbeitseinsatz unse-
ren Heimweg antreten,  in den Bussen und
Straßenbahnen rückten die anderen Fahr-
gäste weit von uns ab. Erst für den näch-
sten Tag konnten wir eine passende Ar-
beitskleidung organisieren. 

Die Arbeit in den Verbrennungsöfen war
sehr staubig, von der Firma wurden uns nur
lächerlich ungeeignete Hobbystaubmasken
zur Verfügung gestellt. Dort, wo Sondermüll
verbrannt wird, kann jedoch auch der Staub
nicht harmlos sein. Ich schuftete mit den
Ofenmaurern in 12-stündigen Nachtschich-
ten, wir räumten die abgeriebenen, feuer-
festen Feuersteine aus dem Ofen und kleb-
ten neue rein. Am Ende dieses zweiwöchi-
gen Arbeitseinsatzes inklusive der Wochen-
enden wurden meine Stunden fälschlicher-
weise als Tagschichten bestätigt. Mit die-
sem Stundenzettel kam ich in die Leihfirma
zurück, der Leiharbeitschef sah sich außer-

stande diesen Irrtum zu korrigieren und
zahlte mir anstatt der Nachtarbeitszulagen
bloß den Lohn für die Tagschicht aus. Wo
sollte ich mich beschweren? Bei einem Be-
triebsrat, den es in diesem großen Unter-
nehmen nicht gab? Beim Beschäftigerbe-
trieb, der froh war, so billig davongekom-
men zu sein?
Solche Zustände der Ohnmacht erlebte ich

als Leiharbeiter wiederholt, ich fühlte mich
ausgenutzt und schlecht behandelt.
Damals - vor 12 Jahren - war ich noch ei-

ner von rund 7000 LeiharbeiterInnen in
Österreich, heute beträgt die Anzahl von
Leiharbeitskräften rund viermal soviel. 

Subfirmenkonstruktionen untergraben 
Arbeitsrechte
Viel Geld konnte ich auch bei meiner näch-

sten Arbeitserfahrung als Schwarzarbeiter
nicht verdienen. In meiner Rolle als rumä-
nischer Schwarzarbeiter konnte ich jedoch
nachweisen, dass es Personalbereitstel-
lungsfirmen gibt, die Arbeiter auch ohne
Papiere an Beschäftigerbetriebe besonders
günstig weitervermitteln und ich sammelte
genügend Beweise dafür, dass die Kunden-
firmen dieser „Leihbuden“ sich voll dessen
bewusst waren, Schwarzarbeiter zu be-
schäftigen. 

Ich habe nachgewiesen, dass vor allem
die so genannte Subfirmenkonstruktion die-
sen Arbeitsverhältnissen Tür und Tor öff-
net, um damit standardisierte Arbeitsrechte
zu untergraben, denn die Angebote von
Subfirmen sind meist geradezu darauf aus-
gerichtet, bei den Lohnkosten zu sparen.
Tatsächlich fand ich hier einen großen Teil
von schwarzarbeitenden Kollegen, die nicht
selten sogar auf der Baustelle übernachte-
ten, weil sie einerseits bis spät in die Nacht
arbeiteten und andererseits auf diese Wei-
se Wohnkosten sparen konnten. 
Das Einkommen bemisst sich bei dieser

Form der Schwarzarbeit nicht nach den ge-
leisteten Arbeitsstunden, sondern es han-
delt sich um Pauschalbeträge. Pro Quadrat-
meter Innenputz gibt es zum Beispiel einen
so niedrigen Betrag, der es notwendig
macht, im Vergleich zum Normallohn dop-
pelt bis dreimal soviel zu arbeiten.
Auch alle arbeitsrechtlichen Schutzbestim-

mungen werden ignoriert. Der vernünftige
Vorschlag, die Konstruktion von Subfirmen
zu verbieten beziehungsweise den Gene-
ralunternehmer für arbeitsrechtliche Verfeh-
lungen verantwortlich zu machen und den
Schwarzarbeitern gewerkschaftlichen
Schutz bei der Nachforderung der ihnen vor-

Die Arbeit in den
Verbrennungsöfen war
sehr staubig, von der
Firma wurden uns nur
lächerlich ungeeignete
Hobbystaubmasken zur
Verfügung gestellt. Dort,
wo Sondermüll ver-
brannt wird, kann
jedoch auch der Staub
nicht harmlos sein.
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Konrad Hofer wird nicht selten „der Wallraff Österreichs“ genannt.  Mit Methoden der qua-
litativen Sozialforschung beschreibt er seit über zehn Jahren Arbeitswelten.

Sein erster Bericht wurde 1991 unter dem Titel „Würdelos – Erfahrungen eines Leiharbei-
ters“ publiziert und beschreibt die Arbeitswelt von LeiharbeiterInnen, basierend auf den Er-
fahrungen, die Hofer selbst eineinhalb Jahre als Hilfsarbeiter in Personalbereitstellungsfir-
men machte. 

Im selben Jahr erschien seine zweite Publikation „Arbeitsstrich – Unter polnischen Schwarz-
arbeitern“. Dafür stellte sich Hofer ein Jahr lang in die Wiener Herbststraße, wo Anfang der
90er Jahre täglich an die hundert arbeitswillige Menschen – zumeist aus Polen – in unmit-
telbarer Nähe des damals größten Arbeitsamtes Österreichs Aufstellung nahmen, um für
zahlreiche Arbeitgeber eine „Schwarzarbeit“ verrichten zu dürfen.

Mit „Ausgeliefert“, „Pflegebedürftig“, „Arbeit ohne Schutz“, „Helfen wollen und die Welt
verändern“ und „Ohne Netz und Peitsche“ – alle im ÖGB-Verlag erschienen – setzte er sei-
ne qualitative Sozialforschungen erfolgreich fort.

„Ausgeliefert“ beschreibt den Arbeitsalltag von LKW-LenkerInnen. In diesem Buch, das
1994 erschien, wird u.a. auf den Umstand der fehlenden Kontrolle der Fahr- und Lenkzeiten
hingewiesen, sowie auf die Praxis von Transportunternehmen zunehmend Lenker aus ost-
europäischen Ländern minimal oder gar nicht angemeldet ans Steuer der Lkws zu setzen
und durch ganz Europa zu hetzen.

„Pflegebedürftig“ (1997) nimmt wiederum die gegenwärtigen Pflegeskandale vorweg,
denn Hofer macht in dieser Studie sehr deutlich auf den unakzeptabel niedrigen Personal-
stand aufmerksam. Da dieser nicht behoben wurde, kam es zu den negativen Zuständen im
stationären Bereich mit allen negativen Folgen für Pflegebedürftige, aber auch für die aus-
gebildeten Pflegepersonen. 

In „Arbeit ohne Schutz“ werden einzelne Bereiche atypischer Beschäftigungsverhältnisse
analysiert. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Taxi-Gewerbe, wo sich alle Arten atypischer
Beschäftigungsformen finden, von der „Scheinselbständigkeit“ bis hin zum weit unter dem
tatsächlichen Verdienst angemeldeten Teilzeitmodell.

„Helfen wollen und die Welt verändern“ (2002) gibt Einblick in die alltägliche Berufswelt
diplomierter SozialarbeiterInnen. Die Problematik der Sozialarbeit, die für alle Menschen
mit sozialen Problemen zuständig ist, jedoch aufgrund mangelnder Ressourcen vielfach kei-
ne echte Hilfestellung anbieten kann, wird dabei klar herausgearbeitet.

„Ohne Netz und Peitsche“ (2003) widmet sich in ähnlicher Art und Weise dem Berufsfeld
von ErzieherInnen bzw. SozialpädagogInnen. Hofer gelingt es dabei, plausibel nachzuwei-
sen, dass sich die Umsetzung neoliberaler Wirtschaftskonzepte auf den Bereich der erziehe-
rischen und sozialen Arbeit sehr ungünstig auf die jeweiligen ProfessionistInnen und deren
Klientel auswirkt. Er gibt einen Einblick in den Erziehungsalltag in Heimen und Wohnge-
meinschaften und einen Überblick über verschiedene Modelle sozialpädagogischer Einrich-
tungen in Österreich.

Würdelos und ausgeliefert!
Buchtipps:
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noch immer nicht beginnen, weil ein Wer-
bezettel einer Möbelfirma fehlte. Erst um 11
Uhr startete ich das Verteilen des Werbe-
materials. Ich arbeitete schnell und ohne
Pause, gegen 17 Uhr war ich hungrig, dur-
stig, fix und fertig. Ich hatte keine Lust mehr
meine „selbstständige“ Arbeit weiter aus-
zuführen und beschloss, sie am nächsten
Tag fortzusetzen, aber das ließ mein Chef
nicht zu. „Die Zettel müssen noch heute an
den Türen hängen“, sagte er mir, „denn
sonst gibt es kein Geld.“ 

Als es am nächsten Freitag zur Abrech-
nung kam, staunte ich nicht schlecht, als
auf meinem Gehaltszettel bloß 6 15, 21 brut-
to aufschienen und mein Nettogewinn heiße
6 13,70 betrug, weil Fahrgeld, Versiche-
rungsspesen und Weggeld abgezogen wor-
den waren. Nach einer ersten Schreckse-
kunde fragte ich: „Warum so wenig? War-
um die Abzüge?“ Ich stellte weitere Fragen,
als plötzlich mein Geschäftspartner ziem-
lich laut wurde und davon sprach, dass es
mit mir nur Probleme geben würde, dass
ich die Verteilertätigkeit nicht gewissenhaft
ausführe, und dass es unter diesen Voraus-
setzungen keinen Sinn hätte, weiter mit mir
zusammenzuarbeiten und dann schrie er
aufgebracht: „Für Sie, Herr Hofer, gibt es
keine Aufträge mehr.“ Ich, der diese „Rol-
le“ ohnehin nicht länger spielen wollte,
kann mit dieser Aussage gut leben, obwohl
es das erste Mal war, dass ich in Ausübung
einer Arbeit im Zusammenhang mit meinen
Arbeitsweltforschungen gescheitert bin. Für
all meine Kolleginnen und Kollegen, die auf
diese Tätigkeit angewiesen sind, weil sie
sonst keine Arbeitsmöglichkeiten vorfin-
den, bedeutet eine solche Aussage jedoch
die fristlose Entlassung. 

Während ich mich eigentlich während der
Arbeit immer als unselbstständiger Erwerb-
stätiger erlebt habe, denn Arbeitsort, Zeit
und Umfang der Tätigkeit konnte ich nicht
selbst beeinflußen, wurde ich am Ende die-
ses Arbeitsverhältnisses plötzlich als „Ge-
schäftspartner“ angesprochen, dem die Auf-
träge entzogen werden.

An diesem Beispiel erkennt man deutli-
cher als sonst die ganze Fadenscheinigkeit
der neuen atypischen Arbeitsbeziehungen.
Alle Schutzbestimmungen fallen weg, weil
die neuen Arbeitsverträge eine unselbst-
ständige Erwerbstätigkeit verschleiern. Die-
ses System lässt keine kritischen Arbeit-
nehmerInnen zu, ihnen werden einfach kei-
ne „Aufträge“ erteilt. Es gibt keinen An-

spruch auf Arbeitslosen- und Urlaubsgeld.
Die gezeigten Beispiele machen deutlich,
wohin die neuen Arbeitsbeziehungen
führen: Zu einer Entmündigung der Arbeit-
nehmerInnen, die zu rechtlosen „Geschäft-
spartnerInnen“ mutieren. 

Die Ökonomie ist in einem deutlich spür-
baren Umbruch. Mit dem Aufkommen der
Börsen und dem verstärkten Aktienhandel
wird der Druck auf die Manager, möglichst
hohe Gewinne zu erzielen, immer größer.
Gewinne lassen sich durch erhöhte Produk-
tivität und niedrigere Personalkosten er-
wirtschaften. Besonders hoch fallen Gewin-
ne aus, wenn der gewerkschaftliche Ein-
fluss zurückgedrängt wird und ehemals un-
selbstständige ArbeitnehmerInnen unter
dem Titel „Neue Selbstständige“, „freie
Dienstnehmer“, oder „Geschäftspartner“
firmieren und als solche zwar die negati-
ven Seiten des Unternehmertums, nämlich
Umsatzeinbußen, Verluste von Aufträgen,
Stornierungen etc. voll spüren, von den po-
sitiven Seiten des freien Unternehmertums,
der Beteiligung an Gewinnen, aber ausge-
schlossen bleiben.

Die Dinge beim Namen nennen 
Eine wichtige Forderung muss daher lau-

ten, die Dinge beim Namen zu nennen. Es
geht nicht darum, wie unselbstständige Ar-
beitnehmerInnen genannt werden, sondern,
ob sie es auf Grund der Art ihrer Erwerb-
stätigkeit weiterhin bleiben. Ist die Art und
Weise der Durchführung der Beschäftigung
eine arbeitnehmerähnliche Tätigkeit oder
nicht? Wenn ja, dann sind alle arbeitsrecht-
lichen Schutzbestimmungen einer solchen
Arbeitsbeziehung anzuwenden. Auf die Qua-
lität der Arbeitsbeziehungen kommt es an
und nicht auf das umgehängte Mäntelchen,
das nur dazu dient, den wahren Charakter
eines Dienstverhältnisses zu verschleiern
und alle sozialen und arbeitsrechtlichen
Schutzbestimmungen mit durchsichtigen
Tricks auszuhebeln.

Besonders hoch fallen
Gewinne aus, wenn der
gewerkschaftliche
Einfluss zurückgedrängt
wird und ehemals
unselbstständige
ArbeitnehmerInnen unter
dem Titel „Neue
Selbstständige“, „freie
Dienstnehmer“, oder
„Geschäftspartner“ fir-
mieren.
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prüfung der Verträge waren die häufigsten
Gründe das Beratungsangebot von „Flex-
power“ in Anspruch zu nehmen. Damit in
Zusammenhang standen auch eine Reihe
von Fragen zur sozialen Absicherung (Krank-
heit, Pension, Arbeitslosigkeit). Mehr als
ein Drittel gab Fragen bezüglich Einkom-
mensteuer bzw. Steuerpflicht an. Auch offe-
ne Honorarforderungen wurden von fast ei-
nem Fünftel der KlientInnen genannt. 
Rund ein Drittel stand vor dem Wechsel

in ein atypisches Beschäftigungsverhältnis,
entweder aus einem aufrechten Dienstver-
hältnis heraus, nach Beendigung eines Stu-
diums, oder aber auch als letzter Ausweg
aus lange währender Arbeitslosigkeit und
wünschte generelle Auskünfte über die ar-
beits- und sozialrechtliche Absicherung der-
artiger Arbeitsverhältnisse. 
Bei der Überprüfung bestehender oder

vom Arbeitgeber zur Unterschrift vorgeleg-
ter Verträge wurde häufig deutlich, dass
derartige Verträge nur dazu dienen, den Ar-
beitgebern Sozialabgaben zu sparen – zwei
Beispiele:
• Eine Frau hatte mehrere Jahre in einer

Firma im Büro gearbeitet. Nach der Ka-
renz wollte sie halbtägig im gleichen Be-
trieb weiterarbeiten. Ihr Dienstgeber hin-
gegen wollte sie nur mit einem freien
Dienstvertrag weiterbeschäftigen „da
das Geschäft nicht mehr trägt“,
Dienstort, Tätigkeit, ja sogar der
Schreibtisch wären der gleiche geblie-
ben.

• Zwei Männer kamen in die Beratung mit
der Bitte, ihren Vertrag zu überprüfen –
sie hatten mehrere Wochen Lohn aus-
ständig. Als Arbeitsinhalt unter dem Be-
griff „Werkvertrag“ hatten die beiden
täglich 8 Stunden lang an einer Maschi-
ne zu stehen, die Kleinteile verpackt.

Einstieg in die atypische Beschäftigung
Aus den vorherigen Fallgeschichten ist be-

reits ersichtlich, dass die Wahl eines derar-
tigen Dienstverhältnisses nicht immer ganz
freiwillig erfolgt war. Tatsächlich wurde die-
se Wahl bei 60 Prozent eher durch die Ar-
beitsmarktsituation erzwungen. Das heißt
für viele ArbeitnehmerInnen (Berufsanfän-
gerInnen, Wiedereinsteigerinnen und/oder
Arbeitslose), dass sie keine andere Chance
sehen, überhaupt arbeiten zu können. „Lei-
stungsbezieherInnen“, also Arbeitslose und
NotstandshilfebezieherInnen, sagten zu fast
70 Prozent, dass diese Wahl unfreiwillig er-
folgt sei, bei den StudentInnen waren dies
nur 51 Prozent. Es macht eben einen Unter-
schied, ob jemand einen Job als Zuverdienst

betrachtet oder ob er/sie davon abhängig
ist.
Je älter die Befragten, desto weniger frei-

willig war die Annahme eines atypischen
Beschäftigungsverhältnisses. Bei den über
46-jährigen betrug dieser Anteil bereits
76%! 
So würde auch die Hälfte der Befragten

ein normales Dienstverhältnis vorziehen,
ein kleiner Teil möchte beides vereinigen:
eine Teilzeitanstellung mit sozialer Absiche-
rung und „freie“ Nebentätigkeiten, immer-
hin 15% wissen es nicht und nur 29% wol-
len tatsächlich selbständig sein.

Gebiete, in denen Probleme 
gesehen werden
Auf die Frage, ob Probleme bei der sozialen

Absicherung gesehen werden, antworteten
53% „ja, auf jeden Fall“ und 17% der Befrag-
ten mit „eher ja“ – rund 70% sehen ihre so-
zialrechtliche Absicherung also als problema-
tisch an. Diejenigen, die mittels eines freien
Dienstvertrages arbeiten, sind eher besorgt
als die InhaberInnen von Werkverträgen. Auch
sind sich Frauen der sozialrechtlichen Risi-
ken mehr bewusst als Männer. 
Betrachtet man aber nun die Wahl des Be-

schäftigungsverhältnisses, so zeigt sich,
dass diejenigen, die diese Beschäftigung
unfreiwillig aufnehmen bzw. aufgenommen
haben, deutlich stärkere Besorgnis äußern
als diejenigen, die diese Beschäftigung frei-
willig gewählt haben.
Zu den am häufigsten genannten Risiko-

faktoren zählen Krankheit (71% derjenigen,
die Probleme sehen), Arbeitslosigkeit (62%)
und Pensionsvorsorge (48%). 
Dies entspricht genau den Existenzrisiken,

von denen diese ArbeitnehmerInnen ja auch
durch die mangelnde soziale Absicherung
betroffen sind.

Berufliche Tätigkeitsbereiche 
Atypische Beschäftigungsverhältnisse fin-

den sich bereits in allen Berufssparten. So
ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass
sich die Befragten aus vielerlei Bereichen
rekrutierten. 

Interessante Aspekte zeigt dabei das Alter
der Befragten in Bezug auf ihre Tätigkeit.
Mit steigendem Alter nimmt der Anteil der
in der Erwachsenenbildung Tätigen zu,
während er in der EDV deutlich abnimmt.
Der Schwerpunkt der Tätigkeiten jüngerer
Beschäftigter liegt im Bereich Werbung und
im CallCenter, bei den „älteren“ in  Erwach-
senenbildung und Journalismus.

Die Wahl eines derarti-
gen Dienstverhältnisses
erfolgt nicht immer ganz 
freiwillig.

Atypische Beschäftigungsverhältnisse neh-
men europaweit seit Jahren zu. Das vom
ÖGB durchgeführte Beratungs- und For-
schungsprojekt „Flexpower“ untersucht die
Auswirkungen auf betroffene Arbeitnehme-
rInnen.

Eine typische Stellenausschreibung, wie
sie immer wieder in Tageszeitungen zu fin-
den ist. Was aber bedeutet das Wort „frei-
beruflich“ in der Annonce, dem oft auch
noch der Hinweis auf gute Verdienstchan-
cen und den Vorteil freier Zeiteinteilung
folgt? Und wie sieht es wirklich aus mit der
Flexibilität und dem Verdienst für die da-
von betroffenen ArbeitnehmerInnen? Wie
freiwillig wählen sie diese Vertragsformen?
Welche arbeits- und sozialrechtlichen Pro-
bleme können bei derartigen atypischen
Beschäftigungsformen auftreten?

Atypische Beschäftigungsverhältnisse
Atypische Beschäftigungsverhältnisse

nehmen europaweit seit Jahren zu. Es sind
dies alle Arten von Beschäftigungen, die
nicht dem „normalen“ Vollzeitmodell (un-
befristete Vollzeitbeschäftigung, mit regel-
mäßiger täglicher und wöchentlicher Ar-
beitszeit, betrieblicher Einbindung und voll-
er sozial- und arbeitsrechtlicher Absiche-
rung) entsprechen. Das reicht von Teilzeit-
beschäftigungen über befristete Verträge
und Zeitarbeit bis hin zu geringfügig Be-
schäftigten, freien Dienstverträgen und
Werkverträgen (den so genannten „Neuen
Selbständigen“). 
Freie DienstnehmerInnen sind zwar im

ASVG unfall-, kranken- und pensionsversi-
chert, erhalten aber im Krankheitsfall keine
Lohnfortzahlung und kein Krankengeld;
Steuern müssen selbst abgeführt werden.
„Neue Selbständige“ müssen sich ab der
Höhe von 3.712,56 6 Gewinn (bei aus-
schließlich selbständiger Tätigkeit 6.453,36
6) nach dem GSVG selbst versichern, unter
dieser Grenze gibt es die Möglichkeit zu
„optieren“, d.h. freiwillig Beiträge zur Un-
fall- und Krankenversicherung zu bezahlen
(Pensionsversicherungsbeiträge können
hierbei nicht eingezahlt werden). Arbeitneh-
merInnen mit freien Dienstverträgen und
Werkverträgen sind nicht arbeitslosenversi-
chert, sie können sich auch nicht selbst ver-

sichern. Das Arbeitsrecht gilt für sie nicht,
sie erhalten also keine Sonderzahlungen,
es besteht kein Urlaubsanspruch, Kollektiv-
verträge gelten nicht, natürlich gibt es auch
keine Überstundenregelungen oder Be-
schränkungen der Nacht- und Wochenend-
arbeit, das Mutterschutzgesetz ist nicht an-
wendbar. Es gibt keine Mindestentlohnung
und bei einer Insolvenz des Dienst- bzw.
Auftraggebers besteht kein Anspruch nach
dem Insolvenzentgeltsicherungsgesetz.
Nicht zu vergessen ist, dass freie Dienst-
nehmerInnen und neue Selbständige keine
gesetzliche Interessenvertretung haben und
auch BetriebsrätInnen nicht für sie zustän-
dig sind. Diese Liste der Benachteiligungen
ist zwar unvollständig, aber die Dramatik
für den Einzelnen lässt sich daraus wohl
unschwer erkennen.

Wer sind die Betroffenen?
Unter den im Rahmen eines Forschungs-

projekts Befragten (es handelt sich dabei
um atypisch Beschäftigte, die das Bera-
tungsangebot des ÖGB in Anspruch nah-
men) sind mit 60 Prozent deutlich mehr
Frauen als Männer (40 Prozent) vertreten.
Nach dem Alter aufgeschlüsselt zeigt sich:
Die Altersgruppe der 26- bis 35-Jährigen ist
mit fast 50 Prozent insgesamt am stärksten
besetzt. Die Altersverteilung ist bei den
Männern allgemein etwas flacher als bei
den Frauen. Bei den Frauen liegt der Anteil
der Altersgruppe 26-35 Jahre bei 54 Pro-
zent, bei den Männern hingegen nur bei 42
Prozent. Auffallend ist die Aufschlüsselung
nach der Schulbildung. Über 80 Prozent der
Befragten hatten zumindest Maturaab-
schluss. Besonders hoch ist dieser Anteil
bei den Frauen.
Da bekannt ist, dass sich atypische Be-

schäftigungsverhältnisse immer mehr auch
in den schlecht qualifizierten Berufsbereich
ausbreiten (siehe Anzeigenbeispiel vom An-
fang des Kapitels), fällt auf, dass dieses
Segment von der Beratung bisher noch nicht
oder viel zu wenig erfasst werden konnte.
Hier bedarf es sicher noch weitergehender
und/oder anderer Informationsarbeit, um
auch diese benachteiligten Arbeitnehme-
rInnen erreichen zu können.
Knapp über 60 Prozent der Interviewten

leben allein, bei den Frauen ist dieser An-
teil sogar geringfügig höher. Bei drei Vier-
tel der Befragten leben keine Kinder unter
15 Jahren im Haushalt.

Gründe für die Inanspruchnahme 
von Beratung
Fragen zum Vertragsrecht bzw. die Über-

Atypische Beschäftigungs-
verhältnisse nehmen
europaweit seit Jahren
zu.

Atypisch beschäftigt!
Das typische Arbeitsmodell der Zukunft?
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Migrantinnen in der Hausarbeit
Eine Studie
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Eine laufende Studie des Linzer Integra-
tionszentrums von und für Migrantinnen
maiz will die Arbeitsbedingungen von 
Migrantinnen in österreichischen Haus-
halten aufzeigen.

Die Studie „Migrantinnen in der Hausar-
beit“ ist Teil eines europaweiten EU-For-
schungsprojektes zur Arbeitssituation von
Migrantinnen in Privathaushalten. Dabei
sollen allgemeine sozio-politische Daten,
Rahmenbedingungen, Studien, sowie aktu-
elle Analysen von vier Ländern mit unter-
schiedlicher Migrationsgeschichte (Spani-
en, Großbritannien, Deutschland, Öster-
reich) verglichen werden. Miteinbezogen
werden auch die Themen der Veränderung
von Geschlechterbeziehungen und Fami-
lienstrukturen im Rahmen der Auslagerung
der traditionellen Hausarbeit. Zentraler Fo-
kus der Analyse sind jedoch die konkreten
Arbeitserfahrungen von Migrantinnen.

Comeback der Dienstmädchen
Der Bedarf an Hausangestellten/Hausar-

beiterinnen in der EU steigt ständig. In
Deutschland wird schon vom Phänomen
des „Comeback der Dienstmädchen“ ge-
sprochen, da die Arbeitsbedingungen von
Hausangestellten nicht selten denen  zu Be-
ginn des vorigen Jahrhunderts ähneln. Der-
zeit sind in Deutschland auf diesem Gebiet
mehrere Forschungsinitiativen tätig und es
gibt umfangreiche theoretische Literatur zu
diesem Thema. In Österreich gibt es, abge-
sehen von Forschungen zu den so genann-
ten „Grenzgängerinnen“, dem Phänomen
der Transmigration von Frauen aus den
Nachbarländern Tschechien, Slowakei, Un-
garn sowie auch Polen, keine aktuellen Stu-
dien bzw. konkrete Zahlen. 
Doch auch in Österreich arbeiten

hauptsächlich Migrantinnen im stetig wach-
senden Dienstleistungssektor „Privathaus-
halt“. Dabei passiert ein Prozess der Ethni-
sierung von Arbeitskräften und die Bildung
einer neuen „Zwei-Klassen-Frauengesell-
schaft“.
Die derzeit von maiz durchgeführte Stu-

die will einen Beitrag zum besseren Ver-
ständnis der Thematik sowie der Situation
der betroffenen Migrantinnen liefern und
einen Diskurs auf verschiedenen gesell-
schaftspolitischen Ebenen in Gang setzen.
Weiterführendes Ziel des Projektes ist es,
Lösungen zur Verbesserung der Arbeitssi-
tuation von Migrantinnen im Sektor der Pri-
vathaushalte zu finden, sowie eine natio-
nale wie internationale Vernetzung anzure-
gen.

maiz ist eine Organisation von und für Mi-
grantinnen in Linz. maiz entstand 1994 aus
der Notwendigkeit, für Veränderungen der
Lebens- und Arbeitssituation von Migran-
tinnen im Sinne einer Stärkung von politi-
scher und kultureller Partizipation zu kämp-
fen. Wir arbeiten mit Migrantinnen aus al-
len Kontinenten, die mit unterschiedlichem
rechtlichen Status in Österreich leben (le-
gal sowie illegalisiert), in den Bereichen:
Beratung (sowie Begleitung und Weiterver-
mittlung),  Bildung (Deutsch- und Compu-
terkurse, Lehrgänge, Workshops), Öffent-
lichkeitsarbeit (Kampagnen, Radiosendun-
gen, Lobbyarbeit), Kultur (Aktionen, Zu-
sammenarbeit mit KünstlerInnen), Sexar-
beit (Gesundheitsvorsorge, Streetwork,
Ausbildung von Multiplikatorinnen).

Tätigkeitsmerkmale der atypisch 
Beschäftigten
Flexibilität hat für den oder die Arbeitneh-

merIn einen hohen Preis: 41% der Befrag-
ten beklagen hohe, 15% mittlere Einkom-
mensschwankungen. Das bedeutet auch ein
von Woche zu Woche wechselndes Ausmaß
an Arbeitsstunden; bei 56% der Befragten
schwankt die wöchentliche Arbeitszeit um
mehr als 10 Stunden. Trotzdem zählt der
Großteil der atypisch Beschäftigten nicht
zu den GroßverdienerInnen – der Median
des Monatsverdienstes beträgt netto 
818 6. Auch hier gibt es geschlechtsspezifi-
sche Unterschiede: Frauen weisen mit 
749 6 einen geringeren Medianwert als 
Männer mit 872 6 auf und liegen damit un-
ter der Armutsgrenze. 

Der Median der wöchentlichen Arbeitszeit
liegt bei 25 Stunden. Diese Zahlen sind mit
Vorsicht zu interpretieren – viele Personen
konnten ihre Arbeitszeit nur in ganz groben
Zügen schätzen – erfahrungsgemäß zählen
viele atypisch Beschäftigte, insbesondere
Frauen, alle administrativen Tätigkeiten
(vom Sortieren der Rechnungen bis hin zum
Schriftverkehr, E-mail und Telefon) nicht zur
Arbeitszeit.
Aus vielen Gesprächen mit den Ratsu-

chenden ist bekannt, dass die atypische
Beschäftigung oft als letzter Ausweg gese-

hen wird, überhaupt eine Arbeit zu finden.
Dies bringt es mit sich, dass die Befragten
Tätigkeiten annehmen (müssen), die nicht
ihrer Ausbildung entsprechen. Zwar geben
56% an, dass ihre Tätigkeit „alles in allem“
passend sei, 38% betonen jedoch, dass ih-
re Beschäftigung nicht ihrer Qualifikation
entspricht. 

Dringender Handlungsbedarf
Ein weiteres Beispiel aus der Beratungs-

praxis vermag den Handlungsbedarf in die-
sem Bereich zusätzlich zu illustrieren. Ein
Angestellter hatte selbst um die Umwand-
lung seines normalen in ein freies Dienst-
verhältnis gebeten, da er sonst nicht in der
Lage sei, den Besuch der medizinisch not-
wendigen Therapien seines schwerstbehin-
derten Sohnes wochentags zu organisie-
ren. 

Die Tatsache, dass Eltern ihr Engagement
in der Betreuung ihres behinderten Kindes
mit der Einschränkung bzw. dem Verlust ih-
rer arbeits- und sozialrechtlichen Ansprüche
bezahlen müssen, zeigt, wie weit es mit un-
serem Sozialstaat bereits her ist. 
Insgesamt zeigen die im Projekt deutlich

gemachten Probleme, dass Handlungsbe-
darf gegeben ist; vor allem aber ist eine
wirkungs- und machtvolle Interessensver-
tretung  gefragt.

Die atypische
Beschäftigung wird oft
als letzter Ausweg gese-
hen, überhaupt eine
Arbeit zu finden. Dies
bringt es mit sich, dass
die Befragten
Tätigkeiten annehmen
(müssen), die nicht ihrer
Ausbildung entsprechen.

Atypisch beschäftigt!
Das typische Arbeitsmodell der Zukunft?
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Starjournalistin Barbara Ehrenreich entlarvt das amerikanische „Jobwunder“
„An dieses Thema müsste mal wieder jemand mit dieser altmodischen journalisti-
schen Methoder rangehen – einfach losziehen und es selber rausfinden.“ Die Idee
der us-amerikanischen Journalistin Barbara Ehrenreich war zunächst auf junge
NachwuchsjournalistInnen gemünzt, wurde jedoch schließlich von der Starkolumnistin
selbst durchgeführt. Zwei Jahre lang arbeitete Ehrenreich im Niedriglohnsektor, u.a.
als Serviererin in einem Fast-Food Restaurant, als Zimmermädchen einer Hotelkette
und als Verkäuferin eines Supermarkt-Giganten.

Ihre Erfahrungen zeigen die Realität vieler ArbeitnehmerInnen, deren Arbeitsplätze in
der neuen Dienstleistungsgesellschaft als amerikanisches „Jobwunder“ präsentiert
werden und entlarven das angebliche „Verschwinden der Armut“ als Ignoranz.
Ehrenreich beschreibt die hohen Anforderungen der diesbezüglich meist unterschätz-
ten Tätigkeiten genauso wie den Mangel an Freiheit und Privatsphäre, der mit den
meisten Jobs einhergeht. „Es ist als gäbe man die Bürgerrechte an der Garderobe
ab.“
Kritisch analysiert sie die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, die umfassenden
Privilegien der oberen 20 Prozent der Bevölkerung und deren Unvermögen, sich ein
Leben in Armut vorstellen zu können.
Ihre Beobachtungen machen den Einsatz für Mindestlöhne, vernünftige arbeitsrechtli-
che Bedingungen und soziale Sicherheitssysteme, die diesen Namen verdienen,
höchst plausibel. Michaela Moser

Barbara Ehrenreich: Arbeit poor. Unterwegs in die Dienstleistungsgesellschaft. Rowohlt Taschenbuch
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terstellt. Zum Einsatz des eigenen Vermö-
gens zählt indes nur der Einsatz jenes Ver-
mögens, welches keinem Verwertungsver-
bot unterliegt (zur Berufsausübung erfor-
derliche Gegenstände; Wohnraum für den
Eigenbedarf ) oder nicht unter den Begriff
des Schonvermögens (i.d.R. ein Vielfaches
des Richtsatzes) fällt. Der Einsatz des eige-
nen Einkommens ist in einigen Bundeslän-
dern durch sog. „Arbeitnehmerfreibeträge“
(anrechnungslose Einkommen) abge-
schwächt. Zum System der Sozialhilfe
gehört auch, dass gewährte Leistungen
rückzuerstatten sind, wenn der Empfänger
der Hilfe i.d.R. binnen drei Jahren nach Lei-
stung zu hinreichendem Vermögen gelangt.
Diese Regressdrohung richtet sich je nach
Bundesland auch gegen Eltern und Kinder
der HilfeempfängerInnen. Gegebenenfalls
werden die Erben des Liegenschaftsvermö-
gens eines Sozialhilfeempfängers vor
Einantwortung belastet, wenn die Forde-
rungen des Sozialhilfeträgers grundbücher-
lich sichergestellt wurden.

Sanktionen
§ 10 AlVG sieht Konsequenzen für den

Nichtantritt der einer Notstandshilfe bezie-
henden Person zugewiesenen zumutbaren
Beschäftigung vor. Die Bandbreite von Ver-
halten, innerhalb derer eine arbeitslose Per-
son sanktioniert werden kann, ist breit.
Sanktionen drohen, wenn der Arbeitslose
sich weigert, die ihm von der regionalen
Geschäftsstelle zugewiesene zumutbare Be-
schäftigung anzunehmen, einen Beschäfti-
gungsantritt vereitelt, sich ohne wichtigen
Grund weigert, einem Auftrag zur Nach- bzw.
Umschulung zu entsprechen, durch sein Ver-
schulden den Erfolg der Nach- bzw. Um-
schulung vereitelt, ohne wichtigen Grund
die Teilnahme an einer Maßnahme zur Wie-
dereingliederung in den Arbeitsmarkt ver-
weigert oder den Erfolg einer entsprechen-
den Maßnahme vereitelt. Der Inhalt der
Sanktion nach § 10 AlVG besteht darin, dass
der oder die Arbeitslose für die Dauer der
Weigerung, jedenfalls aber für die Dauer
der auf die Weigerung folgenden sechs Wo-
chen, den gesamten (!) Anspruch auf Not-
standshilfe verliert. Die Krankenversiche-
rung indes läuft weiter.
Im Sozialhilferecht bestehen die Folgen

der mangelnden Arbeitswilligkeit oder Ar-
beitsunwilligkeit trotz zumutbarem Arbeits-
angebot in einer Kürzung bzw. dem Entfall
der rechnerisch zustehenden Leistung, mit-
unter einschließlich allfälliger Selbstversi-
cherungsleistungen.
Dabei lassen sich derzeit vier Typen un-

terscheiden:
• ein eerrsstteerr Typ besteht in der Möglichkeit

einer Kürzung der zustehenden Leistung
„bis zu 50% des Richtsatzes“ (§ 13 Abs
5 WrSHG);

• ein zzwweeiitteerr Typ besteht in der Bedacht-
nahme des Ausmaßes der Hilfe auf den
Einsatz der eigenen Arbeitskraft (§ 7 Abs
2 TirSHG und § 8 Abs 1 VbgSHG), bein-
haltet also eine interpretativ gänzlich of-
fene Bestimmung, die für den Antrag-
steller eine gänzlich unkalkulierbare
Sanktionsdrohung bedeutet;

• ein ddrriitttteerr Typ sieht als Sanktion den
völligen Leistungsentfall vor (§ 10 Abs 7
NöSHG; § 8 Abs 7 Bgld SHG); 

•  ein vviieerrtteerr Typ sieht ein abgestuftes Mo-
dell vor [§ 10 Abs 4 OöSHG spricht von
„vermindern, einstellen, nicht oder nur
teilweise gewähren“, § 12 Abs 4 SbgSHG
spricht von einer Beschränkung auf das
unerlässliche Ausmaß“]. 
Nicht nur die Zumutbarkeits-, auch die

Sanktionskriterien der Sozialhilfe sind vage
und situativ formuliert. Dadurch entsteht
erhebliche Rechtsunsicherheit auf Seite der
Hilfebedürftigen. 

Existenzsicherung 
Die Höhe der Notstandshilfe richtet sich

nach der Höhe des Zeitraumes, in dem das
davor liegende Arbeitslosengeld zuerkannt
wurde, nach der Höhe dieses Arbeitslosen-
geldbezuges und nach dem Partnereinkom-
men. Zeitlich ist der Bezug von Notstands-
hilfe grundsätzlich nicht beschränkt. 
2002 wurden 624 Mio 6 Notstandshilfe

zuzüglich Kranken- und Pensionsversiche-
rungsbeiträgen ausbezahlt. Insgesamt wur-
den für diese Personen 786 Mio 6 aus Mit-
teln der Arbeitslosenversicherung aufge-
wendet. 
Die durchschnittliche monatliche Not-

standshilfe-Leistung lag 2002 für Frauen
bei 468,30.-6, für Männer bei 600,90.-6 -
unter Einrechung allfälliger Partnereinkom-
men. Zugleich lag der pensionsrechtliche
Ausgleichszulagenrichtsatz für Alleinstehen-
de 2002 bei 630,92.- 6 pro Monat. 
Grundlage der Sozialhilfeleistungsberech-

nung ist eine Haushaltsbedarfsberechnung.
Dabei sind sämtliche Einnahmen, Ausga-
ben und Bedarfe, sofern sie anzurechnen
sind, einander gegenüberzustellen. Die Be-
darfe werden mithilfe von personenbezo-
genen Sozialhilfe-Richtsätzen (Alleinunter-
stützte, Hauptunterstützte, Mitunterstützte
mit und ohne Familienbeihilfenanspruch)
berechnet. Allerdings sind die Richtsätze
der einzelnen Bundesländer unterschied-

Die durchschnittliche
monatliche
Notstandshilfe-Leistung
lag 2002 für Frauen bei
468,30.- 6, für Männer
bei 600,90.-6
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Ein Überblick über bestehende Armutsrisi-
ken zeigt 11% der Bevölkerung als armuts-
gefährdet und 4% als akut arm. Dabei ha-
ben PflichtschulabsolventInnen ein dreimal
so hohes Armutsrisiko wie MaturantInnen.
Nach Haushaltsformen gegliedert laufen
Pensionistinnen, alleinerziehende Frauen
und kinderreiche Familien die höchsten Ar-
mutsrisiken. Armut geht mit fehlender Aus-
bildung, eingeschränkter Gesundheit und
reduzierter Beschäftigungsfähigkeit einher. 

Dementsprechend eng ist der Zusammen-
hang zwischen fehlender Erwerbsbeteili-
gung und Armutsgefährdung bzw. Armuts-
betroffenheit. Arbeitslosigkeit indiziert ein
gesteigertes Armutsrisiko. 35% der Armuts-
gefährdeten und 18% der Armen sind ar-
beitslos. 

Sozial- statt Notstandshilfe
Ungeachtet dieses Umstands legte die

österreichische Bundesregierung sich in
ihrem Arbeitsübereinkommen 2003 auf das
armutspolitische Produktionsziel fest, die
eigenständige Versicherungsleistung der
Notstandshilfe zu beseitigen. Stattdessen
soll die Notstandshilfe als Fürsorgeleistung
in die Sozialhilfe integriert werden. Eine
wesentliche Voraussetzung dafür ist der
auszuarbeitende Entwurf zu einer Verein-
barung gem. Art. 15-a B-VG über ein har-
monisiertes Sozialhilfewesen.
Mit diesem Vorhaben wird einerseits Druck

auf die Beschäftigungsfähigkeit Arbeitslo-
ser ausgeübt, andererseits der Finanzie-
rungsaufwand für die Existenzsicherung der
Langzeitarbeitslosen erheblich reduziert.
Im Ergebnis wird der bislang schon prekäre
existenzsichernde Auftrag der Notstands-
hilfe überhaupt eliminiert. 
Die mit der Langzeitarbeitslosigkeit ver-

bundenen sozialen Belastungen sollen al-
so dem Sozialhilfesystem überbunden wer-
den. Dieses wird angesichts des budgetpo-
litischen Drucks in den Bundesländern als
Reaktion darauf voraussichtlich noch re-
pressivere Vollzugsmuster hervorbringen.
Die Kluft zwischen statistisch erfasster und
administrativ bekämpfter Armut wird da-
durch verbreitert.
Eine Bewertung dieses Vorhabens kann

nach folgenden Gesichtspunkten erfolgen:
• Zumutbarkeitskriterien 
• Notlagendefinition
• Sanktionen
• Existenzsicherungsniveau

Zumutbarkeitskriterien 
Einerseits sind die formalen Zumutbar-

keitsbestimmungen der Notstandshilfe en-
ger und schärfer als diejenigen des Sozial-
hilferechts. Hier ist jede Arbeit zumutbar,
so lange sie den körperlichen Fähigkeiten
des Arbeitslosen angemessen ist, seine Ge-
sundheit und Sittlichkeit nicht gefährdet
und angemessen entlohnt wird. 
Demgegenüber ist der formale Beurtei-

lungsrahmen des Sozialhilferechts komple-
xer. Hier soll auf die persönlichen Verhält-
nisse des Hilfesuchenden, den körperlichen
und geistig-seelischen Zustand, den Grad
der sozialen Anpassung, das Lebensalter,
die berufliche Eignung, die Vorbildung, die
geordnete Erziehung der unterhaltsberech-
tigten Kinder, die Führung eines Haushal-
tes, die Pflege von Angehörigen sowie die
Anforderungen aus den familiären Verhält-
nissen Bedacht genommen werden, wenn
die Zumutbarkeit von Lohnarbeit geprüft
wird.
Indes, in der tatsächlichen Vollzugspraxis

verhält es sich umgekehrt; hier erweist sich
die Sozialhilfe als das restriktivere und re-
pressivere Instrument. Anders gesagt: der
Sozialhilfevollzug schöpft die ihm an die
Hand gegebenen Möglichkeiten nicht aus,
während der bedingte Rechtsanspruch auf
Notstandshilfe sich in einem engen gesetz-
lichen Korsett befindet.

Notlagendefinition
Im Notstandshilfesystem liegt eine „Not-

lage“ dann vor, wenn der Haushalt, in dem
die betroffene Person lebt, unter Einrech-
nung sämtlicher Einkommen der betroffe-
nen Person (Vermietung, Verpachtung, Wit-
wen-/Witwerpension) sowie von Ehepartne-
rInnen und LebensgefährtInnen, ein be-
stimmtes Einkommensniveau unter Einrech-
nung einer Freigrenze nicht erreicht. Das
Einkommen der Eltern eines/einer Betroffe-
nen, welche/r mit diesen im gemeinsamen
Haushalt lebt, wird nicht berücksichtigt. Ein
Rückersatz ist nicht vorgesehen.
Die individuellen Zugangsvoraussetzun-

gen (Notlage) zur Gewährung von Hilfen zur
Sicherung des Lebensunterhaltes in der So-
zialhilfe sind vergleichsweise komplexer.
Leistungen sind hier subsidiär nach Reali-
sierung der Leistungsverpflichtungen von
Dritten zu erbringen, setzen im Wesentli-
chen den Einsatz des gesamten eigenen
Vermögens und Einkommens, die Verfol-
gung von zustehenden Rechtsansprüchen
sowie eine umfassende Mitwirkung am Ver-
fahren voraus. Leistungsverpflichtungen
Dritter werden extensiv interpretiert. Hier-
bei wird sowohl EhegattInnen als auch Le-
bensgefährtInnen eine Unterhaltspflicht un-

Arbeitslosigkeit indiziert
ein gesteigertes
Armutsrisiko. 35% der
Armutsgefährdeten und
18% der Armen sind
arbeitslos. 

Pest oder Cholera?
Zur sozial- und armutspolitischen Bewertung des Vorhabens, die                    Notstandshilfe in das System der Sozialhilfe zu integrieren
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Die angekündigte Streichung der Not-
standshilfe und das damit verbundene Ab-
drängen bisheriger NostandhifebezieherIn-
nen in die Sozialhilfe bedeutet den weite-
ren Umstieg österreichischer Sozialpolitik
in ein Almosenwesen. Die Umwandlung ei-
ner Versicherungsleistung in eine Fürsor-
geleistung ist die Entscheidung für ein un-
sicheres Armenwesen anstatt der moder-
nen Orientierung an sozialen Grundrech-
ten. 
Derzeit bildet die Notstandshilfe einen

Brückenkopf zwischen den Systemen der
Arbeitslosenversicherung und der Sozial-
hilfe. Wie eine WIFO-Verteilungsstudie be-
legt, gehört die Notstandshilfe zu jenen Lei-
stungen, die am stärksten den wirklich von
Armut Betroffenen zu Gute kommen. Wenn
Armut wirksam bekämpft werden soll, muss
eine Reform der Sozialhilfe mit der Verbes-
serung der vorgelagerten Systeme, wie Ar-
beitslosen- und Notstandshilfe, einherge-
hen.
Das System der Sozialhilfe, das schon jetzt

völlig überfordert ist, ist nicht geeignet das
massive Risiko von Arbeitslosigkeit und Bil-
lig-Jobs aufzufangen. 
Zudem kann von Fürsorgeleistungen jede

politisch missliebige Bevölkerungsgruppe,
wie beispielsweise Migrantinnen, ausge-
schlossen werden. Derartige Diskriminie-
rungen können dann auch nicht mehr vom

österreichischen Verfassungsgerichtshof
oder dem Europäischen Gerichtshof aufge-
hoben werden. 
Im Gegensatz zur Nostandshilfe ist die So-

zialhilfe mit keiner Krankenversicherung
verbunden, auch werden die Bezugszeiten
nicht für die Pension angerechnet und der
Anspruch auf arbeitsmarktpolitische Quali-
fikationsmaßnahmen rückt in weite Ferne.
Wenn Notstandshilfe nur mehr nach den

Regeln der Sozialhilfe vergeben wird, müs-
sen Betroffene zudem zunächst Teile ihres
ohnehin meist minimalen Besitzes, z.B. ein
Auto oder eine kleine Wohnung - und da-
mit einen möglicherweise letzten Rest an
Sicherheit – verkaufen, um bezugsberech-
tigt zu werden.

Die Streichung der Nostandshilfe würde
für viele von Armut Betroffene eine drama-
tische Verschlechterung ihrer ohnehin be-
reits gefährdeten Existenz bedeuten.
Von der Maßnahme besonders betroffen

wären einmal mehr viele Frauen, die bereits
im bestehenden Nostandshilfesystem durch
die Einberechnung des Partnereinkommens
diskriminiert werden. 
Die Beibehaltung der Notstandshilfe als

durch eigene Arbeitszeiten erworbene Ver-
sicherungsleistung muss daher mit der
Streichung des Partnereinkommens für die
Anspruchsberechtigung einhergehen.

Auf die drohende Streichung der Notstandshilfe reagierte DIE ARMUTSKONFERENZ. mit ei-
ner Unterschriftenaktion. 9.000 Bürgerinnen und Bürger – darunter viele Betroffene –
brachten mit ihrer Unterschrift ihre Sorge über die aktuellen sozialen Entwicklungen in
Österreich zum Ausdruck.

Die gesammelten Unterschriften wurden Ende des Jahres 2003 an Bundeskanzler Dr. Wolf-
gang Schüssel übermittelt, gleichzeitig erging auch ein Schreiben an die Minister Haupt,
Bartenstein und Grasser.

Unterschriftenaktion 2003: 
Positionen der Armutskonferenz

Keine Streichung der
Notstandshilfe
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lich hoch:
Diese Richtsätze verstehen sich als Richt-

werte. Sie können über- und unterschritten
werden. Überdies besteht auf eine Richt-
satzleistung kein zwingend durchsetzbarer
Rechtsanspruch. Vielmehr steht es der
Behörde frei, stattdessen auch Sach- oder
Geldleistungen zu gewähren.
Neben den Richtsätzen besteht ein An-

spruch auf Übernahme der Wohnkosten, al-
lerdings in unterschiedlicher Höhe (und Be-
rechnung). Bei Personen ohne Sozialversi-
cherungsschutz besteht sowohl auf die
Übernahme der Kosten der Selbstversiche-
rung in der Krankenversicherung als auch
auf die Übernahme von Pensionsversiche-
rungsbeiträgen kein Rechtsanspruch.
Im Rahmen der Sozialhilfe wurden 2000

424 Mio 6 brutto verausgabt. Dem wurden
allerdings keine proportionalen Einnahmen
gegen gerechnet. Erfahrungsgemäß ent-
sprechen den Ausgaben der offenen Sozial-
hilfe etwa 30% der Ausgabensumme (Er-
sätze von EmpfängerInnen, Dritten, allge-
meine Einnahmen) in Höhe von 128 Mio 6.
Sohin bleiben Nettoaufwendungen in Höhe
von 296 Mio 6 für die gesamte Hilfe zur Si-
cherung des Lebensbedarfes (Richtsätze,
Wohnaufwand, Krankenhilfen, Erwerbsbe-
fähigung). Etwa die Hälfte davon entfällt
auf die Krankenhilfe zugunsten nicht-kran-
kenversicherter Personen und kann daher
hier ausgeblendet werden. Dies ergäbe
knapp 1.400.- 6 Netto-pro-Kopf-Aufwand
pro Jahr; einschließlich Sonderzahlungen
entspräche dies einer durchschnittlichen
monatlichen Sozialhilfeleistung In Höhe von
etwa 120.- 6. 

Begünstigte Personen
Im Jahr 2002 bezogen 82.850 Personen

(34.998 Frauen und 47.852 Männer) zum
Stichtag Notstandshilfe. Über das gesamte
Jahr hinweg waren es 172.100. 
In der Sozialhilfe bezogen weniger als

105.000 Personen im Jahr 2000 zum Stich-
tag Sozialhilfe, davon in der offenen So-
zialhilfe (außerhalb von Anstalten und Hei-
men) 40.000 Allein- und Hauptunterstütz-
te, ca. 6.000 mitunterstützte Gatten und
Lebensgefährten sowie knapp 18.500 Kin-
der. 

Sozial- statt Notstandshilfe 
– eine Bewertung
Im Systemvergleich von Zumutbarkeitskri-

terien, der Notlagendefinition, Sanktionen
und dem gewährten Existenzsicherungsni-
veau schneidet die Sozialhilfe (obgleich sie
etwa im Hinblick auf die Zumutbarkeit von
Arbeit oder die zu verhängenden Sanktio-
nen flexiblere Handlungsmöglichkeiten ein-
räumt) schlechter ab als die Notstandshil-
fe. Eine Überführung der Notstandshilfe in
die Sozialhilfe würde für die davon Betrof-
fenen zumindest Folgendes bedeuten:
• Verschlechterung der Betreuung, Bera-

tung, Qualifizierung und Vermittlung von
Langzeitarbeitslosen

• Verlust des bedingten Rechtsanspruchs
von MigrantInnen (Drittstaatsangehöri-
gen) sowie ihrer Privilegierung, bei ei-
nem Aufenthalt von länger als acht Jah-
ren ÖsterreicherInnen gleichgestellt zu
sein

• Einsatz des eigenen Vermögens
• Ausweitung der laufenden Unterhalts-

bzw. Beitragspflicht auf Eltern und Kin-
der

• Regress (Rückersatz gewährter Leistun-
gen) von Angehörigen

• Verlust der Krankenversicherungsbeiträge
• Verlust der Pensionsversicherungsbeiträ-

ge bzw. Beitragszeiten
• Erweiterung der Mitwirkungspflichten.

Im Systemvergleich von
Zumutbarkeitskriterien,
der Notlagendefinition,
Sanktionen und dem
gewährten Existenz-
sicherungsniveau schnei-
det die Sozialhilfe
schlechter ab als die
Notstandshilfe.

Pest oder Cholera?
Zur sozial- und armutspolitischen Bewertung des Vorhabens,
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entstandenen. Wir wollen nicht sozialpoliti-
sche Maßnahmen harmonisieren, sondern
Unterstützung für gemeinsame europäische
Zielsetzungen mobilisieren.“2

Nationale Aktionspläne gegen Armut 
Mittels des Instruments einer so genann-

ten „offenen Methode der Koordinierung“
wurden alle Mitgliedsstaaten aufgefordert
jeweils für zwei Jahre geltende Aktionsplä-
ne zur Bekämpfung von Armut und Aus-
grenzung vorzulegen, Monitoring, Evaluati-
on und Peer-Review-Prozesse auf EU-Ebene
sollen der ständigen Verbesserung dieser
Pläne dienen, ein soziales Aktionspro-
gramm der Finanzierung von Forschungsar-
beiten und dem Austausch, sowie der Wei-
terentwicklung von „Best-Practice“-Beispie-
len auch aus dem Bereich der Zivilgesell-
schaft; weitere Initiativen wurden u.a. zur
Vorbereitung der Erweiterung der Union ge-
plant. 
Ein halbes Jahr später einigte man sich

dann beim Rat von Nizza auf konkrete Vor-
gaben für die zu erstellenden Pläne zur Ar-
mutsbekämpfung.
Diese sollten Maßnahmen für insgesamt

vier Zielbereiche vorsehen:

1) Die Förderung der Teilhabe am Erwerbs-
leben und Zugang aller zu Ressourcen,
Rechten, Gütern und Dienstleistungen

2) Die Prävention von Ausgrenzungsrisken
3) Maßnahmen für die am stärksten Ge-

fährdeten
4) Die Mobilisierung aller AkteurInnen

Mitte 2001 wurde die erste Generation der
in der Kurzversion NAPsincl genannten Plä-
ne zur Bekämpfung von Armut und Aus-
grenzung für den Zeitraum 2001 bis 2003
von den Regierungen der Mitgliedsstaaten
vorgelegt, der vor wenigen Monaten eine
zweite Generation für die Zeit bis 2005 folg-
te.
Gleichzeitig begann ein Prozess der Vor-

bereitung in den zukünftigen Mitgliedslän-
dern, in dem die Arbeit an so genannten
JIMs (= Joint Inclusion Memoranda), also
an gemeinsamen Dokumenten von Kom-
mission und jeweiligem Beitrittsland. Die
mit Ende Dezember 2003 fertiggestellten
JIMs geben einen Überblick über ökonomi-
schen Hintergrund und soziale Situation der
neuen EU-Mitgliedsländer und skizzieren
einige der zentralen sozialen Herausforde-
rungen. 

Darüber hinaus entschloss sich die Kom-
mission zu Beginn dieses Jahres zur Einlei-

tung eines Prozesses der „Straffung“ von
Sozial-, Beschäftigungs- und Wirtschafts-
politk im Bereich Sozialschutz. 
Bis zum Jahr 2006 wird eine Stärkung der

sozialen Dimension der Lissabonner Stra-
tegie für wirtschaftliche, beschäftigungspo-
litische und soziale Reformen angestrebt.

Ein schwacher Prozess
All diese gewichtigen Schritte auf dem

Weg zu einem sozialeren Europa verlangen
freilich nach genauer Analyse und Monito-
ring im Hinblick auf ihre Ernsthaftigkeit und
die tatsächlich erfolgte (bzw. geplante) Um-
setzung.
Ein zweiter – genauerer – Blick zeigt dann

auch schnell Mängel und Schwächen.

Zum einen muss auch  jenen, die sich nur
oberflächlich mit sozialpolitischen Entwick-
lungen in Europa beschäftigen, auffallen,
dass die realen politischen Entwicklungen
in vielen europäischen Ländern im krassen
Widerspruch zu den oben genannten ambi-
tionierten Zielen stehen. Von Armuts-
bekämpfung als oberster politischer Prio-
rität fehlt sowohl in Programmen als auch
in der Politik der meisten Regierungen jede
Spur. Verfolgt man beispielsweise die sozi-
alpolitischen Debatten in Österreich und
Deutschland so sticht vor allem ins Auge,
dass man sich den „alten Sozialstaat“ nicht
mehr leisten kann oder will. Dass im Zuge
der so genannten „Reformprojekte“ hier
wie dort auch eine Erhöhung der Armuts-
quote zu erwarten ist, wird offensichtlich in
Kauf genommen, im jedem Fall aber meist
verschwiegen.

Entsprechend halbherzig und unbefriedi-
gend fielen auch die erstellten Aktionsplä-
ne zur Bekämpfung von Armut und Aus-
grenzung aus. Die von sowohl NGOs als
auch WissenschafterInnen und nicht zuletzt
der Kommission selbst bereits in der ersten
Generation der Pläne benannten
Schwächen, finden sich über weite Teile hin-
weg auch in der zweiten Generation. Es fehlt
an verbindlichen und klar definierten Zie-
len, an finanziellen Mitteln zu deren Umset-
zung, es fehlt an integrierten strategischen
Ansätzen, an einem klaren Fokus auf sozia-
le Rechte, an ausreichenden Präventions-
maßnahmen und und und ... 
Zudem war die in Nizza beschlossene Ein-

beziehung aller relevanten AkteurInnen,
darunter auch soziale Organisationen, Ar-
mutsnetzwerke – und nicht zuletzt die Be-
troffenen selbst – , in vielen Länder nicht

Von Armutsbekämpfung
als oberster politischer
Priorität fehlt sowohl in
Programmen als auch in
der Politik der meisten
Regierungen jede Spur.
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Trotz ambitionierter Ziele ist in Sachen So-
zialpolitik auf EU-Ebenen noch viel zu tun.
Die geplante Konsolidierung von Sozialpo-
litik mit Wirtschafts- und Beschäftigungs-
politik stellt dabei eine große Herausforde-
rung dar. 

„Die Zahl der Menschen, die in der Union
unterhalb der Armutsgrenze leben ... kann
nicht hingenommen werden. Es muss et-
was unternommen werden, um die Beseiti-
gung der Armut entscheidend voranzubrin-
gen ....“ 

Aus den Schlussfolgerungen des Europäischen
Rats von Lissabon, März 2000

Armut im reichen Europa
Rund 60 Millionen Frauen, Männer und

Kinder sind in der Europäischen Union von
Armut betroffen. Statistisch heißt dies, dass
sie über weniger als 60% des mittleren Ein-
kommens in ihrem Lande verfügen. Kon-
kret bedeutet es für jede einzelne der be-
troffenen Personen, deren monatliches Ein-
kommen oft beträchtlich unter diesem als
Armutsgrenze definierten Betrag liegt, ei-
nen Mangel an Verwirklichungschancen:
Schlechte Wohnverhältnisse, mangelhafte
Ernährung und Gesundheitsvorsorge, weni-
ger Bildungsmöglichkeiten, kaum eine
Chance auf kulturelle und politische Parti-
zipation, weniger Sozialkontakte.
Betroffen sind längst nicht nur mehr die

klassischen Risikogruppen.

Im Jahr 2000 rief dieser Zustand sogar die
politisch Verantwortlichen auf europäischer
Ebene – zumindest kurzfristig – auf den
Plan. Die Staats- und Regierungschefs der
EU-Mitgliedsstaaten einigten sich bei ihrer
Ratssitzung in Lissabon auf ein neues und
ambitioniertes Ziel für die nächsten zehn
Jahre. Sie wollten, so formulierten sie in der
Schlusserklärung, die Europäische Union
zum „wettbewerbsfähigsten und dyna-
mischsten wissensbasierten Wirtschafts-
raum in der Welt machen, ... der fähig ist,
ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit
mehr und besseren Arbeitsplätzen und ei-
nem größeren sozialen Zusammenhalt zu
erzielen.“1

Der in diesen Worten zum Ausdruck ge-
brachte Wille der EU zur ökonomischen Vor-
machtsstellung wird kaum jemanden ver-
wundern, das eindeutig benannte Streben
nach sozialem Zusammenhalt als Teil des
politischen Gesamtziels, sowie die aus-
drückliche Absichtserklärung bis zum Jahr
2010 einen entscheidenden Fortschritt in

der Bekämpfung von Armut machen zu wol-
len, wie sie ebenfalls in Lissabon verab-
schiedet wurde, mag im Gegensatz dazu
eher erstaunen.

Die Soziale Agenda der Europäischen Union
Tatsächlich bewegt man sich beim ge-

meinsamen Vorgehen in Sachen Sozialpoli-
tik in der EU immer noch auf unsicherem
Terrain und mit deutlich zaghafteren Schrit-
ten als im Gebiet von wirtschaftspolitischen
und Finanzfragen und an die reale Chance
auf eine eindeutige und klare (Selbst-)Ver-
pflichtung zur Bekämpfung von Armut, wie
sie in Lissabon ausgesprochen wurde, hat-
ten selbst die zahlreichen AktivistInnen des
Europäischen Anti Armuts Netzwerks EAPN
(European Anti Poverty Network) nach jah-
relanger Lobbyarbeit kaum zu glauben ge-
wagt.

Zur Stärkung und Ergänzung der bereits
in früheren Passagen des EG-Vertrags ex-
plizit als Aufgabe der Gemeinschaft be-
zeichneten Förderung eines angemessenen
sozialen Schutzes hatten sie im Zuge der
Vertragsrevision in Amsterdam 1998 mit
großen Einsatz und mit Erfolg für die Auf-
nahme eines eigenen Soziakapitels und die
Ergänzung der Gemeinschaftsziele um je-
nes der Bekämpfung von sozialer Ausgren-
zung gekämpft.
Als ersten Schritt zur Umsetzung des im

diesem Zusammenhang in den EU-Vertrag
genommenen entsprechenden Artikels (Art.
137) wurde im Frühjahr 1999 von Seiten der
EU-Kommission mit der Publikation eines
Hintergrunddokuments zum Thema „Unter-
wegs zu einem Europa für alle ...“ ein Bera-
tungsprozess eingeleitet, der wenig später
zur Annahme einer mehrjährigen „sozialen
Agenda“ führte.

Erstmals wurde dabei die Notwendigkeit
von gemeinschaftlichen Maßnahmen und
Zielen auf dem Gebiet der Armutsbekämp-
fung betont und die Notwendigkeit der Mo-
dernisierung des europäischen Sozial-
modells und die Entwicklung eines aktiven
Wohlfahrtsstaats unterstrichen.
Anlässlich der Verabschiedung der neuen

sozialpolitischen Agenda bemerkte Anna
Diamantopoulou, die für Beschäftigung und
Soziales zuständige EU-Kommissarin: „Mit
Hilfe dieser Agenda will man die neuen so-
zialen Herausforderungen bewältigen, die
sich aus der tief greifenden Umgestaltung
der europäischen Wirtschaft und Gesell-
schaft ergeben. Dies gilt insbesondere für
die durch die wissensbestimmte Wirtschaft

„Die Zahl der Menschen,
die in der Union unter-
halb der Armutsgrenze
leben ... kann nicht hin-
genommen werden. Es
muss etwas unternom-
men werden, um die
Beseitigung der Armut
entscheidend voranzu-
bringen ....“ 

Ein soziales Europa –
oder ein Europa des Marktes?
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Der unter dem Stichwort „Streamlining“
auf EU-Ebene derzeit laufende Prozess ei-
ner stärkeren Koordinierung von Wirt-
schafts-, Sozial- und Beschäftigungspolitik
stellt hier eine große Herausforderung dar.
Einerseits enthält er die Gefahr, dass sozia-
le Fragen weiter und erneut untergeordnet
werden, andererseits zwingt er dazu – und
darin liegt meines Erachtens die große
Chance – den Blick aufs Ganze der Politik
zu lenken. 
Auch die nichtstaatlichen AkteurInnen auf

dem Gebiet der Armutsbekämpfung, seien
es Kirchen, NGOs oder engagierte Wissen-
schafterInnen, tun also gut daran, die ab-
gesteckte „Spielwiese“ des Sozialen zu ver-
lassen, Blick und Forderungen stärker denn
je auf die harten politischen Kernbereiche
auszuweiten und sich nicht davor zu scheu-
en, nichts weniger als eine alternative poli-

tische Ordnung zu fordern, die der Interde-
pendenz ökonomischer, monetärer, sozia-
ler, beschäftigungspolitischer und umwelt-
politischer Entwicklungen und Maßnahmen
Rechnung trägt und sich dem Ziel eines „so-
zialen Europas für alle“ verschreibt, das da-
mit freilich auch zu einem Motor für eine
sozial-gerechtere Welt werden muss.

Informationen zum NAPsincl – dem Natio-
nalen Aktionsplan zur Bekämpfung von Ar-
mut und sozialer Ausgrenzung der öster-
reichischen Bundesregierung finden sie un-
ter www.armutskonferenz.at
Natürlich nicht ohne kritische Kommenta-

re und einem eigenen Aktionsplan der Ar-
mutskonferenz.

1) Mitteilung der Kommission an
den Rat, das Europäische Parla-
ment, den Wirtschafts- und Sozi-
alausschuss und den Ausschuss
der Regionen: Sozialpolitische
Agenda, Brüssel, 28.6. 2000,
KOM (2000)379
2) Pressemitteilung der General-
direktion für Beschäftigung und
Soziales, 28. Juni 2000.

97

einmal symbolhaft oder in Form von Kon-
sultationen erfolgt, verstärkte Informations-
arbeit blieb aus und die Pläne wurden da-
mit beinahe zu einer Art „Geheimdokument“
für die wenigen Eingeweihten.

Wo bleibt der politische Wille?
Nimmt man die Gesamtpolitik der Eu-

ropäischen Union in den Blick wird außer-
dem sehr rasch deutlich, dass sozialpoliti-
sche Fragen kein Gewicht haben. Anders als
in wirtschafts- und finanzpolitischen Fra-
gen beschränkt man sich hier auf weiche
Empfehlungen, deren Nichteinhaltung zwar
beklagt wird, jedoch ohne Konsequenzen
bleibt. Ein „blauer Brief“ aus Brüssel, wie
er den Finanzministern jener Länder zuge-
stellt wird, die sich nicht an finanzpoliti-
sche Vereinbarungen halten, ist auf dem
Gebiet der Sozialpolitik nicht zu befürch-
ten. 
Darüber hinaus sind durch die auf EU-Ebe-

nen geplanten Liberalisierungen und Priva-
tisierungen auch im Bereich sozialer Dienst-
leistungen weitere Verschlechterungen zu
erwarten.
Der politische Wille zur Armutsbekämp-

fung scheint sich auf die Abgabe von Ab-
sichtserklärungen, wie sie in den Ergebnis-
sen von Lissabon und Nizza ihren Ausdruck
fanden, zu beschränken.
Schöne Worte jedoch machen bekanntlich

nicht satt.

Erfolgreiche Armutsbekämpfung
Erfolgreiche Armutsbekämpfung braucht

die Geltendmachung von Grundrechten, ei-
nen integrierten Ansatz und die Partizipati-
on der Betroffenen. Diese „drei Säulen“ der
Armutsbekämpfung, wie sie das Europäi-
sche Armutsnetzwerk EAPN definiert, wur-
den bereits im Rahmen von deren Lobbyar-
beit für eine Soziale Agenda gegen Ende
der 90er Jahre verwendet und haben bis
dato nicht an Gültigkeit verloren.

Ein soziales Europa – oder ein Europa des
Marktes?
Angesichts der klaren wirtschaftspoliti-

schen Prioritäten der Europäischen Union
ist es nicht weiter verwunderlich, dass in
den offiziellen Sozialpolitiken auf gesamt-
europäischer Ebene noch stets die Domi-
nanz von Wirtschaftswachstum und Be-
schäftigung als bester – und einziger - „Lö-
sungsansatz“ auch für die Armutsfrage ge-
sehen wird. Auch wenn zahlreiche Beispie-
le, wie etwa jenes der Republik Irland, be-
weisen, dass rasches Wirtschaftswachstum

keinesfalls notwendig zur Verringerung von
Armut und Ausgrenzung führt, wird das Mär-
chen von der wirtschaftlichem Konjunktur,
die dann automatisch zu mehr Wohlstand
für alle führe, munter weiter erzählt. Ausge-
blendet wird dabei die Tatsache, dass Ar-
mutsfragen immer Verteilungsfragen sind.
Wie könnte es sonst dazu kommen, dass
selbst in Zeiten wirtschaftlicher Rezession
einige wenige immer reicher werden? Wie
ließe sich sonst erklären, dass die politisch
Verantwortlichen in einem Land wie Öster-
reich behaupten, dass sich der Staat das
aufwändige Pensions- und Sozialsystem
nicht mehr leisten können, obwohl sie er-
wiesenermaßen eines der zehn reichsten
Länder der Welt regieren?

Natürlich sind auch und gerade auf die-
sem Hintergrund die Bekenntnisse zu ei-
nem „sozialen Europa“, wie sie auf den
Ratssitzungen von Lissabon und Nizza ver-
abschiedet wurden, zu begrüßen, natürlich
ist es erfreulich, dass neoliberale Kräfte sich
auch in der Entwicklung der geplanten Ver-
fassung für die Europäische Union nicht zur
Gänze durchsetzen konnten und diese nun
doch ein Bekenntnis zur sozialen Markt-
wirtschaft enthalten soll.
Große OptimistInnen mögen darin Anzei-

chen einer „Trendwende“ von einer reinen
Marktgemeinschaft hin zu einem „sozialen
Europa“ sehen. Tatsächlich sollen die zag-
haften Hinweise nicht übersehen werden
und scheint es auch der Sache nicht dien-
lich, diese als nicht ernst gemeinte Ab-
sichstserklärungen ohne Nutzen ganz vom
Tisch zu wischen.
Vielmehr gilt es genau an diesen Punkten

anzuknüpfen und alles dafür zu tun, dass
die seit Jahren hochnotwendige gesell-
schaftliche Diskussion, in welcher Gesell-
schaft wir leben wollen, auf breiter Basis in
Gange kommt.
Plakativ ausgedrückt, heißt das, Bevölke-

rung und verantwortliche PolitikerInnen zu
fragen: Wollen wir eine Gesellschaft, in der
das Miteinander von den Kräften des Mark-
tes in Ellbogenmanier geregelt wird, das
Recht des Stärkeren und Profitgier als höch-
ster Wert gilt oder eine Gesellschaft, die
sich der Förderung der Verwirklichungs-
chancen aller Frauen, Männer und Kinder,
die ihr angehören und damit einem „guten
Leben für alle“ verschreibt?

Wenn es tatsächlich um ein gutes Leben für
alle geht, dann braucht es jedoch weit mehr
als die eine oder andere positive neue Be-
stimmung auf dem Gebiet des Sozialschutzes. 

Erfolgreiche
Armutsbekämpfung
braucht die
Geltendmachung von
Grundrechten, einen
integrierten Ansatz und
die Partizipation der
Betroffenen.

Ein soziales Europa –
oder ein Europa des Marktes?
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EAPN – European Anti Poverty Network
Das Europäische Netzwerk gegen Armut und soziale Ausgrenzung EAPN wurde vor 13 Jahren gegründet und
besteht heute aus 16 nationalen Anti-Armuts-Netzwerken, die sich ihrerseits aus Anti-Armuts-NGOs und Ba-
sisgruppen zusammensetzen, sowie 26 Europäischen Organisationen, die hauptsächlich auf dem Gebiet von
Armut und Ausgrenzung aktiv sind. Zusätzlich zu den 15 Anti-Armuts-Netzwerken der existierenden Mit-
gliedsstaaten wurde im November 2003 mit Bulgarien das erste Netzwerk eines osteuropäischen Landes als
Mitglied aufgenommen, Armutsnetzwerke in vielen weiteren Ländern des Ostens sind derzeit im Aufbau. 

Empowerment als wichtigstes Anliegen
Zentrales Anliegen des EAPN ist die Ermächtigung und Befähigung jener Frauen, Männer und Kinder, die von
Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen sind, im Hinblick auf ihren Zugang zu Rechten, die Überwindung
von Isolation und die Bekämpfung sozialer Ausgrenzung.

Kontinuierliches Lobbying
Politische Überzeugungsarbeit – für die das hierzulande noch stets etwas in Verruf stehende Wort „Lobby-
ing“ steht – wurde und wird im EAPN auf mehreren Ebenen und mit großem Nachdruck auf fachliche Kom-
petenz geleistet, die sowohl auf scharfen politischen Analysen als auch auf dem direkten Kontakt zur Rea-
lität der Betroffenen fußt. 

Unaufhörliches Monitoring
Die Beobachtung und Kritik dessen, was an sozialpolitischen Entwicklungen passiert, ist wesentlicher Be-
standteil der Arbeit. Politische Programme und Pläne der Europäischen Union werden im Hinblick auf ihre
Auswirkungen auf von Armut und Ausgrenzung Betroffene analysiert.

Best-Practice-Austausch
Der Austausch hinsichtlich wirksamer Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut und sozialer
Ausgrenzung über Ländergrenzen hinweg, stärkt die Möglichkeiten der Verbessserung der Effektivität dieser
Arbeit, öffnet die Augen für bis dato unterschätzte Probleme, aber auch für neue Lösungsansätze.
Spezielles Engagement gilt dabei im Moment u.a. den gemeinsamen Aktivitäten mit Organisationen in den
sogenannten Erweiterungsländern der Europäischen Union im Osten Europas, deren Erfahrungen und Kennt-
nisse zukünftig stärker in die gemeinsame Lobbyarbeit einfließen sollen. 
Weitere Arbeitsgruppen konzentrieren sich u.a. auf beschäftigungspolitische Entwicklungen und Entwicklun-
gen im Zusammenhang mit dem EU-Strukturfonds, spezielle Trainingsseminare sorgen für erhöhtes Wissen
und Kompetenz der MitarbeiterInnen auf unterschiedlichen Ebenen auf den Gebieten Vernetzung und eu-
ropäische Sozialpolitik. 

Einsatz für ein soziales Europa für alle!
Viele Einzelaktivitäten werden im EAPN auf europäischer Ebene vernetzt. Dabei werden nicht nur Probleme
benannt und einzelne Beispiele guter Praxis ausgetauscht, immer wieder und in erster Linie geht es „ums
Ganze“, d.h. um den Einsatz für ein soziales Europa, das allen Menschen ein würdiges Leben und ein umfas-
sendes Maß an Verwirklichungschancen garantiert und sich gleichzeitig für weltweit sozial-gerechte Verhält-
nisse einsetzt. 

Ausführliche Informationen über Aktivitäten und Positionen des EAPN finden sich in englischer und französi-
scher Sprache unter www.eapn.org. Die vierteljährlich erscheinende Zeitschrift „Network News“, sowie eini-
ge weitere Publikationen sind auch in deutscher Sprache erhältlich.
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Nach Geschlechtern betrachtet: Frauen sind
stärker als Männer betroffen. Insgesamt gilt
auch für Österreich: Armut ist kein Rand-
gruppenphänomen.

Sozialstaatliche Leistungen sind zwar we-
sentlich auf mit Erwerbsarbeit zusammen-
hängende Risiken, aber keineswegs nur dar-
auf bezogen. Das sozialstaatliche System
umfasst auch einen Mix verschiedener fa-
milienrelevanter Leistungen. Ungeachtet ih-
rer armutsvermindernden Wirkungen wer-
den viele dieser Leistungen nicht in ko-
stendeckender bzw. existenzsichernder
Höhe gewährleistet. So liegt das Einkom-
men, das zur Zeit einer AlleinerzieherIn mit
Bezug des Kinderbetreuungsgeldes zur Ver-
fügung steht,  unter der Armutsschwelle.
Bei Familien zeichnen sich zwei Formen mit
deutlich höherem Armutsrisiko im Vergleich
zum Bevölkerungsdurchschnitt ab: Ein-El-
tern-Familien und Familien mit drei oder
mehreren Kindern. Auch hier ist Status- und
Transferarmut konstatierbar. Eine Zugangs-
barriere stellt die Staatsbürgerschaft als An-
spruchsvoraussetzung dar. Transferarmut
wird nicht nur daran evident, dass die be-
stehenden Familienleistungen nicht exi-
stenzsichernd sind, sondern auch, dass Lei-
stungen wie die Familienbeihilfe keine um-
fassende Grundsicherung für ein Kind bie-
ten.

Im Vergleich zum Bereich Erwerbsarbeit
und damit zusammenhängenden Soziallei-
stungen sowie zu Familienleistungen ist die
Ausgrenzung hinsichtlich des sozialen
Schutzes bei Krankheit sehr gering. Das
österreichische Gesundheitssystem ist in
personeller Hinsicht annähernd umfassend.
Nur ca. 1% der Bevölkerung sind -– über-
wiegend nur vorübergehend bzw. kurzfri-
stig – ohne Krankenversicherungsschutz.
Dazu zählen u.a. nichterwerbstätige und
nicht selbstversicherte Frauen nach der
Scheidung, nicht mitversicherte Personen
im Familienverband (wie z.B. kurzzeitige Le-
bensgefährtInnen ohne Selbstversiche-
rung), Studierende nach Beendigung ihres
Angehörigenstatus, Asylwerber nach Aus-
scheiden aus der Bundesbetreuung, Ar-
beitslose bei Sperre des Arbeitslosengel-
des, Haftentlassene ohne Anspruch auf Ar-
beitslosengeld und Obdachlose. Das Feh-
len eines Krankenversicherungsschutzes
kann als Indiz für eine potentiell von Armut
betroffene Lebenslage interpretiert werden.
Von Ausgrenzung sind vor allem Personen
in außergewöhnlichen Lebenslagen und
Statuspassagen betroffen. Die am offen-

kundigsten als Armutsrisiko zu qualifizie-
rende Statuspassage ist das Herausfallen
aus der Krankenversicherung aufgrund ei-
ner chronifizierten Krankheit, wenn es nicht
zugleich Pflegegeldanspruch oder eine Lei-
stung im Rahmen der Sozialhilfe gibt. Man-
gels einschlägiger Daten läßt sich das Ver-
armungsrisiko von KrankengeldbezieherIn-
nen nicht quantifizieren. Strukturell gege-
ben ist dieses Risiko bei geringfügig Be-
schäftigten, sofern sie überhaupt freiwillig
krankenversichert sind. Sie beziehen eine
Leistung von 120 6 pro Monat. Ähnliches
gilt für NiedrigeinkommensbezieherInnen,
da das Krankengeld (als Anschlußleistung
an die Entgeltfortzahlung) ein niedrigeres
Niveau als die Entgeltfortzahlung aufweist.

Das so genannte zweite soziale Netz, die
Sozialhilfe, stellt explizit auf Armutsvermei-
dung bzw. auf Hilfe im Fall individueller Not-
lagen ab. Sie bildet eine Gemengelage aus
unterschiedlichen Mindeststandards von
monetären, Sach- und Dienstleistungen.
Ungeachtet dessen ist sie nicht dazu geeig-
net, standardisierte, typisierte oder mas-
siert wiederkehrende soziale Risiken, die in
den beiden letzten Jahrzehnten zunehmend
mehr in die Sozialhilfe „exportiert" wurden
– wie Notlage von Erwerbslosen und von
Alleinerziehenden – abzusichern. Sozialhil-
fe kann weder hinreichend als Einkommens-
ergänzung noch als Einkommensersatz ge-
währt werden. Sie kann auch nicht als Ga-
rant einer minimalen Wohnversorgung oder
eines Krankenversicherungsschutzes fun-
gieren. Drastisch zeigen die realiter in den
Bundesländern sehr unterschiedlich hohen
Richtsätze, dass die im Rahmen der Sozial-
hilfe gebotenen bedarfsgeprüften Leistun-
gen durchwegs unter der Armutsgrenze
(60% des Median-pro-Kopf-Einkommens im
Jahr 2002: 770 Euro für einen Einpersonen-
haushalt) liegen. Abgesehen von Abgren-
zungsproblemen zwischen Sozialhilfe und
Arbeitslosenversicherung verwandelt der
im Rahmen der Sozialhilfe verankerte struk-
turelle Zwang zur Arbeit arbeitslose Arme
in working-poor.

Insgesamt: Wie die Analysen der Bereiche
Erwerbsarbeit, sozialstaatliche Leistungen,
Familien und Krankheit verdeutlichen, be-
stehen in Österreich – bei allem Wohlstand,
trotz eines hohen Niveaus von Erwerbs-
betätigung und eines breit ausgebauten Sy-
stems sozialstaatlich garantierter monetä-
rer, Sach- und Dienstleistungen – Risiken
der Verarmungsgefährdung und sozialen
Ausgrenzung. Der Armutsbericht für 1997

Sozialstaatliche
Leistungen sind zwar
wesentlich auf mit
Erwerbsarbeit zusam-
menhängende Risiken,
aber keineswegs nur
darauf bezogen.
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Risikolagen – Lücken –  Armutsgefährdung
Bei allem Wohlstand ist die primäre Ver-

teilung materieller Teilhabechancen in
Österreich eine merkbar ungleiche. Dies
zeigt sich vor allem auch am Phänomen von
working poor. Arbeitslosigkeit und atypi-
sche Beschäftigung als zwei Facetten der
aktuellen Veränderungen am Erwerbsar-
beitsmarkt gehen mit materiellen und so-
zialen Problemen einher. So erhöhen ins-
besondere langfristige Erwerbslosigkeit, di-
kontinuierliche Erwerbsbiographien und nur
partielle Einbindung in den Erwerbsarbeits-
markt beträchtlich das Verarmungsrisiko.
Der Zugang zum und der Verbleib im Ar-

beitsmarkt ist für Frauen oft erschwert. Trotz
erhöhter Erwerbsquoten von Alleinerziehe-
rinnen sind diese keineswegs vor materiel-
len prekären Situationen geschützt. Niedri-
gere und diskontinuierliche Einkommen ver-
längern sich zudem in die Systeme der so-
zialen Sicherung.

Der österreichische Sozialstaat weist zwar
ein beachtlich ausdifferenziertes Leistungs-
system auf – ablesbar an Leistungen, die
den Entfall des Erwerbseinkommen im Fall
der Krankheit, der Erwerbslosigkeit, des Un-
falls und des Alters kompensieren, an Sach-
und Dienstleistungen wie z.B. im Krank-
heitsfall und an diversen monetären Hilfen
für Familien. Ungeachtet dessen, dass Er-
werbstätige die dominanten Adressaten und
Familienleistungen im hohen Ausmaß uni-
versell ausgerichtet sind: Der österreichi-
sche Sozialstaat trägt mit all seinen Lei-
stungen auch dazu bei, Armutsgefährdun-
gen und Ausgrenzung einzudämmen. Bei
aller Dichte und Reichweite werden durch
dessen Leistungssystem allerdings weder
Ausgrenzung und Verarmungsgefährdung
verhindert, noch durch sozialstaatliche
Sach- und Dienstleistungen bestehende Be-
darfslagen ausreichend abgedeckt. Die
Lücken zeigen sich auf verschiedenen Ebe-
nen und können systematisch in den Kate-
gorien Status- und Transferarmut gefasst
werden. Mit ersterer ist der Sachverhalt ge-
meint, dass in verschiedenem Ausmaß ein
Teil der Bevölkerung nicht bzw. nur selektiv
erfasst wird. Dazu zählen insbesondere Tei-
le der atypisch Beschäftigten (neue Selbst-
ändige, freie DienstnehmerInnen und ge-
ringfügig Beschäftigte). Statusarmut wird
durch Politik (strukturell durch das domi-
nante „Zugangstor" Erwerbsarbeit) nicht
nur reproduziert, sondern auch produziert.
So wurden beispielsweise in den letzten

Jahren die Zugangsregeln restriktiver ge-
staltet (z.B. durch Verlängerung der Anwart-
schaftszeiten). Vor allem das System der
Arbeitslosenversicherung ist nicht "armuts-
fest". Die Ausgrenzung beträgt über 10%
der deklarierten Arbeitslosen.

Als Ausfluss des – neben Erwerbsarbeit –
zweiten zentralen Gestaltungsprinzips im
Bereich der sozialen Sicherung, nämlich der
Äquivalenzrelation zwischen Beitragslei-
stung und Niveau der sozialstaatlichen Lei-
stung, ist Transferarmut konstatierbar. Dies
heißt, dass Sozialleistungen keine ausrei-
chende materielle Absicherung gewährlei-
sten. Niedrige Erwerbseinkommen werden
in nichtexistenzsichernden Leistungen der
sozialen Sicherung reproduziert. Exemplari-
scher Ausdruck dafür ist: Rund die Hälfte
der Arbeitslosengeldbezüge liegen unter
dem Ausgleichszulagenrichtsatz, der in
Österreich als politisch bestimmte Armuts-
grenze gilt. Noch problematischer ist die
Situation in der Notstandshilfe. Über 70%
der Männer und an die 90% der Frauen be-
zogen (1999) eine Leistung, die unterhalb
der Ausgleichszulagenrichtsatzgrenze liegt.
Weniger weitreichend ist die Problematik

der Status- und Transferarmut im Pensions-
system. Hier ist der AdressatInnenkreis (zum
Teil durch die Möglichkeit des freiwilligen
opting-in) ausgeweitet worden. Von Aus-
grenzung betroffen sind in der Hinterblie-
benenversorgung nach wie vor Lebensge-
fährtInnen. Die Regelungen der Anspruchs-
voraussetzungen (in Form von Wartezeiten)
können sich strukturell für Frauen, die aus
Gründen familiärer Betreuungsarbeit Er-
werbsarbeit lange Zeit unterbrechen, bzw.
für Menschen mit häufig befristeten oder
kurzzeitigen Beschäftigungsverhältnissen
als Zugangsblockade erweisen. Die Trans-
ferarmut auf individueller Ebene ist ein ver-
breitetes Phänomen bei Frauen – ca. 50%
aller Neupensionen liegen unter dem Aus-
gleichszulagenrichtsatz. Im Unterschied zur
Arbeitslosenversicherung wird diese Pro-
blematik hier zum Teil durch die Aus-
gleichszulage abgeschwächt.

Von Ausgrenzung und Verarmungsgefähr-
dung sind in Österreich in besonderer Wei-
se betroffen: Alleinerziehende ohne Erwerb-
seinkommen, Langzeitarbeitslose, Perso-
nen aus Nicht-EU-Staaten, Personen im Er-
werbsalter in Haushalten ohne jede Be-
schäftigung, Personen mit geringerer Schul-
bildung, Haushalte mit mehreren Kindern.

* Die folgenden Ausführungen
stellen eine kurze Zusammen-
fassung der Ergebnisse des vom
Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur finan-
zierten und im Jahr 2001 abge-
schlossenen Forschungsprojek-
tes „Bedarfsorientierte Grund-
sicherung: Rahmenbedingun-
gen – Umsetzungserfordernisse
– Folgen“ unter Leitung von E.
Tálos und Mitarbeit von N. Dim-
mel, P. Rosner, E. Tálos, P. Wet-
zel und K. Wrohlich dar (siehe
auch E.Talos, Bedarfsorientier-
te Grundsicherung: Bezugs-
punkte-Problemlösungsrele-
vanz-Grenzen, in: ders.(Hg.),Be-
darfsorientierte Grundsiche-
rung, Wien 2003).

Der Beitrag wurde
zuerst in: „Armut als
tägliche Herausforde-
rung“, Praxishandbuch
zum OÖ. Sozialhilfe-
gesetz, Linz 2003, ver-
öffentlicht.
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chen Maßnahmen zur Armutsbekämp-
fung darin, die Voraussetzungen zu
schaffen, die eine Erwerbstätigkeit für
beide Elternteile ermöglichen. Diesbe-
züglich kommt dem Ausbau von Kinder-
betreuungseinrichtungen, der Schaffung
eines flächendeckenden Angebotes von
Kindergärten und der Orientierung der
Öffnungszeiten an den Bedürfnissen er-
werbstätiger Eltern eine wichtige Rolle
zu.

• Reformpolitische Schritte im Gesund-
heitssystem laufen auf eine Ergänzung
des bestehenden Systems in mehrfacher
Hinsicht hinaus. Ein lückenloser wie zu-
gänglicher Krankenversicherungsschutz
zählt zu den Grundelementen einer be-
darfsorientierten Grundsicherung. Dieser
wäre erreichbar über Ergänzung der An-
spruchsberechtigung innerhalb des
Krankenversicherungssystems, d.h.
durch Einführung eines Krankenversiche-
rungsschutzes ohne Nachweis von Versi-
cherungsbeitragszeiten, oder durch eine
Einbindung nicht-versicherter Personen
über die Sozialhilfeträger als Träger der
Krankenhilfe im zweiten sozialen Netz.
Der Nutzen einer generalisierten Lösung
im Rahmen der Sozialhilfe läge in der
pauschalierten Krankenversicherung
sämtlicher Personen, die – wenn auch
nur kurzfristig – ihren Krankenversiche-
rungsschutz verlieren oder niemals ei-
nen solchen erworben haben. Die Ein-
führung eines Leistungssockels beim
Krankengeldbezug hätte unmittelbar ar-
mutsvermeidende Wirkungen.

• Die Beseitigung von Lücken und Pro-
blemlagen im zweiten sozialen Netz
könnte zum einen auf dem Weg der Ent-
lastung bei den Aufgaben erfolgen, die
es derzeit überfordern. Gemeint sind da-
mit monetäre Leistungen im Fall stan-
dardisierter und wiederkehrender Ar-
mutsrisken. Im Rahmen einer bedarfsori-
entierten Grundsicherung würde das Ri-
siko fehlenden oder unzureichenden Ein-
kommens durch die bestehenden Insti-
tutionen (Arbeitslosen-, Pensions- und
Krankenversicherung) gedeckt. Die So-
zialhilfe bliebe weiterhin für Dienstlei-
stungen (z.B. Hauskrankenpflege) und
die Unterbringung in Heimen und Anstal-
ten zuständig. Ebenso obliegen ihr Zu-
ständigkeiten für eine Reihe von unvor-
hersehbaren und außergewöhnlichen
Notlagen (bei Scheidungen, Überschul-
dung, Delogierung). Anders gesagt wür-
den ihre Aufgaben wesentlich auf die
Überbrückung außergewöhnlicher Not-

und Bedarfslagen fokussieren.  Eine
Neugestaltung der Sozialhilfe im Kontext
einer bedarfsorientierten Grundsiche-
rung würde auch weitere Reformschritte
wie eine Vereinheitlichung der Rechts-
grundlage der Sozialhilfe nahelegen.  

Die Treffsicherheit, das Tempo und die Ef-
fizienz könnten gesteigert werden, wenn
soziale Unterversorgungs- und Bedarfsla-
gen womöglich nur durch einen einzigen
Ansprechpartner bearbeitet werden. Kon-
kretisiert hieße dies die Institutionalisie-
rung des „One-Desk-Prinzips“.

Im Rahmen einer bedarfs-
orientierten Grundsiche-
rung würde das Risiko
fehlenden oder unzurei-
chenden Einkom-mens
durch die bestehenden
Institutionen
(Arbeitslosen-, Pensions-
und Krankenversiche-
rung) gedeckt.
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weist aus, dass bei rund 11% der Bevölke-
rung, das sind rund 900.000 Personen, das
gewichtete Pro-Kopf-Einkommen unterhalb
der Armutsgrenze liegt. Diese Personen kön-
nen als armutsgefährdet gelten. Werden ne-
ben den zu geringen Einkommen noch an-
dere Einschränkungen wie etwa Wohnungs-
substandard oder Rückstände bei periodi-
schen Zahlungen miteinbezogen, so kön-
nen ca. 4% der Bevölkerung als tatsächlich
arm bezeichnet werden.
Angesichts dieser keineswegs nur auf

Österreich beschränkten, sondern – bei al-
len Unterschieden in der Reichweite –  in-
ternational konstatierbaren Problemlagen,
stellt sich die Frage, wie diesen gesell-
schaftspolitisch begegnet werden kann. Ei-
ne Antwort lautet: Durch Einführung einer
bedarfsorientierten Grundsicherung.

Bedarfsorientierte Grundsicherung und Re-
formperspektiven für Österreich
Der einschlägige gesellschaftspolitische

Diskurs, wie er auf Ebene der Wissenschaft
sowie gesellschaftlicher und politischer Ak-
teure geführt wird, weist eine Palette von
Konzepten und Modellen auf, die auf eine
materielle Grundsicherung abstellen. Unter
materieller Grundsicherung können wir die
staatlich garantierte Sicherung von Grund-
bedürfnissen verstehen, die im postulier-
ten Recht auf  Existenzsicherung bzw. der
Freiheit von Not  ihren Angelpunkt hat und
in unterschiedlichen Formen (Versorgung
mit dem zur Existenz Notwendigen, garan-
tiertes Mindest- oder Grundeinkommen, be-
darfsorientierte Grund- oder Mindestsiche-
rung) konkretisiert wird. Kernpunkte eines
der Grundsicherungsmodelle,  nämlich der
bedarfsorientierten Grundsicherung, das ex-
plizit auf Vermeidung bzw. Beseitigung von
Armutsgefährdung bzw. realer Armut ab-
zielt, sind die Einführung von Mindeststan-
dards und die Erweiterung des Zugangs zu
sozialstaatlichen monetären Leistungen,
wie auch zu Sach- und Dienstleistungen. Es
geht dabei nicht um eine bedingungslose,
sondern um eine bedarfsorientierte Grund-
sicherung. Diese setzt sowohl die Anrech-
nung des eigenen Einkommens, von Ver-
mögen und Leistungen seitens Dritter (z. B.
aus Arbeitslosen-, Pensions-, Unfall- und
Krankenversicherung) als auch die Verfüg-
barkeit für den Erwerbsarbeitsmarkt vor-
aus. Die bedarfsorientierte Grundsicherung
läuft nicht auf eine Ersetzung des beste-
henden System sozialer Sicherung, sondern
auf dessen Ergänzung hinaus. Das sozial-
staatliche System wird nach unten hin „ab-
gedichtet“. 

Es ist davon auszugehen, dass die Ein-
dämmung und Beseitigung von Armut in
Österreich einer Kombination verschiede-
ner Reformschritte bedarf. Die bedarfsori-
entierte Grundsicherung könnte darin ei-
nen wichtigen Bestandteil bilden. Ihre Be-
deutung resultiert aus ihrem Stellenwert als
explizit armutspolitisches Instrument. Eine
Gegensteuerung könnte auf mehreren Ebe-
nen ansetzen:

• Eine Schließung von Lücken im öster-
reichischen System der sozialen Siche-
rung ist zum einen erreichbar durch die
Einführung von Mindeststandards in be-
stehenden Einrichtungen der sozialen Si-
cherung, d.h. in der Arbeitslosen-, Kran-
ken- und Pensionsversicherung.  Damit
könnte die Verarmungsgefährdung und
Verarmung von Arbeitslosen, Alleinerhal-
tenden, Personen in Arbeitsmarktausbil-
dung und von Teilen der Teilzeitbeschäf-
tigten beseitigt werden. Zum anderen ist
eine Schließung von Lücken erreichbar
durch die Öffnung des Zugangs zur be-
darfsorientierten Grundsicherung für je-
ne, die aufgrund der Nichterfüllung der
vorgegebenen Voraussetzungen aus
dem Bereich sozialer Sicherung sonst
ausgegrenzt. Diese Öffnung des Zugangs
käme vor allem sowohl bisher ausge-
grenzten atypischen Beschäftigten als
auch jenen zugute, die ungeachtet ihrer
Arbeitsbereitschaft mangels erworbener
Versicherungszeiten (z.B. Berufswieder-
einsteigerinnen und Studierende) keine
Ansprüche erwerben können.

• In Zusammenhang mit der Armuts-
bekämpfung von Kindern gibt es
grundsätzlich zwei Möglichkeiten:

1. den Ausbau des bestehenden Transfer-
systems mit verstärkter Ausrichtung auf
das Ziel der Armutsbekämpfung (z.B.
durch Zuschüsse zum Karenzgeld, durch
Umwandlung von Unterhaltsvorschüssen
in Unterhaltsausfallszahlungen)

2.die Einführung eines neuen Transfersy-
stems, nämlich einer bedarfsgeprüften
Hilfe für einkommensschwache Familien.
Die Hilfe bestünde darin, dass jeder Fa-
milie, deren Einkommen unter dem Exi-
stenzminimum der jeweiligen Haushalts-
größe liegt, ein Transfer in der Höhe der
Differenz zwischen Einkommen und dem
Existenzminimum gewährt wird. Ange-
sichts der Tatsache, dass die Anzahl der
Verdienenden im Haushalt eines der
wichtigsten Merkmale ist, die das Ar-
mutsgefährdungsrisiko eines Haushaltes
bestimmen, besteht eine der wesentli-

Kernpunkte der bedarfs-
orientierten Grund-siche-
rung sind die Einführung
von Mindest-standards
und die Erweiterung des
Zugangs zu sozialstaatli-
chen monetären Leistun-
gen, wie auch zu Sach-
und Dienstleistungen. 
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ziehenden und alleinlebenden Frauen er-
heblich, sie zielt aber nicht auf die
grundsätzliche Beseitigung von Ungleich-
heiten zwischen den Geschlechtern ab. Den
AutorInnen ist diese Problematik  bewusst.
Tálos  selbst stellt fest, dass "daher  die
Anbindung der bedarfsorientierten Grund-
sicherung an Haushaltseinkommen im so-
zialreformerischen Diskurs umstritten ist".
Aber aus Gründen der Machbarkeit favori-
sieren er und die MitautorInnen dennoch
dieses Modell.

Die Kosten des Modells der bedarfsorien-
tierten Grundsicherung sind dafür „erfreu-
lich gering"  und die Machbarkeit erscheint
groß - weil nämlich genau dieser Gender-
Aspekt nicht berücksichtigt wird. Was dem
Modell der bedarfsorientierten Grundsiche-
rung und seiner Berechnung demnach fehlt,
sind einerseits die Berücksichtigung des In-
dividualprinzips und andererseits die Ein-
beziehung von wichtigen begleitenden
Maßnahmen zur Vermeidung von Frauenar-
mut, wie z.B. Ausbau von Kinderbetreu-
ungseinrichtungen und Ausweitung der ak-
tiven Arbeitsmarktpolitik. Maßnahmen, wie
sie im Grundsicherungsmodell von Agnes
Streissler2 empfohlen und von der Arbeits-
gruppe „Frauen und Armut"3 seit Jahren the-
matisiert und gefordert werden.

Soll die Machbarkeit einer an sich positi-
ven sozialen Idee also auf Kosten der Be-
nachteiligung eines Großteils der Frauen
basieren? Eine unendliche Geschichte wird
fortgeschrieben ...

1) Karin Heitzmann und Angelika Schmidt: Frauenarmut.
Hintergründe, Facetten, Perspektiven. Wien 2002
2) Agnes Streissler: Grundsicherung im erwerbsfähigen
Alter. Eine Gegenüberstellung verschiedener Modelle.
Wien 1999
3) Die Arbeitsgruppe "Frauen und Armut" wurde 1995
gegründet und ist eine aktive Themensektion des Öster-
reichischen Netzwerks gegen Armut und soziale Ausgren-
zung. Sie beschäftigt sich mit Maßnahmen zur Vermei-
dung von Frauenarmut.
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Eine kritische Rezension zu:
Emmerich Tálos: Bedarfsorientierte Min-
destsicherung. Mandelbaum Verlag Wien

Das vor kurzem von Emmerich Talos her-
ausgegebene Buch gibt einen sehr guten,
detailreichen und verständlichen Überblick
über wichtige Bereiche des  Diskurses zur
bedarfsorientierten Grundsicherung.

•  Armutsdefinition und Grundlagen von
Armutsforschung

•  Eckpfeiler von Armutsvermeidung - wie
etwa Erwerbsarbeit, familien- und er-
werbsbezogene Sozialtransfers und Ab-
sicherung bei Krankheit und im Alter

•  Überblick über derzeitige sozialstaatli-
che Leistungen

•  Beschreibung verschiedener Modelle
von Grundeinkommen und Mindestsi-
cherungen, des aktuellen Debattenstan-
des sowie der Gründe für die Auswahl
des bevorzugten Modelles der bedarfso-
rientierten Grundsicherung

•  Darstellung des komplexen gesetzlichen
Änderungsbedarfs im Falle einer Ein-
führung derselben

•  Berechnung von Kosten und 
Machbarkeit

Das von den AutorInnen favorisierte Mo-
dell der bedarfsorientierten Grundsicherung
soll  nicht darauf abzielen, das bestehende
System der Sozialversicherung zu ersetzen,
sondern soll dieses ergänzen. Verknüpfun-
gen mit aktiver Arbeitsmarktpolitik sollen
bestehen bleiben, Personen im erwerbs-
fähigen Alter sollen weiterhin dem Arbeits-
markt zur Verfügung stehen. 

Die bedarfsorientierte Grundsicherung will
Mindeststandards in Arbeitslosenunterstü-
zung und Absicherung im Alter einziehen,
sowie Notstandshilfe und Sozialhilfe für Per-
sonen mit fehlendem oder unzureichendem
Einkommen - auch ohne vorangegangene
Versicherungszeiten - ersetzen. Besonders
in Phasen der Erwerbslosigkeit oder Krank-
heit sowie im Alter sollen Menschen da-
durch eigenständig abgesichert sein - vor
allem wenn sie Männer sind.

Haushaltseinkommen statt Individualprinzip
Die bedarfsorientierte Grundsicherung

nämlich soll nicht dem Individualprinzip fol-
gen, sondern - ähnlich wie die derzeitige
Notstandshilfe - nur denen zugute kommen,
deren gesamtes Haushaltseinkommen ent-
sprechend niedrig ist. D.h. Frauen, die mit
durchschnittlich verdienenden Partnern

oder Familienangehörigen zusammenleben,
wären davon fast immer ausgeschlossen. 
Und das, obwohl im Buch selbst festge-

stellt wird, dass:
•  materielle Abhängigkeit innerhalb eines

Haushalts selbst eine Form von Armut
sein kann 

•  Frauen bereits am Arbeitsmarkt benach-
teiligt sind, etwa durch besonders häufi-
ge atypische und prekäre Beschäftigung,
durch niedrigere Löhne, durch längere
Erwerbslosigkeitsdauer etc.

•  Frauen aufgrund dessen fast doppelt so
oft im Alter in Armut leben wie Männer
und  oft erst dann ein durchschnittliches
Pensionsniveau erzielen, wenn Eigen-
und Hinterbliebenenpension zusammen-
treffen. (40% der Frauenpensionen lie-
gen unterhalb des Ausgleichszulagen-
richtsatzes!)

Hinzu kommen Tatsachen, die im Buch kei-
ne Erwähnung finden: 
•  das hohe Ausmaß an Gewalt gegen

Frauen durch ihre Ehemänner und Le-
bensgefährten - was die Idee des gleich-
berechtigten Zuganges zum Haushalts-
einkommen äußerst zynisch erscheinen
lässt

•  das besonders hohe Ausmaß an derarti-
ger Gewalt gegen Frauen ohne eigenes
Einkommen

Dass es sich dabei - ebenso wie bei Ar-
mut selbst - nicht um ein Randgruppenphä-
nomen handelt, ist etwa an der hohen Zahl
von Polizeieinsätzen abzulesen, die statt-
finden, weil Frauen von männlichen An-
gehörigen bedroht oder misshandelt wer-
den  (in Österreich jährlich etwa 32.000).
Die Dunkelziffer für Gewalthandlungen von
männlichen Familienmitgliedern gegen
Frauen wird von Fachleuten sogar 10-20mal
so hoch angesetzt. 

Auf Kosten der Frauen
Eine bedarfsorientierte Grundsicherung

wie sie im vorliegenden Buch vorgestellt
wird, würde die Abhängigkeit von Frauen
und ihre wirtschaftliche Ohnmacht gegenü-
ber Ehemännern und Lebensgefährten wei-
terhin zementieren und damit auch eine der
Grundlagen von männlicher Gewalt.
In diesem Zusammenhang sei auf das Buch

"Frauenarmut"1 verwiesen, in welchem die-
se und andere Aspekte von weiblicher Ar-
mut ausführlich diskutiert werden.

Zwar verbessert die bedarfsorientierte
Grundsicherung die Situation von alleiner-

Bedarfsorientierte Mindestsicherung       und Geschlechterfragen 
„ ... im sozialreformerischen Diskurs umstritten"
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Marion Breiter

DDrriinn MMaarriioonn  BBrreeiitteerr ist Pädagogin,
Sozialwissenschafterin, Psychothe-
rapeutin; Mitbegründerin der Frau-
enberatung Wien.  Koordinatorin
des Netzwerks österreichischer
Frauen- und Mädchenberatungs-
stellen.
marion.breiter@netzwerk-frauen-
beratung.at
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Armut bleibt weiblich!
Bleibt Armut weiblich?

In diesem Beitrag soll
gezeigt werden, dass

Veränderung sehr wohl
möglich ist. Dazu wer

104

Hg. von OÖ Armutsnetzwerk in Kooperation mit der Sozialabteilung des Landes OÖ ( Lan-
desrat Josef Ackerl)

Kern dieses Praxishandbuchs bildet ein ca 50 Seiten langes Skriptum zum SHG OÖ 1998,
kommentiert vom OÖ Armutsnetzwerk durch:

• Fallbeispiele (Hilfe zur Arbeit, Wohnungslosenhilfe, Richtsatzberechnungsbeispiele, 
Frauenhäuser, Schuldnerberatung und und und) 

• Erläuterungen (Regress, ....) 
• Exkursen (Freistädter Bezirkskonzept zur Sozialplanung, ...) 
• Praxistipps (Informations- und Mitwirkungspflicht, ...) 
ergänzt durch Artikel von den SozialwissenschafterInnen Emmerich Talos, Christine Stel-
zer-Orthofer, Nikolaus Dimmel, Brigitte Lassnig und Bernhard Klein. 

Umfang: 80 Seiten 
Kosten: Euro 10,-
Bestellungen:
Sozialplattform OÖ, 
Tel. 0732/667594, Fax DW 4, 
office@sozialplattform.at 

Armut als tägliche
Herausforderung 

Praxishandbuch zum OÖ Sozialhilfegesetz 
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Das Armutsgefährdungsrisiko von Frauen
ist in Östereich um mindestens 35% höher
als jenes von Männern. Aktuelle politische
Entwicklungen lassen keine Verbesserung
erwarten. Ein Feministisches Regierungs-
programm zeigt Wege aus der Frauenarmut
auf!

200.000 Frauen leben in Österreich in aku-
ter Armut, also unterhalb der Armutsgrenze
und sind damit fast doppelt so stark von
Armut betroffen als Männer (110.000).  Die
Armutsgefährdung von Frauen, also das Ri-
siko unter die Armutsgrenze zu fallen, liegt
bei 13% und  ist damit um 35% höher als
jenes von Männern. (8,9%)

16% aller Frauen ab 60 Jahren haben we-
der eine eigene noch eine Witwenpension.
Die mittlere Eigenpension von Frauen

macht weit weniger als die Hälfte der Pen-
sionen von Männer aus (683 Euro monat-
lich mittlere Eigenpension für Frauen bei
Neuzuerkennungen 2002 - im Vergleich zu
1.427 Euro für mittlere Eigenpensionen der
Männer).

Jede 6. Alleinerzieherin (das sind 17%) er-
hält weder Kindesunterhalt noch Unter-
haltsvorschuss.
Auch das Kinderbetreuungsgeld von 14,53

Euro pro Tag reicht – ohne Zusatzeinkom-
men – zum Leben nicht aus.

Gründe für die überproportional hohe Ar-
muts-Betroffenheit von Frauen liegen in Be-
nachteiligungen von Frauen am Arbeits-
markt und im Bildungssektor, aber auch an
einem Gesellschafts-, Wirtschafts- und So-
zialsystem, das Fürsorge-Arbeiten (Kinder-
erziehung, Sorge für Kranke etc.) niedrig
bewertet, jene, die diesen Tätigkeiten -
meist unbezahlt – nachgehen, benachtei-
ligt und die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie erschwert.
Aktuelle Sparmaßnahmen der Bundesre-

gierung haben die Lebensverhältnisse ar-
mutsgefährdeter Frauen zusätzlich ver-
schärft. 

Frauen verdienen im Durchschnitt rund
40% weniger als Männer, sie stellen auch
den Großteil derjeniger, die trotz Job nicht
genug zum Leben haben. So verdienen vie-
le Frauen für vier Putzjobs beispielsweise
meist gerade einmal 1.000 Euro brutto,
„freie“ Krankenschwestern bekommen für
einen zwölf-Stunden-Dienst im Kranken-
haus 170 Euro brutto. Aufgrund ihres gerin-
geren Einkommens werden Frauen auch

durch die Erhöhung von Gebühren, durch
Selbsthalte und durch die Pensionsreform
viel stärker getroffen als Männer. 

Wege aus der Frauenarmut
In einem „Feministischen Regierungspro-

gramm“ haben zahlreiche Frauenorganisa-
tion – unter Beteiligung der Arbeitsgruppe
„Frauen und Armut“ der ARMUTSKONFE-
RENZ – bereits im Herbst 2002 die notwen-
digen Maßnahmen für ein menschenwürdi-
ges und selbstbestimmtes Leben für alle
festgelegt. Ein gutes Jahr später haben die-
se Forderungen nichts an Aktualität verlo-
ren.

Aus armutsverhindernder Sicht sind insbe-
sondere notwendig:
• eine Frauen- und Sozialverträglichkeits-

prüfung aller geplanten und existieren-
den Maßnahmen unter Einbindung eines
zu schaffenden unabhängigen Frauen-
rats. Viele der so genannten „Refor-
men“, wie sie von den derzeitigen Re-
gierungsverantwortlichen seit Amtsan-
tritt durchgeführt wurden bzw. in Pla-
nung sind, werden Lebenssituation und
Verwirklichungschancen vieler Frauen
massiv verschlechtern (Stichwort: Pen-
sionen).

• existenzsichernde Mindeststandards so-
zialer Absicherung, auch für MigrantIn-
nen. Derzeit fehlt jeder konkrete Hinweis
auf die Absicht eine eigenständige, exi-
stenzsichernde Alterssicherung für Frau-
en, Mindestsicherungen bei Arbeitslo-
sengeld, Sozialhilfe, etc. einzuführen; im
Gegenteil: die Versicherungsleistung
Notstandshilfe soll in der – von Bundes-
land zu Bundesland unterschiedlichen -
Fürsorgeleistung Sozialhilfe aufgehen,
ohne dafür konkrete Rahmenbedingun-
gen (z.B. Rechtsanspruch, Höhe, ...) zu
nennen. 

• Maßnahmen zur Neuverteilung von be-
zahlter und unbezahlter Arbeit. Im Re-
gierungsprogramm genannte Arbeitszeit-
flexibilisierung, Verlängerung von La-
denöffnungszeiten und Personalabbau
im Öffentlichen Dienst scheinen in die
entgegengesetzte Richtung zu deuten.
Dem Ausbau von bedarfsgerechten Kin-
derbetreuungsplätzen für Kinder unter 3
Jahren steht die Konzentration von Famili-
enleistungen nach dem Bezug von Kin-
derbetreuungsgeld entgegen. Weder die
Eindämmung atypischer – nicht existenz-
sichernder – Arbeitsverhältnisse noch We-
ge zu einer allgemeinen Arbeitszeitverkür-
zung mit Lohnausgleich sind Thema.

Weitere Information, Aktionen und
Texte der Arbeitsgruppe Frauen
und Armut:
www.frauenarmut.at

Das femisnistische Regierungspro-
gramm finden Sie unter 
www.feministischerfrauenrat
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Budget- und Wirtschaftspolitik sind ein
Schlüssel emanzipatorischer Frauenpolitik
Budgetpolitik ist in Zahlen gegossene Ge-

sellschaftspolitik. Das Budget reflektiert die
gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaft-
lichen Prioritäten der Regierung und spie-
gelt damit auch ein bestimmtes gesell-
schaftspolitisches Leitbild wider. Es bildet
gewissermaßen die Machtverhältnisse in
der Gesellschaft ab. Und: Budgetpolitik ist
Geschlechterpolitik. 

Im Rahmen der Budgetpolitik werden Ge-
schlechterverhältnisse verhandelt. Budget-
politik könnte emanzipatorisch wirken oder
aber ungleiche Strukturen verfestigen. In
den letzten Jahren hat in Österreich in vie-
len Bereichen eine Umverteilung zu Lasten
von Frauen stattgefunden. Frauen müssen
sich an vielen Fronten gleichzeitig um Scha-
densbegrenzung bemühen.  

Anforderungen an frauengerechte Budget-
und Wirtschaftspolitik
• Analyse aller Budgetposten im Hinblick

auf ihre Wirkungen auf Frauen und Män-
ner vor dem Hintergrund der jeweiligen
spezifischen sozio-ökonomischen Situa-
tion und Bedürfnisse 

• Sichtbarmachen der unterschiedlichen
Ausgangslage von Frauen und Männern,
Veröffentlichung von Gender-disaggre-
gierten Daten in allen Bereichen einsch-
ließlich der unbezahlten Arbeit 

• Sichtbarmachen der Verbindung zwi-
schen Prioritätensetzungen und Res-
sourcenzuteilungen – Rechenschaftsbe-
richt der Regierung

• Veränderungen im Sinne von mehr Ge-
schlechtergerechtigkeit in allen Poli-
tikbereichen

• Demokratisierung der Budgetpolitik –
Öffnung des Budgetprozesses: Teilhabe
an der Erstellung der Budgetprioritäten

Österreich braucht frauengerechte Budget-
und Wirtschaftspolitik
International sind Gender Budgets (ge-

schlechtergerechte Budgetpolitik) weit ver-
breitet. Österreich hinkt hierbei weit nach
und steht damit im Widerspruch zu seinen
internationalen Verpflichtungen und eige-
nen Ankündigungen. Gender Mainstreaming
ohne frauengerechte Budgetpolitik bzw.
Gender Budgeting bleibt ein zahnloses Ab-
lenkungsmanöver.

Frauen- und Gleichstellungspolitik muss
als zentraler Bestandteil von Budget- und
Wirtschaftspolitik verankert werden. Die

konsequente und umfassende Umsetzung
von Gender Budgeting ist dabei ein wichti-
ges Instrument. Die Regierung ist gefordert,
die nötigen finanziellen, personellen und
institutionellen Weichenstellungen zu tref-
fen und Gender Budgets auch in Österreich
in Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftli-
chen AkteurInnen zu verwirklichen.

Pressefrühstück der
Arbeitsgruppe Frauen
und Armut mit Christine
Mayrhuber und Elisabeth
Klatzer.
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Wieso beschäftigte sich eine Frauen-Ar-
beitsgruppe im Rahmen des BEIGEWUM mit
dem Thema „Budgets“? Wieso formulieren
wir im Buch „Frauen macht Budgets“ in-
haltliche Anforderungen an die Budget- und
Wirtschaftspolitik, wo sich doch die Politik
einem eisernen Sparzwang verschrieben
hat? 

Nach jedem ökonomisch scheinbar unab-
wendbaren Sparprogramm verschlechtern
sich die wirtschaftlichen und sozialen Rah-
menbedingungen für Frauen. 
Spätestens mit dem Beitritt Österreichs

zur EU bzw. seit der Mitgliedschaft in der
Europäischen Währungsunion wurde bud-
getäre Sparpolitik zum ökonomischen Sach-
zwang – jenseits jedweder politischer Ge-
staltungsspielräume - erhoben. Für irgend
etwas muss immer gespart werden: Für Er-
füllung der EU-Budgetvorgaben, zur Stär-
kung des Wirtschaftsstandorts Österreich,
für die Alterung der Gesellschaft etc. 
Zwei Jahre lang stand das Nulldefizit ganz

oben auf der politischen Sparagenda. Es
wurde durch Steuer- und Abgabenerhöhun-
gen sowie durch Kürzungen im Soziallei-
stungsbereich auch erreicht. Jetzt ist eine
Steuerreform (sprich: Steuersenkung für
manche) geplant, die eine Nettoentlastung
bis 2005 von 3 Mrd. Euro. bringen soll. Für
diese Steuersenkung wird wiederum ein
Budgetdefizit von 1,5% akzeptiert. Nach der
Steuerreform 2004/2005 soll die Abgaben-
quote von 45,9% (2001) auf 43% gesun-
ken sein. Diese Eckdaten waren bereits
2000 erreicht, also am Ende der Rot-
Schwarzen Koalition.
Auch wenn sich die volkswirtschaftlichen

Kennzahlen (wie Abgabenquote, Budgetde-
fizit etc.) bereits den in der Vergangenheit
realisierten Werten wieder annähern, ist die
zwischenzeitlich  erfolgte Umverteilung auf
Kosten der wirtschaftlich schwach abgesi-
cherten Frauen unübersehbar. 

Chancengleichheit für Frauen wird nicht
„automatisch“ mit wirtschaftlicher Prospe-
rität erreicht, sondern muss immer wieder
aufs neue formuliert und erkämpft werden.
Der zentrale Ansatzpunkt für eine effektive
Frauenpolitik ist daher die Budget- und
Wirtschaftspolitik. 
Gleichstellungspolitik, fortschrittliche

Frauenpolitik oder Gender Mainstreaming
sind Bereiche, die weder durch budgetpoli-
tische Sparmaßnahmen noch durch Steuer-
senkungsvorhaben, aber auch nicht durch
konjunkturelle wirtschaftspolische Maßnah-
men „quasi automatisch“ erreicht werden.

Das Budget (bzw. diverse Budgetsalden)
diente schon in der Vergangenheit als zen-
trale Argumentationsgrundlage für sozial-
politische Reformen auf Kosten der Frauen.
Budgets sind daher der Ansatzpunkt
schlechthin für gegenwärtige und zukünfti-
ge frauenpolitische Vorhaben. 
Aus diesem Grund ist sowohl der Budget-

erstellungsprozess als auch die Verwen-
dung der Budgetmittel, die Auswirkungen
aller Staatseinnahmen und Staatsausgaben
getrennt auf Frauen und Männer zu analy-
sieren und zu bewerten. Nur so können wir
Frauen einem Instrument für mehr Vertei-
lungsgerechtigkeit zwischen den Ge-
schlechtern habhaft werden und uns aktiv
einmischen. 

Ein geschlechtergerechter Blick auf die ge-
plante Steuerreform: 
Die geplante erste Etappe 1.1.2003 sieht

eine Entlastung von 1 Mrd. Euro (bzw. Net-
toentlastung von 0,5 Mrd. Euro) vor (Entla-
stungen bei kleinen Einkommen, Steuer-
freigrenze wird auf 14.500 Euro Bruttojah-
reseinkommen angehoben). Die zweite
Etappe ab 2005 ist mit einer Nettoentlas-
tung von 2,5 Mrd. Euro geplant. 
• Die erste Etappe der Steuerreform wird

auch Frauen zugute kommen (Anhebung
der Steuerfreigrenze). Die zweite und
größere Etappe der Steuerreform dient
der Attraktivitätsverbesserung des Wirt-
schaftsstandorts Österreichs, wir Frauen
werden nicht mehr Kaufkraft in der Ta-
sche haben. 

• Das österreichische Steuersystem ist in
seiner Wirkung nicht progressiv, wenn
sowohl die direkten als auch die indirek-
ten Steuern und Sozialversicherungsab-
gaben betrachtet werden. Auch die ge-
plante Steuerreform geht in Richtung
sinkender Direktbesteuerung und damit
relativ steigender Konsumbesteuerung,
zum Nachteil von Frauen mit durch-
schnittlich geringerem Einkommen. 

• Steuereinnahmen sind kein Selbstzweck
einer Regierung, sondern dienen zur Fi-
nanzierung bestimmter Aufgaben (Bil-
dung, Kinderbetreuung, Soziales etc.)
der öffentlichen Hand. Eine Steuersen-
kung im Ausmaß von 1,3% des Bruttoin-
landsprodukts (rund 3 Mrd. Euro) ver-
schlechtert die finanzielle Situation in
vielen Sozialbereichen, weitere Ein-
sparungen auf der Staatsausgabenseite
sind damit vorhersehbar. Von solchen
Einsparungen sind aber wiederum Frau-
en aufgrund ihrer Positionierung beson-
ders negativ betroffen.

Nach jedem ökonomisch
scheinbar unabwendba-
ren Sparprogramm ver-
schlechtern sich die wirt-
schaftlichen und sozia-
len Rahmenbedingungen
für Frauen. 

Frauen macht Budgets 
Staatsfinanzen aus Geschlechterperspektive

106 Christine Mayrhuber 
Elisabeth Klatzer

Drin Christine Mayrhuber und Maga

Elisabeth Klatzer, Ökonominnen
und Mitautorinnen von „Frauen
macht Budgets“ 
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aktion aktion108 1093. österreichweite 

Aktionswoche
gegen Armut und soziale Ausgrenzung
10. März 2003 bis 20. März 2003
Unter dem Titel „Armut macht krank“ fand von 10. bis 20. März 2003  
die 3. österreichische Aktionswoche gegen Armut und soziale Ausgrenzung statt.
Barrieren im Gesundheitssystem für Menschen mit geringem Einkommen, 
die Wege zu einer solidarischen Gesundheitspolitik und die Auswirkungen von GATS 
(General Agreement on Trade in Services) sind Thema der Aktionswoche.

12. März 2003
GESUND-HEIT und MORGEN
mit: Dr. Tom Schmid, Sozialexperte Baden.
Arbeiterkammer Vöcklabruck

• Wohin entwickelt sich unser Gesundheits-
wesen? • Pflegenotstand • Selbstbehalte 
• Zwei—Klassenmedizin • GATS „Entwick-
lungen, Gefahren, Chancen“

Eine Veranstaltung von Treffpunkt Arbeit & Kirche,
AK und Armutsnetzwerk Vöcklabruck.

Kontakt:
Armutsnetzwerk Vöcklabruck
Stefan Hindinger
Gmundner Straße 102, 4840 Vöcklabruck
tel. 07672-75850, fax 07672-75850-8
vb.armutsnetzwerk@gmx.at
www.sozialzentrum.org/armut

14. März 2003
Kino in Lenzing, Filmabend 
„Die Diebin von Saint Lubin“ 
F 1999 OmU

17. März 2003
Pressekonferenz

„Armut und Gesundheit“ 
Presseclub Ursulinenhof, Linz

Präsentation des Leseheftes „Armut und Ge-
sundheit“
mit •Josef Ackerl,  Soziallandesrat •Silvia
Stöger, Gesundheitslandesrätin •Mathias
Mühlberger, Caritas Direktor •Paula Steiner
und Hans Riedler, (OÖ Armutskonferenz)

Vertreterinnen des oberösterreichischen Ar-
mutsnetzwerks wiesen in einer gemeinsa-
men Pressekonferenz mit Sozialpolitikerin-
nen auf den Zusammenhang zwischen Ge-
sundheitsgefährdung und Armut hin. Paula
Steiner vom oberösterreichischen Armuts-
netzwerk betonte dabei besonders die ho-
he Stressbelastung von jenen Menschen,
die von Armut betroffen sind. Zu Ungleich-

heiten im Gesundheitszustand führen vor
allem Unterschiede in den gesundheitlichen
Belastungen, Unterschiede in den Bewälti-
gungsressourcen und Erholungsmöglichkei-
ten, Unterschiede in der gesundheitlichen
Versorgung und Unterschiede im Gesund-
heits- und Krankheitsverhalten.
Dies belegen auch die Erfahrungen des
oberösterreichischen Sozialressorts.
„Es kann heute kein Zweifel mehr daran
herrschen, dass Armut krank macht“ unter-
strich Landesrat Josef Ackerl die Ausführun-
gen des Armutsnetzwerks.

Das OÖ Armutsnetzwerk fordert daher:
➜ Die Einführung einer bedarfsorientierten
Mindestsicherung (Sozialleistungen in exi-
stenzsichernder Höhe)
➜ Förderung der sozialökologischen Le-
bensbedingungen sowie die Schaffung von
leistbarem Wohnraum für Einkommens-
schwachen
➜ Eine bessere Absicherung von Beschäf-
tigten in prekären Arbeitsverhältnissen so-
wie die Förderung stressvorbeugender Maß-
nahmen in den Betrieben
➜ Erleichterten Zugang zu kostenloser Psy-
chotherapie und präventiver Gesundheits-
maßnahmen
➜ Verankerung des Rechts auf optimale Ge-
sundheitsversorgung in die Verfassung

OÖ Armutsnetzwerk
Heinz Zauner
Weingartshofstr. 38, 4020 Linz
tel: 0732-667594
fax: 0732-667594
office@sozialplattform.at
www.sozialplattform.at

19. März 2003
GATS-Aktion
Wasserspeicher Pfarrerwald

10. März 2003 Start
Pressekonferenz 
Club Stephansplatz 4, Wien

Armut kann Ihre Gesundheit
gefährden! oder, wie finanzi-
elle Not, Arbeitslosigkeit,
schlechte Wohnverhältnisse
das Leben verkürzen

Präsentation der Studienergeb-
nisse: "Soziale Ungleichheit
und Gesundheit". Warum
• reiche RaucherInnen länger
leben als arme RaucherInnen

• mit dem Abfall der Einkommen die Le-
benserwartung sinkt und die Krankheits-
anfälligkeit steigt

• Gesellschaften mit hoher sozialer Un-
gleichheit tendenziell ungesund sind

• soziale Investitionen und Fairness keine
schlechte Medizin sind

mit Univ. Prof. Willibald J. Stronegger, Insti-
tut f. Sozialmedizin und Epidemiologie, Graz
und ExpertInnen der Armutskonferenz

11. März 2003
Sozialpolitisches Frauenfrühstück 

Ausgehungert! Frauenpolitik
braucht ein Budget
Vertreterinnen sozialer (Frau-
en)Organisationen und Öko-
nominnen
• präsentierten Erwartungen
an die neue Regierung 
• zeigten Auswirkungen des
frauen- und sozialpolitischen
Backlash der letzten Jahre auf
• machten Anforderungen an

frauengerechte Budget- und Wirtschafts-
politik deutlich

mit •Klaudia Paiha, AG Frauen und Ar-
mut/DIE ARMUTSKONFERENZ •Elisabeth
Klatzer und Christine Mayrhuber, Ökono-
minnen, BEIGEWUM, Mitautorinnen des Bu-
ches „FRAUEN MACHT BUDGETS“ •Andrea
Abedi, Sozialarbeiterin, Caritas-Familien-

zentrum •Sylvia Ledwinka, ÖGB-Frauense-
kretärin •Moderation: Margit Appel, AG
Frauen und Armut/DIE ARMUTSKONFERENZ

14. März 2003
Wiener PolitikerInnen 
gehen einkaufen 
Supermarkt, Josefstädterstraße, Wien

Um zu verdeutlichen, was es für die Betrof-
fenen bedeutet, an oder unterhalb der Ar-
mutsgrenze zu leben, wurden  PolitikerIn-
nen aller im Landtag vertretenen Parteien
eingeladen, in einem Supermarkt einen
ganz alltäglichen Einkauf zu erledigen – und
zwar um jenen Betrag, der von Armut be-
troffenen Menschen zur Verfügung steht.

Kurt Wagner (SPÖ), Ingrid Korosec (ÖVP)
und Susanne Jerusalem (Grüne) machten
die Probe aufs Exempel, wie viel bzw. we-
nig Geld einer akut von Armut betroffenen
Person für den täglichen Einkauf zur Verfü-
gung steht, wusste keineR der PolitikerIn-
nen auf Anhieb. Korosec schätzte 12 Euro,
Jerusalem vorsichtige sieben bis acht. 
Vielen der 74.000 von Armut betroffenen
Wienerinnen und Wiener stehen pro Tag
nicht mehr als 9 Euro für ihren täglichen
Bedarf an Lebensmitteln, Hygiene- und
Haushaltsartikeln zur Verfügung, einige
müssen mit 4 Euro und weniger auskom-
men. Dass damit kaum das Notwendigste
erworben werden kann, haben die drei Ge-
meindepolitikerInnen – der Vertreter der
FPÖ ließ sich entschuldigen - bei dieser Ak-
tion ganz persönlich erfahren.

Wien

Oberösterreich

Auftakt-Pressekonferenz mit
Sozialmediziner Prof. Willi-
bald Stronegger 

Vom OÖ Armutsnetzwerk wurde
auch das Leseheft 2 der Armuts-
konferenz: Armut kann ihre Ge-
sundheit gefährden erstellt.
Das Heft kann sowohl beim OÖ
Armutsnetzwerk als auch im
Büro der Armutskonferenz be-
stellt werden.
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aktion aktion110 111Gesundheit und Armut

14. März 2003, 9-11 Uhr
GATS: Zugriff der Multis auf
Gesundheit, Bildung und Wasser
Seminar und Ferienhotel Hafnersee
9074 Keutschach

Wie die Regierungen über internationale
Abkommen die öffentlichen Dienste aus-
verkaufen

mit Ortrun Gauper, Verdi – Vereinigte
Dienstleistungsgewerkschaft, Berlin

Kontakt:
Kärtner Netzwerk gegen Armut und soziale
Ausgrenzung, Walther Schütz
Rathausgasse 2, 9500 Villach
Tel: 04242-24617, Fax: 04242-24617
buendnis.oeie@aon.at

15. März 2003
ARMENSUPPE in Vorarlberg
in den Fußgängerzonen von 
Bregenz, Dornbirn, Feldkirch und Bludenz

In Vorarlberg wurden am Samstag, den 15.
März, in allen Bezirksstädten PassantInnen
auf die wachsende Armut in Vorarlberg und
Österreich aufmerksam gemacht. 
Neben Informationen wurde dabei auch ein
Teller „Armensuppe“ angeboten.

Die Aktion wurde vom Vorarlberger Berufs-
verband Diplomierter SozialarbeiterInnen
koordiniert. 
"Auch im reichen Vorarlberg erkranken im-
mer noch viele Menschen, weil sie arm sind.
Einkommensschwache sind doppelt so oft
krank wie Reiche. Gesundheit hängt also
stark von sozialen Faktoren ab," berichtete
Mario Lechner, zur Zeit der Aktion Vorsit-
zender des Vorarlberger Berufsverbands. 
"Die Aktion war ein voller Erfolg“, so die
Sozialarbeiterin Regina Nopp. „Mehrere so-
ziale Organisationen und engagierte Einzel-
personen haben zusammen gearbeitet. Es
ist gelungen zur Sensibilisierung der Öf-
fentlichkeit beizutragen. In Feldkirch etwa
haben rund sechzig PassantInnen das An-
gebot angenommen, beim Stand des Be-
rufsverbands eine Suppe zu essen und sich
zu informieren. Darunter viele Pensionistin-
nen. Wir erhielten zahlreiche positive Rück-
meldungen." 
"Armutsbekämpfung ist ein wichtiger Bei-
trag zu unser aller Sicherheit und zum so-
zialen Frieden. Solidarität stellt trotz star-
ker gesellschaftlicher und politischer Ten-
denzen zur Individualisierung, Deregulie-
rung und Privatisierung nach wie vor einen
gesellschaftlichen Wert dar", erklärt sich
Mario Lechner das positive Echo.

Vorarlberger Berufsverband diplomierter Sozialar-
beiterInnen
Postfach 320, 6800 Feldkirch
Tel: 0664-4553289
vorarlberg@sozialarbeit.at
www.vorarlberg-sozialarbeit.at

Die Aktionswochen in Salzburg bauten auf
den Ergebnissen des Salzburger Armutsbe-
richtes und einem einstimmigen Landtags-
beschluss vom 14.11.2001 auf.

„Die Landesregierung wird ersucht, auf-
grund der Ergebnisse der Salzburger Ar-
mutskonferenz alle Möglichkeiten auszu-
schöpfen, damit die Armut in unserem Land
entsprechend bekämpft werden kann. (Be-
schluss des Salzburger Landtages vom
14.11.2003).

Ziel war es, die Landesregierung als gesam-
tes mittels Postkartenaktion an diesen Be-
schluss zu „erinnern“, primäre Zielperson
ist/war LH Schausberger als Vorsitzender
der Landesregierung.

Im Rahmen der Aktionswoche gab es öf-
fentliche Unterschriftenaktionen in St. Jo-
hann, Hallein und in der Stadt Salzburg.
Die Karten (und entsprechende Plakate)
wurden an Mitgliedsorganisationen und an-
dere Einrichtungen versandt und vor Ort
aufgelegt, bei Veranstaltungen verteilt etc.
und  am 7. August an LH Schausberger über-
geben.

Eine weitere Aktion wurde vom Lehrgang
„Sozialmanagement“ der Eduard-Heinricht-
Schule (Ausbildungszentrum der Caritas)
durchgeführt, und zwar als Abschluss eines
mehrmonatigen Projektes zum Thema Ar-
mut: eigens gestaltete Zündholzschachteln
mit eigenen Motiven wurden gemeinsam
mit einem Faltblatt zum Thema am 13. März
in der Stadt Salzburg verteilt.

Salzburger Netzwerk gegen Armut und soziale
Ausgrenzung, Robert Buggler
Plainstraße 83, 5020 Salzburg
Tel: 0662-450844-27, Fax: 0662-450844-10
mobil 0676-3841421
buggler@salzburger-armutskonferenz.at
www.salzburger-armutskonferenz.at

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann!

Mit dem Salzburger Armutsbericht liegen nun erste  „Ergebnisse der Sbg. Armutskon-
ferenz“ vor. Ich unterstütze diese Initiative gegen Armut und ersuche Sie als Vorsitzen-
den der Landesregierung, Mut in der Armutspolitik zu beweisen und o.a. Landtagsbe-
schluss umzusetzen. Z.B. durch:

- Umfassende Armutsberichterstattung
- Entwicklung eines sozialen Leitbildes für Salzburg
- Soziale Mindestsicherung (statt Sozialhilfe)
- Regionalisierung der Sozialen Infrastruktur 
(regionale Sozialzentren, one-desk, psycho-soziale Versorgung etc.)

- Leistbares Wohnen für alle Salzburgerinnen und Salzburger
- Gesundheitsplanung speziell für sozial Schwächere etc.

Salzburg Kärnten Vorarlberg
Postkartenaktion: 
Salzburg braucht ArMUT – Eine Initiative gegen Armut in Salzburg

ARMENSUPPE in den Fußgängerzonen von 
Bregenz, Dornbirn, Feldkirch und Bludenz
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11:00 – 11:30 Begrüßung
DIE ARMUTSKONFERENZ (Michaela MOSER / Eugen BIERLING-WAGNER)

Eröffnungsreferate:
11:30 Gesundheit und Armut 
Über Betroffenheit, Zusammenhänge und Lösungsansätze
August ÖSTERLE (a.o.Univ.Prof, Abt.f.Sozialpolitik, WU Wien) 

12:00 Zugang und Qualität sozialer Leistungen für
Einkommensschwache im europ.Vergleich
Karin HEITZMANN (Univ.Ass., Abt.f.Sozialpolitik, WU Wien) 

12:30 Kreativer Imperativ. Zur Sozialtechnologie der Ich-AG
Ramon REICHERT (Lehrbeauftragter am Kulturwissenschaftlichen Seminar,
Phil.Fakultät, Humboldt-Universität Berlin)                   
Moderation: Margit APPEL (Kath. Sozialakademie)

14:30 – 18:30 3 Panels

1. Armut macht krank. 
Krankheit macht arm.

14:30 – 16:30 Podium 1
Die Gesundheitssituation von armen und ausgegrenzten
Personen aus der Perspektive der PraktikerInnen: 
(Praxis und Betroffenheit)
Manfred SIEBENHOFER (Dipl.Sozialarbeiter, pro mente austria)
Barbara BRUNNER (Betroffene)
Konradin BARTA (Volkshilfe Beschäftigungsinitiativen)
Ursula GUSENBAUER (Louisebus, Caritas der Erzdozöse Wien)
Sylvia HOFMANN (Wiener Hilfswerk - Betreutes Wohnen, Leiterin)
Waltraud KREIDL (Verein Neustart Tirol, Haftentlassenenhilfe Innsbruck)
Hilde WOLF (Gesundheitspsych., Leiterin Frauengesundheitszentr. F.E.M. Süd)
Herwig ZOTT (Psychologe, ehemaliger „Stadtteilverein Liefering“)
Moderation: Iris WOLTRAN (Volkshilfe Österreich)

17:00 – 18:30 Podium 2 
Chancen und Risken des österreichischen Gesundheits-
systems für Arme und mögliche Zugangsbarrieren. 
Präsentation der aktuelle Studie: "Soziale Ungleichheit und Gesundheit"
Claudia HABL (ÖBIG - Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen) 
Dr. August ÖSTERLE, WU Wien, Institut für Sozialpolitik
Dr. Paloma FERNANDEZ de la HOZ, kath. Sozialakademie Österreich
Dr. Willibald Julius STRONEGGER, Uni Graz, Inst. f. Sozialmedizin
Moderation: Marie-Louise HINTER-AUER, Institut f. Sozialdienste

2. Zu wessen Diensten?
Zugang und Qualität sozialer (Dienst)Leistungen für
Einkommensschwache im globalen Kontext

14:30 – 15:30 Impuls
• GATS (General Agreement on Trade in Services) – 
Angriff auf soziale Rechte? 
Martin WINDTNER (Attac Österreich)
• Das Ende der Gemeinnützigkeit? 
Die Politiken der EU zur Daseinsvorsorge 
Jürgen GOHDE (Präsident Diakonie Europa)  

15:30 – 16:30 Kommentar
Werner RAZA (Ökonom–AK-Wien)  
Ingrid HOLZHAMMER (Österr. Städtebund) 
Moderation: Michaela MOSER (Vertreterin der ARMUTSKONFERENZ 
in Europa)

17:00 – 18:30 3 Arbeitsgruppen

1. Daseinsvorsorge EU – Sozialunion Europa?
mit Jürgen GOHDE (DIAKONIE EUROPA)
Moderation: Werner BINNENSTEIN-BACHSTEIN (Caritas Wien)

2. GATS – zu wessen Diensten?
mit Martin WINDTNER (Attac Österreich)
Moderation: Michaela MOSER

3. Poor services for poor people? 
mit Karin HEITZMANN
Moderation: Robert BUGGLER (Salzburger Armutskonferenz)

3. Empowerment als Pflicht!?
KlientInnenrechte und Mitwirkungspflichten in
theoretischen Konzepten und praktischer Anwendung

"ArbeitskraftunternehmerInnen" – Freiheit oder Zwang?

14:30 – 16:00 Podiumsgespräch
Elisabeth ROLZHAUSER (Leiterin des Referats Sozialkontakte im ÖGB)
Franz WÜHRER (Hill International, Geschäftsleitung Salzburg)
Moderation: Margit APPEL

16:30 – 18:30  3 Arbeitsgruppen

1. Politischer Programmatik
Ramon REICHERT
Moderation: Waltraud KOVACIC (Diakonie Österreich)

2. Arbeitsmarktpolitischen Konzepten
Marius WILK (Arbeitsmarktservice Österreich) 
Moderation: Josefine BRANDSTÖTTER 
(Dachverband sozialökonom. Einrichtungen-Wien)

3. Sozialhilfeprogrammen
Nikolaus DIMMEL (a.o.Univ.Prof, Inst.f.Grundlagenwissenschaft, Uni Sbg.)
Arno MAURACHER (Tiroler Landesregierung)
Moderation: Christine RIEGLER (Sozial- und Wirtschaftswissenschafterin)  

19:25 Filmabend: Die Diebin von St.Lubin
Das Kino. Giselkai 11, Salzburg

19.30 Austausch: Soziales Europa? Aktionspläne gegen 
Armut und soziale Ausgrenzung (NAPincl)
mit Patrizia BRANDELLERO (EAPN)
Hugh FRAZER (EU-Komission)
Moderation: Hans GROHS (ASB Schuldnerberatung GmbH) 

20:30 Buchpräsentation
„Bedarfsorientierte Grundsicherung“ mit den AutorInnen: 
Emmerich TALOS (Univ.Prof, Inst.für Politikwissenschaften,Uni Wien) 
Nikolaus DIMMEL (a.o.Univ.Prof, Uni Salzburg)    
Peter ROSNER (Univ.Prof.,WU Wien) 
Petra WETZEL (L & R Sozialforschung)
Moderation: Judith HABERHAUER-STIDL (Bundesdachverband Dipl.
SozialarbeiterInnen)

9:00 – 12:00 3 Panels

1. Soziale Ungleichheit und Krankheit 

9:00 – 10:00 Impulsreferate

1. Gesundheitsökonomie in Österreich – Eine IST-Analyse
und Folgen für sozial Schwache
Monika RIEDEL (Ökonomin, Institut für Höhere Studien)

2. Solidarische Gesundheitspolitik 
Alternativen zur Zwei Klassen Medizin
Wolfram BURKHARDT (Inst.f. medizinische Soziologie, 
Goethe Universität Frankfurt)
Moderation: Ursula WAGNER (St. Anna Kinderspital Wien)

10:30 – 12:00 2 Arbeitsgruppen mit ReferentInnen

Gesundheitsökonomie: Folgen für sozial Schwache
Monika RIEDEL (Ökonomin, Institut für Höhere Studien)
Moderation: Stefan OHMACHT (Bundesarbeitsgem. Wohnungslosenhilfe)

Alternativen zur Zwei Klassen Medizin
Wolfram BURKHARDT
Moderation: Ursula WAGNER

2. Arm trotz Arbeit
McJobs everywhere? Qualität sozialer Dienstleistungen –
Qualität sozialer Jobs

9:00 – 10:00 Impulsreferate
• Atypische Beschäftigungsverhältnisse  
Andreas RIESENFELDER (L&R Sozialforschung)
• Working Poor 
Elisabeth HOLZINGER (Inst.f.Raumplanung, WU-Wien)  

10:30 – 12:00 Kommentar
Konrad HOFER (Buchautor) 
Judith HABERHAUER (Bundesdachverband Dipl.SozialarbeiterInnen)
Michael FÖRSTER (Europ.Zentrum f. Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung,
OECD)
Moderation: Manuela VOLLMANN (Bundesdachverb. für Soz. Unternehmen)

3. Empowerment als Pflicht

09:00 – 10:15 Podium
Beispiele der Partizipation und des Empowerment
benachteiligter Menschen im Spiegel gegenwärtiger
sozialpolitischer Entwicklungen
Impuls der ReferentInnenpaare der Arbeitskreise

1. Arbeitsmarktpolitik
Interessensvertretung von Arbeitslosen, Möglichkeiten und Perspektiven
(Arbeitslosenparlament, Arbeitslosenanwaltschaft, Ombudsstelle...) 
Dietmar KÖHLER (Erwerbsloseninitiative „Zum Alten Eisen?“) 
Workfare, von der bedürfnisorientierten Versorgung zum persönlichen
Vertrag mit dem „Arbeitssuchenden“  (Integra, Ich-AG...)
Christine STELZER-ORTHOFER (Univ.Ass, Institut für Gesellschafts- und
Sozialpolitik, Universität Linz)

2. Sozialhilfe 
Menschenbild SozialhilfeempfängerInnen - der inhomogene Rest des
Sozialsystemes
Barbara REITERER (Caritas Österreich) 

Straßenzeitungen – ein Sprachrohr gegen soziale Ausgrenzung
Bruno HOLZNER (Arge für Obdachlose, Linz) in Begleitung einer Gruppe 
aus dem Redaktionsteam der Strassenzeitung „Kupfermuckn“)

3. Menschen mit Behinderungen und psychischen
Beeinträchtigungen 

Möglichkeiten und Modelle der Kundenorientierung und Partizipation 
in der Behindertenarbeit
Mag. Margret KORN (pro mente Salzburg)
Dorfrat–  Verein Interessensvertretung behinderter Menschen“ 
in Altenhof OÖ
Alfred PRANTL, Verein Dorfrat
Moderation: Heinz ZAUNER (Sozialplattform Oberösterreich)

10:30 – 12:00 Arbeitskreise mit ReferentInnenpaaren

1. Arbeitsmarktpolitik
Moderation: Gerlinde MÜLLER-GROHOTOLSKY
(Netzwerk österr. Frauen- und Mädchenberatungsstellen)

2. Sozialhilfe
Moderation: Silvia LECHNER (per Consult Salzburg)

3. Menschen mit Behinderungen und psych.
Beeinträchtigungen
Moderation: Gabriele HUTTERER, Verein Bungis

13:00 Themencafe in der Bar
Diskussion der 3 Panels sichtbar gemacht

14:00 – 16:00 Abschlussdiskussion
Welche Schlüsse ziehen wir aus der Konferenz.
Was fordern wir:
Martin SCHENK (Diakonie Österreich)
Iris WOLTRAN (Volkshilfe Österreich)
Heinz ZAUNER (Bundesdachverband für Sozialer Unternehmen)
Karin HEITZMANN (Abt.f Sozialpolitik, WU Wien) 
August ÖSTERLE (Abt.f.Sozialpolitik, WU-Wien)
Ramon REICHERT (Kulturwissenschaftliches Seminar, Philosoph. 
Fakultät, Humboldt-Universität Berlin)

Stellungnahme und Diskussion mit Staatssekretär 
Dr. Reinhard WANECK
Moderation: Werner BINNENSTEIN-BACHSTEIN
Abschluß:  Michaela MOSER 

Donnerstag, 20. März 2003 Freitag, 21. März 2003

Frauen–Vor!–Konferenz
Mittwoch, 19. März 2003, 19.00 - 21.00
Donnerstag, 20 März 2003, 9.00 - 10.30

Frauenvernetzungstreffen 
vor der Fünften Österreichischen Armutskonferenz

➜ Austausch und Vernetzung von Aktivitäten gegen Frauenarmut
➜ Analyse aktueller sozial- und frauenpolitischer Entwicklungen
➜ Diskussion feministischer Alternativen
➜ Input und Diskussion zu: "Stopp GATS" – 

Aktueller Stand der GATS-Verhandlungen, Bedeutung und 
Auswirkungen aus Frauensicht

Konzeption und Planung: Arbeitsgruppe "Frauen und Armut".
Informationen unter http://www.armutskonferenz.at
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• Verein autonome Österreichischen Frauenhäuser

• Arbeitsgemeinschaft der arbeitsmarktpolitischen Betreuungseinrichtungen für 
AusländerInnen und Ausländer Österreichts

• ASB Schuldnerberatungen GmbH

• Bildungshaus Salzburg St. Virgil

• Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe

• Bundesdachverband für Soziale Unternehmen

• Caritas Österreich

• Diakonie Österreich

• Europäisches Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung

• Evangelische Akademie Wien

• Forum Kirche und Arbeitswelt

• Internationaler Versöhnungsbund / österreichischer Zweig

• Katholischer Familienverband Österreichs

• Katholische Frauenbewegung Österreichs

• Katholische Sozialakademie Österreichs

• Kolping Österreich

• Netzwerk Österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen

• Österreichische Hochschülerschaft

• Österreichische Plattform für Alleinerziehende

• Österreichischer Berufsverband Diplomierte SozialarbeiterInnen

• Österreichischer Gewerkschaftsbund / Frauenabteilung

• SOS Mitmensch

• Neustart, Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit

• Volkshilfe Österreich

service114 DIE ARMUTSKONFERENZ -
Lobby derer, die keine Lobby haben
Österreichisches Netzwerk gegen Armut und
soziale Ausgrenzung

Aufbruch statt Reformstau!
1995 formierte sich in Österreich ein brei-
tes und buntes Bündel von zivilgesell-
schaftlichen Kräften - Wohlfahrtsverbänden,
Dachverbänden von Sozialinitiativen, kirch-
lichen und gewerkschaftlichen Organisatio-
nen , Bildungs- und Forschungseinrichtun-
gen -, um das verschwiegene Problem von
Armut und sozialer Ausgrenzung in Öster-
reich zu analysieren und die öffentliche Auf-
merksamkeit darauf zu lenken.
Daraus bildete sich in der Folge DIE AR-
MUTSKONFERENZ - Netzwerk gegen Armut
und soziale Ausgrenzung.
Die zweite österreichische Armutskonferenz
1997 konzentrier-te sich auf „Soziale Grund-
sicherung“ als ein Element wirksamer Ar-
mutsbekämpfung. Thema der dritten Kon-
ferenz 1998 war „Erwerbsarbeit und soziale
Sicherheit“, im Zentrum der vierten Armuts-
konferenz 2000 standen „Soziale und rä-
umliche Ausgrenzung inmitten einer reichen
Gesellschaft“.
Unter dem Motto „Wer von Armut spricht,
darf von Reichtum nicht schweigen" fand
1997 die erste und 2001 die zweite öster-
reichische Reichtumskonferenz in Wien
statt.

Arbeitssgruppe Frauen und Armut
Die Arbeitsgruppe Frauen und Armut ist ei-
ne Themensektion der ARMUTSKONFERENZ,
die unmittelbar nach der 1. Österreichischen
Armutskonferenz 1995 gegründet wurde
und sich aus Vertreterinnen von Frauenbe-
ratungsstellen, Katholischer Frauenbewe-
gung, Frauenhäusern, ÖGB-Frauen, Caritas-
Familienzentrum, Volkshilfe Österreich, Ka-
tholische Sozialakademie u.a. zusammen-
setzt. 
Die Gruppe trifft sich etwa alle zwei Monate
und legt ein Schwergewicht auf Erfahrungs-
austausch, Vernetzung und Öffentlichkeits-
arbeit (Stellungnahmen und Aktionen). Auf
Initative der Arbeitsgruppe haben am Vor-
tag der 4. und 5. Armutskonferenz so ge-
nannte Frauen-Vor-Konferenzen  stattgefun-
den.
Weitere Informationen zur Arbeitsgruppe
im Koordinationsbüro der Armutskonferenz.

DIE ARMUTSKONFERENZ. in Europa
DIE ARMUTSKONFERENZ. ist - gemeinsam
mit Armutsnetzwerken der anderen EU-Mit-
gliedsstaaten und Europäischen NGOs- im
European Anti Poverty Network EAPN auch
auf europäischer Ebene organisiert. Das
EAPN - mit Sitz in Brüssel - wurde 1990 ge-

gründet und hat als vorrangiges Ziel die
Vernetzung von NGOs, die im Bereich der
Armutsbekämpfung arbeiten, um den
Kampf gegen Armut und soziale Ausgren-
zung auf die Tagesordnung der EU-Politik
zu setzen.
Ein wichtiger Erfolg und bedeutender Schritt
in diese Richtung war die Verabschiedung
einer Sozialen Agenda auf dem EU-Gipfel
von Nizza, im Dezember 2000. Dabei ha-
ben sich alle EU-Mitgliedstaaten zur Erstel-
lung und Implementierung Nationalen Akti-
onspläne gegen Armut und soziale Aus-
grenzung verpflichtet.
www.eapn.org

Wissenschaftlicher Beirat
Alles, was in Österreich in der Armutsfor-
schung Rang und Namen hat, bildet den
wissenschaftlichen Beirat der ARMUTSKON-
FERENZ: Die im Beirat versammelten So-
zialwissenschafterlnnen arbeiten an öko-
nomischen, juristischen, sozialpolitischen
oder lebenslagenbezogenen Fragestellun-
gen.

An einem Strang ziehen 

Unterstützen Sie die Arbeit
der ARMUTSKONFERENZ!
Seit über acht Jahren engagiert sich DIE AR-
MUTSKONFERENZ als Lobby für die wach-
sende Zahl von sozial Ausgegrenzten, die
in den klassischen Interessenverbänden
keine Stimme haben.
Um diese Arbeit - und unsere Unabhängig-
keit - zu sichern, brauchen wir finanzielle
Unterstützung. DIE ARMUTSKONFERENZ. er-
hält – mit Ausnahme von Projektförderun-
gen - keine Subventionen. 
Unterstützen Sie die Arbeit der ARMUTS-
KONFERENZ. Werden Sie förderndes Mit-
glied! (Informationen im Koordinations-
büro)

Unsere Kontonummer lautet: 
7.404.544 – EKK (Evangelische Kreditge-
nossenschaft) – BLZ 31800

Kontaktadressen:

Koordinationsbüro
Armutskonferenz, 
Tel. +43-1-402 69 44-11, 
office@armutskonferenz.at
www.armutskonferenz.at

Regionale Netzwerke:

Salzburger Netzwerk
gegen Armut und soziale
Ausgrenzung
Robert Buggler, 
Tel. 0662-450844-27,
www.salzburger-armuts-
konferenz.at

OÖ Netzwerk gegen
Armut und soziale
Ausgrenzung
c/o Sozialplattform Oö
Mag. Heinz Zauner
Tel 0732/667594
office@sozialplattform.at

Kärtner Netzwerk gegen
Armut und soziale
Ausgrenzung
Walther Schütz,
Tel. 04242-24617, 
buendnis.oeie@aon.at

Initiative für ein Wiener
Armutsnetzwerk:
Koordinationsbüro der
Armutskonferenz
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Ich bestelle

❏ Dokumentation „Und raus bis du“
der Vierten Österreichischen Armutskonferenz zum Thema  „Soziale und
räumliche Ausgrenzung“  (6 8,- zuzügl. Porto/Versandspesen)

❏ Broschüre „Reichtum in Österreich“
basierend auf der Reichtumskonferenz im Oktober 1997 (6 7,- zuzügl. Por-
to/Versandspesen)

❏ Buch „WAS REICHTÜMER VERMÖGEN“
Gewinner und VerliererInnen in europäischen Wohlfahrtsstaaten, Hrsg: die
Armutskonferenz, Attac und Beidewum, Verlag Mandelbaum Wien 2002 (6
13,90 zuzügl. Porto/Versandspesen)

❏ Buch „Armut und soziale Ausgrenzung bekämpfen“ 
eine neue Dynamik in der Europäischen Union, Hrsg: EAPN, european anti-
poverty network (6 5,- zuzügl. Porto/Versandspesen)

❏ Buch „Die nationalen Aktionspläne zur sozialen Integration 2001 – 2003“ zu-
sammenfassende Analyse aller 15 Aktionspläne durch das EAPN, Hrsg:
EAPN, european anti-poverty network (6 8,- zuzügl. Porto/Versandspesen)

❏ Buch „Bedarfsorientierte Grundsicherung“ mit Beiträgen von Petra Wetzel,
Katharina Wrohlich, Peter Rosner, Nikolaus Dimmel, Emmerich Talos (Her-
ausgeber) (6 18,00 zuzügl. Porto/Versandspesen)

❏ Tonaufnahme „Public – Private – Partnerships – DAS PPP-Prinzip“ 
Tonband zu Öffentlichen Dienstleistungen im freien Markt. Die ausgezeich-
nete Ö1 Radiokollegserie zu den Hintergründen und Konsequenzen von
Public-Private-Partnerships in den Bereichen Wasser, Bildung, Gesundheit,
Soziales und Verkehr ist nun auch auf Tonband erhältlich. 6 12,-(inklusive
Versandkosten)

❏ Newsletter der ARMUTSKONFERENZ. wird ca. 10 mal im Jahr per e-mail 
verschickt

❏ Dokumentation „Pflicht zum Risiko“, der fünften Österreichischen Armuts-
konferenz zum Thema  „Armut und Gesundheit, Daseinsvorsorge, Empo-
werment, Armut und Armutsbekämpfung in Österreich“  (6 12,- incl. Ver-
sandkosten 15,-6)

Jetzt bestellen: 
Koordinationsbüro der Armutskonferenz

Romana Peschke
Eugen Bierling-Wagner

office@armutskonferenz.at
Tel: +43-1-402 69 44-11
Fax: +43-1-402 69 44-19
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Folgende Radiosendungen sind unter Mitwirkung der ARMUTSKONFERENZ. ent-
standen und koennen beim ORF 
unter 01/ 501 01 (ORF-Hörfunk)
www.oe1.orf.at
bestellt werden!

� Armut macht krank 

Journal Panorama (Ö1), 2003
von Elisabeth Ohnemus

� Und raus bist Du! Armut in Österreich.

Radiokolleg (Ö1), 2002
von Doris Stoisser

� Working Poor. Arm trotz Arbeit.

Radiokolleg (Ö1), 2001
von Elisabeth Ohnemus

� Reichtum

Radiokolleg (Ö1), 2001
von Martin Adel

� Armutsforschung

Diagonal (Ö1), 2003
von Elisabeth Ohnemus

� Public – Private – Partnerships – DAS PPP-Prinzip

Tonband zu Öffentlichen Dienstleistungen im freien Markt
Die ausgezeichnete Ö1 Radiokollegserie zu den Hintergründen 
und Konsequenzen von Public-Private-Partnerships in den 
Bereichen Wasser, Bildung, Gesundheit, Soziales und 
Verkehr – die u.a. unter Mitarbeit der Armutskonferenz entstand - ist auch
auf Tonband erhältlich und kann zum Preis von Euro 12,- 
(inklusive Versandkosten) im Büro der Armutskonferenz 
bezogen werden.
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➜ Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen im Gastgewerbe:
seit 01. Mai 2003 wurde hier der Mindestlohn von
1.000,- Euro flächendeckend umgesetzt.
Im Bereich der Mitglieder der WKÖ gibt es kaum noch
Kollektivverträge, die Entlohnungsgruppen unter 1.000,-
Euro monatlich enthalten. Die WKÖ leistet gemeinsam mit
den Sozialpartnern jedes Jahr bei den
Kollektivvertragsverhandlungen einen wichtigen Beitrag
zur Armutsbekämpfung in Österreich.

➜ die Wirtschaftskammer Österreich unterstützt Initiativen
und Wettbewerbe, die zu einer besseren Vereinbarkeit
von Familie und Beruf führen. Einige Kollektivverträge
enthalten Sonderregelungen für Personen in Elternkarenz,
die den Wiedereinstieg in den Betrieb vereinfachen
sollen.

➜ Bewusstseinsbildende Maßnahmen zur Integration von
Menschen mit besonderen Bedürfnissen in den
Arbeitsmarkt:
Direct mailing an alle Arbeitgeber-Betriebe mit der
Aufforderung, Menschen mit besonderen Bedürfnissen in
den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Beteiligung an der Fachmesse „Die Einstellung macht´s“.

➜ Beteiligung an 58 Equal-Projekten, die die Verbesserung
der Arbeitsmarktchancen von benachteiligten Gruppen zum
Inhalt haben.

➜ Unterstützung der aktiven Arbeitsmarktpolitik zu einer
besseren Qualifizierung arbeitsloser und arbeitssuchen-
der Menschen.

Die Grüne Bildungswerk-
statt ist eine Ideenwerkstatt
mit dem Ziel

• politische Inhalte mit einer
breiten Öffentlichkeit zu 
diskutieren
• zur Bewusstseinsbildung
über politische Zusammen-
hänge beizutragen und zu
politischem Handeln zu 
motivieren
• das nötige Handwerks-
zeug für politische Beteili-
gung anzubieten
• als Schnittstelle zwischen
ExpertInnen, zivilgesell-
schaftlichen Organisatio-
nen und politischen Akteu-
rInnen aufzutreten
• grundsätzliche Orientie-
rungen für die Programm-
und Bildungsarbeit zu ent-
wickeln. 

Im Zentrum unserer Bil-
dungsarbeit steht die Su-
che nach einem umfassen-
den Denkrahmen für grüne
Politik, der neben dem
Grundwert der Ökologie
auf Solidarität, Basisdemo-
kratie, Selbstbestimmung, 
Gewaltfreiheit und auf ei-
ner feministischen Grund-
haltung beruht.

Grüne Bildungswerkstatt - Bundesbüro
01 / 526 91 11  -  buero@gbw.at

Grüne Bildungswerkstatt Wien
01 / 526 91 12  -  gbw-wien@gruene.at

Grüne Bildungswerkstatt Niederösterreich
02742 / 35 18 17  -  gbw.noe@gruene.at

Grüne Bildungswerkstatt Burgenland
02682 / 64 340  -  gbw.bgld.@aon.at

Grüne Bildungswerkstatt Oberösterreich
07673 / 23 57  -  office.ooe@gbw.at

Grüne Akademie Steiermark
0316 / 82 25 57  -  info@gruene-akademie.at

Grüne Bildungswerkstatt Salzburg
0662 / 87 73 26  -  gbw.salzburg@gruene.at

Grüne Bildungswerkstatt Tirol
0512 / 58 06 24  -  gruebi@tirolkultur.at

Grüne Bildungswerkstatt Vorarlberg
05574 / 47 4 88  -  gbw.vorarlberg@vol.at

Grüne Bildungswerkstatt Kärnten
0463/51 53 26 66  -  bildungswerkstatt.kaernten@gruene.at

Grüne Bildungswerkstatt Minderheiten
01 / 521 25-259  -  gbw.minderheiten@demut.at
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Wussten Sie, dass Armut

➜ krank macht
➜ Stress verursacht
➜ Einsamkeit bringt
➜ Frieren bedeutet?

Auf unserer Website finden Sie:
➜ Unsere aktuellen Pressemeldungen + Hintergrundinformationen.

➜ Definitionen, Statistiken, Fallgeschichten, Reportagen, 

Texte von Betroffenen.

➜ Die Geschichte des Netzwerkes, alle Mitgliedsorganisationen, 

die Arbeit der thematischen und regionalen Netzwerke.

➜ Studien und Publikationen zur Armutsforschung

➜ Hinweise auf aktuelle Veranstaltungen.

➜ Unseren monatlich erscheinenden Newsletter.

www.armutskonferenz.at
Kontakt:
Tel: +43-1-402 69 44-11,
Fax: +43-1-402 69 44-19,
office@armutskonferenz.at

Lobby derer,
die keine Lobby haben.

123Inserat122 123

Im Rahmen der Gemeinschafts-Initiative Equal wird derzeit ein Internet-Portal für kleine und mittlere soziale 
Organisationen aufgebaut.

www.sozial-wirtschaft.at ist ein „Project in progress“ und bietet Ihnen:
Aufbau einer umfangreichen Materialsammlung zu sozialpolitischen Fragen
➜ Sozialpolitische Datensammlung mit Beiträgen zu Grundsatzfragen von Armut und sozialer Ausgrenzung, wichtigen

Themenfeldern der Armutsforschung, sowie zu laufenden sozialpolitischen Diskussionen.
➜ Hinweise auf relevante Publikationen, einen sozialpolitischen Newsletter, ...
➜ Ihre Fragen erreichen uns durch Feedbackformulare.
Instrumente und Werkzeuge für die tägliche Arbeit im organisatorischen Bereich sowie konkrete Serviceangebote
➜ Organisation und Entwicklung: Know-how zu Förderungen, Ausschreibungen, Antragsstellung, Organisationsstruktur,

betriebswirtschaftlichen Fragen, Richtlinien; langfristig Angebote von Serviceleistungen.
➜ Vernetzung und Kooperation: Was kann Vernetzung? Was ist Synergiebildung? Wir starten mit einer breiten Diskussi-

on, planen Vernetzungstreffen und bieten Hilfestellung bei der Umsetzung von Vernetzungsvorhaben.
Matching und Angebote von Weiterbildung und Kursangeboten
➜ Ziel ist es, den Zugang für MitarbeiterInnen von kleinen und mittleren sozialen Organisationen zu Weiterbildungsange-

boten zu erleichtern. Ein virtueller Marktplatz, Angebot und Nachfrage treffen aufeinander.
➜ Persönliche Förderungsmöglichkeiten werden beschrieben und es wird ein eigens entwickeltes eQualifikationsangebot

für Erstellung von Websiten angeboten.
Leistung beschreiben, Qualität entwickeln - Entwicklung eines Selbsthilfetools
➜ Was macht eine gute Leistung aus? Wie wird sie erbracht? Wie wird überprüft, ob das Leistungsziel erreicht wurde?
➜ Der Performance & Quality Compass wird Ende 2004 online zur Verfügung stehen. Derzeit informiert u.a. ein Zwi-

schenbericht (zum Download) über den Projektstand.

PartnerInnen der Empowerment KEG sind:
• Die Armutskonferenz,
• Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe,
• Bundesdachverband für Soziale Unternehmen, 
• Lary-Hofinger PublicTCgi KEG, 
• Prospect Untnernehmensberatung GesmbH, 
• Public Management & Consulting GmbH. 

Dieses Internet-Portal wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit und des Europäischen Sozialfonds im Rah-
men der Gemeinschaftsinitiative EQUAL aufgebaut.

K u n s t  i s t  L e b e n   K u n s t  i s t  L e b e n   
L e b e n  i s t  K u n s tL e b e n  i s t  K u n s t
inter>face Kunstwerkstatt

Die Gesellschaft der Zukunft wird eine Gesellschaft derDie Gesellschaft der Zukunft wird eine Gesellschaft der
Schöpfenden werden.Schöpfenden werden.

Die Kunstwerkstatt von inter>face will dazu ihren Beitrag leisten.Die Kunstwerkstatt von inter>face will dazu ihren Beitrag leisten.

>>>>>

Du bist zwischen 14 und 24 Jahre alt, 
hast Interesse für Kunst

und suchst einen Ort wo Du Dich mit professioneller 
Unterstützung entwickeln kannst.. 

Dann schau bei uns vorbei!

Hüseyin ISIK: h.isik@interface.or.at
Esin TURAN: e.turan@interface.or.at

inter>face jung>kreativ<international
die internationale jugend-, kultur- und bildungswerkstatt

Kenyongasse 15, 1070 Wien, Austria
Fon 524 50 15-0  Fax 524 50 15-15

info@interface.or.at  http://www.interface.or.at
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Reiner Riedler zu der Fotoserie „Obdachlose“
„Mir hat es Spaß gemacht, diese Leute zu treffen, etwas über ihr Leben zu er-
fahren, mit ihnen zu plaudern. Mit einigen entstand zumindest über kurze Zeit
eine Art Beziehung, die mir sehr viel bedeutet hat, nicht nur, was meine Arbeit
betraf. Einige meiner Fotomodelle von der Straße sind bereits gestorben. Die
harten Lebensbedingungen haben sie schnell altern lassen, haben sie krank ge-
macht. Ihnen ist meine Arbeit gewidmet.“

Geboren in Gmunden 1968, Österreich, Zivildiener im Obdachlosenheim der 
Caritas, Studium Ethnologie, Kolleg für Fotografie 
www.r-riedler.com

Aktuelle Bücher:

Mario Lang

Geboren in Wien (1968), gelernter Optiker, freier Fotograf,
Journalist, seit 2000 in der Redaktion der Wiener Obdachlosenenzeitung
AUGUSTIN. Porträtiert mit seiner Kamera Menschen in Wien.

Bisherige Ausstellungen:
"Lokalmatador", "Heroes" und "Freifahrt"

Publikationen: 
Lokalmatador - 46 Wiener Originale (UHUDLA EDITION, 2001)
Unsere Nachbarn - Wiens Partnerstädte im Porträt (Carl Gerold's Sohn
Verlagsbuchhandlung KG, 2002)
www.mariolang.com

Mario Lang 
(Seite 3, 6, 7, 9, 10, 17, 21, 22, 25, 26, 32, 35, 36, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 53, 54, 55, 58, 59, 65, 67, 71, 78, 80, 81, 85, 87, 92, 93, 96)
Reiner Riedler 
(Seite 3, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 75, 76, 77, 79,
82, 84, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 104)
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